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Migration betrifft unzählige Menschen weltweit. Noch nie waren so viele 
Frauen, Männer und Kinder unterwegs wie heute. Kein Land ist von Wan-
derungsbewegungen ausgenommen, ob sie nun grenzüberschreitend statt-
finden oder im Landesinneren. Die Bewegungen gehen aus von Menschen, 
die ihre Familien zusammenführen möchten, von hoch ebenso wie von 
niedrig qualifizierten Arbeitsmigranten, von Menschen, die Asyl suchen, 
und anderen Flüchtlingen.

Auch die Schweiz zeichnet sich durch ein hohes Migrationsgesche-
hen aus: Ein Drittel der gegenwärtig in der Schweiz lebenden Bevölkerung 
ist in den letzten fünfzig Jahren eingewandert oder besitzt einen eingewan-
derten Elternteil, ein Viertel ist im Ausland geboren. Entsprechend weist 
die Schweiz heute – ähnlich wie vor dem Ersten Weltkrieg – nach Luxem-
burg den höchsten Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung in Europa auf. 
Dass die Schweiz seit Beginn des 21. Jahrhunderts sowohl demografisch als 
auch wirtschaftlich zu den Ländern mit hohen Wachstumsraten in Europa 
zählt, steht in engem Zusammenhang mit der Migrationsentwicklung.1 Eine 
wichtige Rolle spielte dabei das Abkommen über die Personenfreizügigkeit 
zwischen der Schweiz und den Staaten der Europäischen Union (EU), das 
im Sommer 2002 in Kraft trat und eine wirtschaftliche und demografische 
Wachstumsphase begünstigte.

Historisch betrachtet sind solche Zusammenhänge alles andere 
als ein Novum. Der Blick in die Geschichte der modernen Schweiz zeigt, 
dass auch frühere Phasen hoher wirtschaftlicher Dynamik jeweils Epochen 
mit intensivem Migrationsgeschehen waren – so etwa das Zeitalter der 
Hochkonjunktur von den 1950er-Jahren bis Mitte der 1970er-Jahre, das sich 
vor allem durch eine starke Zuwanderung auszeichnete, oder die äusserst 
dynamische Wachstumsphase der Städte vom ausgehenden 19. Jahrhundert 
bis zum Ersten Weltkrieg, die von einer starken Zuwanderung und zugleich 
von einer intensiven Auswanderung geprägt war.

Auch der Blick in die Zeit vor der Bundesstaatsgründung von 1848 
macht ersichtlich, dass Migration schon immer historische Normalität war. 
Die Gesellschaften der Frühen Neuzeit und des Mittelalters waren weitaus 
mobiler, als wir uns dies gemeinhin vorstellen. Reisläufer und Söldner stell-
ten bis zur Französischen Revolution ein Massenphänomen dar. Gelehrte 
und Hauslehrer suchten ihre Arbeit meist ausserhalb des Gebiets der heu-
tigen Schweiz, an Höfen von Königen und Zaren, bei Adeligen oder wohl-
habenden Bürgern. Für Gesellen zählte die Wanderschaft, die manche für 
immer in ferne Länder führte, zur Ausbildungszeit. Gewerbetreibende, 
Hausierer, Kaufleute, Landarbeiter, Sennen und viele andere mehr machten 
die Mobilität zur Grundlage einer Wirtschafts- und Lebensweise, die ihnen 
die Subsistenz und das Fortkommen ihrer Haushalte sicherte und sie für 
Jahrhunderte in einen generationenübergreifenden Zyklus von Auswande-
rung und Rückwanderung einband.
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Nochmals Jahrhunderte früher wanderten nacheinander Kelten, Römer 
und Germanen in jenes Gebiet, das wir heute als Schweiz bezeichnen. Ihre 
Kulturen prägten auf je eigene Weise die Verhältnisse in diesem Raum. Da-
bei lösten sich diese Kulturen nicht einfach ab, sondern überlagerten und 
durchmischten sich auf vielfältige Weise. Auch die Mythen über die Anfänge 
der Eidgenossenschaft und die Ursprünge der Schweiz sind mit Migrations-
geschichten gespickt. Die keltischen Helvetier etwa, die im 1. Jahrhundert 
vor unserer Zeit im Raum zwischen Boden- und Genfersee gelebt hatten, 
gaben ihre Siedlungen auf, zerstörten sie, um ihren Wanderungsabsichten 
Nachdruck zu verleihen und sich südwestlich, das heisst in Gallien, nie-
derzulassen. Nachdem sie bei Bibracte von Cäsars Truppen vernichtend 
geschlagen worden waren, kehrten sie zurück und errichteten ihre Siedlun-
gen wieder neu. Es waren die Gründerväter der modernen Schweiz, die sich 
dieser Erzählung im 19. Jahrhundert bedienten, um daraus den offiziellen 
Staatsnamen Confoederatio Helvetica abzuleiten.

Bereits diese wenigen Beispiele zeigen: Schweizer Geschichte ist 
Migrationsgeschichte, und ohne Migrationsgeschichte ist eine Geschichte 
der Schweiz nicht denkbar. Aktuell allerdings ist Migration zu einem ge-
sellschaftspolitischen Reizthema geworden. Wie nur wenige andere Themen 
beschäftigt es die Menschen. Debatten über die Aufnahme von Flüchtlin-
gen, die Gewährung von Asyl, die Steuerung der Zuwanderung, die rechtli-
che und gesellschaftliche Integration von Ausländerinnen und Ausländern 
sowie Fragen des nationalen Selbstverständnisses in einer sich rasch verän-
dernden Welt werden auch in der Schweiz hoch emotional geführt. Dabei 
stehen sich zwei mehr oder weniger unverrückbare Positionen gegenüber. 
Die einen sehen in den aktuellen grenzüberschreitenden Wanderungsbewe-
gungen von Flüchtenden und Arbeitsemigranten eine grosse Gefahr für die 
Nation, vor der einzig der Nationalstaat mit seinen Grenzen schützen kön-
ne. Nationalstaaten werden dabei als mehr oder weniger statische Einhei-
ten begriffen, als eigentliche Refugien von Dauer- und Sesshaftigkeit. Dem 
gegenüber begreifen andere die Staaten als dynamische Gebilde, die fort-
währendem sozialem Wandel unterworfen sind. Aus dieser Position heraus 
wird Migration als Faktor und Produkt hoch mobiler Gesellschaften gese-
hen. Dazu gehört das Recht, sich möglichst frei zu bewegen. Als Bestandteil 
der persönlichen Freiheit und als Grundlage für ökonomische Prosperität 
gelte es, dieses Gut zu wahren. Dazu gehört auch, dass Menschen in Not ein 
Recht auf Migration besitzen und Unterstützung verdienen.2

Die historische Dimension von Migration bleibt in den aktuellen 
migrationspolitischen Debatten meistens aussen vor. Vergessen geht insbe-
sondere, dass Menschen aus aller Welt zum Erfolg des Landes und zu dessen 
wirtschaftlicher und kultureller Ausgestaltung beigetragen haben.

Migration bedeutet, bestehende Grenzen zu überschreiten. Sie ist 
heute häufig transnational ausgerichtet. Entsprechend lässt sich fragen, ob 



13  

eine Migrationsgeschichte mit dem Fokus auf die Nation Schweiz nicht per 
se einen Widerspruch darstellt. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass die 
historische Forschung Nationen als verhältnismässig junge Gebilde staatli-
cher Organisation heute nicht mehr isoliert, sondern verstärkt in ihren ge-
genseitigen Abhängigkeiten, Verbindungen und Verknüpfungen untersucht. 
So hat André Holenstein darauf hingewiesen, dass die «Existenz einer sou-
veränen Nation Schweiz […] nur mit Rücksicht auf deren Verflechtungen» 
verständlich gemacht werden kann, die die politische, kulturelle und sozi-
ale Dimension von Mobilität und Migration umfassen.3 Das Überschreiten 
von Grenzen, das Entstehen persönlicher, wirtschaftlicher, sozialer und 
kultureller Beziehungen zwischen Menschen, Regionen und Institutio-
nen ist das, was Migration kennzeichnet. Mit genau dieser Rekonstrukti-
on von Verflechtungen, mit den individuellen und kollektiven Erzählungen 
im Kontext von Weggehen und Ankommen beschäftigt sich die historische 
Migrationsforschung seit Langem. In den historischen Meistererzählungen 
der Schweizer Geschichte hingegen haben migrationshistorische Aspekte 
trotz ihrer grossen Bedeutung bisher erst wenig Platz gefunden. Erst neuere 
Überblicksdarstellungen wie Thomas Maissens «Geschichte der Schweiz», 
André Holensteins Verflechtungsgeschichte «Mitten in Europa» oder Jakob 
Tanners «Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert» haben migrations-
historischen Fragen mehr Platz eingeräumt.4

Der vorliegende Band setzt hier an. Er will seiner Leserschaft ei-
nen vertieften Einblick in die Geschichte der Schweiz und deren Bevölke-
rung mit ihrem reichen und vielfältigen Wanderungsgeschehen gewähren. 
Das Buch spannt einen Bogen von den Anfängen bis in die Gegenwart und 
erzählt in 17 chronologisch gegliederten Kapiteln von migrationshisto-
rischen Gründungsmythen, der Suche der Eidgenossen nach Arbeit und 
Auskommen fern von der Heimat, vom Aufstieg zu einem wichtigen Zen
trum des europäischen Arbeitsmarkts gegen Ende des 19. Jahrhunderts und 
vom Umgang mit Flüchtlingen und Arbeitsmigrantinnen und -migranten 
im 20. und 21. Jahrhundert.

Das Buch orientiert sich am aktuellen Forschungsstand und ver-
steht den Begriff der Migration als eine längerfristig angelegte, räumliche 
Verlagerung des Lebensmittelpunktes von Menschen.5 Im Mittelpunkt ste-
hen Individuen, Familien, Gemeindeangehörige oder auch grössere, hetero-
gene Bevölkerungsgruppen, die aus privaten, familiären, wirtschaftlichen, 
politischen, religiösen oder ethnischen Gründen ihre angestammte Heimat 
verlassen haben, um an einem neuen Ort vorübergehend oder auf Dauer eine 
neue Existenz aufzubauen. Auch wenn ihre Motive zum Weggehen ganz un-
terschiedlich waren und sind und der Aufbruch teilweise aus freien Stücken, 
teilweise unter Zwang erfolgte – wobei es zahllose Mischformen gibt –, ist 
ihnen eines gemein: die Hoffnung, am neuen Ort bessere Perspektiven für die 
Zukunft vorzufinden. Bemerkenswert dabei ist, dass in der Vergangenheit wie 
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in der Gegenwart Menschen nicht einfach aufs Geratewohl aufgebrochen 
sind. In aller Regel haben sie Zielorte ins Auge gefasst, wo bereits Familien-
angehörige, Freunde oder Bekannte von Bekannten lebten, die ihnen not-
wendige Informationen über den Zielort und die Reise zukommen liessen.

Die Orte der Ankunft wie auch diejenigen der Herkunft bildeten 
keine leeren, rechtsfreien Räume. Vielmehr war das Leben hier wie dort 
durch ein System von Gesetzen und Regeln sowie von unausgesprochenen 
Normen geprägt und zeichnete sich durch eine Vielzahl von Gewohnheiten 
und Gepflogenheiten aus. Diese Tatsache führt neben dem Begriff der Migra-
tion zum zweiten zentralen Begriff der Forschung, von dem sich die Autorin 
und die Autoren des vorliegenden Buchs leiten liessen: Migrationsregime. 
Damit ist ein Ensemble von «formellen und informellen gesellschaftlichen 
Regeln, Normen und Wertesystemen» gemeint, die den Umgang einer Ge-
sellschaft mit geografischer Mobilität prägen.6 Der Band nimmt somit auch 
das Spannungsfeld in den Blick, das zwischen den rechtlichen und institu-
tionellen Rahmenbedingungen, die Migration regeln, und den Erfahrun-
gen, die Menschen damit machen, besteht. Im Anschluss an die individu-
ellen und kollektiven Motive der Migrantinnen und Migranten stellen sich 
so zwei umfassende Fragenkomplexe: Wie sind Akteure der Vergangenheit 
und Gegenwart mit den rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen der 
Auswanderung, Zuwanderung, Binnenmobilität und Einbürgerung umge-
gangen? Mit welchen Massnahmen haben Obrigkeit, Regierungen und Be-
hördenvertreter sowie Experten und die Bevölkerung auf Veränderungen im 
Wanderungsgeschehen reagiert?

Die Migrationsregime der einzelnen Staaten und diejenigen von 
Staatengemeinschaften sind Reaktionen auf länderübergreifende Migra-
tionsentwicklungen und das internationale Migrationsgeschehen. Um die 
Aufmerksamkeit zu bündeln, greift das Buch auf einen weiteren in der For-
schung diskutierten Begriff zurück: Wanderungssysteme. Ein Wanderungs-
system zeichnet sich aus «durch empirisch verifizierbare Abwanderungen 
vieler Individuen aus einer nach geografischen und wirtschaftlichen Krite-
rien definierten Region, die über einen längeren Zeitraum hinweg in einen 
durch steten Informationsfluss bekannten Zielraum führen».7 Die Schweiz 
vor und nach der Gründung des Bundesstaats war primär in interregionale 
und europäische Wanderungssysteme eingebettet, seit 1848 darüber hinaus 
verstärkt auch in transkontinentale Wanderungssysteme der Armuts-, Ar-
beits- sowie Fluchtmigration.

Das Konzept der Wanderungssysteme ermöglicht es, individuel-
le Migrationsgeschichten in grösseren Zusammenhängen zu verorten. Es 
sensibilisiert für die Wahrnehmung von Migration als Prozess, der geogra-
fische Räume dauerhaft verändert und miteinander verbindet und neue 
Informationsflüsse zwischen Ziel- und Herkunftsland produziert. Erst eine 
solche Einbindung in internationale Zusammenhänge ermöglicht es, die 
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Besonderheiten des schweizerischen Migrationsgeschehens und der schwei-
zerischen Migrationsregime hervorzuheben. Der Fokus auf Migrationsre
gime erlaubt es zugleich, Kontinuitäten und Wandel im Umgang mit Migra-
tion aufzuzeigen, um entsprechende Perioden benennen zu können. So zeigt 
sich etwa für die Schweiz, dass die traditionellen kantonalen Migrations
regime auch nach der Bundesstaatsgründung 1848 lange weiterwirkten. Bis 
zum Ersten Weltkrieg waren es die Kantone, die politisches Asyl gewährten 
sowie die Zulassung von Arbeitsmigrierenden entscheidend prägten.

Das Buch stützt sich zum einem auf eigene Forschungen der Au-
torin und der beiden Autoren auf dem Gebiet der historischen Migrati-
onsforschung und der Schweizer Geschichte, die hier syntheseartig in eine 
Überblicksdarstellung Eingang gefunden haben. Zum anderen bildeten eine 
Vielzahl neuerer und älterer Einzelstudien, die unterschiedliche Aspekte 
der schweizerischen Migrationsgeschichte vertieft beleuchten, sowie wenige 
ältere Darstellungen mit Überblickscharakter die Grundlage der vorliegen-
den Migrationsgeschichte der Schweiz.8 Einen für eine vertiefte Beschäf-
tigung weiterhin unerlässlichen Forschungsüberblick bietet Silvia Arlet-
taz mit «Immigration et présence étrangère en Suisse» aus dem Jahr 2011.9 
Insgesamt hat sich der Forschungsstand als ergiebiger erwiesen, als in der 
Vergangenheit verschiedentlich bemängelt. Eine 2016 am Historischen In-
stitut der Universität Bern erarbeitete Bibliografie der Forschungsliteratur 
zur Migrationsgeschichte seit 1848 hat, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, 
mehr als 600 Titel zu vielfältigen Themen und Zeiträumen zutage gefördert. 
Auffällig ist dabei, dass das Interesse der Migrationsgeschichte lange Zeit 
der Auswanderung als herausragendem Wanderungstypus der Moderne 
galt. Kristina Schulz hat kürzlich an anderer Stelle die Migrationsgeschich-
te der Schweiz in drei grobe Bereiche gegliedert.10 Bei aller Heterogenität 
von Zeiträumen, Akteurinnen und Akteuren und geografischen Räumen 
lassen sich die Forschungsbeiträge in die Themenfelder Migrationsregime, 
Wanderungssysteme und Überfremdungspolitik und -ängste unterteilen.11

Für das vorliegende Buch besonders hilfreich waren die in den ver-
gangenen Jahren entstandenen Studien, die die Verstrickungen der Schweiz 
ins weltweite Kolonialsystem untersucht haben. Diese Forschungen haben 
dazu beigetragen, die Migrationsgeschichte der Schweiz in globaler Pers-
pektive neu zu denken.12 Fruchtbar war auch die vertiefte Beschäftigung mit 
biografisch angelegten Studien, die die erfahrungsgeschichtliche Dimensi-
on von Migrantinnen und Migranten beleuchteten, jedoch selten die eigent-
liche Fallgeschichte übergreifende Überlegungen aufweisen.
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1	 Am Anfang 
waren Einwanderer
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«Der Anfang und das gar ehrenhafte Herkommen der drei Länder Uri, 
Schwyz und Unterwalden. / Uri hat als erstes Land vom Römischen Reich 
die Freiheit erhalten, dort zu roden und zu wohnen. / Nachher sind Römer 
nach Unterwalden gekommen, denen hat das Römische Reich auch bewil-
ligt, dort zu roden und zu wohnen. / Später sind Leute aus Schweden nach 
Schwyz gekommen, da ihrer daheim zu viele waren. Auch diese empfingen 
vom Römischen Reich die Freiheit, da zu roden und zu wohnen.»13

(Das Weisse Buch von Sarnen)

Migration und eidgenössischer Gründungsmythos

In den Meistererzählungen der Schweizer Geschichte hat Migration bislang 
kaum Platz gefunden. Dies überrascht, spielt sie doch eine wichtige Rol-
le in der mythischen Erzählung von den Anfängen der Eidgenossenschaft 
im «Weissen Buch von Sarnen» (um 1470). Diese erste zusammenhängen-
de Darstellung der eidgenössischen Gründungsgeschichte setzt nicht etwa 
mit dem Widerstand gegen die bösen adeligen Vögte ein, sondern mit einer 
Herkunftssage. Noch bevor die Chronik vom Freiheitskampf der Waldstät-
te, von Wilhelm Tell und dem Schwur der ersten Eidgenossen auf dem Rütli 
berichtet, erzählt sie von Einwanderern, denen das Römische Reich erlaubt 
habe, in den Tälern um den Vierwaldstättersee zu roden und dort zu bleiben. 
Zuerst seien Siedler nach Uri gekommen, dann hätten Römer Unterwalden 
bevölkert, und schliesslich seien Leute aus Schweden nach Schwyz gelangt.

In den 1480er-Jahren fügte der Geistliche Heinrich von Gundelfin
gen (1440/1450–1490) dieser Sage weitere Einzelheiten hinzu.14 Demnach 
habe in unvordenklicher Zeit in Skandinavien eine Hungersnot geherrscht, 
die den König von Schweden und den Grafen von Ostfriesland gezwungen 
habe, die Bevölkerung ihrer Länder zu verkleinern. Mit dem Los seien jene 
Einwohner ausgewählt worden, die übers Meer hätten auswandern müssen. 
In ihrer Verzweiflung hätten sich die Vertriebenen zusammengeschlossen 
und seien raubend südwärts bis an den Rhein gezogen. Dort hätten sich ih-
nen die Franken unter König Priamus in grosser Überzahl in den Weg ge-
stellt. Unter ihrem Hauptmann Swicerus hätten die Schweden und Friesen 
die Franken aber in die Flucht geschlagen. Auf ihrer Wanderung seien sie 
schliesslich in die Gegend am Vierwaldstättersee gelangt, die sie an ihre 
Heimat erinnert habe. Der Graf von Habsburg habe ihnen als Landesherr 
erlaubt, dort zu siedeln. Darauf hätten sich die Schweden zwischen Pilatus 
und Gotthard und die Friesen jenseits des Brünigs im Haslital niedergelas-
sen. Jahre später sei die Christenheit in arge Bedrängnis geraten, als der Hei-
denfürst Eugenius Papst Zosimus und die Kaiser Honorius und Theodosius 
aus Rom verjagt habe. Da sei der Gotenkönig Alarich diesen zu Hilfe geeilt, 
wobei ihn die Schwyzer und Haslitaler als standhafte Christen und treue 
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Diener von Papst und Reich unterstützt hätten. Mit ihrem Heldenmut hät-
ten die Schwyzer und Haslitaler in Rom massgeblich zum Sieg der Christen 
über die Heiden beigetragen. Als Belohnung hätten die Schwyzer auf ihren 
Wunsch eine rote Fahne mit den Marterzeichen Jesu Christi und die Hasli-
taler die Fahne des Kaisers, allerdings nur mit dem einköpfigen Adler, erhal-
ten. Reich beschenkt und im Besitz ihrer urkundlich verbrieften Reichsfrei-
heit seien die Schwyzer und Haslitaler in ihre Täler zurückgekehrt.

Die Herkunftssagen entsprangen nicht der Fantasie ihrer Ver-
fasser, sondern waren um 1500 in den Waldstätten allgemein bekannt. So 
forderte ein Schwyzer Sittenmandat Ende der 1520er-Jahre die Landleute 
auf, jeweils beim Mittag- und Betläuten im Andenken an die Vorfahren aus 
Schweden fünf Vaterunser und fünf Ave-Maria sowie das apostolische Glau-
bensbekenntnis zu beten. 1531 bekräftigte die Schwyzer Landsgemeinde die-
se Anweisung: Die Menschen in Schwyz sollten jeden Tag zu Gott beten, 
so wie dies schon die frommen Vorfahren aus Schweden getan hätten; Gott 
habe es ihnen mit viel Gnade und Glück vergolten.15 Das Andenken an die 
Wanderung der Vorfahren gehörte, so zeigen die Beschlüsse, noch im frühen 
16. Jahrhundert zur ehrenhaften Identitätsrepräsentation der Schwyzer. Wie 
ihre frommen und tapferen Ahnen aus Schweden wollten auch die Schwyzer 
eigenständig bleiben, nur Gott als ihren Herrn anerkennen und an ihrem al-
ten, wahren Glauben festhalten – ein Bekenntnis, das nicht zufällig im Früh-
jahr 1531 formuliert wurde, als die reformationspolitische Krise in der Eid-
genossenschaft auf ihren Höhepunkt im zweiten Kappelerkrieg zusteuerte.

Die fremde Abstammung und die durch Not erzwungene Auswan-
derung der Vorfahren aus dem hohen Norden haben sich im Gegensatz zu 
den tyrannischen Vögten, Tells Apfelschuss und dem Rütlischwur kaum ins 
kollektive Gedächtnis der Waldstätte eingeschrieben. Durch die Brille des 
Migrationshistorikers gelesen, erhalten diese Herkunftsgeschichten jedoch 
paradigmatischen Charakter. In ihnen lebt die Erinnerung daran fort, dass 
Einwanderinnen und Einwanderer den Raum bevölkert und kultiviert ha-
ben, wo in den letzten Jahrhunderten die Schweiz entstanden ist.

Migrationsbewegungen der Frühzeit

Das Ende der letzten Eiszeit bietet sich als Anfangspunkt für eine Geschich-
te der Migration im schweizerischen Raum an. Nach dem Rückzug der Glet-
scher und mit der Bildung einer stabilen Pflanzendecke konnten Tiere und 
Menschen aus verschiedenen Richtungen in die Räume zwischen Léman 
und Bodensee sowie zwischen Rhein und Tessin einwandern, denn in den 
Jahrtausenden davor waren nur ein Teil des Jurabogens und wenige Gebiete 
des Mittellandes nicht von Eis bedeckt gewesen. Um 15 000 v. Chr. gelang-
ten Tiere und Menschen zuerst ins Mittelland und nach zirka 12 700 v. Chr. 
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in die inneralpinen Gebiete. Fortan ernährten sich kleinere Gruppen noma-
disierender Wildbeuter für viele Jahrtausende von der Jagd, dem Fischfang 
und der Sammelwirtschaft.

Ab etwa 6500 v. Chr. breiteten sich Ackerbau und Viehzucht – aus-
gehend vom Gebiet des so genannten Fruchtbaren Halbmonds zwischen der 
Levante und dem heutigen Iran – in Europa aus (so genannte neolithische 
Revolution), indem Bauernvölker einwanderten oder die Wildbeuter die 
bäuerliche Lebensweise von Nachbarn übernahmen. Im schweizerischen 
Raum sollen der Ackerbau ab etwa 6500 v. Chr., die Viehzucht ab etwa 5400 
v. Chr. betrieben worden sein, wobei Jagen und Sammeln noch für lange 
Zeit wichtig blieben. Sesshaftigkeit kennzeichnete die neue Kultur, die in 
der Schweiz mit frühesten archäologischen Spuren von bäuerlichen Sied-
lungen am Ende des 6. Jahrtausends v. Chr. in der Nordschweiz (Schaffhau-
sen, Basel-Landschaft), im Wallis und im Tessin fassbar wird. Die Sesshaf-
ten betrachteten fortan die nomadisierende Lebensweise der Wildbeuter 
als räuberisch und zerstörerisch. Nomaden und Bauern kamen sich bei der 
Beschaffung der Nahrung und bei der Kontrolle über die Ressourcen in die 
Quere. Die Bauernkulturen entwickelten ihre «notorische Aversion gegen 
alles Fremde».16

Spätestens in der Eisenzeit (8.–1. Jahrhundert v. Chr.) bewohnten 
keltische Stämme den Raum der heutigen Schweiz. Umstritten ist allerdings, 
wann diese sich im grössten Teil des schweizerischen Raums – mit Ausnah-
me bestimmter Täler in Graubünden (Räter) – niedergelassen haben. Ihre 
Namen (Helvetier, Allobroger, Rauriker, Lepontiner, Uberer, Seduner, Ve
ragrer, Nantuaten) sind nur indirekt in Beschreibungen griechischer und 
römischer Autoren der Antike überliefert. Unter ihnen waren die Helvetier 
im 1. Jahrhundert v. Chr. der grösste Stamm. Sie lebten in weiten Teilen des 
Mittellandes mit Aventicum (Avenches) als Zentrum.17

Die «keltische Frage» hat ihre besondere Bedeutung für die 
Schweizer Geschichte, weil humanistische Geschichtsschreiber im frühen 
16. Jahrhundert in den Helvetiern das nationale «Urvolk» der Schweiz er-
kannt haben wollten. Die Helvetier gingen fortan in die schweizerische Na-
tionalideologie ein, und ihr Name diente in der Neuzeit dazu, das nationa-
le Band zu beschwören, welches das Konglomerat partikularer Orte trotz 
aller inneren Gegensätze zusammenzuhalten schien. So wurden bereits im 
17. Jahrhundert die Gesamtheit der 13 Orte und ihrer Zugewandten als «Cor-
pus Helveticum» bezeichnet, und «Helvetia» entwickelte sich zur personifi-
zierten weiblichen Repräsentationsfigur der Schweiz. 1798 löste die «Helve
tische Republik» die alte Eidgenossenschaft ab, und nach der Gründung 
des Bundesstaats 1848 wurde, um keine der Landessprachen zu bevorzugen, 
«Confoederatio Helvetica» offizieller lateinischer Staatsname.

Es entbehrt allerdings nicht der Ironie, dass ausgerechnet der 
Name jenes Stammes zum Synonym für die Schweiz werden konnte, der 
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sich möglicherweise nur kurze Zeit in diesem Raum aufhielt und diesen 
aus freien Stücken wieder verliess. Wahrscheinlich wanderten die Helvetier 
erst kurz vor 100 v. Chr. aus dem süddeutschen Raum ins schweizerische 
Mittelland ein. Doch schon 58 v. Chr. zerstörten sie hier ihre Wohnstätten 
und zogen aus ungeklärten Gründen unter ihrem Führer Divico weiter, um 
sich zwischen Bordeaux und Toulouse niederzulassen. Dort hatten sie sich 
bereits 107 v. Chr. aufgehalten und bei Agen gemeinsam mit den germani-
schen Kimbern ein römisches Heer geschlagen. Der römische Feldherr Ju-
lius Caesar aber setzte der Auswanderung der Helvetier in der Schlacht bei 
Bibracte 58 v. Chr. ein Ende. Die geschlagenen Helvetier gelangten nicht ins 
Land ihrer Träume, sondern wurden in stark dezimierter Zahl ins schweize-
rische Mittelland zurückgeschickt, wo sie – nunmehr unter römischer Herr-
schaft – das Land gegen Einfälle der Germanen beschützen sollten.

Wanderungen im römischen Vielvölkerreich

War das Südtessin schon 194 v. Chr. von den Römern erobert worden, so 
gehörte nach der Unterwerfung der Helvetier 58 v. Chr. der grösste Teil 
des schweizerischen Raums bis ins 6. Jahrhundert n. Chr. zum Römischen 
Reich, ohne darin allerdings eine ethnische oder administrative Einheit zu 
bilden. Im Zuge dieser Eingliederung vermischten sich die einheimischen 
Kulturen der Kelten und Räter mit jener der Römer. Wenn auch diese Ak-
kulturation als «Romanisierung» bezeichnet wird, darf man sie sich nicht 
als Übermächtigung der unterworfenen Völker durch die Römer vorstellen. 
Vielmehr eigneten sich Kelten und Räter die römische Kultur an. Nicht zu-
letzt durch die Eingliederung der indigenen Eliten in die römische Herr-
schaftsordnung entstand so die besondere Kultur der Galloromanen. Da 
sich die römische Einwanderung auf ein paar Tausend Veteranen und Solda-
ten, einige Hundert Beamte, Ingenieure, Gewerbetreibende und Geschäfts-
leute beschränkte, blieb das keltische Substrat in der gallorömischen Kultur 
stark.18 «Der Einfluss der Römer auf die Völker der Kelten und Räter be-
deutete für diese nicht nur Fremdherrschaft, sondern auch die Integration 
in eine grössere Welt und die Einbettung in eine sehr reiche und vielfältige 
Kultur, die den Nährboden für die Entwicklung Europas bildete.»19 

Die Zugehörigkeit zum Römischen Reich brachte den schweizeri-
schen Raum erstmals mit einer urbanen Kultur in Berührung. Die Bevölke-
rung genoss Schutz und eine lange Friedenszeit. Die Römer legten ein über-
regionales Strassennetz an und prägten damit langfristig die Raumbildung 
und Siedlungsentwicklung. Im 4. Jahrhundert führten sie das Christentum 
ein. In der Westschweiz hatten auch die im Jahr 443 von den Römern an-
gesiedelten Burgunder massgeblichen Anteil am Aufbau kirchlicher Struk-
turen. Um 450 erfolgte mit Romainmôtier die erste Klostergründung auf 
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heutigem Schweizer Boden, um 515 folgte das Kloster St. Maurice. Im sel-
ben Zeitraum, zwischen dem späten 4. und dem 6. Jahrhundert, entstanden 
an den römischen Zentralorten auch die Bischofssitze Martigny (später ver-
legt nach Sitten), Augst (später verlegt nach Basel), Windisch, Genf, Chur 
und Lausanne.

Die Romanisierung erfolgte regional unterschiedlich rasch und 
intensiv. Sie prägte das Genferseegebiet und das Unterwallis deutlich stär-
ker als das nordwestliche Mittelland, die Nordostschweiz oder die Alpen-
täler. In der Westschweiz, in Rätien und im Tessin bildeten die Galloroma-
nen über viele Jahrhunderte die Mehrheit der Bevölkerung und legten auf 
lange Sicht betrachtet das Fundament für die Entstehung der romanischen 
Schweiz.

Anders verhielt es sich in der Nordschweiz. Seitdem die Grenze 
des Römischen Reichs an den Rhein verlegt worden war (260 n. Chr.), wa-
ren das schweizerische Mittelland und die Bündner Alpenpässe dem Ein-
fluss germanischer Völker ausgesetzt. In der Spätantike schwankte das Ver-
hältnis der Römer zu den Germanen lange «zwischen Konfrontation und 
Kooperation».20 Im 5. und 6. Jahrhundert gelangten mehrere germanische 
Völker in den schweizerischen Raum. Im Südwesten siedelten die Römer 
Reste der Burgunder an (443 n. Chr.), die fortan als ihre Verbündeten gegen 
die Hunnen und Germanen kämpften und sich rasch in die gallorömische 
Kultur integrierten. In der zweiten Hälfte des 6. und im 7. Jahrhundert ge-
langten die Alemannen, die Ende des 5. Jahrhunderts unter die Herrschaft 
der Franken gefallen waren, über den Hochrhein ins Mittelland. Rätien kam 
Ende des 5. und im frühen 6. Jahrhundert kurzzeitig unter die Herrschaft 
der Ostgoten, während die Südschweiz seit Ende des 6. Jahrhunderts zum 
Reich der Langobarden in Italien gehörte.

Die Einwanderung der Alemannen aus Süddeutschland betrachtet 
man heute nicht mehr als systematische Landnahme, sondern als eine sich 
über Jahrzehnte erstreckende, meist friedliche Infiltration, in deren Folge 
als Erstes die für die agrarische Nutzung günstigen Lagen besiedelt wurden. 
Mit dem Einsickern der Alemannen wurde die romanische Bevölkerung 
langsam assimiliert, das Althochdeutsche breitete sich am Hochrhein sowie 
in grossen Teilen des Jura, des Mittellandes und der Voralpen aus.

Spuren in Orts-, Gewässer- und Gebirgsnamen

Die mit dem Landesausbau verbundenen Migrationsbewegungen der Früh-
zeit sind abgesehen von archäologischen Spuren vor allem über die Ortsna-
men fassbar. Diese lassen sich verschiedenen Namenschichten und Zeiträu-
men zuordnen und ermöglichen so näherungsweise Aussagen darüber, wann 
und durch wen ein Raum besiedelt wurde.21 Für die Schweiz unterscheidet 
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man drei Namenschichten. In Gewässer- und Gebirgsnamen (Aare, Birs, 
Emme, Rhein; Albis, Alpen) fasst man die älteste Namenschicht, die seit 
dem 8. Jahrhundert v. Chr. von keltisch-helvetischen, lepontinischen bezie-
hungsweise rätischen Namen überformt wurde. Die Benennungen von Räu-
men (Helvetier → Helvetia; Räter → Raetia; Lepontiner → Leventina) und von 
Siedlungen (Avenches, Biel, Brig, Chur, Moudon, Olten, Solothurn, Thun, 
Winterthur, Yverdon) sind Ausdruck davon. 

Mit der Eingliederung des schweizerischen Raums ins Römische 
Reich wurde diese älteste Namenschicht seit der Mitte des 1. Jahrhunderts 
v. Chr. mit romanischen Namen überlagert und ergänzt. Verbreitet sind 
Siedlungsnamen, die auf die lateinischen Ausdrücke «campus» (Feld) oder 
«curtis» (Hof) zurückgehen (Campo TI, Champagne VD, Gempen SO, 
Gampelen BE, Gampel VS, Court JU, Gurzelen BE, FR und SO, Corcelles 
BE, NE, VD, Bassecourt JU, Courtelary BE). Auch Gutsnamen, die einen 
Personennamen mit dem besitzanzeigenden Suffix «-acum» verbinden, ver-
weisen auf römische Besiedlung (Brissago TI, Dornach SO, Erlach BE, Mar-
tigny/dt. Martinach VS usw.).

Die alemannische Besiedlung macht sich in einer dritten Phase 
bemerkbar durch Ortsnamen mit der Endung «-ingen» (ältester alemanni-
scher Siedlungsraum, 6./7. Jahrhundert: Itingen BL, Seftigen BE), mit der 
Endung «-i(n)ghofen»/«-ikofen» (erster Ausbauraum, 7./8. Jahrhundert: 
Zollikofen BE, Zollikon ZH, Etziken SO, Etzgen AG) sowie mit der Endung 
«-wil», «-wiler» (zweiter Ausbauraum, 8.–11. Jahrhundert: Bärschwil SO, 
Hergiswil NW, Rapperswil BE, SG usw.). Die Verbreitung der Ortsnamen 
lässt auf ein Wachstum der Bevölkerung und die Gründung neuer Siedlun-
gen ab dem 7. Jahrhundert schliessen. Um 700 waren in der Nordost- und 
Nordwestschweiz diejenigen Räume wieder besiedelt, die es schon in römi-
scher Zeit gewesen waren; zuvor nicht oder kaum besiedelte Zonen wurden 
neu erschlossen.22 Die deutsch-romanische Sprachgrenze blieb über die 
längste Zeit beweglich, wie die Verteilung von Ortsnamen mit dem Kom-
positum «Walen», «Walchen», «Welsch» zeigt (Walensee beziehungsweise 
Walenstadt SG, Walchwil ZG, Wahlen BL, Wahlern BE, Wahlendorf BE, 
Welschenrohr SO), die auf eine Kontaktzone zum romanischen Sprach- 
und Kulturraum verweisen. Erst in der frühen Neuzeit stabilisierte sich die 
Sprachgrenze, bis im 19. und 20. Jahrhundert die starke Zuwanderung in die 
Städte das Gewicht der einzelnen Sprachgruppen besonders entlang der 
Sprachgrenze (Biel, Freiburg, Sitten) wieder veränderte.
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Zwei zentrale Entwicklungen prägten die Schweizer Migrationsgeschichte 
des Hoch- und Spätmittelalters: die Erschliessung neuer ländlicher Sied-
lungsräume, der so genannte Landesausbau, und die Gründung zahlreicher 
Städte. Beide Vorgänge setzten eine säkulare Tradition kolonisatorischer 
Migration fort. Sie spiegeln das Bevölkerungswachstum und den gesell-
schaftlichen Wandel, die nicht zuletzt dank eines günstigen Klimas Mit-
tel- und Westeuropa am Übergang vom Hoch- zum Spätmittelalter erfass-
ten. Man schätzt, dass die Bevölkerung im Raum der heutigen Schweiz von 
knapp 500 000 im Jahr 1000 auf 700 000–850 000 Einwohnerinnen und 
Einwohner im Jahr 1300 zunahm, wobei das Wachstum bis gegen Mitte des 
13. Jahrhunderts besonders ausgeprägt war.23

Da die Landwirtschaft im Mittelalter die Flächenerträge nur un-
wesentlich steigern konnte, führte das Wachstum der Bevölkerung zwangs-
läufig zur Erweiterung der agrarischen Anbaufläche, zur Erschliessung 
neuer Siedlungsräume und zu Migration. Landesausbau und Stadtgrün-
dungen veränderten die Natur- und Kulturlandschaft erheblich. Undurch-
dringliche, öde und dschungelartige Waldgebiete wurden erschlossen, die 
Siedlungs- und Nutzfläche dehnte sich aus. Um 1400 stiess die Binnenko-
lonisation jedoch an ihre Grenzen. Die Landreserven waren erschöpft. Als 
Folge der Agrarkrise, des Bevölkerungsrückgangs nach der Pest und der 
Verschlechterung des Klimas wurde kolonisiertes Land schon bald wieder 
aufgegeben und fielen Siedlungen auf marginalen Böden wüst. Neue Städte 
wurden kaum mehr gegründet, und manche Neugründung entwickelte sich 
nicht mehr über ein kümmerliches Stadium hinaus.

Brennpunkt Stadt

Die mittelalterlichen Städte Europas mit ihren spezifischen Rechten und 
Freiheiten unterschieden sich deutlich von den Städten früherer Jahrhun-
derte. Sie waren nicht nur Sitz herrschaftlicher und kirchlicher Instanzen, 
sondern trieben als Zentren des Handels auch die Geldwirtschaft voran. Als 
zentrale Orte mit hoher Arbeitsteilung hatten die Städte einen hohen Be-
darf an administrativen, medizinischen, baulichen, kulturellen und künstle-
risch-kunsthandwerklichen Dienstleistungen. Ihre Bewohnerinnen und Be-
wohner hatten höhere Konsumansprüche als die Menschen auf dem Land.

Im Hoch- und Spätmittelalter vervielfachte sich die Zahl der Städ-
te im Raum zwischen Brügge im Westen und Brest-Litowsk im Osten sowie 
zwischen Falsterbo (Südschweden) im Norden und Genf im Süden von etwa 
200 auf etwa 4000. Zwischen 1240 und 1300 wurden in jedem Jahrzehnt etwa 
300 Städte gegründet, zwischen 1300 und 1330 etwa 200 pro Jahrzehnt.24 Be-
sonders dicht war das Städtenetz in dem Raum, der sich von Flandern über 
Südwestdeutschland und die Schweiz nach Oberitalien erstreckte. Auch im 
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Gebiet der heutigen Schweiz gründeten weltliche und geistliche Herren zwi-
schen 1200 und 1300 zahlreiche Städte. Vor dem 12. Jahrhundert gab es hier 
nur die spätantiken Bischofsstädte Basel, Chur, Genf, Lausanne und Sitten 
sowie einige Marktstädte, darunter Zürich, Schaffhausen oder Solothurn. 
Nun erhöhte sich ihre Zahl von etwa 35 auf fast 200.25 Ihre Einwohnerzahl 
blieb jedoch bescheiden. Die meisten Städte zählten im 15. Jahrhundert nur 
einige 100 Einwohnerinnen und Einwohner, vergleichsweise wenige kamen 
auf mehr als 1000, und nur Basel und Genf erreichten rund 10 000. Metro-
polen wie Mailand, das schon damals über 100 000 Einwohnerinnen und 
Einwohner zählte, fehlten im Raum der heutigen Schweiz ganz.

Die Städte waren Brennpunkte der Migration und ein wesent-
licher Faktor für die räumliche Mobilität in der mittelalterlichen Gesell-
schaft. Nicht nur für ihre Gründung auf der grünen Wiese, sondern auch für 
ihr langfristiges Überleben waren sie auf Zuwanderung angewiesen. Weil die 
Sterblichkeit in der Stadt höher war als die Geburtenrate, konnten sie ihren 
Bevölkerungsstand nicht aus eigener Kraft halten. Pestzüge wirkten sich in 
den verdichteten Siedlungen viel verheerender aus als auf dem Land. Da 
die städtischen Haushalte kleiner waren als auf dem Land, waren sie auch 
weniger fruchtbar. Zudem wiesen städtische Bevölkerungen eine geringe 
Kontinuität auf. Viele Familien starben aus oder wanderten wieder ab. Für 
die Stadt Basel beispielsweise wurde berechnet, dass die Bürgerschaft statis-
tisch gesehen im Spätmittelalter innerhalb von hundert Jahren vollständig 
ausgewechselt wurde.26

Bürgerrecht und Bürgergeld als Instrumente der Regulierung

Wer im Mittelalter eine Stadt gründete, musste Menschen dazu bewegen, 
ihre angestammten Lebensräume aufzugeben, um in einer fremden Umge-
bung ein neues Leben zu beginnen. Die Stadtherren lockten mit der Aussicht 
auf bessere Lebensumstände, konkret: mit der Aussicht auf das Bürgerrecht 
in der Stadt. Das Bürgerrecht verhiess dem Zuzügler persönliche Freiheit, 
wenn er Jahr und Tag in der Stadt gelebt hatte, ohne dass sein früherer Herr 
ihn zurückforderte – der Ausspruch «Stadtluft macht frei» geht auf diesen 
mittelalterlichen Rechtsgrundsatz zurück. Das Leben hinter Stadtmauern 
versprach aber auch Schutz vor Krieg und Fehde. So nahm die Stadt Basel 
1444 mehrere Tausend Flüchtlinge aus dem Sundgau auf, die sich vor den 
Armagnaken in Sicherheit brachten. Für die Stadt stellte dies nicht nur we-
gen der Verschlechterung der Versorgungslage eine Bedrohung dar, sondern 
auch wegen der Anwesenheit zahlreicher Untertanen feindlich gesinnter 
Adeliger.27 Für den Bürger galten zudem das besondere Stadtrecht sowie die 
städtischen Gerichte. Schliesslich konnte der Bürger als Handwerker, Ge-
werbetreibender oder Händler von den Konsumbedürfnissen, der Kaufkraft 
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und Prosperität einer arbeitsteiligen städtischen Gesellschaft profitieren. Er 
gehörte zur Gemeinde, die aus ihren Reihen die Räte und städtischen Ämter 
besetzte, und war zu Wacht- und Kriegsdienst mit der eigenen Waffe und 
Ausrüstung verpflichtet. Erhob die Stadt eine Steuer, so hatte jeder Bürger 
gemäss seinem Vermögen dazu beizutragen. Nur als Bürger war der Bewoh-
ner einer Stadt mit allen Rechten und Pflichten integriert. Sein Bürgereid 
verpflichtete ihn zu Loyalität gegenüber der Stadt. Er unterwarf sich dem 
Recht und den Gesetzen der Stadt und versprach Gehorsam gegenüber den 
städtischen Amtsträgern. In vielen Städten erneuerten die Bürger ihren Eid 
jährlich beim politischen Ritual des so genannten Schwörtags.

Die starke Sogwirkung der Städte führte zwangsläufig zu Kon-
flikten mit den Verlierern der Wanderungsbewegungen. Adelige und Klös-
ter verloren Eigenleute und Hörige, von deren Abgaben und Frondiensten 
sie lebten. Die Landflucht höhlte das Fundament ihrer Herrschaft aus. Die 
Grund-, Gerichts- und Leibherren auf dem Land reagierten auf die gefährli-
che Entwicklung. Sie verschärften die Leibherrschaft über ihre abhängigen 
Leute und liessen diese schwören, sich nicht aus der Herrschaft zu entfernen 
und sich nicht ausserhalb des eigenen Leibeigenenverbandes zu verheira-
ten. Sie riefen den Schutz des Kaisers an, der den Städten die Aufnahme 
von Bürgern verbieten sollte. Bisweilen wehrten sie sich auch mit Gewalt 
und überzogen die Städte mit Fehde und Krieg. In diesen Zusammenhang 
gehört etwa der Sempacher Krieg von 1386 zwischen dem habsburgisch-ös-
terreichischen Herzog Leopold III. und der habsburgischen Landstadt Lu-
zern. Diese hatte über Jahre habsburgische Untertanen als Ausbürger in ihr 
Bürgerrecht aufgenommen, was Leopold als Luzerner Stadtherr nicht un-
widersprochen lassen konnte. Der Krieg, den die ältere Schweizer Natio-
nalgeschichte gerne als Freiheitskrieg der Eidgenossen gegen Habsburg dar-
gestellt hat, war letztlich die legitime Strafaktion des rechtmässigen Herrn 
gegen dessen unbotmässige Stadt. Feudalherren konnten auch mit der 
Gründung eigener Städte auf Wanderungsverluste reagieren. Grundsätzlich 
aber war die Wirksamkeit dieser Massnahmen eine Machtfrage, und beson-
ders der niedere Adel war dem Aufstieg der Städte recht hilflos ausgeliefert.

Die Städte steuerten die Zuwanderung über die grosszügige bezie-
hungsweise restriktive Erteilung des Bürgerrechts beziehungsweise über die 
Höhe des Bürgergelds, das Neubürger bei der Aufnahme in den Bürgerver-
band zu entrichten hatten. Waren Städte dringend auf Neubürger angewie-
sen, konnten sie das Bürgerrecht auch unentgeltlich verleihen. Umgekehrt 
erhöhten sie das Bürgergeld, wenn sie keine Neubürger mehr oder nur noch 
solche mit hohem Vermögen aufnehmen wollten. Phasen der grosszügigeren 
Integration und Phasen der Abschottung wechselten sich je nach Situati-
on und Bedürfnissen ab. Im Spätmittelalter und bis ins 16. Jahrhundert wa-
ren die Städte grundsätzlich auf Zuwanderung angewiesen, sodass sie eine 
relativ offene Bürgerrechtspolitik praktizierten. Dies war besonders nach 
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Bevölkerungskrisen der Fall, wenn es galt, die Lücken in der Bürgerschaft zu 
schliessen, die Pest- und Seuchenzüge, Ernteausfälle und Hungersnöte oder 
verlustreiche Kriege verursacht hatten.

Weil viele Städte ihre neuen Bürger in besonderen Verzeichnis-
sen, so genannten Bürgerbüchern, registrierten, lässt sich die Zuwanderung 
in die Städte des Spätmittelalters in manchen Fällen genau untersuchen. 
Die Bürgerbücher erlauben Aussagen über die Reichweite der städtischen 
Migrationsräume, über das Sozialprofil der Neubürger und über die Migra-
tions- und Integrationspolitik einer Stadt.

Migrationsräume und Zielorte

Grundsätzlich war die Migration in die Städte des Heiligen Römischen 
Reichs von der Mitte des 13. bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts ein be-
deutsamer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Vorgang.28 Das ganze 
Reich bildete einen grossen Migrationsraum, aus dem Städte ihre neuen 
Bürger gewannen. Besonders zahlreich stammten Neubürger aus der dich-
ten Städte- und Siedlungslandschaft im Westen des Reichs, aus Flandern, 
dem Rheinland, aus Schwaben, dem Elsass und dem Schweizer Mittelland. 
Schwächer war die Zuwanderung aus dem Norden, aus den Gebieten östlich 
von Weser und Elbe, aus den deutschen Mittelgebirgen sowie aus grossen 
Teilen des Alpenraums. Der Osten des Reichs und die Alpen waren im Spät-
mittelalter noch dünn besiedelt und selber Zielgebiete von Kolonisations-
wanderungen.

Die Neubürger wanderten innerhalb von Sprachgrenzen, die viel 
stärker als Gewässer oder Gebirge als Migrationsbarrieren wirkten. So 
migrierten vergleichsweise wenige Neubürger aus den Reichsgebieten west-
lich des Juras und der Vogesen sowie aus Frankreich, Böhmen, Mähren, Dä-
nemark, Schweden und Polen in die Städte des Reichs. Attraktive Zielorte 
waren die Städte im Elsass, im Bodenseeraum und in Oberschwaben, im 
Rhein-Main-Gebiet, im Kölner Raum inklusive Westfalen, in Flandern und 
in den Niederlanden. Eine hohe Sogwirkung entfalteten auch die Städte in 
den welfischen Territorien sowie an der Nord- und Ostseeküste zwischen 
Bremen, Hamburg, Lübeck und Danzig.

Mehrere Faktoren machten die Attraktivität einer Stadt für Zu-
wanderer aus.29 An erster Stelle stand die wirtschaftliche Attraktivität, das 
heisst der Arbeitsmarkt, das ökonomische Profil und die wirtschaftliche 
Entwicklung einer Stadt. Sodann wies auch die Sprache der Wanderung die 
Richtung. Verlässliche Informationen über die Verhältnisse am Zielort der 
Wanderung erleichterten ebenfalls den Wanderungsentscheid. Kaufleute, 
Marktbesucher und wandernde Handwerksgesellen gaben Auskunft über 
die lokalen Verhältnisse und über die aktuelle Stellensituation. Schliesslich 
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bestimmten auch politische und herrschaftliche Rahmenbedingungen das 
Wanderungsverhalten. Seit der Reformation prägte zudem die Konfession 
die Richtung der Wanderung.

Für einzelne Städtelandschaften sind die Intensität der Zuwande-
rung und die Reichweite der Migrationsräume bekannt. Die drei mittelgros
sen Städte Konstanz, Ravensburg und Zürich mit jeweils bis zu 5000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern waren bei Neubürgern beliebt und wiesen 
eine bemerkenswerte Integrationsfähigkeit auf: In diesen Kommunen war 
jeder dritte Einwohner ein Neubürger. Die meisten Neubürger kamen aus 
dem näheren Umland dieser Städte, das weitgehend mit deren Herrschafts-
gebiet identisch war. Doch nahmen alle drei Städte Neubürger auch aus wei-
ter entfernten Migrationsräumen im Norden und Nordosten auf, aus Ober-
schwaben, der Schwäbischen Alb, dem Ober- und dem Niederrhein. Die 
eidgenössische Stadt Zürich nahm kaum Neubürger aus der Innerschweiz 
oder aus dem westlichen Mittelland um Bern und Freiburg auf. Der Zür-
cher Migrationsraum bestätigt das Selbstverständnis der Limmatstadt als 
«schwäbische Reichsstadt», das sie bis zu ihrer gewaltsamen Einbindung in 
die Eidgenossenschaft im Alten Zürichkrieg (1436–1450) charakterisierte.

Die Migrations- und Integrationspolitik der Stadt Zürich

Für Zürich liegt mit Bruno Kochs Studie die zurzeit beste Analyse der Zu-
wanderungs- und Bürgerrechtspolitik einer Stadt des schweizerischen 
Raums im Spätmittelalter vor.30 Zürich zählte Mitte des 14. Jahrhunderts 
etwa 5300 Einwohner (plus etwa 400 Bewohner der Vorstädte). Von 1351 
bis 1550 nahm es 5395 Neubürger an, von denen 1700 Ausbürger waren, das 
heisst Bürger, die auf der Landschaft wohnhaft blieben; somit dürften sich 
etwa 3700 Neubürger in der Stadt selber niedergelassen haben. Unter der 
Annahme, dass sechzig bis siebzig Prozent der Neubürger verheiratet waren 
und zusammen mit Kindern und Hausangestellten eingebürgert wurden, 
sind insgesamt schätzungsweise 10 000 Personen nach Zürich migriert. Da 
die Bevölkerung der Stadt in diesem Zeitraum nicht grösser wurde, ist von 
einem Bevölkerungsverlust in etwa dieser Grössenordnung auszugehen. Die 
Stadt verlor also jedes Jahr gut fünfzig Einwohner, sodass sich die Stadtbe-
völkerung ohne Zuwanderung alle 69 Jahre halbiert hätte.31

Die Zuwanderung von Neubürgern verlief nicht gleichmässig, 
sondern in Wellenbewegungen (vgl. Tabelle Seite 143). Bis um 1430 nahm 
sie stetig zu, danach war sie bis 1500 rückläufig. Im 16. Jahrhundert wurden 
zuerst, vor allem als Folge des Glaubenskonflikts, wieder mehr Neubürger 
aufgenommen. Ab 1540 war die Zahl der Einbürgerungen langfristig stark 
rückläufig. Besser noch als solche langfristigen Durchschnittswerte las-
sen die jährlichen Schwankungen bei der Aufnahme von Neubürgern die 



342

Überlegungen erkennen, von denen sich der Zürcher Rat bei seiner Migra-
tions- und Integrationspolitik leiten liess.32 Sowohl die Aufnahme von Neu-
bürgern, die sich in der Stadt niederliessen, als auch jene der so genannten 
Ausbürger, die auf dem Land wohnhaft blieben, unterlagen starken Schwan-
kungen: Gewöhnlich verlieh die Stadt jedes Jahr zwischen zehn und dreissig 
bis vierzig Zuzüglern und höchstens zehn Ausbürgern das Bürgerrecht. Un-
ter besonderen Umständen nahm die Stadt aber auch über hundert Zuzüg-
ler und ebenso viele Ausbürger ins Bürgerrecht auf. Solche Masseneinbürge-
rungen sollten die hohen Verluste an wehrfähigen Männern kompensieren, 
die im Alten Zürichkrieg (1436–1450), in den Burgunderkriegen (1474–1477) 
und in den Mailänderkriegen (1499–1515) zu beklagen waren. Auf diese Wei-
se beschaffte sich Zürich neue Krieger; davon profitierten vor allem Män-
ner, die sich aufseiten Zürichs im Krieg bewährt hatten und mit der Einbür-
gerung für ihren militärischen Einsatz belohnt wurden. Die unentgeltliche 
Einbürgerung als Anerkennung für geleistete Kriegsdienste war besonders 
für Angehörige der Unterschicht interessant, die sich das Bürgergeld nicht 
hätten leisten können. Indem Zürich von 1475 an das Bürgergeld von drei 
auf zehn Gulden erhöhte, gab es zu verstehen, dass sein Interesse an der 
Aufnahme von Neubürgern nachliess. Dies gilt auch für die anderen grossen 
eidgenössischen Städte, die mit dem Erwerb grosser Untertanengebiete ihre 
kriegsfähige Mannschaft vergrössert hatten und ihre militärische Schlag-
kraft nicht mehr durch die Vergabe des Bürgerrechts absichern mussten.

Woher stammten Zürichs Neubürger, und welche Qualifikationen 
brachten sie an die Limmat mit? Die Ausdehnung des Migrationsraums ist 
grundsätzlich ein Indikator dafür, wie attraktiv ein Zielort für Migranten war 
und wie weit der Einfluss und der Wirtschaftsraum einer Stadt reichten. Zwi-
schen 1350 und 1550 wanderte die grosse Mehrheit der Zürcher Neubürger 
aus einer Entfernung von höchstens dreissig Kilometern in die Stadt. Dieser 
Kernmigrationsraum umfasste Orte, die schon zum Herrschaftsgebiet der 
Stadt gehörten oder bald einmal dazugehören sollten. Von hier aus zogen 
vor allem Landbewohner ohne besondere handwerkliche oder gewerbliche 
Qualifikation in die Stadt. Mit zunehmender Entfernung zur Stadt ging zwar 
die Zahl der Zuwanderer zurück, doch erhöhte sich gleichzeitig deren Qua-
lifikationsgrad.33 Die durchschnittliche Wegstrecke der Zürcher Neubürger 
wurde zwischen den 1390er-Jahren und den 1490er-Jahren deutlich länger. 
Der Zürcher Migrationsraum dehnte sich in Richtung Thurgau, Rheintal 
und Sargans sowie ins Elsass, nach Baden, Schwaben und Franken aus. Seine 
äussersten Eckpunkte waren Danzig im Norden, die flämischen Städte im 
Westen, Asti und Venedig im Süden sowie Wien und Budapest im Osten.

Aus dem ferneren Migrationsraum (60–180 Kilometer Entfer-
nung) gelangten vor allem qualifizierte Berufsleute aus städtischem Milieu 
nach Zürich. Als Zentrum der Leder- und Fellverarbeitung bürgerte Zürich 
bis 1545 234 Schuhmacher, 59 Kürschner, 53 Gerber, 19 Säckelmacher und 



35 2

13 Sattler ein. Die zahlreichen Zürcher Schuhmacher nutzten die Nähe zu 
den Viehzuchtgebieten und fertigten Schuhe für einen grösseren Markt an. 
Zahlreiche Neubürger waren sodann im Textilgewerbe (Schneider, Weber), 
im Nahrungsmittelsektor (Bäcker, Müller, Metzger), in der Metallverarbei-
tung und Waffenproduktion (Schmiede, Gürtler, Schlosser, Harnischer, 
Schwertfeger) und im Baugewerbe (Zimmerleute, Steinmetzen, Bildhauer, 
Maurer) tätig. Zürich hatte auch Bedarf an medizinischem Fachpersonal 
(Apotheker, Scherer, Bader). Vergleichbare Migrationsmuster sind auch für 
andere Städte nachzuweisen. Bern holte sich Apotheker und Ärzte unter an-
derem aus Pavia, Ulm, Wesel, Braunschweig und Dresden, Bauhandwerker 
aus Basel, Ulm, Passau und Stadtlohn an der Grenze zu den Niederlanden, 
Stadtschreiber aus Rottweil, Brugg und Luzern, Schulmeister und Organis-
ten aus Württemberg und Franken sowie die ersten Betreiber von Papier-
mühlen aus dem Piemont.34

Der Bedarf an Finanzdienstleistungen bewog zahlreiche Städte 
dazu, Juden nach den Pogromen in den Pestjahren 1348–1350 schon bald wie-
der gegen die Entrichtung hoher Gebühren und einer jährlichen Judensteu-
er Aufenthalt zu gewähren. Juden waren als Geld- und Pfandleiher sowie als 
Ärzte gefragt, blieben aber von den Berufen der Bürger sowie von Ämtern 
und Zünften ausgeschlossen. Die Aufnahme von Juden als mindere Bürger 
war auch fiskalisch motiviert, verschafften sie doch verschuldeten und ver-
armten Städten dringend erwünschte Einnahmen. Kritik am Wucher, die 
auch fremdenfeindlich motiviert war und sich deswegen ebenfalls gegen die 
seit dem 13. Jahrhundert im schweizerischen Raum tätigen Pfandleiher und 
Wechsler aus Oberitalien, so genannte Lombarden, richtete, führte im Ver-
lauf des 15. Jahrhunderts zu neuen Verfolgungen und schliesslich zur defini-
tiven Vertreibung der Juden.35 Die Städte hatten in der Zwischenzeit mit der 
Einrichtung amtlicher Wechselstuben den Bedürfnissen der sich ausbrei-
tenden Geldwirtschaft Rechnung getragen: Auch ohne Juden konnte man 
nun Währungen wechseln und zu Krediten kommen.36

Wie kamen die Neubürger am Zielort ihrer Wanderung zurecht, 
und wie gut integrierten sie sich an ihrem neuen Lebensmittelpunkt? Die 
Frage der Integration stellt sich umso mehr, als die Neubürger keine mar-
ginale Gruppe bildeten: Bei den Schmieden und Zimmerleuten in Zürich 
war 1443 immerhin jedes dritte Zunftmitglied ein Neubürger.37 Wie rasch 
und wie erfolgreich sich ein Neubürger in seinem neuen sozialen Umfeld 
einzugliedern wusste, lässt sich an seinem wirtschaftlichen Erfolg, an seiner 
Teilhabe an politischer Macht und an seiner Wohnlage in der Stadt ablesen.

Die Vermögen der Zürcher Neubürger streuten innerhalb dersel-
ben Bandbreite wie jene der ansässigen Bürger. Die reichsten Neubürger 
versteuerten ähnlich hohe Vermögen wie die reichsten ansässigen Bürger. 
Insgesamt aber waren Neubürger in der höchsten Vermögensklasse seltener 
vertreten als Altbürger. Am anderen Ende des sozialen Spektrums befanden 
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sich jene Neubürger, die wie viele ansässige Bürger so wenig besassen, dass 
sie keine Steuer zahlten. Insgesamt aber waren die Neubürger vermögender 
als die ansässigen Bürger, was dadurch bestätigt wird, dass sie in allen Quar-
tieren Zürichs wohnten, jedoch nur selten in den ärmeren Randlagen.38 
Auch konnten die meisten Neubürger in den Jahren nach ihrer Niederlas-
sung ihr Vermögen beträchtlich steigern; Zuzügler konnten sich also berech-
tigte Hoffnung machen, durch die Wanderung nach Zürich wirtschaftlich 
voranzukommen. Besonders gut gelang dies Krämern beziehungsweise 
Händlern, Wirten und Apothekern, den Spezialisten im Metallgewerbe so-
wie Vertretern seltener Berufe (Orgelbauer, Windenmacher, Pergamenter, 
Siebmacher).39 Wenn sich unter den wirtschaftlich besonders erfolgreichen 
Zürcher Neubürgern mit einem Vermögen über 1000 Gulden nicht weniger 
als zwölf Bäcker fanden, dann hatten diese ihren Wohlstand allerdings we-
niger mit dem Verkauf von Brot als mit dem Getreidehandel erwirtschaftet.

Neubürger, die vor ihrer Aufnahme in Zürich bereits in einer Stadt 
gelebt hatten, waren im Durchschnitt vermögender als solche, die aus dem 
ländlichen Raum zuwanderten; sie konnten ihre wirtschaftliche Lage nach 
ihrer Niederlassung in Zürich deutlich verbessern. Diesbezüglich fallen ei-
nige Zuwanderer aus Kleinstädten im nahen Migrationsraum auf, die schon 
an ihrem Herkunftsort reich geworden waren und mit der Wanderung nach 
Zürich ihren Lebensmittelpunkt in eine aufsteigende Stadt verlegten, die ih-
nen mit ihrer politischen und wirtschaftlichen Machtposition einen grösse-
ren Handlungsspielraum eröffnete. Hier sind etwa die Escher zu nennen, die 
ihren ersten sozialen Aufstieg in der bischöflich-konstanzischen Kleinstadt 
Kaiserstuhl durch die Abwanderung nach Zürich fortsetzten, wo sie rasch 
eine führende Rolle spielten.

Mit der baldigen Übernahme politischer Führungspositionen 
zeigten Neubürger an, dass sich geografische Mobilität auch in soziale Mo-
bilität ummünzen liess. Im 14. und 15. Jahrhundert konnten Neubürger und 
deren Söhne noch ohne Weiteres in die Zürcher Machtelite aufsteigen. Dies 
trifft etwa auf Familien aus dem Dienstadel wie die Meyer von Knonau oder 
die Manesse zu, die Erfahrung in Herrschaftsfunktionen mitbrachten und 
dank ihrer Einkünfte für die Übernahme eines grundsätzlich nicht entlohn-
ten hohen Amts in der Zürcher Politik infrage kamen. Spektakuläre Kar-
rieren wie die des Hans Waldmann (etwa 1435–1489) aus dem zugerischen 
Weiler Blickensdorf waren in den Städten des Spätmittelalters ebenfalls 
noch möglich. Waldmann wurde 1452 in Zürich eingebürgert und nutzte in 
der Folge wirtschaftlichen Erfolg, eine vorteilhafte Heirat und militärische 
Erfolge in den Burgunderkriegen, um einer der einflussreichsten Politiker 
in der Eidgenossenschaft und 1483 zum Zürcher Bürgermeister gewählt zu 
werden.40 Sein Aufstieg war auch den Zeitumständen geschuldet. In den 
Burgunderkriegen wurden die grossen Kriegsherren auf den Anführer der 
Zürcher Truppen aufmerksam; sie machten ihn zu ihrem Klienten und 
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entschädigten ihn reich mit Pensionen. Waldmanns Schicksal ist das eines 
Karrieristen. Auf seinem Weg nach oben machte er sich mächtige Feinde 
innerhalb der Zürcher Elite und stürzte schliesslich noch steiler ab, als er 
davor aufgestiegen war.

Waldmanns Aufstieg war zwar aussergewöhnlich, doch blieb er 
nicht der einzige Neubürger, der nach seiner Einwanderung in Zürich in 
hohe Ämter gelangte. Zwischen 1380 und 1545 waren jeweils etwa zehn Pro-
zent der Ratsherren Neubürger, die fünf bis zwanzig Jahre nach ihrer Auf-
nahme ins Bürgerrecht in den Rat gewählt wurden. Noch mehr Neubürger 
schafften die Wahl zum Zunftmeister. Eine entscheidende Voraussetzung für 
solche politischen Karrieren war allerdings ein überdurchschnittlich grosses 
Vermögen, das diese Neubürger für politische Führungschargen abkömm-
lich machte.41 Langfristig wurde der Zugang zu Spitzenämtern für Neubür-
ger jedoch enger. Die Angehörigen der Zürcher Machtelite betrachteten 
ihre Teilhabe an der Macht je länger, je mehr als Privileg der Etablierten, das 
sie nicht mit Neubürgern teilen wollten.

Der Migrationshintergrund der städtischen Machtelite

Die Migration in die mittelalterliche Stadt bestätigt eine allgemeine Fest-
stellung der Migrationsgeschichte: «Niemand war schon immer da.»42 Auch 
Samuel Henzi erinnerte die Berner Patrizier an diese Tatsache, als er 1749 
zusammen mit anderen Angehörigen der zurückgesetzten Burgerschaft die 
in Bern regierenden patrizischen Familien gewaltsam von der Macht ver-
drängen wollte. In seiner Denkschrift wies er darauf hin, dass deren Vor-
fahren einmal als einfache Maler, Metzger, Gerber, Schuster oder Färber in 
Bern eingebürgert worden waren.43 Der Migrationshintergrund bekannter 
Familien aus der frühneuzeitlichen städtischen Machtelite lässt sich in der 
Tat nicht nur für Bern leicht bestimmen, sondern auch für andere eidgenös-
sische Städte (siehe dazu Tabelle Seiten 38/39).

Der Landesausbau der Walser in den Hochalpen

Zur selben Zeit, als Neubürger die eben gegründeten Städte bevölkerten, 
kolonisierten deutschsprachige Siedler aus dem Oberwallis die hochalpi-
nen Täler der Zentralalpen. Die Wanderungen der Walser waren Teil jener 
ausgreifenden Siedlungs- und Kolonisationsprozesse, in deren Verlauf sich 
die wachsende Bevölkerung im Hoch- und Spätmittelalter neue Lebensräu-
me erschloss. Bekannt ist in diesem Zusammenhang die so genannte Deut-
sche Ostsiedlung, die Kolonisten aus Flandern, Holland, dem Rheinland, 
Westfalen, Schwaben und Franken in die noch dünn besiedelten, von Slawen 
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Familiäre Herkunft der frühneuzeitlichen städtischen Machtelite (Auswahl)

Name Herkunft Jahr der Ein-
wanderung / 
Einbürgerung 

Ort der  
Einbürgerung

Tätigkeit / Beruf zum  
Zeitpunkt der Einbürgerung

Burckhardt Britznach 
(Schwarzwald)

1523 Basel Tuchhändler

Faesch Breisgau 
(vermutl.)

1409 Basel Baumeister, Goldschmiede, 
Kaufleute

Forcart Rheinland 1637 Basel Tuchhändler

Merian Courroux (JU) 1498 Basel Schiffer, Sägemüller

Thurneysen Nürnberg 1461 Basel ?

Socin Bellinzona 1560 Basel Kaufleute

Werthemann 
(Vertemate)

Plurs (Bergell) 1586/87 Basel Spediteure, Tuchhändler

Manuel Chieri  
(Piemont)

um 1450/1460 Bern Apotheker

May Comesee-
Gegend

Ende 14. Jh. Bern Fernhandel, Bankgeschäfte

Gady Belfaux  
(vermutl.)

1595 Freiburg Wirte

Raemy Zofingen 1517 Freiburg ?

Reynold urspr. Savo-
yen; ab 1404 
Romont

1531 Freiburg ?

Amrhyn Beromünster 1518 Luzern Gerber, Schuhmacher

Balthasar Peccia  
(Maggiatal)

1544/1547 Luzern ?

Cysat Mailand vor 1544/1547 Luzern Kaufleute

Meyer (von 
Schauensee)

Mellingen 1406 oder 
1468

Luzern Gerber

Pfyffer Rothenburg 
(Luzern)

1483 Luzern Schneider, Tuchhändler, 
Krämer

Russ Lombardei Ab 1381 Luzern Apotheker, Gewürz- und 
Viehhändler
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Sonnenberg Altkirch  
(Elsass)

spät. 1418 Luzern ?

Peyer Bayern  
(vermutl.)

2. Hälfte  
15. Jh.

Schaffhausen Hufschmiede

Arregger Ruswil 1495 Solothurn ?

Besenval Aostatal 1629 Solothurn Silber-, Korn- und  
Weinhändler

Grimm Zürich 1524 Solothurn Kürschner

Schwaller Wasseramt 
(Solothurn)

1480 Solothurn Müller

Bodmer Alagna Valse-
sia (Piemont)

1543 Zürich Steinmetze

Göldli Pforzheim Anfang  
15. Jh./1405

Zürich Bankiers

Heidegger Nürnberg 1503 Zürich Seidensticker

Hirzel Pfäffikon 
(Zürich)

1540 Zürich Tuchhändler

Hottinger Zollikon 1562 Zürich Bäcker

Landolt Thalwil 1566 Zürich Schärer, Wirte

Rahn Rorbas 1429 Zürich Wirte

Ulrich Waltalingen 1528, 1535, 
1544

Zürich Rotgerber

Pestalozzi Chiavenna 1567 Zürich Kaufleute

 

Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz, Familienartikel.
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und Balten bewohnten Gebiete östlich des Heiligen Römischen Reichs führ-
te. Weiter südlich besiedelten sie die Gebiete der heutigen österreichischen 
Bundesländer Niederösterreich, Steiermark und Kärnten. Im dünn besie-
delten Osten wollten sie grössere Ackerflächen bewirtschaften. Die Landes-
herren versprachen ihnen für die Startphase Abgabenfreiheit. Sie sollten 
ihr Land zu günstigen Besitzrechten erhalten und dieses an ihre Kinder ver-
erben können. Sie sollten zudem auch am neuen Lebensmittelpunkt nach 
dem vertrauten Recht ihrer alten Heimat leben können.

Der so genannte Landesausbau war ein umfassender Intensivie-
rungsvorgang, der im Hochmittelalter von den kontinentalen Kernländern 
und vom Altsiedelland ausging und den Siedlungs- und Wirtschaftsraum 
in periphere Räume ausdehnte. Migration und Rodung erschlossen neue 
Gebiete und machten sie für die Landwirtschaft nutzbar. Auch im schwei-
zerischen Raum migrierten Kolonisten in bislang unerschlossene Gebiete. 
Angeworben durch lokale Herrschaftsträger (Klöster, Adelige, Dynasten, 
Bischöfe), die ihnen Selbstverwaltung, vorteilhafte Besitzrechte und tiefe 
Abgaben in Aussicht stellten, bevölkerten sie waldreiche Höhenlagen und 
Seitentäler im Jura sowie in den Voralpen und Alpen, die weder topogra-
fisch noch klimatisch begünstigt waren. Diese Binnenkolonisation setzte 
wohl schon im 7./8. Jahrhundert ein. Sie erreichte ihren Höhepunkt im 12. 
und 13. Jahrhundert und klang im 14. und 15. Jahrhundert als Folge des pest-
bedingten Bevölkerungsrückgangs aus.

In diesen Zusammenhang sind auch die Wanderungen der Walser 
im 13. und 14. Jahrhundert einzuordnen. Diese setzten mit der Kolonisation 
der Hochtäler im inneralpinen Raum die Wanderungs- und Siedlungstra-
dition ihrer alemannischen Vorfahren fort, die im 7. Jahrhundert die Land-
nahme im zentralen Alpenraum vorangetrieben hatten. Alemannen hatten 
im Wallis Dauersiedlungen in Höhenlagen bis 1500 Meter über Meer ange-
legt. Später gründeten die Walser im Verlauf ihrer Wanderungen zwischen 
dem 12./13. Jahrhundert und 15. Jahrhundert rund 150 Siedlungen, die ver-
streut auf einer Länge von rund 300 Kilometern in den Zentralalpen liegen. 
Ganz oder teilweise walserisch geprägt sind im Norden Teile des Lauter-
brunnentals (Mürren) und das bernische Haslital, im Westen das französi-
sche Chablais im Tal von Chamonix, jenseits des Alpenkamms die Täler am 
Südhang des Monte Rosa (Lys, Anzasca, Sesia, Toce) und das Val Formazza 
(Pomat) im Ossolatal. Vom Pomat aus gründeten die Walser Bosco/Gurin 
in einem Seitental des Maggiatals. Während gut hundert Jahren zogen sie 
ab dem 13. Jahrhundert auf verschiedenen Wegen ostwärts ins Urserental, 
jenseits des Oberalppasses ins Tujetsch sowie nach Obersaxen in der Sursel-
va. Weitere wichtige Walserkolonien in Graubünden sind das Rheinwald im 
Gebiet des Hinterrheins und die Landschaft Davos, die beide um 1280 be-
siedelt wurden. Von dort aus griffen die Walser weiter in benachbarte Täler 
aus: vom Hinterrhein aus nach Vals, Safien, Tschappina und vermutlich ins 
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Aversertal, von Davos aus nach Klosters und Schlappin (oberhalb Klosters), 
zudem ins Prättigau, wo sie die Höhensiedlungen St. Antönien, Schuders, 
Furna und Valzeina anlegten oder ausbauten. Von Davos aus gelangten sie 
auch ins Schanfigg, nach Arosa und Langwies (mit Praden). Kaum geklärt 
ist die Wanderung der Walser ins Sarganserland, ins Fürstentum Liech-
tenstein (v. a. Triesenberg, um 1280) und nach Vorarlberg. Seit Beginn des 
14. Jahrhunderts sind sie im Laternser- und Kleinwalsertal nachgewiesen. 
Walserisch sind auch das Grosse Walsertal, Lech am Arlberg, zahlreiche ver-
streute Orte in den Seitentälern des Walgaus und des Rheintals sowie das 
tirolische Galtür.

Ursachen und Motive der Walserwanderung

Die ältere Forschung führte die ersten Wanderungen der Walser auf die 
Kargheit des Bodens sowie auf Übervölkerung, Klimawandel, Krankheit 
und Not zurück. Sie bediente sich damit eines in der älteren Migrationsfor-
schung beliebten Arguments, das allerdings nicht zu erklären vermag, wes-
halb gewisse Gesellschaften über Generationen hinweg persistente Migrati-
onsmuster entwickelten, und zwar unabhängig davon, wie gut oder schlecht 
die Ernten ausfielen, ob Pest und Seuchen grassierten, die Bevölkerung 
wuchs und die Nahrung knapp wurde. Wer Migration einseitig als Flucht 
aus der Not betrachtet, erhebt stillschweigend die Sesshaftigkeit und lokale 
Immobilität zur Norm einer bäuerlichen Lebensweise und bekundet Mühe 
mit der Vorstellung, dass auch bäuerliche Gesellschaften für ihr Leben und 
Überleben auf Mobilität und Migration setzen konnten.

Das Klima hat allerdings die Wanderungen der Walser sehr wohl 
beeinflusst. Seit dem Ende des 9. Jahrhunderts herrschte eine Warmpha-
se vor. Namentlich im 11. und 13. Jahrhundert lagen die Temperaturen im 
Sommerhalbjahr zeitweise sogar etwas höher als im 20. Jahrhundert. Fei-
genbäume gediehen damals bis auf die Höhe von Köln, und die Alpenglet-
scher schmolzen so weit zurück wie heute. Die Siedlungstätigkeit und der 
Landesausbau der Walser in den Höhenlagen über 1500 Meter über Meer 
profitierten von günstigen klimatischen Bedingungen. Ab 1300 leitete der 
markante Rückgang der durchschnittlichen Wintertemperaturen eine Pha-
se der Klimaverschlechterung ein, welche die Klimahistoriker als «Kleine 
Eiszeit» bezeichnen. Die Intensität des hochalpinen Landesausbaus liess in 
der Folge deutlich nach.

Bei der Wanderung der Walser spielten auch herrschaftliche Kräf-
te eine wichtige Rolle. Adelige Herren und Klöster siedelten Kolonisten 
zur Festigung ihrer Raumkontrolle, zur Sicherung ihrer Herrschaft und für 
die Überwachung der Passübergänge an. Neuerdings ist der Einfluss adeli-
ger und kirchlicher Feudalherren auf die Wanderungen der Walser wieder 
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kontrovers diskutiert worden. Vonseiten der Rechtsgeschichte wurde die 
These vertreten, die alemannischen Bauern hätten das Wallis im 12. Jahr-
hundert verlassen und sich in schwer zugängliche Hochtäler zurückgezo-
gen, um der Unterwerfung unter die Gewalt des Feudaladels zu entgehen.44 
In der Tat etablierten sich Adelsfamilien aus Oberitalien im späten 12. Jahr-
hundert im Wallis, wo sie als Dienstleute des Bischofs von Sitten eine herr-
schaftliche Stellung um die Saaser Pässe und am Simplon aufbauten. Der 
Auffassung, die freien Walser hätten sich mit ihrer Wanderung der drohen-
den Unterdrückung durch diese Feudalherren entziehen wollen, wider-
spricht allerdings die Tatsache, dass diese Adelsfamilien selber frühzeitig 
die Besiedlung der Walliser Seitentäler durch alemannische Siedler voran-
trieben. Als Vögte des Vispertals sowie als Besitzer von Herrschaftsrechten 
im Simplongebiet, im Goms und in der Valsesia südlich des Monte Rosa 
hatten sie massgeblich Anteil an der Erschliessung des Simplontals, des 
Saaser- und Mattertals sowie später des Val Formazza (Pomat).45 Die Zer-
matter sind im Übrigen ein gutes Beispiel dafür, wie die Besiedlung eines 
alpinen Hochtals nicht das Ende, sondern nur eine Etappe einer fortgesetz-
ten inneralpinen Migration bilden konnte. Zermatter Familien wanderten 
im 14. und 15. Jahrhundert über hohe Pässe ins Val d’Hérens weiter, von wo 
aus einige Anfang des 15. Jahrhunderts ins Tal zogen und Bürger von Sitten 
wurden, das damals als Folge der Zuwanderung aus dem Oberwallis immer 
mehr eine deutschsprachige Stadt wurde.46 Auch in Graubünden waren 
Adel und Kirche massgeblich an der Kolonisierung und Urbarisierung peri-
pherer Täler durch Walser Siedler beteiligt. Die Freiherren von Sax-Misox 
siedelten Walser um 1265 im Rheinwald (Hinterrhein) an. Die Besiedlung 
des Landwassertals und die Gründung der Walserkolonie Davos erfolgten 
unter den einflussreichen Freiherren von Vaz. Bei der Ansiedlung von Wal-
sern im Schanfigg (Arosa, Langwies) ergriffen das Churer Domkapitel und 
das Kloster St. Luzi die Initiative.

Im Rahmen des Kolonistenrechts räumten die Herren den Wal-
sern das Recht der freien Ammannwahl sowie die niedere Gerichtsbarkeit 
ein. Die Kolonisten legten also ihre zivilen und strafrechtlichen Konflikte 
– soweit sie nicht schwere Vergehen berührten – selber bei. Sie waren per-
sönlich frei und genossen Freizügigkeit. Ihre Höfe und Güter besassen sie 
zu freier Erbleihe und entrichteten dafür einen festen Zins. So konnten 
sie ihren Besitz an ihre Nachkommen vererben und zahlten ihren Grund-
herren eine Abgabe, die sie langfristig angesichts der Geldentwertung real 
immer weniger belastete. In gewissen Fällen schuldeten sie ihren Herren 
auch Kriegsdienst, weshalb gewisse Walserforscher auch militärische Inte-
ressen lokaler Herren als Ursachen der Walserwanderung in den Vorder-
grund gerückt haben. Als «gefürchtete Hirten-Krieger» hätten die Walser 
in den zahlreichen Fehden und Kleinkriegen der Bündner Feudalherren im 
14. Jahrhundert eine Rolle gespielt.47
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Die Walser wanderten in kleinen Gruppen über die Pässe. Sie erschlossen 
ihre neuen Siedlungsräume aus der Höhe herab und nicht vom Talgrund aus. 
In die Täler südlich des Monte Rosa gelangten sie über den Theodulpass, 
den Monte-Moro-Pass und den Simplon. Über den Griespass wanderten sie 
vom Goms ins Val Formazza (Pomat) und von dort aus über die Guriner 
Furgge nach Bosco/Gurin. Vom Goms aus zogen sie auch über den Furka-
pass ins Urserental und von dort weiter über den Oberalppass ins Tujetsch. 
Das Valser- und das Safiental wurden vom Hinterrhein aus über den Valser-
berg beziehungsweise über den Tomülpass besiedelt. Langwies und Arosa 
im Schanfigg wurden von Davos aus über den Strelapass kolonisiert. Aller-
dings wurden diese Siedlungen nicht alle von Kolonisten aus dem Wallis be-
völkert. Zutreffender ist die Vorstellung einer verzweigten und fortgesetzten, 
etappenweisen Wanderung, in deren Verlauf jeweils Siedler aus bestehenden 
Walsersiedlungen abwanderten, um neue Siedlungsräume zu erschliessen. 
Dort bildeten sie in Gegenden, die zuvor zum romanischen Sprach- und 
Kulturraum gehört hatten, deutschsprachige Inseln. Bosco/Gurin ist heute 
die einzige deutschsprachige Gemeinde des Tessins. Ihr höchstalemanni-
scher Dialekt gilt als «einzig fassbares Relikt einer ausschliesslich walseri-
schen Kultur», während «andere lokale Eigenarten aus dem spätmittelalter-
lichen Oberwallis nicht […] nachweisbar» sind.48

Migration in der Wirtschaft der Walser

Die Walser rodeten, besiedelten und bewirtschafteten hochalpine Täler. 
Ihre Landwirtschaft war hauptsächlich auf die Zucht von Kühen und Scha-
fen ausgerichtet, doch bauten sie auch Getreide in Höhenlagen bis 2000 
Meter über Meer an, um ihre Versorgung zu sichern. Sie betrieben Alpwirt-
schaft und nutzten damit eine wichtige agrarische Innovation des Alpen-
raums im Spätmittelalter. Während die Bauern ihr Vieh vom Frühjahr bis 
Herbst auf verschiedenen Höhenstufen weideten, bewässerten sie die tiefer 
gelegenen, ertragreichen Wiesen und gewannen so Heu für die Fütterung 
des Viehs in den langen Wintermonaten. Ihre Lebens- und Wirtschaftswei-
se forderte den Walsern zahlreiche Anpassungsleistungen ab: Die Anlage 
von Kanalsystemen für die Bewässerung der Wiesen und Felder, der Bau von 
Wegen, der Einsatz von witterungsresistentem Saatgut, die Zucht robuster 
Viehrassen und die Entwicklung spezifischer Bewirtschaftungsarten ermög-
lichten ihnen ein Leben und Überleben in den klimatisch und topografisch 
anspruchsvollen Tälern der Hochalpen. Die Böden wurden stufenweise 
genutzt, wobei die Grundstücke vertikal aneinandergereiht waren. Unten 
grenzten die Anwesen häufig an den Talbach. Oberhalb der Höfe verlief der 
Waldgürtel, der die Grenze zu den höher gelegenen Alpweiden bildete. Die 
Höfe einer Siedlung lagen vielfach nebeneinander auf gleicher Höhe und 
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«Der Krämer», Holzschnitt aus 
dem «Ständebuch» von Jost 
Ammann, 1568. Seit dem aus-
gehenden Mittelalter boten 
hoch mobile Wanderhändler 
ihre Waren an der Haustür, auf 
Messen und auf Märkten an. 

Sie stammten meist aus den 
savoyischen Alpen, etwa aus 
dem Aostatal und aus dessen 
Seitentälern.
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waren durch einen Weg miteinander verbunden, der zum so genannten Platz 
mit Kirche und Friedhof führte, dem räumlichen und gesellschaftlichen 
Mittelpunkt der Streusiedlungen mit ihren verstreuten Weilern.

So wie die Viehzüchter in den tiefer gelegenen Gebieten der Zen-
tralalpen nutzten auch die Walser im 12. und 13. Jahrhundert die steigende 
Nachfrage der Städte Oberitaliens nach Fleisch, Wolle und Leder. Zwischen 
den abgelegenen Walsersiedlungen und den urbanen Zentren der Tiefebene 
entwickelte sich ein kommerzieller Austausch auf geldwirtschaftlicher Basis. 
Entlang der Pässe betätigten sich die Walser als Säumer im Transportgewer-
be. Die Bewohner der Walsersiedlungen am Südfuss des Monte Rosa setzten 
auch nach der Kolonisierung der hochalpinen Täler ihre Migrationstraditi-
on fort und machten – wie die Bewohner anderer südalpiner Täler – die teils 
temporär ausgeübte Migration zur Grundlage verschiedener Tätigkeiten.49 
So boten bereits im 16. Jahrhundert Wanderhändler aus Gressoney, so ge-
nannte Grischeneier, ihre Waren nördlich der Alpen feil, was in der Eidge-
nossenschaft mitunter zu Klagen über diese fremden, unerwünschten Kon-
kurrenten führte. Der Tuchkrämer Jakob Castell aus Gressoney etwa war in 
den Jahrzehnten um 1700 im Kanton Schwyz unterwegs. 1716 kaufte er sich 
dort ins Landrecht ein (zur Erteilung des Landrechts in Schwyz vgl. Tabelle 
Seite 143). Er und seine Nachkommen führten einen erfolgreichen Handel 
mit Tuch, Käse und Wein. Es passt zu ihrer Existenz als Wanderhändler, dass 
die Castell ihren Wohnsitz im so genannten Krämertal südlich des Monte 
Rosa noch während 65 Jahren nach ihrer Aufnahme ins Schwyzer Landrecht 
beibehielten.50

Walser wanderten auch als Baufachleute. Baumeister, die nach 
ihrem Herkunftsort Pietre Gemelle am Südfuss des Monte Rosa (deutsch 
Presmell oder Prismell) als «Prismeller» bezeichnet wurden, zogen im 
16. und 17. Jahrhundert ins Wallis und in deutschsprachige Orte der Eidge-
nossenschaft, vor allem nach Freiburg, Bern, Luzern, Basel, Zürich, Zug, 
Glarus und Solothurn. Möglicherweise gab die alemannische Sprache die-
ser Wanderung die Richtung vor. Die erfolgreichsten unter ihnen – Hans 
und Konrad Gibelin sowie Urs und Klaus Altermatt in Solothurn, Peter 
und Jakob Zum Steg sowie Anton Isenmann in Luzern, Daniel Heintz Vater 
und Sohn in Bern51 – stiegen an ihren neuen Wirkungsstätten zu städtischen 
Werkmeistern auf, die für die Planung und Leitung des öffentlichen Bau-
wesens – so etwa den Rathausbau in Luzern oder den Münsterbau in Bern 
– zuständig waren.

Die Wanderungen der Prismeller bestätigen einen allgemeinen 
Aspekt der Wanderung in die eidgenössischen Städte des Spätmittelalters: 
Die Städte verzichteten weitgehend auf die Ausbildung eigener Fachkräf-
te und holten sich die Arbeitskräfte und Spezialisten, die sie in Handwerk, 
Gewerbe, Handel und für ihre Kanzleien benötigten, auswärts. Die führen-
den Familien zogen sich aus Handwerk und Gewerbe zurück und sahen ihre 
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Berufung immer mehr in der Tätigkeit als Magistraten. Als Ratsherren und 
Landvögte regierten sie das Herrschaftsgebiet ihrer Stadt und schöpften die 
daraus gewonnenen Einkünfte ab. Sie pflegten enge Beziehungen zu aus-
wärtigen Mächten und liessen sich ihre Klienteldienste für den Kaiser, die 
Könige von Frankreich und Spanien sowie für andere grosse Herren mit 
Pensionen und mit Aufträgen im Solddienst entschädigen. Statt selbst wirt-
schaftlich innovativ zu bleiben, setzten sie auf Machtpolitik und bauten ihre 
Herrschaft über ausgedehnte Untertanengebiete aus.52 Die grossen Städte 
der Eidgenossenschaft gewannen damit an politisch-territorialer Zentrali-
tät, verloren aber an wirtschaftlicher Zentralität und Innovationskraft.
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In der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft 
machten die Reisläufer, Söldner und Militärunternehmer, die in den Kriegs-
dienst für Kriegsherren ausserhalb der Eidgenossenschaft traten, Migrati-
on erstmals zu einem Massenphänomen.53 Sie wanderten zu Hunderttau-
senden aus und bildeten damit die mit Abstand grösste Gruppe unter den 
Karriere- und Arbeitsmigranten. Wie viele Männer insgesamt in Fremde 
Dienste zogen, lässt sich nur schätzen. Für das 15. und 16. Jahrhundert gibt 
es kaum Zahlen. Im 17. Jahrhundert dürften je nach Region und Generation 
zwischen zehn und dreissig Prozent der erwachsenen Männer als Söldner 
ins Ausland migriert sein, im 18. Jahrhundert waren es noch zwischen fünf 
und zwanzig Prozent (siehe Tabelle unten).54 

Veränderungen in der Kriegsführung, in der Kriegstechnik und in 
der Heeresverfassung, aber auch der Wandel der sozialen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse in der Schweiz sind die Ursachen dafür, dass sich der 
Charakter der militärischen Arbeitsmigration über die Jahrhunderte stark 
wandelte. Der Reisläufer aus der Zeit der Mailänderkriege hatte mit dem 
Söldner in einer französischen Garnison im 18. Jahrhundert kaum mehr et-
was gemein.

Schon im 13. Jahrhundert standen bezahlte Krieger aus dem 
schweizerischen Raum im Dienst auswärtiger Kriegsherren. Doch erst 
die militärischen Erfolge der eidgenössischen Orte in den Burgunderkrie-
gen (1474–1477) machten die Kriegstüchtigkeit der Eidgenossen auf einen 
Schlag in Europa bekannt. Fortan stieg die Nachfrage der kriegführenden 
Mächte nach Kriegern aus der Eidgenossenschaft massiv an. Die militäri-
sche Schlagkraft der Eidgenossen gründete bis ins frühe 16. Jahrhundert in 
der infanteristischen Kriegsführung ihrer Schlachthaufen aus Spiess- und 
Halbartenträgern, deren massive Gewaltbereitschaft bisweilen gerne zum 
Ausdruck eidgenössischen Freiheits- und Unabhängigkeitswillens sowie der 

Bestände der eidgenössischen Truppen in Fremden Diensten, 18. Jahrhundert

Land 1701 1789

Frankreich 24 700 mehr als 14 000

Niederlande 11  200 9800

Spanien 6400 4868

Sardinien-Piemont 4925 keine Angabe

Neapel keine Angabe 5834

Quelle: Czouz-Tornare 2007.



503

urwüchsigen «Kraft der ungestümen Bauern und Hirten» aus den Bergen 
verklärt wurde.55 Die Attraktivität des eidgenössischen Söldnermarkts hing 
aber auch mit dessen geopolitischer Lage zusammen. Als Oberitalien am 
Ende des 15. Jahrhunderts zum grossen Kriegsschauplatz im Konflikt zwi-
schen den Erzrivalen Frankreich und Habsburg wurde, wuchs der benach-
barten Eidgenossenschaft eine strategische Bedeutung zu. Die gegnerischen 
Kriegsherren suchten die eidgenössischen Orte als militärische Verbündete 
zu gewinnen.

Phasen der militärischen Arbeitsmigration

In der frühen Zeit der «wilden Reisläuferei» bis in die ersten Jahrzehnte 
des 16. Jahrhunderts zogen die Krieger jeweils für einen Feldzug von eini-
gen Wochen oder wenigen Monaten weg und kehrten danach wieder nach 
Hause. Ihre Bewaffnung war rudimentär. Spiess, Hellebarde oder Dolch 
brachten sie selber von zu Hause mit. Sie zogen ohne Uniform in ihrer 
Werktagskleidung in die Schlacht. Die Anwerbung und Organisation von 
Truppen besorgten Solddienstunternehmer im Auftrag der ausländischen 
Kriegsherren. Vielfach waren dies kleine Adelige, aber auch Bürger aus den 
Städten, die in der Lage waren, in kurzer Zeit den Aufbruch für einen Feld-
zug zu organisieren. Die Aussicht auf Sold und Beute – auf rasches Geld 
also – motivierte die Männer, denn wer überlebte, kam vielfach mit mehr 
zurück, als er in der gleichen Zeit als Geselle, Knecht oder Arbeiter zu Hau-
se verdient hätte.

Allerdings verursachte das Kriegen für fremde Herren enorme 
Ordnungsprobleme. Die kriegsbereiten Männer zogen einem jeden Kriegs-
herrn zu, der zahlungskräftige Werbeagenten in die Eidgenossenschaft 
schickte. Die Obrigkeiten untersagten ihren Bürgern und Untertanen zwar 
das unerlaubte Laufen in den Krieg, doch blieben die Verbote wirkungslos, 
weil die Anreize für die Krieger zu gross waren und die Soldunternehmer 
häufig selber aus Familien der eidgenössischen Machtelite stammten. Die 
Obrigkeiten waren nicht im Besitz des Gewaltmonopols. Ging ein «Ge-
schrei» durchs Land, brachen die Männer von einem Tag auf den andern 
auf und fehlten dann als Arbeitskräfte auf den Höfen der Bauern und in den 
Werkstätten der Handwerker.

Um ihre eigene Mannschaft und den Söldnermarkt besser zu kon-
trollieren, schlossen die eidgenössischen Obrigkeiten im frühen 16. Jahr-
hundert Allianzen mit ausländischen Kriegsherren. Sie festigten so ihr 
Gewaltmonopol und konnten Kapital aus der Nachfrage nach ihren Krie-
gern schlagen. Allianzen und Kapitulationen regelten die Rahmenbedin-
gungen für die militärische Arbeitsmigration. Zugleich bildeten sie das 
Rückgrat der eidgenössischen Aussenbeziehungen und der Sicherheits- und 
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Handelspolitik der Orte. Am wichtigsten war die Allianz der Orte und Zu-
gewandten mit dem König von Frankreich. 1521 erstmals abgeschlossen, wur-
de sie bis 1777 immer wieder erneuert und endete erst 1792, als die revolutio-
näre Republik Frankreich sie einseitig kündigte.

Der Einsatz der Artillerie und die langen Belagerungen von be-
festigten Plätzen veränderten im 16. Jahrhundert den Charakter des Sold-
diensts. Die neue Kriegsführung erforderte eine stärkere Disziplinierung 
der Krieger im Rahmen einheitlicher, uniformierter Truppenverbände. Die 
Dienstzeiten waren nach wie vor befristet, dauerten nun aber deutlich län-
ger als in den Anfängen des Solddienstes und betrugen im Dreissigjährigen 
Krieg schon mehrere Jahre.

Im 17. Jahrhundert und in den zwei ersten Dritteln des 18. Jahr-
hunderts hielten die Grossmächte angesichts der zahlreichen Kriege ihre 
nun stehenden Heere permanent unter Waffen. Da die Militärausgaben der 
Mächte massiv anstiegen, blieben die jährlichen Pensionen an die Orte häu-
fig aus. Die Schweizer Regimenter erhielten ihren Sold oft nicht oder erst 
verspätet. Die hohen Militärausgaben zwangen die Kriegsherren zur genau-
eren bürokratischen Kontrolle ihrer Soldtruppen, was den Handlungsspiel-
raum und die Gewinnmargen der Soldunternehmer einschränkte. Auch für 
die Offiziere und Soldaten wurde der Solddienst finanziell weniger attraktiv. 
Die Handwerker- und Arbeiterlöhne in der Heimat waren nun vielfach hö-
her als der Sold in der Fremde. Die Militärunternehmer aus den eidgenös-
sischen Eliten bekundeten immer mehr Mühe, die vertraglich vereinbarten 
Truppenbestände für die Kriegsherren zu rekrutieren, zumal besonders in 
Kriegszeiten viele Söldner desertierten. Die Werbekosten der Soldunter-
nehmer stiegen. Um das Geschäft rentabel zu halten, zwangen die Militär
unternehmer ihre Soldaten, ihnen die Ausrüstung und die Uniform abzu-
kaufen. Die Söldner kehrten meist arm und verschuldet aus den Fremden 
Diensten zurück.

Die Zeit der Schlachthaufen mit Kurzwaffen und Langspiessen 
war im 17. Jahrhundert definitiv vorbei. Die Soldaten wurden mit Geweh-
ren ausgerüstet. Die Infanterie wurde für die Schlacht in kleinere Einhei-
ten aufgesplittert und zu langen Kampflinien formiert, um dem Feuer der 
Kanonen möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Diese linienförmigen, 
lang gezogenen Verbände mussten in der Schlacht auf Kommando maschi-
nenartig bewegt werden, was in Friedenszeiten durch unablässiges Exerzie-
ren und Drill in der Garnison eingeübt wurde. Der Dienstalltag der Söldner 
wandelte sich. Das Leben in den Garnisonen prägte den Alltag der Söldner 
in der Friedensperiode seit den frühen 1760er-Jahren. Immer länger dauer-
ten die durchschnittlichen Dienstzeiten. Im Stichjahr 1792 hatte die Hälfte 
der Soldaten im Freiburger Regiment Diesbach schon mehr als sechs Jahre 
gedient, darunter waren nicht wenige, die schon mehr als zwanzig Jahre bei 
der Truppe weilten und faktisch Berufssoldaten geworden waren.
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Alter und junger Eidgenosse, 
Ausschnitt der Allianzwappen-
scheibe von Hans Funk, 
1530er-Jahre. Die Gegenüber-
stellung des bodenständigen, 
bescheidenen und tugend
haften alten Eidgenossen 
(links) und des luxuriös geklei-

deten, grossspurig auftreten-
den jungen Eidgenossen 
(rechts) kritisiert die schädli-
chen Auswirkungen des Sold-
dienstes auf die Sitten der  
in die Kriege fremder Mächte 
ziehenden Reisläufer.
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Wer sich so lange im Ausland aufgehalten hatte, kehrte nach der Entlassung 
aus dem Dienst nicht unbedingt in die Schweiz zurück. Viele Söldner blieben 
im Ausland, heirateten und gingen einer zivilen Tätigkeit nach. So arbeite-
ten nicht wenige der in der Region Paris stationierten Soldaten der Schwei-
zergarde als Türsteher, Hausmeister, Gastwirte, Schneider, Schuhmacher 
oder Küster – Tätigkeiten, denen sie vielfach schon als Garnisonssoldaten 
in Friedenszeiten nachgegangen waren, um ihr Einkommen aufzubessern.56 
Weil sie als Schweizer in Frankreich einen rechtlichen Sonderstatus genos-
sen und von der Umsatzsteuer auf Wein befreit waren, betätigten sie sich 
auch als Cafetiers und Beizer oder spannten mit einheimischen Gewerbe-
treibenden zusammen, die sich über diese Mittelsmänner günstig mit Wein 
versorgten. Wie sehr die lange Dienstdauer die Bindung an die alte Heimat 
lockerte, zeigte sich bei der Abdankung der Schweizer Regimenter durch 
die französische Nationalversammlung 1792. Allein von den 1500 Angehöri-
gen des Schweizer Garderegiments traten damals 350 Mann in die reguläre 
französische Armee über und fochten fortan aufseiten der Französischen 
Republik gegen die Koalition der europäischen Monarchen.

Die Revolution in Frankreich und das napoleonische Kaiserreich 
beschleunigten den Niedergang des Solddienstes. Im Zeitalter der Natio-
nalarmeen mit allgemeiner Wehrpflicht und mit der Massenmobilisierung 
der eigenen Bürger erschien dieser überholt. Nach dem Ende der napoleo-
nischen Herrschaft lebte die Tradition der Fremden Dienste in der Restau-
ration nochmals kurz auf. Die liberal-radikalen Kräfte verurteilten jedoch 
den Solddienst als eine der souveränen Republik unwürdige Erscheinung 
des Ancien Régime und verboten neue Kapitulationen – in der Bundesver-
fassung 1848 und per Gesetz 1859.

Das Sozialprofil der Militärunternehmer

Um sich ein genaueres Bild zu machen, wer die militärischen Arbeitsmigran-
ten waren und was sie zum Eintritt in die Fremden Dienste bewog, müssen 
die unterschiedlichen Rollen der Militärunternehmer und Offiziere auf der 
einen Seite und der Unteroffiziere und Soldaten auf der anderen Seite aus
einandergehalten werden.

Der Militärunternehmer war Unternehmer und Truppenkom-
mandant in einem. Ein ausländischer Kriegsherr beauftragte und bezahl-
te ihn für die Aufstellung und Ausrüstung einer Kompanie oder Halb-
kompanie. Als Offizier bildete er seine Truppe aus und führte sie in den 
Krieg. Bisweilen war er auch nur der Besitzer der Truppe und überliess 
deren Kommando gegen Bezahlung einem Subunternehmer. Militäri-
sche Führungsqualitäten reichten für eine erfolgreiche Karriere als Mili-
tärunternehmer also nicht aus. Ebenso gefragt waren Organisationstalent, 
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betriebswirtschaftlich-unternehmerisches Geschick, finanzielle Ressourcen 
beziehungsweise Kredit, politischer Einfluss sowie ein dichtes Beziehungs-
netz für die Werbung von Soldaten. Dieses anspruchsvolle Anforderungspro-
fil erklärt, weshalb die eidgenössischen Militärunternehmer vorwiegend aus 
Familien der eidgenössischen Machtelite stammten. Gewisse Geschlech-
ter haben aus dem Militärunternehmertum geradezu ein Familiengeschäft 
gemacht und dieses über Generationen vererbt. Der Solddienst war für sie 
Karrieremigration im eigentlichen Sinn und «eine Quelle von Geld, Macht 
und Ansehen».57 Sie verknüpften die politische Vormachtstellung zu Hause 
mit der Rolle als Militärunternehmer in Fremden Diensten. Ihr Einfluss auf 
die Politik des eigenen Orts war entscheidend, wenn es galt, in der Ratsstu-
be oder an der Landsgemeinde das Wort für die Allianz mit dem eigenen 
Kriegsherrn und gegen ein Bündnis mit dem konkurrierenden Kriegsherrn 
zu erheben, oder wenn es um die Verteilung der Kompanien und Offiziers-
stellen in Fremden Diensten ging. Die militärische Karriere im Ausland 
verschaffte diesen Geschlechtern materielle Ressourcen, aber auch soziales 
und symbolisches Kapital, das sie zu Hause in die Pflege der eigenen Klientel 
und in die Sicherung der eigenen Vorrangstellung investierten. Sie festigten 
ihre Stellung als Patrons in ihrem Ort, indem sie die Stellen der Offiziere und 
Unteroffiziere in der eigenen Kompanie oder die vom französischen Ambas-
sador in Solothurn vermittelten Pensionen an ihre Klienten verteilten. Der 
Dienst in Frankreich, in den Niederlanden oder in Sardinien-Piemont war 
für sie auch in kultureller und sozialer Hinsicht wertvoll. Die Männer erwar-
ben Fremdsprachenkenntnisse und knüpften Beziehungen, die ihnen später 
in der Politik und im Verkehr mit auswärtigen Gesandten nützlich waren. 
Sie lernten, sich in der höfisch-adeligen Gesellschaft zu bewegen.

Die militärische Arbeitsmigration und das Militärunternehmer-
tum im Besonderen waren nicht in allen Kantonen von gleich grosser Be-
deutung. Die katholischen Orte waren ungleich stärker engagiert als die 
reformierten, wobei Bern die Ausnahme bildete, die die Regel bestätigt. In 
Zürich, Basel und Schaffhausen, deren Wirtschaft nicht einseitig auf die 
Landwirtschaft, sondern auch auf das Handwerk und Gewerbe und vor al-
lem auf die gewerblich-industrielle Warenproduktion für den Export ausge-
richtet war, spielte der Solddienst nie dieselbe Rolle wie in den patrizischen 
Städten Bern, Luzern und Solothurn sowie in den katholischen Länderorten. 
Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus sowie das Wallis und die Drei 
Bünde blieben wirtschaftlich und finanziell besonders stark von den Frem-
den Diensten abhängig. Dabei zeigt Glarus exemplarisch den Einfluss von 
Konfession und Ökonomie auf die Migration: Der Kanton war bikonfessio-
nell mit einer mehrheitlich reformierten Bevölkerung. Diese war in der Pro-
toindustrie beschäftigt und stellte Tuche für den Export her. Der Solddienst 
hingegen war das Geschäft katholischer Häupterfamilien, die die Soldaten 
für ihre Kompanien in den Gemeinden von katholisch Glarus rekrutierten.58
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Prominente Militärunternehmer-Familien aus eidgenössischen und Zugewandten  
Orten (Auswahl)

Bern von Erlach, Jenner, von May, Stürler, von Wattenwyl

Luzern Amrhyn, Pfyffer, Rüttimann, Sonnenberg

Solothurn Arregger, Besenval, Greder, von Roll, Stäffis-Molondin, von Sury, Vigier

Freiburg d’Affry, Castella, de Diesbach, de Gottrau, de Reynold

Uri Bessler, von Beroldingen, Jauch, von Schmid

Schwyz Auf der Maur, Betschart, Nideröst, Reding, Weber

Nidwalden Lussi, Zelger

Obwalden von Flüe, Wirz

Zug Zurlauben

Glarus Bachmann, Brändle, Freuler, Gallati, Hässi, Tschudi

Drei Bünde Buol, Capol, von Planta, von Salis, Schorsch, Sprecher

Wallis de Courten, Kalbermatten, de Riedmatten, Stockalper

Neuenburg de Tribolet, de Marval, de Montmollin

Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz, Familienartikel.
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Die Familien der Militärunternehmer schickten ihre jungen Männer als 
Kadetten in die Einheit, die sie selber oder verwandte Familien besassen.59 
Dort erwarben diese nach und nach die militärischen und organisatorischen 
Kompetenzen, die sie später zur Übernahme einer Offiziersstelle oder gar 
der ganzen Einheit befähigten. Allerdings gelangten nur die wenigsten Offi-
ziere in den Besitz einer eigenen Kompanie oder gar eines eigenen Regiments 
und damit in den Genuss des entsprechenden hohen Soldes für Hauptleute 
und Obersten. Nicht immer gaben die militärischen Fähigkeiten dafür den 
Ausschlag. Die Zuteilung der Kompanien und Offiziersstellen folgte viel-
mehr der Familienräson und begünstigte die Männer aus dem eigenen Ge-
schlecht, aus verschwägerten Familien sowie aus der eigenen Klientel.

So erklären sich die engen familialen und verwandtschaftlichen 
Bindungen innerhalb des Offizierskorps eines Regiments: Im Walliser Regi-
ment de Courten hatte ein Offizier im 18. Jahrhundert einmal nicht weniger 
als sechs Onkel und ein anderer gar 18 Cousins unter den Offizieren des Re-
giments.60 Dass einfache Soldaten aufgrund persönlicher Qualifikationen 
oder durch die Gunst der Stunde in den Rang eines Offiziers aufsteigen konn-
ten, war zwar nicht ausgeschlossen, aber sehr selten. Im Regiment de Cour-
ten schafften dies im ganzen 18. Jahrhundert gerade mal zwanzig Männer.61 
Grundsätzlich spiegelten die soziale Zusammensetzung und die Laufbahn-
muster des Offizierskorps die Ungleichheit der ständischen Gesellschaft des 
Ancien Régimes wider. Die richtige Geburt, Ressourcen und Gunst waren 
entscheidende Faktoren für das Fortkommen im Offizierskorps.

Das Sozialprofil der Soldaten und Unteroffiziere

Die Soldaten und Unteroffiziere, die sich in Fremde Dienste begaben, 
stammten mehrheitlich aus der breiten Landbevölkerung und verfügten sel-
ten über eine spezifische Berufsbildung.62 Städter waren in der Minderheit. 
Vielfach handelte es sich um ledige Bauernsöhne und Knechte, die für die 
Lebensphase zwischen Adoleszenz und Heirat in Fremde Dienste zogen. Al-
lerdings finden sich in Luzerner Auszügen des späten 16. Jahrhunderts auch 
arme Familienväter: Ihnen bot der Solddienst die Aussicht auf ein Einkom-
men, doch war damit – wie viele Klagen zeigen – auch das Risiko verbunden, 
bei Zahlungsunfähigkeit des Kriegsherrn oder Militärunternehmers um den 
Sold geprellt zu werden. Viele noch unverheiratete Männer erblickten im 
Solddienst eine naheliegende und anerkannte Berufsmöglichkeit, zumal er 
Unterkunft, Verpflegung und ein Einkommen versprach. Diese Perspekti-
ve machte den Solddienst auch für Männer aus dem Heimarbeitermilieu 
zu einer Option, wenn der Absatz ihrer Waren stockte. In Fremde Dienste 
konnte man jederzeit ohne besondere Kenntnisse oder Vorleistungen treten, 
denn eine Nachfrage nach Söldnern bestand immer.
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«Frisch auf! wer Hirn im Kopf 
und Herz im Leibe hat; / Hier 
wird der Bauren-Bub zu einem 
Herr Soldat. […] Nun kommt 
der Mann nach Haus, gepuzt, 
stark, fett und reich, / Sagt 
Schöne! wie gefällt er Euch?» 
Illustrationen aus dem Werbe-
plakat für das Regiment von 

Salis in französischen Diens-
ten, 18. Jahrhundert. Das Plakat 
wirbt um Söldner und ver-
spricht rasche Beförderung. In 
Wahrheit war die Rückkehr  
der häufig verschuldeten Sol-
daten ein schwieriges Unter-
fangen.
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Grundsätzlich war der Wanderungsentscheid des Einzelnen in die Öko-
nomie seiner Familie eingebettet, zu deren Lebensunterhalt er mit seiner 
Wanderung beitrug. Nicht zuletzt in jenen ländlichen Regionen, wo die Mi-
litärunternehmer die Söldner für ihre Einheiten rekrutierten, etablierte sich 
eine eigentliche Tradition der militärischen Arbeitsmigration mit kollekti-
ven Handlungsmustern. Im Wallis und in der Innerschweiz traten regelmäs-
sig ganze Gruppen von Verwandten und Freunden aus einem Dorf oder Amt 
gemeinsam in dieselbe Kompanie ein. In der eigenen Familie, unter den 
Nachbarn und Dorfgenossen kannte man Männer, die selber in Fremden 
Diensten gewesen waren und über ihre Erfahrungen zu berichten wussten. 
Der neu angeworbene Söldner konnte auch damit rechnen, in seiner Kom-
panie in der Fremde Landsleute anzutreffen, auf deren Unterstützung und 
Rat er zählen konnte.

 Rekrutiert wurden die Söldner zunächst in den Untertanengebie-
ten der Orte und in den Grund- und Gerichtsherrschaften im Besitz der 
Militärunternehmer. Die Beziehungen, die ein patrizischer Gerichtsherr 
und Magistrat über Patenschaften oder Darlehen mit bäuerlichen Familien 
knüpfte, boten vielfältige Ansatzpunkte für Söldnerwerbungen. Waren die 
Kompaniebesitzer landesabwesend, kümmerten sich auch die zu Hause ge-
bliebenen weiblichen Familienangehörigen um die Werbungen.63

Vielfach war der Söldnermarkt in den Orten selber zu klein, um 
den Truppenbestand der eigenen Einheit mit Landleuten oder Unterta-
nen zu sichern. Die Gemeinen Herrschaften der eidgenössischen Orte im 
Aargau, Thurgau, Rheintal und Tessin boten hier willkommene Ausweich-
möglichkeiten. Immer mehr wurden aber auch Männer ausserhalb des 
schweizerischen Raums angeworben. Die Zahl der Nichtschweizer in Frem-
den Diensten wuchs ab dem 18. Jahrhundert deutlich an.

Schwierigkeiten mit der Rekrutierung bekundeten besonders Mili-
tärunternehmer aus den kleinen, bevölkerungsschwachen Länderorten. Sie 
mussten auf entfernte Rekrutierungsgebiete ausweichen, was ihre Kosten 
erhöhte.64 In den beiden Urner Standeskompanien in Frankreich stammte 
nur jeder zehnte Soldat aus dem Kanton selber, der Ende des 18. Jahrhun-
derts weniger als 10 000 Einwohner zählte. Grössere Kontingente lieferten 
auch hier die Gemeinen Herrschaften, vor allem der Thurgau. Zahlreiche 
Soldaten kamen aus der übrigen Eidgenossenschaft. Das grösste Kontingent 
stellten aber auch hier Nichtschweizer (etwa 30 beziehungsweise fast 40 Pro-
zent).65 Auch Schwyz als bevölkerungsreichster Länderort der alten Eidge-
nossenschaft musste seine Truppen in Fremden Diensten mit Fremdarbei-
tern bestücken. In der Mitte des 18. Jahrhunderts stellten Männer aus dem 
nichtschweizerischen Raum das grösste Kontingent für die beiden Schwy-
zer Regimenter in Spanien. Das zweitgrösste Kontingent fanden auch die 
Regimentsinhaber aus der Familie Reding in den Gemeinen Herrschaften. 
Wesentlicher kleiner waren die Kontingente aus Schwyz selber, aus dem 
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Luzernischen, den kleinen Länderorten oder der übrigen Schweiz.66 Das 
Militärunternehmer- und Söldnertum lebte gerade in den kleinen Länder-
orten der Innerschweiz von fremden Ressourcen.

Die Allianzen mit den europäischen Mächten als  
Faktor der Migration

Die Wanderungen der Militärunternehmer, Offiziere und Soldaten waren 
integraler Bestandteil eines Transfers von Ressourcen, den die Allianzen der 
eidgenössischen Orte mit den grossen europäischen Mächten in Gang setz-
ten. Dies erklärt die Langlebigkeit der militärischen Arbeitsmigration. In 
den Allianzen mit Frankreich, Spanien, Savoyen oder den Niederlanden ging 
es um wesentlich mehr als nur um eidgenössische Krieger. Der Solddienst 
band die Orte und die Zugewandten an die europäischen Mächte. Indem die 
Eidgenossen ihren Allianzpartnern den privilegierten Zugriff auf ihren Söld-
nermarkt gewährten, sicherten sie sich Sicherheit und auswärtige Unterstüt-
zung gegen Angriffe von dritter Seite. Die Allianzmächte sorgten zudem für 
die zeitgemässe Ausrüstung und Ausbildung der Schweizer Truppen und fi-
nanzierten so die Modernisierung des eidgenössischen Militärs. Schliesslich 
stabilisierte das Militärunternehmertum für fremde Kriegsherren auch die 
Vormacht der regierenden Familien in den eidgenössischen Orten.

Neben den Zahlungen in die Staatskassen richteten die auswärti-
gen Mächte in allen Kantonen Pensionen an Politiker und Zuwendungen an 
Bürger und Landleute aus. Auf diese Weise hielten sie sich eine Klientel für 
die Wahrung der eigenen Interessen in der Politik der Orte. Zu den direk-
ten finanziellen Zuwendungen gesellten sich ökonomische Leistungen wie 
die Garantie von Zoll- und Handelsprivilegien für den Warenverkehr eid-
genössischer Kaufleute im Ausland oder massiv vergünstigte Salzlieferun-
gen. Diese waren insbesondere für diejenigen Kantone überlebenswichtig, 
die von der Viehwirtschaft und Käseherstellung lebten, also nicht zuletzt für 
Freiburg und die kleinen Länderorte der Innerschweiz.
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4	 Die zivile  
Arbeitsmigration in 
der frühen Neuzeit
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Die zivile Arbeitsmigration erreichte in der frühen Neuzeit nie das Aus-
mass der militärischen Arbeitsmigration. Sie blieb die Angelegenheit von 
Einzelpersonen und kleineren Gruppen und konzentrierte sich auch nicht 
auf einen Berufsstand allein, sondern wurde in ganz verschiedenen Sektoren 
praktiziert.

In der Regel waren die zivilen Arbeitsmigranten gut ausgebilde-
te Spezialisten und anerkannte Experten ihres Metiers. Ihre handwerkli-
chen und gewerblichen Fertigkeiten, ihr unternehmerisches Geschick, ihr 
kunsthandwerkliches und künstlerisches Talent, ihr Wissen oder ihre päd-
agogische und geistige Kompetenz waren auf Arbeitsmärkten im Ausland 
gefragt. Dort fanden sie Aufträge, eine Beschäftigung und ein Auskommen, 
die sie so in der Schweiz nicht hätten finden können. Insofern vermittelt 
die Untersuchung der zivilen Arbeitsmigration auch wichtige Einsichten in 
die Beschaffenheit des Arbeitsmarkts im schweizerischen Raum der frühen 
Neuzeit, der gewissen Berufen nur beschränkte oder gar keine Erwerbsmög-
lichkeiten zu bieten hatte.

Die zivilen Arbeitsmigranten waren vielfach in Bereichen tätig, 
die noch wenig durch zünftische oder obrigkeitliche Vorschriften reguliert 
waren oder die wachsenden Bedürfnisse nach barocker Repräsentation und 
nach exotischen Konsumgütern wie Kaffee, Tee, Zucker, Schokolade oder 
Südfrüchte befriedigten. Die Wanderungen der zivilen Arbeitsmigranten 
waren meist zeitlich befristet und häufig zyklisch strukturiert. Die Men-
schen wanderten nicht aus Not. Vielmehr machten sie die Mobilität zur 
Grundlage einer Wirtschafts- und Lebensweise, die die Subsistenz und das 
Fortkommen ihrer Haushalte sicherte und die Familien für Jahrhunderte in 
einen generationenübergreifenden Zyklus von Auswanderung und Rück-
wanderung einband. Regionale Schwerpunkte dieses Migrationsmusters 
waren die alpinen und südalpinen Täler Graubündens und des Tessins, de-
ren Wirtschaftsstruktur und gesellschaftliches Leben stark auf die Migra-
tion ausgerichtet waren. Gemeinsam waren den zivilen Arbeitsmigranten 
eine hohe Mobilität, eine beachtliche Weltläufigkeit sowie eine bemerkens-
werte kulturelle Anpassungs- und Integrationsfähigkeit.

Die Betrachtung der zivilen Arbeitsmigration vermag stereotype 
Vorstellungen von der Schweiz als einem hauptsächlich ländlich-bäuerli-
chen, schollenverhafteten und wenig mobilen Land zu korrigieren. Sie rückt 
insbesondere die Vorstellung zurecht, die Menschen in den Bergen hätten 
fernab von den dynamischen gesellschaftlichen Zentren und kulturellen 
Brennpunkten ein zurückgezogenes, genügsames Leben in den immer glei-
chen Bahnen der Jahreszeiten und Gewohnheiten gefristet.
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Handwerksgesellen, Hausierer, Kaufleute

Seit dem 14. Jahrhundert wurde die Wanderschaft im Anschluss an die Lehr-
zeit für Gesellen zur Voraussetzung, um später als selbstständige Meister 
ein Gewerbe führen zu können. Das Handwerk lebte von der Mobilität als 
gesellschaftlicher Grunderfahrung.67 Die Gesellenwanderung diente dem 
Wissenstransfer. Sie war in besonderen Wanderordnungen geregelt und er-
folgte nicht – wie dies bei der temporären Arbeitsmigration sonst vielfach 
der Fall war – innerhalb von Familien- und Verwandtschaftssystemen, son-
dern im Rahmen korporativer Organisationsformen. Bruderschaften hal-
fen den Gesellen, in der Fremde Stellen zu finden sowie materielle Not und 
Krankheit zu überstehen. Besondere Trinkstuben und Herbergen boten den 
wandernden Gesellen Unterkunft und dienten als Informationsstelle und 
Arbeitsbörse. Die Schweiz lag an einer der bedeutendsten Wanderrouten für 
Gesellen, die von den Niederlanden und Flandern nach Italien führte.

Je grösser eine Stadt war, desto weiträumiger war auch ihr über-
regionaler Arbeitsmarkt, der wandernde Gesellen anzog. Verzeichnisse 
der Behörden vermitteln einen Eindruck von der Reichweite der Gesellen-
mobilität. So registrierten Schreiber der Stadt Luzern ab 1436 für mehrere 
Jahrzehnte die Namen, das Gewerbe und die Herkunft der zuwandernden 
Gesellen, nachdem diese jeweils geschworen hatten, der Stadt und deren 
Behörden gehorsam zu sein und ihre Streitigkeiten nur vor städtischen Ge-
richten verhandeln zu lassen. Dem Verzeichnis zufolge war Luzern in einen 
überregionalen Arbeitsmarkt für Gesellen integriert, der sich weit über den 
eidgenössischen Raum hinaus an den Oberrhein, nach Schwaben, an den 
Main bis Franken und in Einzelfällen noch darüber hinaus erstreckte. Das 
Migrationsmuster der nach Luzern wandernden Gesellen bestätigt die Be-
obachtungen zur Wanderung der Neubürger in die Stadt Zürich: Aus Wes-
ten und Südwesten kamen kaum Gesellen nach Luzern. Die Sprachgrenze 
war eine Migrationsgrenze, die kaum überschritten wurde. Die verschiede-
nen Handwerke wiesen unterschiedliche Grade der Mobilität auf: Während 
die meisten Gesellen aus einer Entfernung von weniger als 150 Kilometern 
nach Luzern wanderten, waren die Gesellen im Metallgewerbe sowie die 
Schuhmacher und Kürschner ausgesprochene Fernwanderer, die mitunter 
mehrere Hundert Kilometer unter die Füsse nahmen.68

Mobilität, Kenntnis der Märkte und Vertrautheit mit den Chan-
cen und Risiken der Warenzirkulation machten Hausierer, Wanderhändler 
und Kaufleute zu paradigmatischen Akteuren der frühneuzeitlichen Ar-
beits- und Wirtschaftsmigration. Ihre Bedeutung stieg langfristig, weil sich 
die Wirtschaft vom 16. bis 19. Jahrhundert zunehmend globalisierte und das 
Warenangebot als Folge der Kolonialisierung und der wachsenden gewerb-
lichen Warenproduktion wuchs. Neben den neuen Märkten, die im Anci-
en Régime vielfach im ländlichen Raum entstanden, spielten die Hausierer 
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Miniatur aus dem handschrift
lichen Reisebüchlein von 
Andreas Ryff, 1600. Im «Reis 
Biechlin» berichtet der Basler 
von seinen Reisen als Kauf-
mann und Diplomat in den Jah-
ren 1575 bis 1600 in der Eid
genossenschaft und in Europa. 

Die Miniatur bildet die von Ryff 
verwendeten Transportmittel 
ab und stammt vermutlich von 
Hieronymus Vischer, der zwi-
schen 1580 und 1620 als Glas- 
und Buchmaler sowie als 
Zeichner in Basel aktiv war.
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und Wanderhändler eine wichtige Rolle bei der Integration des ländlichen 
Raums in die expandierende Weltwirtschaft, an der die Bewohner des Lan-
des als Produzenten ebenso wie als Konsumenten und oft auch als Händler 
teilhatten.69

Die Schweiz war in verschiedener Hinsicht in die Globalisierung 
der Ökonomie involviert. Dies hing nicht nur mit ihrer Lage am Schnitt-
punkt grosser Verkehrsachsen auf dem Kontinent und mit der Herrschaft 
über die Pässe im zentralen Alpenabschnitt zusammen. Die Nachfrage nach 
Kriegern, nach Fleisch, Leder und Wolle sowie nach Holz machte die Al-
pen schon im Spätmittelalter zu einem kommerziell relevanten Raum. In 
der frühen Neuzeit entwickelte sich zudem eine für den Export arbeitende 
Textil-, Uhren- und Schmuckindustrie, die auf den Import von Rohseide, 
Baumwolle, Edelmetall und Edelsteinen angewiesen war. Die kommerziel-
len Kontakte zu den Regionen und Häfen am Mittelmeer, am Atlantik und 
an der Nordsee wurden auch für den Import von Kolonialwaren wie Kaffee, 
Tee, Zucker und Kakao genutzt. Die Gruppe der Akteure, die den Transport 
und die Vermarktung dieser Waren besorgten, war sehr differenziert.

An den kommerziellen Knotenpunkten des transalpinen Ver-
kehrs über die Pässe etablierten sich dauerhaft oder für eine gewisse Zeit 
Spediteure, Kaufleute und Unternehmer, die vielfach aus den südalpinen 
Tälern und Oberitalien zuwanderten – so die Balthasar, Cysat und Ronca in 
Luzern. Die Zuwanderung der Socin, Ravalasca, Calderini, d’Anone oder 
Vertemate (Werthemann) nach Basel hatte mitunter auch konfessionelle 
Hintergründe.70 Doch auch in den Länderorten der Innerschweiz verhal-
fen Mobilität und Migration gewissen Familien zum Erfolg in Handel, Poli-
tik und Solddienst: 1410 liess sich der aus dem piemontesischen Cannobio 
stammende Kaufmann Bernardo Mantelli in Altdorf nieder; mit der Auf-
nahme ins Urner Landrecht 1426 verdeutschte die Familie ihren Namen zu 
Vonmentlen. Ab 1600 hatte die Familie dauerhaft die einflussreiche Stelle 
des Landschreibers von Bellinzona inne. Sie spielte mit den Möglichkeiten, 
die sich ihr dank ihrer multiplen Zugehörigkeiten als Lombarden in Uri und 
als Urner in Bellinzona sowie dank ihrer weiten Verwandtschaft auf beiden 
Seiten des Gotthards eröffneten.71 Ihnen taten es die Beroldingen gleich – 
eine andere Urner Häupterfamilie. Sie besetzte seit 1656 das Amt des Land-
schreibers in der Landvogtei Mendrisio und vererbte dieses seit 1709 vom 
Vater auf den Sohn; diese machtpolitische Verankerung auf beiden Seiten 
der Alpen nutzte sie unter anderem für ihr Engagement als Militärunterneh-
mer in spanischen Diensten.72 Auch die Nidwaldner Lussi wechselten ihren 
Lebensmittelpunkt seit dem späten 15. Jahrhundert wiederholt zwischen 
Nidwalden und dem Tessin. Ihre lokale Machtstellung in der Innerschweiz 
basierte nicht zuletzt auf transalpiner Migration: Sie besetzten lange Jah-
re die Stelle des Landschreibers in Locarno, waren als Militärunternehmer 
für Venedig und Spanien tätig, trieben mit Unterstützung des Mailänder 
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Kardinals Carlo Borromeo die Gegenreformation in der Innerschweiz voran 
und betrieben nicht zuletzt einen schwunghaften Handel mit Holz, das sie 
aus den Tessiner Wäldern in die Metropolen Oberitaliens flössen liessen.73

In nördliche Richtung intensivierte sich seit dem 17. Jahrhun-
dert der Handel mit Gewürzen, Südfrüchten, Oliven, Wein, getrocknetem 
Fisch und anderen Nahrungsmitteln. Dieses Geschäft wurde zur Grund-
lage für die langfristige Migration von Familien wie den Brentano aus der 
Gegend des Comersees oder den Pedrazzini aus dem Maggiatal, die sich 
im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts als Händler in schweizerischen und 
vor allem deutschen (Reichs- und Residenz-)Städten niederliessen. Die 
Händler liessen ihre Beziehungen zu den südalpinen Tälern nicht abreissen, 
sondern praktizierten während Generationen eine zyklische Wanderung. 
Migration und lokale Verwurzelung hingen zusammen. Dank Niederlassun-
gen von Familienmitgliedern an verschiedenen Orten konnten Transakti-
onskosten optimiert werden. Im Tessin wurden Lehrlinge und Mitarbeiter 
rekrutiert. Heiraten innerhalb lokaler Heiratskreise festigten das familiale 
und verwandtschaftliche Beziehungsnetz, aus dem sich die Gesellschafter 
rekrutierten, die Kapital in das Handelsunternehmen einbrachten und den 
Fortbestand des Familienunternehmens garantierten. Die gemeinsame Her-
kunft und Verwandtschaft bildete die Grundlage für Vertrauen. Innerhalb 
der Familie wurden Informationen über Märkte und über die Vertrauens-
würdigkeit und Solvenz von Geschäftspartnern ausgetauscht sowie mate-
rielle Güter und immaterielle Ressourcen wie Geschäftsbeziehungen, be-
rufliches Können, aber auch Gewerbe- und Handelsprivilegien im Ausland 
vererbt. Dort wurden auch Interessenkonflikte zwischen Migranten und 
den Zuhausegebliebenen ausgetragen.74 Als Familiengeschäft auf klientelis-
tischer Basis organisierten auch die Glarner im 17. und 18. Jahrhundert ihren 
ausgedehnten Handel. Auf der Grundlage einer Wandertradition aus dem 
Solddienst und der darauf aufbauenden Informationsnetzwerke entwickel-
ten sie ihren interregionalen und internationalen Handel mit dem Export 
heimischer Produkte, darunter Schiefertafeln, Tuche, Watte, Butter, Zieger, 
und dem Import auswärtiger Waren und dem Zwischenhandel.75

Im Fernhandel waren Kaufleute die zentralen Akteure. Sie unter-
hielten den regelmässigen Verkehr mit Paris, mit dem für den Textil- und 
Käsehandel zentralen Zwischenlager in Lyon sowie mit den Hafenstädten 
an Mittelmeer und Atlantik. In Triest, Livorno, Marseille, Cadiz, Bordeaux, 
La Rochelle, Nantes, Lorient, Amsterdam und Hamburg entstanden im 
17. und vor allem im 18. Jahrhundert Schweizer Kolonien, in denen Kauf-
leute aus Genf, Neuenburg, Basel, Schaffhausen und St. Gallen – neben den 
Zuckerbäckern aus Graubünden und der bedeutenden Kolonie von Schwei-
zer Indienne-Fabrikanten in Nantes nach 1760 – die grösste Berufsgruppe 
bildeten. In Paris bildeten die Schweizer Händler, Bankiers, Uhrmacher, 
Handwerker und Tagelöhner um die Mitte des 18. Jahrhunderts mit einem 



684

Anteil von elf Prozent die viertgrösste Ausländergruppe.76 1777 gab es in 
Lyon Niederlassungen von 67 Schweizer Unternehmen.77 Unter den 489 in 
Marseille registrierten Kaufleuten stammten 171 aus der Schweiz, doch um-
fasste die Schweizer Kolonie in Marseille im 18. Jahrhundert auch Schrei-
ner, Uhrmacher, Drechsler, Graveure und Hauslehrer.78 Da die Schweizer 
Wirtschaftsmigranten aus dem Handel in der Regel Reformierte waren, er-
hielten grosse Kolonien wie Marseille von den französischen Behörden das 
Recht, einen reformierten Pfarrer mit eigener Kirche und eigenem Friedhof 
zu unterhalten.79

Den Gegenpol zu den Fernhändlern bildeten die Hausierer als 
Spezialisten des mobilen Kleinhandels, die Waren von Tür zu Tür feilbo-
ten. Ursprünglich stark in der Hand von Wanderhändlern aus Savoyen und 
dem Aostatal, wurde die Hausiererei in der frühen Neuzeit zunehmend auch 
das Geschäft der in den aargauischen Gemeinden Endingen und Lengnau 
gettoisierten Juden sowie von süddeutschen und einheimischen Kolporteu-
ren, die der lokalen Kundschaft ein vielfältiges Warenangebot antrugen.80 
Als migrierende Kleinhändler traten zwischen 1750 und 1850 auch zahlrei-
che Neuenburger, Waadtländer und Genfer Uhrmacher in Erscheinung. 
Die Kontore, die sie von Paris über Bordeaux, Lissabon und Frankfurt bis 
London eröffneten, wurden nicht selten Brückenköpfe für die Erschliessung 
neuer Absatzmärkte in Übersee.81

Die Bündner Zuckerbäcker

Die Wanderung der Bündner, die sich im 18. und 19. Jahrhundert auf das 
Geschäft mit Süssigkeiten und Kaffee spezialisierten und in ganz Europa 
Kaffeehäuser eröffneten, bildet nicht nur ein faszinierendes, sondern auch 
ein besonders erklärungsbedürftiges Kapitel der Schweizer Migrationsge-
schichte. Mit dem Betrieb von Kaffeehäusern und Konditoreien trafen die 
Bündner Zuckerbäcker den Geschmack und das Distinktionsbedürfnis ei-
ner kaufkräftigen, adeligen und bürgerlichen Schicht in den europäischen 
Grossstädten des 18. und 19. Jahrhunderts. Der Erfolg der Zuckerbäcker, die 
sich bis um 1900 in insgesamt 571 Städten von Spanien bis Russland nach-
weisen lassen, ist umso erstaunlicher, als Kaffee und Zucker in Graubünden 
damals noch fremd und als Kolonialwaren mit dem Stigma des Luxus be-
haftet waren: Sie galten als verwerfliche Genussmittel und waren nicht für 
die breite Bevölkerung bestimmt, die ihr knappes Geld für das Notwendige 
ausgeben und sich vor Verarmung hüten sollte.82

Kaffeehäuser – eine kulturelle Erfindung des Osmanischen Reichs 
– entstanden in Europa im 17. Jahrhundert zuerst in Hafen- und Handels-
städten, die mit dem östlichen Mittelmeerraum in Austausch standen. Ve-
nedig ging 1647 voran.83 Im Unterschied zu herkömmlichen Gasthäusern, 
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Bündner Zuckerbäcker in  
Venedig im 18. Jahrhundert, 
Kupferstich von Gaetano  
Zompini aus seinem Werk «Le 
Arti che vanno per via nelle 
Città di Venezia», 1789. Die 
Bildunterschrift weist auf das 
den Bündnern verliehene  

Privileg hin, Kringel zu verkau-
fen und an jeder Strasse Kram-
läden zu betreiben: «Privilegio 
concesso alla Nazion Xe [ec-
cellente] dei Grisoni el vender 
buzzolai E aver botteghe in 
qual se sia canton.»
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wo Alkohol getrunken wurde, trank man im Kaffeehaus den exotischen 
Kaffee und bald auch Tee und Schokolade. Dort fand sich die gehobene 
Gesellschaft zur Erholung, zur Lektüre von Zeitungen, zum Gespräch oder 
Spiel ein.

Venedig wurde für die Bündner zum Einfallstor für das Geschäft 
mit Kaffee und Zuckerbäckerwaren. Seit der Eroberung des Veltlins 1512 
grenzten die Drei Bünde an das Territorium der Republik Venedig. Die wirt-
schaftlichen und politischen Beziehungen zwischen den Nachbarn waren 
eng und wurden 1603 mit dem Abschluss eines Bündnisses, das den Bünd-
nern unter anderem Handels- und Gewerbefreiheit in der Lagunenstadt 
einräumte, politisch gefestigt. Schon 1612 hielten sich über 300 Bündner in 
Venedig auf, wo sie früh in den Verkauf von Kaffee und Süssigkeiten einstie-
gen. Das Geschäft der Bündner florierte bis 1766, als die Serenissima die 
Bündner für deren Bündnisverhandlungen mit der österreichischen Lom-
bardei, Venedigs grossem Rivalen, bestrafte und einseitig die Privilegien der 
Bündner aufhob. 172 Bündner Firmen mussten ihren Betrieb einstellen und 
mehr als tausend Bündner die Stadt verlassen.84

Da in Graubünden grosse Städte mit einer entsprechenden Kund-
schaft für Kaffeehäuser fehlten, war eine Rückwanderung für die Vertrie-
benen keine Option. Sie orientieren sich neu und breiteten auf verschiede-
nen Wegen die Zuckerbäcker- und Kaffeehauskultur über ganz Europa aus. 
Deutschland gehörte zu den Ländern mit der frühesten Bündner Einwande-
rung. Migranten aus dem Engadin, dem Bergell und Hinterrheintal gründe-
ten von der Mitte des 18. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts weit über hun-
dert Konditoreien und Kaffeehäuser in Leipzig, Halle, Berlin, Magdeburg, 
Dresden, Hannover und Münster, später auch in Hamburg, Königsberg und 
anderen deutschen Städten.85 Von Deutschland aus wanderten die Bündner 
Zuckerbäcker zum einen über Polen ins Baltikum und nach Russland, zum 
andern über Dänemark und Schweden wiederum ins Baltikum und nach 
Russland, wo die beiden Wanderrouten um 1810 in St. Petersburg zusam-
menkamen. Für die Ausbreitung des Bündner Konditoreigewerbes nach 
Nordosteuropa spielte die damals zu Russland gehörende Stadt Warschau 
eine wichtige Rolle; dort hielt sich seit den 1770er-Jahren bis in die Zeit zwi-
schen den beiden Weltkriegen kontinuierlich ein Zuckerbäckergewerbe in 
Bündner Hand. Zwischen 1800 und 1840 wanderten besonders viele Bünd-
ner ins Baltikum, wo die Hafenstadt Riga Mittelpunkt einer Bündner Kolo-
nie wurde. Von dort aus gründeten Bündner Migranten weitere Niederlas-
sungen in baltischen Städten.

Nebst Polen und dem Baltikum übte St. Petersburg seit Anfang 
des 19. Jahrhunderts eine grosse Anziehungskraft aus. 1810 zählte man in der 
russischen Residenz- und Hauptstadt schon zwölf Bündner. Sie waren aus 
Polen, dem Baltikum und Finnland nach St. Petersburg zugewandert, um 
sich dort nach ihrer Lehr- und Wanderzeit selbstständig zu machen. Dies 
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trifft vor allem auf Migranten aus Davos zu, die später als andere Migran-
ten aus Bündner Regionen in das Zuckerbäckergeschäft eingestiegen waren 
und deswegen neue Märkte erschliessen mussten. Die Davoser bildeten eine 
der grössten Bündner Kolonien in St. Petersburg. Sie hatten sich bei ihren 
Landsleuten in Warschau ausbilden lassen und waren dann weitergezogen, 
um sich an einem Ort selbstständig zu machen, wo die Konkurrenz der 
Landsleute fehlte und die Gewinnchancen intakt waren. Die Zuckerbäcker 
aus dem Bergell, Oberengadin und Puschlav hingegen, die in Polen eine füh-
rende Stellung innehatten, traten in St. Petersburg nur in Einzelfällen auf.

Die Davoser Kolonie in St. Petersburg legt ein wichtiges Migrati-
onsmuster dieser Spezialistenwanderung offen. Die auf die Pioniergenera-
tion folgenden Wanderer zogen, wenn sie nicht ein bestehendes Geschäft 
übernehmen konnten, vielfach weiter, um nicht in Konkurrenz zu treten 
mit den bereits ansässigen Geschäften. Auf diese Weise weitete sich das 
Netz der Bündner Zuckerbäckereien bis in die 1820er-Jahre auf alle grösse-
ren Städte Nord-, Zentral- und Südrusslands aus.86

Neben italienischen Städten wurden auch die grossen französi-
schen Hafenstädte frühzeitig Wanderungsziele der Bündner. 1734 kam es zur 
ersten Niederlassung in Marseille. Im 19. Jahrhundert monopolisierten die 
41 Patissiers aus Graubünden praktisch das dortige Geschäft.87 Noch wich-
tiger wurden aber die im 18. Jahrhundert infolge des Kolonialhandels pros-
perierenden französischen Atlantikhäfen, allen voran Bordeaux. Engadiner 
eröffneten dort 1745 einen Bäckereiladen; um 1800 lassen sich über vierzig 
Bündner Cafetier- und Konditorenfamilien in der Stadt an der Gironde-
mündung nachweisen, wo sie auch Tanz- und Konzertsäle betrieben.

Am Beispiel der Familie Caviezel aus Zillis-Reischen aus dem 
Hinterrheintal lassen sich die Muster der Bündner Migration veranschauli-
chen.88 Martin Simon Caviezel (1737–1805) erlitt im Viehhandel mit Italien 
hohe finanzielle Verluste und wanderte daraufhin nach Pommern aus, wo er 
im Städtchen Anklam eine Konditorei mit Kaffeehaus übernahm. Vier Söh-
ne folgten ihm nach, darunter Johann Caviezel (1764–1824). Dieser war noch 
in Zillis geboren worden und trat nach einer Konditorlehre ins Geschäft des 
Vaters ein, bevor er 1796 nach Riga zog, wo er die Konditorei der ebenfalls 
aus Zillis stammenden Gebrüder Marchion übernahm. In der Folge holte 
Johann Caviezel insgesamt 13 Lehrburschen aus seiner Schamser Heimat 
nach Riga, wo sie zu Konditoren ausgebildet wurden. Er begründete damit 
eine generationenübergreifende Migrationstradition aus dem Schams nach 
Riga. Mit der Zeit weiteten die Caviezel ihren Geschäftsbereich im Balti-
kum aus und stiegen in den Grosshandel mit Wein ein. Ihre Geschäftsbezie-
hungen erstreckten sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts von St. Petersburg 
bis nach Deutschland. Johann Caviezels Sohn wurde Ehrenbürger von Riga. 
Sein Enkel wurde erster Konsul der Schweiz für die baltischen Staaten. Über 
all die Jahrzehnte hinweg brachen die Beziehungen zu Graubünden nicht 
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ab. Die Caviezel rekrutierten nicht nur ihre Lehrlinge und Gesellen in der 
alten Heimat, sondern brachten dort ihren geschäftlichen Erfolg – ganz 
nach der Art erfolgreicher Rückwanderer – auch symbolisch mit dem Bau 
stattlicher Häuser zum Ausdruck. In Chur errichteten sie das grosse Haus 
«Zur Stadt Riga» als Urlaubs- und Alterssitz.

Auswanderung, fortgesetzte Wanderung und Rückwanderung be-
stimmten so nicht nur die Lebensläufe der einzelnen Wanderer, sondern 
auch das generationenübergreifende Migrationsverhalten ganzer Familien-
verbände. Die angehenden Zuckerbäcker zogen meist im Alter zwischen 13 
und 15 Jahren unter Führung eines erfahrenen Gesellen oder Meisters zu 
Fuss in die Fremde und trugen den Reiseproviant mit sich. Die Reisekosten 
mussten die Auswanderer gewöhnlich selber tragen, weshalb sie unterwegs 
vielfach Unterkunft bei Bekannten und Verwandten suchten.89 Die im Aus-
land niedergelassenen Zuckerbäcker und Kaffeehausbetreiber rekrutierten 
den Nachwuchs innerhalb familiärer und nachbarschaftlicher Netzwerke 
in der alten Heimat. Sie festigten damit ihre Stellung als Patrons und be-
haupteten sich gegen Konkurrenz. Wer sich als Unternehmer in der Fremde 
selbstständig machen wollte, musste deswegen oft weiterwandern und sein 
Geschäft anderswo etablieren. Die Suche nach gewinnträchtigen Geschäfts-
möglichkeiten setzte so eine fortdauernde Wanderung in Gang.

Die Rekrutierungspraxis erklärt auch, weshalb die Zielrichtung 
für Wanderungswillige traditionell vorgegeben war. Es kristallisierten sich 
regionalspezifische Migrationsziele heraus. In Frankreich fanden sich die 
Bergeller bevorzugt in La Rochelle und Nantes wieder, die Puschlaver in der 
Bretagne. Diese waren im 19. Jahrhundert auch in Spanien stark präsent. 
In Nordosteuropa waren die Schamser im Baltikum und in Finnland stark 
vertreten, die Bergeller und Puschlaver hauptsächlich in Polen, von wo aus 
sie in die Ukraine und nach Südrussland weiterwanderten. Davoser fanden 
sich besonders in St. Petersburg.

In der Fremde pflegten die Bündner einen engen Zusammen-
halt. Sie betrieben gemeinsam Geschäfte, heirateten häufig untereinan-
der, fungierten als Trauzeugen und übernahmen gegenseitig Patenschaften 
für ihre Kinder. Sie blieben in Kontakt mit Graubünden und hielten sich 
mitunter regelmässig dort auf. Gleichzeitig passten sie sich kulturell an die 

Lehrlingsvertrag von 1838  
zwischen Salomon Wolf und  
einigen jungen Männern aus 
Davos, die bei Wolf und seinem 
Geschäftspartner Tobias Bran-
ger in St. Petersburg eine fünf-
jährige Lehre als Konditor ab-
solvieren wollten. Branger war 
1819 von Davos nach St. Pe-

tersburg ausgewandert,  
Wolf folgte 1822. Am Newskij 
Prospekt 18 führten die beiden  
gelernten Konditoren ein  
berühmtes Literatencafé, in 
dem damals und später bedeu-
tende Dichter wie Puschkin 
und Dostojewski verkehrten.
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Davos, im Dörfli, den 24. Januar 1838

Zwischen mir, Salomon Wolf, und unterzeichneten Jünglingen, die gesinnet 
sind, nach Petersburg zu kommen zu mir und meinem Compagnion Tobias 
Branger, um das Conditorfach zu erlernen, werden folgende Artikel festge-
setzt, so Gott will, zum Nutzen beider Parteien. – Erstens wird die Zeit ihrer 
Lehrjahre auf fünf Jahre festgesetzt, während welcher Zeit sich S. Wolf 
und T. Branger verpflichten, Kleidung, Wäsche und alles Übrige, was zu ih-
rem Unterhalt nöthig ist für sämtliche Lehrburschen zu sorgen und auch, 
was Gott verhüten wolle, bei allfälligen Krankheiten für ärztliche Hülfe und 
Pflege bestmöglich gewissenhaft zu sorgen, auch während der ganzen 
Lehrzeit väterlich über sie zu wachen und auch unbedingten Gehorsam 
verlangen; allfällige Vergessenheit ihres Berufes oder sonstigen ungesitte-
ten Vergehungen ohne Ausnahme bei einem oder dem andern möchten 
streng geahndet und väterlich bestraft werden, übrigens wird es ganz vom 
Fleiss und der Thätigkeit eines jeden abhangen, sein Glück und ferneres 
Fortkommen desto früher zu begründen, weil ich ihnen für meinen Compa-
gnion sowohl als für mich zusichern kann, dass es uns Vergnügen machen 
wird, schon während der Lehrzeit, Fleiss und Thätigkeit eines jeden zu  
belohnen und auch allenfalls die Lehrzeit zu verkürzen, doch nur unter Vor-
behalt oben angeführter Punkte, die mit Treue und Aufrichtigkeit ein jeder 
zu beobachten hat und es zu seinem eigenen mehr als zu unserm Vortheil 
thun wird, je mehr er sich bestrebt, sich im Guten auszubilden. – Zweitens 
hat jeder von unterzeichneten Lehrburschen selbst die Reiseunkosten bis 
Petersburg zu tragen; sollte es welche treffen, die es nicht im Vermögen 
haben und das nöthige Reisegeld entlehnen müsssen, so kann es auf ein 
Jahr auf ihr Verlangen, nachdem sie in Petersburg gewesen sind, auf Rech-
nung vorgestreckt und ausbezahlt werden. Die Lehrzeit wird von dem  
Tag an gerechnet bei ihrer Ankunft in Petersburg. – Jeder Lehrling wird 
sich hier unterschreiben, auch bitte ich noch um die Unterschrift der Eltern 
oder, wenn solche nicht mehr leben, ihrer nächsten Anverwandten eins 
oder zwei. Gott gebe, dass der Entschluss eines jeden wohl überlegt mit 
unserer Übereinkunft in einer gesegneten Stunde eintreffen möge. Dies 
wünscht aus wahrem Herzen

Salomon Wolf
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Verhältnisse an ihrem neuen Lebensmittelpunkt an. Gian Pitschen Flugi, 
der sich 1786 als Patissier in Bordeaux niederliess, französisierte schon bald 
seinen Namen zu Jean Petit Flouch.90 Besonders erfolgreiche Auswande-
rer – wie etwa Johann Caviezel (1764–1824), Johann Josty (1773–1826), Luigi 
Caflisch (1791–1866) oder Martin Stiffler (1831–1895)91 – kehrten bisweilen im 
vorgerückten Alter nach Graubünden zurück, wo sie sich repräsentative Al-
terssitze kauften oder erbauten. Bemerkenswerterweise haben die Bündner 
die Zuckerbäckerei bis zum Aufkommen des Fremdenverkehrs in Graubün-
den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausschliesslich in der Fremde 
ausgeübt. «Das gesamte Berufsleben – von der Lehre über die Gesellenzeit 
bis zum selbständigen Erwerbsleben als Meister und Besitzer – vollzog sich 
als städtisches Gewerbe im Ausland.»92

Handwerker und Gewerbetreibende aus den südalpinen Tälern

Ähnliche Muster wie bei den Bündner Zuckerbäckern bestimmten auch die 
saisonalen Wanderungen der Handwerker, Gewerbetreibenden und Händ-
ler aus den Tessiner und den Bündner Tälern. Temporäre, häufig saisonale 
Wanderarbeit war in den Alpentälern des Piemonts, Savoyens, des Tessins, 
Graubündens, der Bergamasker Alpen, des Veltlins und Friauls weit verbrei-
tet. Bei den saisonalen Wanderern wiederholte sich der Wechsel des Arbeits- 
und Wohnorts jedes Jahr. Er bestimmte den Lebensrhythmus nicht nur der 
Wandernden selber, sondern auch ihrer zu Hause bleibenden Familien.

Italien war aus politischen und kulturellen Gründen das erste und 
wichtigste Ziel der temporären Migranten aus den südalpinen Tälern, zumal 
diese bis zur Eroberung durch die eidgenössischen Orte und die Bündner im 
Verlauf des 15. und frühen 16. Jahrhunderts zum Herzogtum Mailand gehör-
ten. Insbesondere im Dienstleistungs-, Bau- und Nahrungsmittelsektor war 
der Bedarf nach Arbeitskräften in den italienischen Städten hoch. Schon im 
15. Jahrhundert waren Gepäckträger aus dem Bleniotal, aus dem Locarnese 
und der Leventina in Mailand, Genua sowie in der Toskana tätig. Im toska-
nischen Freihafen Livorno behaupteten Auswanderer aus dem Locarnese 
zwischen 1631 und 1847 das Monopol für Verladearbeiten gegen ihre Kon-
kurrenten aus dem Bergamaskerland und Veltlin.93 Aus dem Onsernonetal 
kamen besonders viele Strohflechter, Hutmacher, Kaminfeger und Ofen-
setzer. Letztere stammten häufig auch aus dem Verzascatal, dem Centovalli 
und dem Misox; ihr Migrationsraum erstreckte sich bis nach Frankreich, 
Belgien, in die Niederlande, nach Österreich-Ungarn und Polen. Misoxer 
Familien bauten sich in der im 18. Jahrhundert stark wachsenden Metro-
pole Wien eine starke Position im Kaminfegergeschäft auf. Zwischen 1775 
und 1860 stellten die zugewanderten Meister aus Soazza und Roveredo fast 
ausschliesslich die Vorstände der Wiener Kaminfegerzunft. Das Amt des 
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kaiserlichen Hofrauchfangkehrers, der alle Gebäude der kaiserlichen Ver-
waltung unter sich hatte, lag von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis 
1826 immer in der Hand von Meistern aus Soazza.94

Das Bleniotal stellte im 18. und 19. Jahrhundert unter den Auswan-
derern viele Chocolatiers und Kastanienröster, die ihr Geschäft in Oberita-
lien, Frankreich, England, Holland und Deutschland betrieben.95 Illustres 
Beispiel ist Carlo Gatti (1817–1878) aus Marogno im Bleniotal. Im Alter von 
12 oder 13 Jahren wanderte Gatti nach Paris, wo sein Vater als Kastanien-
händler tätig war. Der junge Gatti arbeitete dort als Kastanienverkäufer, 
bevor er spätestens 1847 in London mit grossem Erfolg damit begann, Süs-
sigkeiten, Schokolade und Speiseeis herzustellen, und mit seinen Brüdern 
Giacomo und Giovanni Kaffeehäuser, Restaurants und Konzerthallen be-
trieb. Der Import von Eis aus Norwegen nach London ab 1857 machte ihn 
reich. Auch er hielt in seinen langen Jahren im Ausland den Kontakt zum 
Bleniotal aufrecht und kehrte im fortgeschrittenen Alter dorthin zurück.96

Die Wanderungen der Handwerker und Gewerbetreibenden zei-
gen Muster, wie sie auch für die Zuckerbäcker zu beobachten waren. Die 
Kontakte der Kaminfeger in Wien mit dem Misox waren trotz der weiten 
Entfernung dauerhaft und rege. Das Beziehungs- und Kommunikations-
system spielte in beide Richtungen. Zwischen Mitte des 18. und Mitte des 
19. Jahrhunderts schickte die Familie Toscano 31 junge Männer in die Lehre 
nach Wien. Die Martinolas stellten in dieser Zeit 30, die Senestrei 13 und die 
Minetti 11 Meister in Wien. Viele in Wien tätige Kaminfeger verkauften ihren 
Grundbesitz im Misox nicht; sie hielten die Option der Rückwanderung of-
fen und betrachteten den Besitz in der Heimat als Altersversicherung. Auch 
Schenkungen, fromme Legate für kirchliche Einrichtungen und Erbschaf-
ten für die Verwandten im Misox zeugen von der anhaltenden Verbunden-
heit der Ausgewanderten mit ihrem Herkunftsmilieu.97

Die Misoxer Kaminfeger folgten nicht alle demselben Wande-
rungsmuster. Beschränkte sich für die einen der Aufenthalt in Wien auf eine 
bestimmte Lebensphase, scheinen sich andere dort permanent niedergelas-
sen zu haben. Die meisten Arbeitsmigranten aus den Tessiner und Bündner 
Tälern waren aber Saisonarbeiter mit zyklischer Aus- und Rückwanderung. 
Die Sommerwanderer zogen jeweils zwischen März und Mai aus und kehr-
ten im November oder Dezember zurück, die Winterwanderer waren zwi-
schen Herbst und Frühling landesabwesend. Dabei lassen sich berufsspe-
zifische und regionale Muster unterscheiden: Die Baufachleute stammten 
vor allem aus dem Luganese, dem Malcantone und dem Mendrisiotto und 
weilten im Sommerhalbjahr in der Ferne. Die Männer aus den Tälern des 
Sopraceneri verliessen das Land im Winter.

Die saisonale Wanderung war ein Massenphänomen. Viele Tessi-
ner Dörfer entleerten sich jedes Jahr für längere Zeit von ihren Männern, so-
dass die Frauen, die Kinder und die Alten unter sich blieben. Das Ausmass 
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Anteil abwesender Männer an gesamter erwerbsfähiger männlicher Bevölkerung in 
ausgewählten Tessiner Dörfern

Dorf (Stichjahr) abwesende Männer in absoluten Zahlen und/oder in 
Prozent

Mezzovico (1677) 65 % (15–64 Jahre)

gesamtes Bleniotal (1743) 815 von 1 741 (47 %) (18–60 Jahre);
davon 666 in Italien, 530 in Mailand

Leontica (1743) 92 von 99 (93 %)

Olivone (1743) 217 von 260 (83 %)

Buttino (1743) 30 von 34 (88 %)

Campo (1743) 42 von 53 (79 %)

Torre (1743) 24 von 30 (80 %)

Quelle: Ceschi 1991; Schluchter 1991.
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der Migration lässt sich für gewisse Stichjahre anhand der Einträge der Pfar-
rer in den Kirchenbüchern beziffern (vgl. Tabelle S. 76).

Die saisonale Migration der erwachsenen Männer hatte massive 
soziale, ökonomische und kulturelle Auswirkungen. Sie war konstitutiver 
Faktor einer zweipoligen Haus- und Familienwirtschaft. Die Subsistenz der 
Familien basierte auf zwei Erwerbsquellen. Die Männer brachten aus der 
Fremde Bargeld nach Hause, das es in der nur schwach urbanisierten und 
kommerzialisierten Wirtschaft des Tessins nicht zu verdienen gab. Abgese-
hen vom fruchtbaren Mendrisiotto war das Tessin mit seinen vielen Tälern, 
Hügel- und Berglandschaften stark auf Subsistenzlandwirtschaft ausgerich-
tet. Das monetäre Einkommen aus der Migration ermöglichte den Einkauf 
von Waren, die im Tessin nicht oder nicht in hinreichender Menge produ-
ziert wurden; es diente zur Bezahlung von Abgaben und Gebühren und 
ermöglichte Investitionen in Immobilien und Darlehen. Damit hatten die 
Haushalte an der Markt- und Geldwirtschaft teil. Den komplementären Pol 
dieser Ökonomie bildete die Arbeit der zu Hause bleibenden Frauen, die die 
Felder bewirtschafteten, das Vieh besorgten, in den Wäldern Sammelwirt-
schaft betrieben und damit die Nahrung des Haushalts sicherten. Männer 
und Frauen trugen auf diese Weise in geschlechterspezifischer Arbeitstei-
lung zum Lebensunterhalt des Haushalts bei. Die Verbindung von saisonaler 
Wanderarbeit und Subsistenzlandwirtschaft löste sich erst gegen Mitte des 
19. Jahrhunderts auf, als viele Tessinerinnen und Tessiner nach Nord- und 
Südamerika auswanderten.

Die duale Familienökonomie berührte nicht nur die wirtschaft-
liche Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen, sondern bestimmte 
auch den Zyklus der sozialen Reproduktion und die lokale Kultur. Indem 
die Frau mit den Kindern die Subsistenzlandwirtschaft zu Hause übernahm, 
war sie zwar einer hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt, doch verschaffte ihr 
ihre Rolle auch hohe Verantwortung und Selbstständigkeit. Sie machte sie 
zur Patronin und Herrscherin über das Haus. Die Wanderungen der Män-
ner bestimmten zudem den Rhythmus der Heiraten und Geburten. Wo die 
Männer hauptsächlich im Winter abwesend waren wie im Bleniotal, wur-
de im Juni und Juli geheiratet, auch wenn in diesen Monaten die anstren-
genden Heuarbeiten anfielen. Die Kinder kamen im März und April des 
darauffolgenden Jahres zur Welt. Die letzten Monate der Schwangerschaft 
fielen damit günstigerweise in die Winterzeit, wo die Arbeitsbelastung in 
der Landwirtschaft geringer war. Die Sommerwanderer heirateten dagegen 
im Januar und Februar, die Geburten der Kinder massierten sich folglich 
zwischen August und November. Auch das gesellschaftliche und politische 
Leben in den Gemeinden war auf die Wanderungen abgestimmt: Gemein-
deversammlungen, Wahlen oder die Arbeiten im Gemeinwerk für die Aus-
besserung von Kanälen, Wegen und Brücken im Gemeindebann fanden 
statt, wenn die Männer zu Hause waren.



784

Anteil abwesender Männer an gesamter erwerbsfähiger männlicher Bevölkerung,  
Distrikt Lugano, 1798

Auswertung der Pieve Agno, 
Lugano, Riva San Vitale,  
Capriasca. Eine hohe Abwe-
senheitsquote verzeichneten 
die Dörfer im Hinterland von 

Lugano, im Malcantone  
und um das südliche Becken  
des Luganersees. Quelle:  
Bianchi 2015a, Seite 81.

weniger als 25 %

25 % bis 50 %

über 50 %

keine Angaben
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Als scheinbar paradoxe Folge führte die Abwesenheit vieler Männer, die 
fern von zu Hause einer spezialisierten Tätigkeit nachgingen, bisweilen zu 
einem Mangel an männlicher Arbeitskraft im Tessin selber. Zuwanderer aus 
den Tälern um den Comersee, dem Veltlin, dem Ossolatal, aus dem Piemont 
und den ligurischen Alpen füllten die Lücke aus. Sie ersetzten die abgewan-
derten Saisonarbeiter besonders in Zeiten hoher Arbeitsbelastung in der 
Landwirtschaft, übernahmen aber auch Arbeiten, die die Tessiner selber 
aufgegeben hatten. Die Zuwanderung auswärtiger Arbeitskräfte ermöglich-
te so die saisonale Wanderung der Tessiner Männer.98

Beobachtungen dieser Art sind ein starkes Argument gegen den 
klassischen, mittlerweile überholten Topos der Migrationsforschung, der 
Wanderungen als Folge von Krisenphänomenen wie Übervölkerung, Ar-
mut, wirtschaftlicher Not oder Klimaverschlechterung betrachtet.99 Die 
Zuwanderung von Arbeitern in die Tessiner Täler weist zum einen darauf 
hin, dass die Austausch- und Migrationsvorgänge zwischen Polen der An-
ziehung und der Abstossung nicht eindimensional strukturiert waren. Zum 
andern unterstreicht sie die Tatsache, dass die Arbeitsmigration aus den 
Tessiner Tälern mit der Aussicht verbunden war, sich durch Migration aus-
wärts einen Erwerb zu verschaffen, der für die Familienökonomie lukrativer 
war als die Verdienstmöglichkeiten zu Hause. Schliesslich zeigte sich hier 
auch die Wirksamkeit von Wandertraditionen, die von Generation zu Ge-
neration weitergegeben wurden, wenn einmal interessante Marktnischen 
in der Ferne erkundet und die entsprechenden Geschäftsbeziehungen eta-
bliert waren.100

Vor allem die qualifizierten Baufacharbeiter, aber auch die meis-
ten Wanderarbeiter waren für ihre Arbeit in der Welt draussen auf eine 
gute Grundausbildung angewiesen. Sie mussten lesen können, um Verträ-
ge zu verstehen. Sie mussten Verträge unterschreiben und ihren Frauen und 
Verwandten zu Hause Briefe schreiben. Sie mussten rechnen können, um 
ihr Geschäft erfolgreich zu betreiben. Deshalb verdichtete sich seit dem 
16. Jahrhundert das Netz an Dorfschulen. 1630 zählte man in der italieni-
schen Schweiz 52 Schulen. Die meisten lagen im Sottoceneri, wo die Arbeits-
kräfte für den Bausektor überwiegend herstammten. Allerdings waren diese 
Dorfschulen allein für die Knaben bestimmt. Vom sechsten oder siebten Le-
bensjahr an besuchten die künftigen Wanderarbeiter die Schule, bevor sie 
in der Regel mit zwölf Jahren erstmals auszogen. Ihre ersten Erfahrungen in 
der saisonalen Wanderarbeit machten die jungen Männer gewöhnlich unter 
der Anleitung von Verwandten oder Nachbarn, die sie anwarben und mit-
nahmen. Auch hier erfolgte die Rekrutierung junger Arbeitskräfte entlang 
der familiären und nachbarschaftlichen Beziehungen in der Heimat.
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Im Bausektor tätige Tessiner und Misoxer Dynastien (Auswahl)

Name Herkunft Tätigkeit
A: Architekten
B: Bildhauer
M: Maler
Ste: Steinmet-
zen
Stu: Stucka-
teure

Länder/Regionen

Aprile Carona B, Ste Italien, Spanien

Casella Carona A, B, M, Stu Italien

Lombardo Carona A, B Italien (Venetien, Emilia, Marken)

Solari Carona A, B, M Italien (Mailand), Russland

Artari Campione, 
Arogno

A, B, M, Stu Deutschland, England, Niederlande

Baroffio Mendrisio A, M, Stu Italien, Deutschland, Belgien, Frankreich, 
Russland

Cantoni Valle di 
Muggio

A, Stu Italien (Genua, Lombardei)

Carlone Rovio, Scaria A, B, M, Stu Italien (Genua), Deutschland, Ungarn,
Österreich, Böhmen

Castelli Bissone A, B, Stu Deutschland, Italien, Österreich, Polen

Porri Bissone A Polen, Deutschland, Schweden

Tencalla Bissone A, B, M, Stu Wien, Mähren, Polen, Bayern, Italien (Lom-
bardei, Rom, Venedig), Wilna

Fontana Melide A, Stu Italien, Mittelosteuropa

Giorgioli Meride A, B, M, Stu Deutschland, Italien, Polen, Holland, Slowakei

Oldelli Meride Stu Italien, Österreich, Deutschland, Holland,  
Belgien, Frankreich, Polen, Böhmen, Mähren

Silva Morbio  
Inferiore

A, M, Stu Italien (Lombardei, Piemont, Emilia, Umbrien, 
Marken)

Pozzi Castel San 
Pietro

A, B, M Italien, Deutschland

Somazzi Montagnola A, Stu Italien, Dalmatien

Lucchesi Lugano A, M, Ste, Stu Tirol, Böhmen, Mähren, Thüringen
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Taddei Gandria A, B, Stu Österreich

Verda Gandria A, Stu Österreich

Visconti Curio A Russland

Barbieri Roveredo 
(Misox)

A Deutschland

Viscardi San Vittore 
(Misox)

A Deutschland

Zuccalli Roveredo 
(Misox)

A Deutschland

Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz, biografische Artikel zu den einzelnen Familien.
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Baumeister, Freskomaler, Stuckateure und Maurer

Schon im Spätmittelalter fanden sich Baumeister, Steinmetzen, Bildhau-
er und Maurer aus den lombardischen Voralpen und insbesondere aus den 
Tälern um den Luganer- und Comersee auf den Baustellen grosser italie-
nischer Städte ein. Seit dem 16. Jahrhundert waren auch viele Baufachleu-
te aus dem bündnerischen Misox mobil. Diese Gruppe hoch qualifizierter 
Baufachleute spielte in der europäischen Architektur- und Kunstgeschichte 
eine bedeutende Rolle.

Die Wanderung dieser Spezialisten war meist saisonal und auf we-
nige Jahre befristet, doch liessen sich viele auch auf Dauer fern von zu Hause 
definitiv nieder. Auch das Baugewerbe entwickelte eine generationenüber-
greifende Berufs- und Migrationstradition und rekrutierte die Lehrlinge 
und Gesellen innerhalb der Familie, Verwandtschaft und Nachbarschaft. 
Die Söhne oder Neffen wurden früh zur Ausbildung auf die Wanderschaft 
und auf die fernen Bauplätze mitgenommen. Dank ihrer Beziehungen zu 
den Bauherren in der Ferne und der langjährigen Erfahrungen verfügten 
diese Familien über intime Kenntnisse des Arbeitsmarkts. Sie waren mit den 
Bedürfnissen der Bauherren vertraut und hatten gelernt, wie man den diver-
sen Herausforderungen dieser Wanderarbeit begegnete.

Im Tessin und Misox entstanden eigentliche Dynastien von Bau-
spezialisten, die mitunter während Jahrhunderten auf bedeutenden Bau-
plätzen des Auslands anzutreffen waren (siehe Tabelle Seite 80/81).

Die Fertigkeiten der Wanderarbeiter im Bausektor lassen sich 
möglicherweise darauf zurückführen, dass die reichen Steinvorkommen in 
den südalpinen Tälern frühzeitig eine grosse Meisterschaft in der Bearbei-
tung und baulichen Verwendung des Steins herbeigeführt hatten. Der un-
ternehmerische Erfolg der Baufachleute gründete allerdings auch in der 
Bildung eigentlicher Konsortien (maestranze), die alle anstehenden Arbei-
ten auf grossen Baustellen erledigen konnten. Der Baumeister brachte als 
Leiter des Bauplatzes die Spezialisten zusammen, die er für die verschie-
denen Bauetappen und die besonderen Bauaufgaben benötigte: Steinmet-
zen, Maurer, Freskomaler, Bildhauer, später Stuckateure. Innerhalb dieser 
Bautrupps herrschte eine hohe Arbeitsteilung vor. Gemeinsame Herkunft 
und gemeinsame Arbeit stärkten den Zusammenhalt ebenso wie der kor-
porative Zusammenschluss zu Gesellschaften oder Bruderschaften vor Ort. 
Diese leisteten Hilfe bei materieller Not, Krankheit oder Tod in der Fremde, 
traten aber auch als Interessenvertretung im Kontakt mit Bauherren und 
lokalen Behörden auf.101

Die frühesten Wirkungsstätten dieser Maestranze waren die 
Bauhütten der romanischen und gotischen Kathedralen in Modena, 
Bergamo, Parma, Trient oder Mailand. Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts boten Rom und Neapel, wo die Päpste und die spanischen 
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Vizekönige eine intensive städtebauliche Tätigkeit entfalteten, zahlreiche 
Aufträge in der Übergangsperiode von der Spätrenaissance zum Barock. 
Ab dem 16. Jahrhundert wandten sich Tessiner und Misoxer Baumeister 
auch nach Deutschland, Schweden, Polen und Böhmen, wo sie vielen Re-
sidenzen ein barockes Gepräge verliehen. Ab etwa 1700 weitete sich ihr 
Aktionsradius nach Russland aus, wo sie bis weit ins 19. Jahrhundert einen 
beträchtlichen Einfluss auf die Repräsentationsarchitektur St. Petersburgs 
und Moskaus ausübten.

Die Tessiner und Misoxer bauten für die Päpste und den römischen 
Kurienadel, für die spanischen Vizekönige in Neapel, für geistliche und welt-
liche Fürsten im Reich, für die Könige von Schweden, Dänemark und Polen 
und für die russischen Zaren. Sie standen im Dienst einer monarchisch-hö-
fischen Kultur und sollten die Ehre, Grösse und das Ansehen ihrer Auftrag-
geber in glänzenden Bauten für alle augenfällig zur Darstellung bringen. Die 
katholische Kirche demonstrierte im 17. und 18. Jahrhundert mit farbenfro-
hen und monumentalen barocken Sakralbauten, dass sie den Schock der 
Reformation überwunden hatte. In diesem Rahmen machten die Tessiner 
und Misoxer Baufachleute ihre Karriere. In den eidgenössischen Kommu-
nalstaaten und Republiken hätten sie nie eine ihren Fertigkeiten angemes-
sene Beschäftigung gefunden. Hier fehlten die Mäzene und Auftraggeber. 
Eine gewisse Ausnahme bildete auch hierzulande die katholische Kirche, 
die im 17. und 18. Jahrhundert unter dem Eindruck des aus Italien impor-
tierten Barock eine intensive Bautätigkeit entfaltete. Zu denken ist hierbei 
an die barocken Neubauten der Klosteranlagen von Einsiedeln (1703–35), 
St. Gallen (1666–1772), Münsterlingen (1684–1714), Fischingen (1699–1716), 
Disentis (1683–99), Muri (1684–1694, 1789–1798), St. Urban (1690), Pfäfers 
(nach 1665) oder Rheinau (1705–1710) sowie an den Neubau zahlreicher 
Pfarrkirchen und Kappellen. An der katholischen Baukonjunktur in den ka-
tholischen Orten waren aber auffallenderweise weniger Baumeister aus dem 
Misox und Tessin, sondern vor allem aus Vorarlberg beteiligt, darunter die 
Baumeister Singer, Purtschert und Moosbrugger.102

Künstler und Kunsthandwerker

Auf der Suche nach attraktiven Aufträgen wurden auch bildende Künstler 
in der frühneuzeitlichen Schweiz zu Arbeitsmigranten. Sie fanden ihre Auf-
traggeber und Förderer in den europäischen Metropolen und an den Höfen, 
wo auch sie vom Bedürfnis der Monarchen und Fürsten nach ostentativer 
symbolischer Repräsentation lebten. Sie gravierten die Ehrenmedaillen, die 
Herrscher zur Erinnerung an gewonnene Feldzüge und Schlachten oder an 
Friedensschlüsse anfertigen liessen. Sie porträtierten Herrscher und Ange-
hörige der Fürstenfamilie. Auch der Adel an den Höfen und vermögende 
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Wandernde Künstler aus eidgenössischen Orten, 16.–19. Jahrhundert (Auswahl)

Name  
(Lebensdaten)

Herkunft Tätigkeit Wirkungsstätten im Ausland

Hans Holbein 
d. J. (1497/98–
1543)

Augsburg bzw. 
Basel

Maler London

Tobias 
Stimmer 
(1539–1584)

Schaffhausen Maler Italien, Strassburg, Baden-Baden

Jost Ammann 
(1539–1591)

Zürich Maler Nürnberg, Würzburg, Frankfurt,Heidelberg

Joseph  
Werner (1637–
um 1710)

Bern Maler Rom, Versailles, Augsburg, Berlin

Johann 
Rudolf Byss 
(1660–1738)

Solothurn Maler Prag, Mainz, Würzburg, Göttweig (A)

Georg Gsell 
(1673–1741)

Solothurn Maler St. Petersburg

Jean Dassier 
(1676–1763)

Genf Medailleur England

Johann Carl 
Hettlingen 
(1691–1771)

Schwyz Medailleur Nancy, Paris, Stockholm, St. Petersburg, Berlin

David 
Herrliberger 
(1697–1777)

Zürich Kupferstecher Augsburg, Amsterdam, London, Paris

Jean-Etienne  
Liotard 
(1702–1789)

Genf Maler Paris, Rom, Konstantinopel, Wien, London, 
Holland, Genf

Johann 
Caspar Füssli 
(1706–1782)

Zürich Maler Wien, Höfe in Süddeutschland

Jacques An-
toine Dassier 
(1715–1759)

Genf Medailleur Rom, London, St. Petersburg

Johann 
Jakob Schalch 
(1723–1789)

Schaffhausen Maler London, Den Haag
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Johann 
Melchior 
Wyrsch 
(1732–1798)

Buochs 
(Nidwalden)

Maler Rom, Besançon

Samuel Hiero-
nymus Grimm 
(1733–1794)

Burgdorf Maler Paris, London

Johann 
Heinrich Füssli 
(Henry Fuseli) 
(1741–1825)

Zürich Maler Berlin, London

Angelika 
Kauffmann 
(1741–1807)

Chur Malerin Rom, London, Neapel

Alexander 
Trippel 
(1744–1793)

Schaffhausen Bildhauer London, Kopenhagen, Paris

Jakob Chris-
toph Miville 
(1786–1836)

Basel Maler Rom, St. Petersburg

Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz, biografische Artikel zu den Personen.
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Angehörige des gehobenen städtischen Bürgertums bestellten bei ihnen 
Porträts oder Landschaftsbilder.

Gerade ambitionierte künstlerische Talente aus protestantischen 
Gebieten kamen kaum um die Auswanderung herum. Der reformierte Pro-
testantismus war eine bilderfeindliche Kultur. Der reformatorische Bilder-
sturm hatte die Bilder in den Kirchen zerstört und daraus entfernt, weil die 
Gläubigen nicht mehr zu den Heiligen, sondern zu Gott allein beten sollten. 
Die Maler und Bildhauer aber, die bis dahin Altarbilder oder Statuen von 
Heiligen als Kultobjekte angefertigt hatten, verloren mit der Reformation 
ihre Existenzgrundlage. Einige wanderten aus und suchten in der Fremde 
eine neue Beschäftigung. Ein prominentes Beispiel dafür ist Hans Holbein 
d. J. (1497/98–1543), der von Augsburg nach Basel zugewandert war, dort seit 
1515 wirkte und Bürger wurde. Anfang der 1530er-Jahre zog er nach England, 
wo er Hofmaler König Heinrichs VIII. wurde.

Die eidgenössischen Republiken waren kulturell und wirtschaft-
lich auf Sparsamkeit und Nützlichkeit bedacht. Dies hatte verschiedene Ur-
sachen. Im Unterschied zu den Monarchen des Auslands mussten die eid-
genössischen Obrigkeiten bei der Besteuerung ihrer Untertanen wesentlich 
zurückhaltender sein, weil sie sonst deren Widerstand befürchten mussten. 
Angesichts ihrer militärischen Schwäche mussten sie gewaltsame Aufstän-
de ihrer Untertanen vermeiden. Zudem lebten die regierenden Familien 
in den eidgenössischen Orten selber von den Einnahmen des Staats und 
waren folglich nicht daran interessiert, ihre Einkünfte durch staatliche In-
vestitionen in Kunstaufträge zu schmälern. Zudem setzten rigorose Moral-
vorstellungen der öffentlichen Zurschaustellung von Pracht und Aufwand 
besonders in den reformierten Orten enge Grenzen. Auch sollte sich in den 
regierenden Korporationen der eidgenössischen Orte kein Einzelner sym-
bolisch über seine Genossen erheben. Allenfalls gaben die regierenden Orte 
Geld für ein neues Rathaus, für Kornhäuser, neue Brücken oder Strassen 
aus. Grundsätzlich aber betätigten sie sich – im Unterschied zu ausländi-
schen Herrschern – kaum als Mäzene und Kunstpatrone. Die Solothurner 
verdanken die Fassade der Jesuitenkirche bezeichnenderweise der Grosszü-
gigkeit von König Ludwig XIV. von Frankreich, woran eine Inschrift und das 
Lilienwappen der französischen Könige noch heute erinnern.

Studenten, Geistliche und Reformatoren

Der Genfer Reformator Johannes Calvin wurde auch schon als «grand 
apôtre de la Réforme des réfugiés» – als der grosse Apostel einer Refor-
mation der Flüchtlinge – bezeichnet.103 Wenn auch die Reformation in 
Genf in der Tat massgeblich das Werk französischer Migranten und Glau-
bensflüchtlinge war,104 so sollte nicht übersehen werden, dass Fremde mit 
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Migrationshintergrund der Reformatoren im schweizerischen Raum (Auswahl) 

Name  
(Lebensdaten)

Geburtsort Stationen der Wanderung

Johannes  
Oekolampad 
(1482–1531)

Weinsberg 
(Württemberg)

– 1499ff.: Student in Heidelberg
– 1503ff.: Student in Bologna und Heidelberg
– 1506–1508: Erzieher in Mainz
– 1510–1518: Prediger in Weinsberg
– 1518: Doktorat in Basel
– 1518: Domprediger in Augsburg
– 1522ff.: Theologe, Professor und Pfarrer in Basel

Leo Jud 
(1482–1542)

Guémar (Elsass) – Schüler in Schlettstadt
– 1499: Student in Basel
– 1505: Baccalaureus in Freiburg i. Br.
– 1507: Diakon in Basel
– 1512: Pfarrer in Saint-Hippolyte, Elsass
– 1519: Leutpriester in Einsiedeln
– 1523: Pfarrer von St. Peter in Zürich

Ulrich Zwingli 
(1484–1531)

Wildhaus  
(Toggenburg)

– 1489: Schüler in Weesen
– 1494ff.: Lateinschüler in Basel, Bern
– 1498ff.: Student in Wien
– 1502ff.: Student in Basel
– 1506ff.: Pfarrer in Glarus
– 1516ff.: Leutpriester in Einsiedeln
– 1518ff.: Leutpriester in Zürich

Guillaume Farel 
(1489–1565)

Gap (Dauphiné) – 1509: Student in Paris
– 1523: Emigration nach Basel
– 1524: Prediger in Montbéliard
– �Aufenthalte in Strassburg, Metz, Aigle, Lausanne, 

Orbe, Grandson, Yverdon, Genf
– 1538–1565: Pfarrer in Neuenburg

Berchtold Haller 
(1494[90?]–1536)

Aldingen (Württem-
berg)

– Schüler in Rottweil und Pforzheim
– 1511: Baccalaureus in Köln
– 1513: Gehilfe an der Lateinschule Bern
– 1520: Leutpriester in Bern

Heinrich Bullinger 
(1504–1575)

Bremgarten – Schüler in Bremgarten
– Lateinschüler in Emmerich
– 1519–1522: Student in Köln
– 1523–1529: Lehrer an der Klosterschule Kappel
– 1529–1531: Pfarrer in Bremgarten
– 1531: Pfarrer und Nachfolger Zwinglis in Zürich

Johannes Calvin 
(1509–1564)

Noyon (Picardie) – Student in Paris, Orléans und Bourges
– 1533–1536: Aufenthalte in Angoulême und Ferrara
– 1536: Aufenthalt in Basel
– 1536–1538: Pfarrer in Genf
– 1538–1541: Pfarrer in Strassburg
– 1541: Rückkehr nach Genf

Theodor de Bèze 
(1519–1605)

Vézelay (Burgund) – Student in Orléans
– 1549: Professor in Lausanne
– �1558–1605: Theologe, Pfarrer, Professor und Kirchen-

führer in Genf

Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz, biografische Artikel zu den Personen.
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Migrationshintergrund ganz allgemein für die evangelische Glaubensre-
form im schweizerischen Raum verantwortlich waren. Die «har verlouffnen 
pfaffen» wurden denn auch in Zürich nach der Niederlage im Kappelerkrieg 
1531 der Kriegstreiberei beschuldigt und Opfer fremdenfeindlicher Kritik.105

Die hohe Mobilität der beiden ersten Generationen der Reforma-
toren lässt sich mit zwei Umständen erklären, die seit dem Spätmittelalter 
die Laufbahn von Geistlichen charakterisierten. Zwar war – wie das Beispiel 
Ulrich Zwinglis zeigt – ein abgeschlossenes Theologiestudium vor der Refor-
mation keine Bedingung für die Übernahme einer Pfarrstelle. Der Besuch ei-
ner Lateinschule sowie das Studium an einer Artistenfakultät gehörten aber 
doch zu den elementaren Voraussetzungen. Beides erforderte von den meis-
ten künftigen Geistlichen den Wegzug von zu Hause. Sie wurden wandernde 
Scholaren und gewöhnten sich schon im Kindesalter an eine migrantische 
Lebensweise. Nach Abschluss der Ausbildung ging es für sie darum, eine 
Pfründe zu erlangen, die für jede Klerikerstelle die materielle Grundlage 
bildete. Da die Pfründen sehr ungleich ausgestattet waren, gehörte es schon 
im Mittelalter zum (vielfach kritisierten) Muster einer Klerikerkarriere, 
dass Geistliche mehrere Pfründen kumulierten oder auf reichere Pfründen 
wechselten. Das kirchliche Pfründensystem beziehungsweise der kirchliche 
Pfründenmarkt machten aus dem Geistlichen fast zwangsläufig einen Karri-
eremigranten. So bildeten die Geistlichen in der Diözese Konstanz vor der 
Reformation eine sehr mobile Gruppe: Im 15. Jahrhundert hielten sich zwei 
Drittel der Seelsorger weniger als zehn Jahre in derselben Pfarrei auf. Und 
unter diesen besonders mobilen Geistlichen machten jene, die nur ein bis 
fünf Jahre in derselben Pfarrei blieben, nochmals zwei Drittel aus.106 Die 
Reformation änderte daran nichts Grundlegendes; die sehr ungleiche Aus-
stattung der Pfründen blieb ein Kennzeichen auch der reformierten Kirche 
in der frühen Neuzeit. Die viel gescholtene und dennoch allseits praktizierte 
Jagd nach einer höher dotierten Pfründe prägte auch noch im 18. Jahrhun-
dert das Karriereverhalten der Zürcher Pfarrer.107

Gelehrte und Wissenschaftler

Unter den zivilen Arbeitsmigranten aus der Schweiz bildeten Gelehrte und 
Wissenschaftler eine weitere Gruppe, deren Lebenswege in mehrerlei Hin-
sicht durchaus mit den Zuckerbäckern, den Kaminfegern und den Bau-
meistern zu vergleichen sind. Warum viele Gelehrte aus der alten Schweiz 
migrierten, verrät einiges über die kulturellen und Bildungsverhältnisse in 
der Eidgenossenschaft des Ancien Régime.

Wie die Wanderung der Baumeister, Handwerker und Gewerbe-
treibenden war auch die Gelehrtenwanderung meist befristet und die Ange-
legenheit hoch qualifizierter Spezialisten. Manche liessen die Beziehungen 
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zur Heimat nicht abreissen, zogen von ihrem Aufenthaltsort aus weitere Ge-
lehrte ins Ausland nach oder wanderten im höheren Alter in die Schweiz 
zurück. Schweizer Gelehrte brachten ein Wissen mit, das sie im Ausland 
zu gefragten Experten machte. Auf der anderen Seite hing ihr Weggang 
auch damit zusammen, dass ihnen ihre Qualifikation in der Schweiz kei-
ne Perspektiven eröffnete. Im Unterschied zu den bisher betrachteten Ar-
beitsmigranten stammten die Gelehrten meist aus der soziokulturellen 
Oberschicht einer Stadt, die ihre Angehörigen auf höhere Schulen und zum 
Studium an eine Universität schickte und ihnen nötigenfalls auch eine Exis-
tenz als Privatgelehrte ermöglichte.

Albrecht Haller (1708–1777) kann als paradigmatischer Fall für 
die Karrieremigration eines Schweizer Gelehrten betrachtet werden. Als 
Begründer der experimentellen Physiologie und herausragender Vertreter 
der Botanik – einer Leitwissenschaft des 18. Jahrhunderts – war Haller Mit-
glied der wichtigsten europäischen Wissenschaftsakademien und gelehrten 
Gesellschaften. Sein Korrespondentennetz umspannte ganz Europa. Mit 
fünfzehn Jahren begann er sein Studium der Medizin, zuerst in Tübingen, 
dann im niederländischen Leiden. Mit neunzehn Jahren war er Doktor der 

Schweizer Gelehrte der frühen Neuzeit im Ausland (Auswahl)

Name  
(Lebensdaten)

Herkunft Tätigkeit Wirkungsstätten im 
Ausland

Jost Bürgi  
(1552–1632)

Liechtensteig Astronom, Mathematiker Höfe in Kassel, Prag

Johann Heinrich 
Hottinger  
(1620–1667)

Zürich Theologe, Orientalist Universität Heidelberg

Jean-Pierre Crousaz 
(1663–1750)

Lausanne Theologe, Philosoph Universität Groningen, Hof 
Kassel

Johann Georg  
Sulzer  
(1720–1779)

Winterthur Mathematiker, Philosoph, 
Kunsttheoretiker

Akademie Berlin

Johann Bernhard 
Merian  
(1723–1807)

Basel Philologe, Philosoph Akademie Berlin

Johann Georg 
Zimmermann  
(1728–1795)

Brugg Mediziner Hof Hannover

Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz, biografische Artikel zu den Personen.
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Medizin. Danach kehrte Haller vorerst nach Bern zurück, wo er als Arzt 
praktizierte und sich – erfolglos – um die Anstellung als Stadtarzt und als 
Professor an der Hohen Schule bemühte. Immerhin erhielt er 1735 die Stelle 
eines Stadtbibliothekars. 1736 berief ihn die junge Universität Göttingen als 
Professor der Anatomie, Botanik und Chirurgie. Göttingen verstand sich 
als Reformuniversität, die nicht nur Pfarrer und Juristen ausbilden, sondern 
auch medizinische und naturwissenschaftliche Forschung auf der Grund
lage von empirischen Experimenten betreiben wollte. Haller blieb siebzehn 
Jahre in Göttingen und trug durch seine Forschungen und Veröffentlichun-
gen massgeblich zur Reputation der Göttinger Universität bei. Gleichwohl 
kehrte er 1753 zur grossen Verwunderung seiner gelehrten europäischen Kol-
legen nach Bern zurück.

Hallers Rückwanderung erfolgte im Interesse der Familienökono-
mie. Dank der Fürsprache des Berner Schultheissen war Haller selber 1745 
in den Grossen Rat gewählt worden. Doch kannte er die Rekrutierungsmus-
ter in der bernischen Politik nur zu gut, um zu wissen, dass die Macht und 
das Ansehen seiner Familie zu gering waren, um ihm und seinen Nachkom-
men auf Dauer ein Auskommen im bernischen Magistratenstand zu sichern. 
Die Anwesenheit in Bern und die Pflege guter Beziehungen zu den einfluss-
reichen Geschlechtern im bernischen Patriziat, ohne die ein Sitz im Gros
sen Rat und eine einträgliche Landvogtei kaum zu erlangen waren, waren 
folglich für Haller umso wichtiger. Aus Familienräson verzichtete er auf die 
Laboratorien und den botanischen Garten an der Göttinger Universität. 
Bern hatte ihm nichts Vergleichbares zu bieten, zumal die protestantischen 
Hohen Schulen im 18. Jahrhundert noch vielfach Horte der Orthodoxie wa-
ren, wo Theologen das kopernikanische Weltbild und die Einführung neuer 
Disziplinen ablehnten. Der sehnlichst erhoffte Karrieresprung in der Ber-
ner Politik blieb Haller jedoch verwehrt. Er gehörte offensichtlich nicht 
der richtigen Familie an. Um in der Berner Aristokratie des Ancien Régime 
ganz nach oben zu kommen und dort zu bleiben, war die Geburt in ein ein-
flussreiches Geschlecht wichtiger als Pionierleistungen in Physiologie und 
Botanik.108

Das eindrückliche Netzwerk von Schweizer Gelehrten an der rus-
sischen Akademie der Wissenschaften im 18. und 19. Jahrhundert zeigt, dass 
Hallers Gelehrtenschicksal kein Einzelfall war. An der Akademie der Wis-
senschaften in St. Petersburg stellten Schweizer im 18. Jahrhundert zeitweilig 
ein Drittel der Mitglieder. Besonders markant war die Präsenz von Mathe-
matikern aus der Basler Familie Bernoulli und aus deren Schülerkreis, da
runter Leonhard Euler, die neben ihren mathematischen und physikalischen 
Forschungen entscheidenden Einfluss auf die Berufungspolitik der Akade-
mie nahmen, in höchste Staatsämter aufstiegen und bis ins 19. Jahrhundert 
zahlreiche weitere Gelehrte aus der Schweiz für kürzere oder längere Zeit 
nach Russland holten.109 Man sollte zwar die Situation der ausgewanderten 
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Gelehrten in St. Petersburg nicht allzu rosig schildern; der Lohn als Akade-
miemitglied reichte kaum für den Lebensunterhalt aus, sodass diese meist 
noch Nebenbeschäftigungen nachgingen oder als Hauslehrer für die Kinder 
russischer Adeliger tätig waren. Durch ihre Tätigkeit in einem höfisch-adli-
gen Umfeld genossen sie jedoch ein ungleich höheres Sozialprestige als in 
der Schweiz, wo mit Wissenschaft und Forschung bis ins 19. Jahrhundert we-
der Ruhm noch Ehre zu gewinnen waren.110

Die Schweiz war noch im 18. Jahrhundert ein steiniges Pflaster für 
Wissenschaftler. Wer wie Haller empirische Forschung an Leichen, Tieren 
und mit Pflanzen betreiben wollte, benötigte Laboratorien und botanische 
Gärten. In der Schweiz fehlten aber auch die Akademien der Wissenschaf-
ten, die die Monarchen seit dem 17. Jahrhundert in England, Frankreich, 
Schweden oder Preussen als Thinktanks sowie zum eigenen Ruhm errichte-
ten. Die eidgenössischen Republiken hätten nie Geld in Wissenschaftsaka-
demien investiert, weil dies ausserhalb ihres kulturellen Horizonts und ihres 
Staatsverständnisses lag. Sie bildeten Theologen und Pfarrer aus, die die 
Bürger und Untertanen die Grundsätze des christlichen Glaubens und der 
protestantischen Moral lehren sollten. Auch hier herrschten in den eidge-
nössischen Kleinstaaten Pragmatismus und Nützlichkeitsdenken vor.

Hauslehrer, Erzieher und Erzieherinnen, Gouvernanten

Im 18. Jahrhundert herrschte in der Schweiz ein Überangebot an refor-
mierten Theologen. In den 1770er-Jahren warteten die ordinierten Pfarrer 
im Kanton Zürich im Durchschnitt fast 17 Jahre auf ihre erste Stelle. Viele 
überbrückten die Wartezeit mit einer Anstellung als Hauslehrer im In- oder 
Ausland, andere bildeten sich an Universitäten in Deutschland und den 
Niederlanden weiter oder wurden Feldprediger bei den Zürcher Truppen 
in französischen oder holländischen Diensten.111 Für gebildete Frauen wie-
derum war die Anstellung als Erzieherin in adeligen und grossbürgerlichen 
Familien im späten 18. und 19. Jahrhundert eine der wenigen Tätigkeiten, in 
denen sie als unverheiratete Frauen einer eigenständigen Arbeit nachgehen 
konnten, die ihren geistigen und kulturellen Fähigkeiten entsprach.

Albrecht Haller an der Universität Göttingen und die Basler 
Mathematiker an der russischen Akademie der Wissenschaften in St. Pe-
tersburg waren also nur die renommiertesten Vertreter einer geistig-kultu-
rellen Elite, die ihr Fortkommen im 17. bis 19. Jahrhundert in der Migration 
suchte. In grosser Zahl wanderten damals Schweizerinnen und Schweizer, 
um als Erzieher, Erzieherinnen, als Hauslehrer und als Gouvernanten in den 
Dienst von Fürsten, Adeligen und wohlhabenden Bürgern zu treten, die ihre 
Zöglinge nicht in öffentliche Schulen schickten, sondern privat unterrich-
ten und erziehen liessen.
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Es ist von Hunderten von wandernden Männern und Frauen auszugehen. 
Viele stammten aus reformierten Gegenden in der französischsprachigen 
Schweiz. Für eine Anstellung als Pädagoge oder Pädagogin im Ausland emp-
fahlen sie sich sowohl durch ihre Kenntnis der französischen Sprache als 
auch durch ihren reformierten Glauben. Französischkenntnisse waren im 
18. Jahrhundert unabdingbare Voraussetzung für eine Karriere in Politik und 
Diplomatie sowie für die Gesellschaftsfähigkeit von Angehörigen der Ober-
schicht. Gleichzeitig kam der religiös-moralischen Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen ein hoher Stellenwert zu, weshalb Fürsten, Adelige und 
Bürgerfamilien in Deutschland, den Niederlanden, in Skandinavien und 
Russland ihre Zöglinge gerne Pädagogen und Gouvernanten aus Neuen
burg, der Waadt und Genf anvertrauten.112 Mancher Erzieher und Hausleh-
rer nahm nach seiner Rückwanderung in die Schweiz verantwortungsvolle 
Stellungen im Bildungswesen und in der Politik ein.113

In einzelnen Fällen begründete die Tätigkeit als Erzieher Bezie-
hungen, die Jahre später strategische Bedeutung erlangen sollten. Der 
Waadtländer Frédéric-César de la Harpe (1754–1838) weilte zwölf Jahre am 
Hof der Romanow in St. Petersburg als Erzieher von Alexander und Kons-
tantin, den beiden Enkeln von Zarin Katharina II. Alexander wurde 1801 rus-
sischer Zar und beteuerte sein Leben lang, er habe alles, was er wisse, einem 
Schweizer zu verdanken. Auch Jeanne Huc-Mazelet (1756–1852) aus Morges 
weilte von 1790 bis 1794 als Erzieherin von Alexanders jüngerer Schwester 
Maria Pawlowna am Zarenhof. Als Napoleons Vorherrschaft in Europa 
und in der Schweiz 1813/1815 zusammenbrach und die Republik Bern ihre 
Herrschaft über die Waadt wiederherstellen wollte, konnten La Harpe und 
Huc-Mazelet dank ihrer Verbindungen zur Zarenfamilie die russische Dip-
lomatie dazu bewegen, ihr Veto gegen die bernischen Restaurationswünsche 
einzulegen und die Souveränität des jungen Westschweizer Kantonalstaats 
zu schützen.114

Alpwirtschaft, Küherwesen und Schwabengängerei

Auch in der Landwirtschaft spielte die temporäre Arbeitsmigration eine 
Rolle. Die Einführung der Alpwirtschaft im Spätmittelalter war für die 
Landwirtschaft des Alpenraums eine folgenreiche ökonomische Innova-
tion. Die Bauern optimierten die Bodennutzung, indem sie diese auf drei 
Höhenstufen verteilten. Weil in der Talsohle die Vegetation am frühesten 
einsetzte, wurden die Äcker in intensiv genutzte Heuwiesen umgewandelt, 
auf denen das Winterfutter für das Vieh geerntet wurde. Im Rhythmus der 
Vegetationsphasen verlagerten die bäuerlichen Haushalte ihren Arbeits- 
und Lebensmittelpunkt und begaben sich auf eine betriebswirtschaftlich 
anspruchsvolle Wanderung zwischen Talgrund, Maiensäss und Alp. Die 
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Käseherstellung auf der Alp, 
Federzeichnung von Daniel 
Lindtmayer, um 1600. Die Alp
wirtschaft basierte auf saiso-
naler Wanderung der bäuerli-
chen Haushalte zwischen 
Talgrund, Maiensäss und Alp. 

Sie umfasste zahlreiche Tätig-
keiten, darunter das Melken 
der Kühe, das Erhitzen und 
Formen des Käses, die Butter-
herstellung und den Transport 
der Ware ins Tal.
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zyklischen Wanderungen im Jahreslauf forderten den Betrieben eine be-
achtliche Organisationsleistung und die Bewältigung der Arbeiten auf drei 
Höhenstufen ab. Dies war nur möglich, weil die Haushalte nicht geschlossen 
wanderten, sondern sich deren Angehörige jeweils phasenspezifisch trenn-
ten. Für die Dörfer in den Seitentälern des Mittelwallis, die im Talgrund Re-
ben besassen und neben Viehwirtschaft, Getreide- und Gemüseanbau auch 
Weinbau betrieben, umfasste die jahreszyklische Wanderung noch eine vier-
te Betriebsstufe (Tal, Dorf, Maiensäss, Alp).115

Mit der Einführung der Alpwirtschaft war die Spezialisierung der 
Bauern auf die Viehwirtschaft verbunden, womit weitere Elemente der Mo-
bilität und Wirtschaftsmigration verknüpft waren. Die Viehwirtschaft war 
im Unterschied zur Getreidewirtschaft stärker marktbezogen. Für den Ver-
kauf ihres Viehs waren die Bauern auf Märkte angewiesen, ebenso für die 
Versorgung mit Getreide und Salz. Die weniger arbeitsintensive Vieh- und 
Alpwirtschaft setzte Arbeitskräfte für die militärische Arbeitsmigration frei.

In den westlichen Voralpen und insbesondere im Emmental prak-
tizierten die so genannten Küher zwischen Mitte des 16. Jahrhunderts und 
etwa 1900 eine Form der Alpwirtschaft, die ganz auf nomadisierender Le-
bensweise beruhte. Die Küher waren eigentliche Agrarunternehmer, die 
ohne eigenen Hof und eigene Alp wirtschafteten; sie pachteten die Kühe 
von den Talbauern und wanderten mit ihnen für die Alpzeit auf eine eben-
falls gepachtete Alp. Im Winterhalbjahr mietete sich der Küher mit seinen 
Tieren bei den Talbauern ein, die er mit seinem Einkommen aus der Alp
wirtschaft entschädigte. In der frühen Neuzeit wanderten Küher auf die 
Jurahöhen aus, wo sie die Alp- und Käsewirtschaft einführten. Im 19. Jahr-
hundert stellten sie zusammen mit den Käsern ein grosses Kontingent unter 
den Russlandwanderern.116

Es ist ein bekanntes Phänomen der europäischen Arbeitsmigration 
in der Neuzeit, dass Gegenden mit einer hoch spezialisierten, arbeitsintensi-
ven Landwirtschaft saisonale Arbeitsspitzen nur mit der Zuwanderung von 
Landarbeitern bewältigen konnten, sofern der eigene Arbeitsmarkt nicht 
hinreichend Kleinbauern und Angehörige der unterbäuerlichen Schicht zur 
Verfügung stellte. Die so genannte Schwabengängerei stellte ein eigenes Ka-
pitel dieser agrarischen Arbeitsmigration dar, die sich aus der unterschied-
lichen Arbeitsintensität der alpinen und der ausseralpinen Landwirtschaft 
entwickelte. Richtig fassbar wird das Phänomen erst im 19. Jahrhundert, 
doch gibt es Hinweise auf diese saisonale Migration schon im 17. Jahrhun-
dert.117 Jedes Jahr wanderten Hunderte von Kindern und Jugendlichen bei-
derlei Geschlechts – die meisten zwischen zehn und 14 Jahre alt, einige aber 
auch jünger – in zehn- bis dreissigköpfigen Gruppen und in Begleitung von 
Erwachsenen aus Graubünden, Tirol, Vorarlberg und dem Vintschgau nach 
Oberschwaben. Bäuerliche Haushalte nördlich des Bodensees setzten diese 
billigen Arbeitskräfte in der arbeitsintensiven Zeit zwischen März/April und 
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Ende Oktober für die Viehhut, die Heu- und Kornernte, beim Melken und 
für sonstige Hof- und Hausarbeiten ein. Neben Kost und Logis im Haushalt 
des Dienstherrn bestand der Lohn für die Schwabenkinder hauptsächlich 
in der doppelten Einkleidung von Kopf bis Fuss. Die Kinder erhielten vor 
der Rückwanderung je ein Sonntags- und Werktagskleid, Hemden bezie-
hungsweise Blusen, Socken und ein Paar neue Schuhe. Stammten diese so 
genannten Schwabenkinder am Anfang des 19. Jahrhunderts aus der Sursel-
va, dem Lugnez und aus Vals, so rekrutierten sie sich Mitte des Jahrhunderts 
aus allen Regionen Graubündens mit Ausnahme des Bergells, Engadins und 
des Puschlavs, von Davos und des Rheinwalds. Ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts ging die Schwabengängerei in fast allen Gebieten Graubündens stark 
zurück. Unverkennbar trug die Schwabengängerei die Züge einer Armuts-
migration. Der Wegzug der Kinder in die Fremde entlastete die Haushalte in 
Graubünden von den Kosten für deren Ernährung und Bekleidung.118
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5	 Flucht- und 
Zwangsmigration 
im 16. bis 18. Jahr-
hundert
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Flucht- und Zwangsmigration sind in der Geschichte vielfach besser be-
kannt als die unspektakulären Formen der Migration. Dies hängt auch da-
mit zusammen, dass Flüchtlinge und Vertriebene und deren Nachkommen 
die Erinnerung an erlittenes Leid und Unrecht sowie an die Entbehrungen 
der Flucht und Vertreibung wachhielten und diese zu einem konstitutiven 
Element ihrer Identitätsrepräsentation und ihres kollektiven Gedächtnis-
ses machten. Die Erinnerung an Flucht- und Zwangsmigration bleibt auch 
dadurch virulent, dass Fluchtbewegungen grösserer Gruppen die Zielge-
biete der Flucht vor hohe logistisch-organisatorische, finanzielle sowie po-
litisch-kulturelle Herausforderungen stellten. Gleichwohl sollte man das 
Ausmass der Flucht- und Zwangsmigration in der frühen Neuzeit nicht 
überschätzen. Quantitativ machte sie nur einen geringen Teil des gesamten 
Migrationsgeschehens aus.

In die Schweiz wanderten in der frühen Neuzeit vergleichsweise 
wenige Menschen ein. Das Land war weder als Arbeitsmarkt noch als kultu-
relles Zentrum attraktiv. Unter den Einwandernden stellten die Menschen, 
die aus religiös-konfessionellen oder politischen Gründen in die Schweiz 
flüchteten, bis ins 19. Jahrhundert die grösste Gruppe.

Kriegsflüchtlinge

Als ein Land, das in der frühen Neuzeit bis 1799 nur in Randregionen di-
rekt vom Krieg betroffen wurde, bot sich die Schweiz als unversehrter Zu-
fluchtsort für Kriegsflüchtlinge an. Als sich die militärischen Operationen 
im Dreissigjährigen Krieg in den Jahren 1631 bis 1635, 1638 und nochmals 
1643/44 ins Elsass und in den süddeutschen Raum verlagerten, wurden 
grenznahe Gebiete der Schweiz wie die Stadt Basel und der bernische 
Aargau Zufluchtsorte für Menschen aus den vom Krieg betroffenen Gebie-
ten. Die Kriegsflüchtlinge wichen nicht nur vor unmittelbaren Kriegshand-
lungen aus, sondern retteten sich vielfach auch vor der enormen Belastung 
durch die Einquartierung und die Kontributionsforderungen der Armeen. 
1631 flüchteten mehr als 5200 Menschen nach Basel. Besonders gross war die 
Fluchtbewegung 1638, als nach dem Angriff schwedischer Truppen auf die 
Festung Breisach mehr als 7500 Fremde in die Stadt gelangten, die damals 
etwa 10 000 Einwohner zählte. Um sich der Loyalität der Flüchtlinge für 
den Fall eines Angriffs fremder Truppen auf die Stadt zu versichern, liess 
die Basler Obrigkeit die Flüchtlinge schwören, dass sie sich an einer allfälli-
gen Verteidigung der Stadt beteiligen würden. Auch der Krieg Ludwigs XIV. 
gegen Holland, der zu Kämpfen zwischen französischen und kaiserlichen 
Truppen in der Umgebung Basels führte, löste grössere Fluchtbewegungen 
aus badischen und elsässischen Dörfern nach Basel aus.119
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Glaubensflüchtlinge im 16. Jahrhundert

Die Entstehung miteinander rivalisierender Konfessionen wurde nach der 
Reformation zur wichtigsten Ursache für Vertreibung und Flucht im früh-
neuzeitlichen Europa. Die diskriminierende Religions- und Konfessionspo-
litik der Landesherren und die Konflikte zwischen den Konfessionen mach-
ten die Glaubensflüchtlinge zur grössten Gruppe von Zwangsmigranten in 
einer Epoche, für die selbst das Zusammenleben verschiedener christlicher 
Glaubensgemeinschaften grundsätzlich unvorstellbar war. Die grosse Aus-
nahme bildeten die Niederlande, wo Christen unterschiedlicher Denomina-
tionen und Juden schon im 16. Jahrhundert in Frieden miteinander lebten.

Konfessionelle Zwangs- und Fluchtmigration wurde ausgelöst, 
wenn eine anfänglich noch unklare konfessionelle Lage zugunsten einer 
hegemonialen Glaubensrichtung geklärt wurde. Die Anhänger der unterle-
genen Denomination wurden vor die Wahl gestellt, sich zur herrschenden 
Auffassung zu bekehren oder auszuwandern beziehungsweise – wenn diese 
Option nicht bestand – sich durch Flucht der Zwangsbekehrung zu entzie-
hen. Auch Änderungen in der obrigkeitlichen Konfessionspolitik konnten 
Fluchtbewegungen verursachen, sei es, dass der Landesherr die Konfession 
wechselte und seine Untertanen ihm folgen mussten, sei es, dass er frühere 
Toleranzedikte widerrief und fortan keine von der herrschenden Lehre ab-
weichende Glaubensauffassung in seinem Herrschaftsgebiet mehr duldete.120

Für die weitaus grössten Flüchtlingsbewegungen der frühen Neu-
zeit sorgten Glaubensflüchtlinge aus England, Italien, dem Reich und vor 
allem aus Frankreich. Aus Italien flohen Sympathisanten der Reformation 
vor der 1542 wieder eingeführten Inquisition. Eine kleine, aber prominen-
te Gruppe von Engländern verliess die Insel, als die mit dem spanischen 
König verheiratete katholische Königin Maria I. (1553–1558) die kirchlichen 
Reformen ihres Vorgängers Edward VI. rückgängig machte und eine gewalt-
same Gegenreformation betrieb.121 Im Reich machte erst der Augsburger 
Religionsfriede (1555) die Koexistenz von katholischen und lutherischen 
Herrschaftsgebieten möglich. Davor hatten sich altgläubige und neugläubi-
ge Reichsstände im Schmalkaldischen Krieg (1546/47) und im Fürstenkrieg 
1552 bekämpft. In Frankreich verfolgten die Könige sehr früh die Anhänger 
der Reformation und drängten diese in die Flucht oder in die Klandestini-
tät. Gleichwohl gewann die reformatorische Bewegung in gewissen Regio-
nen und bei mächtigen Geschlechtern des französischen Hochadels Anhän-
ger, sodass das Königreich ab 1562 in eine mehr als dreissigjährige Phase der 
Religionskriege stürzte.

Im Unterschied zu diesen Ländern hatten die eidgenössischen 
Orte die Glaubensfrage schon nach dem Zweiten Kappelerkrieg 1531 poli-
tisch geklärt. Sie hatten sich im Zweiten Landfrieden darauf geeinigt, die 
Frage der religiösen Wahrheit als ein unlösbares Problem auszuklammern 
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und sich stattdessen auf einen Modus für die friedliche Koexistenz beider 
Konfessionen zu verständigen: Die Orte garantierten sich gegenseitig ihren 
Konfessionsstand innerhalb ihres Herrschaftsgebiets und liessen in den ge-
mischtkonfessionellen Gemeinen Herrschaften beide Glaubensrichtungen 
zu. Seitdem war die Koexistenz katholischer und reformierter Territorien 
in der Eidgenossenschaft politisch gesichert. Dies prädestinierte die refor-
mierten Orte als Zufluchtsorte für verfolgte Glaubensbrüder und -schwes-
tern aus dem Ausland.

Genf gehörte in der frühen Neuzeit zwar nicht zur Eidgenossen-
schaft im eigentlichen Sinn und unterstand deshalb auch nicht dem Kap-
peler Landfrieden. Seit der Eroberung der Waadt 1536 betrachtete sich 
Bern jedoch als Garant der Genfer Freiheit und Reformation. Wenn Genf 
in der frühen Neuzeit zweimal zum Fluchtpunkt grosser Flüchtlingsbewe-
gungen wurde – dem Premier Refuge Mitte des 16. Jahrhunderts und dem 
Second Refuge Ende des 17. Jahrhunderts –, dann hat dies massgeblich mit 
der Rolle der Rhonestadt als Brückenkopf für die Ausbreitung des Calvi-
nismus in Süd-, West- und Nordwesteuropa zu tun. Die Nachbarschaft zu 
Savoyen und Frankreich sowie die Zugehörigkeit zum romanischen Kultur- 
und Sprachraum machten sie besonders für Refugianten aus Südost- und 
Südfrankreich zum naheliegenden Zufluchtsort. Nach Genf gelangten aber 
auch Flüchtlinge aus Savoyen, England und Italien (Lucca, Genua, Cremo-
na und Mailand).

Genf nahm im Verlauf des ersten Refuge zwischen 1549 und 1587 
schätzungsweise 8000 Menschen auf. Von ihnen liessen sich rund 3000 
dauerhaft nieder, was dreissig Prozent der Stadtbevölkerung ausmachte. In 
den zehn Jahren nach 1549 verdoppelte sich die Einwohnerzahl Genfs na-
hezu.122 Nach 1560 sank sie vorerst wieder, da viele französische Flüchtlinge 
nach Frankreich zurückkehrten, wenn es die Verhältnisse in ihrer Heimat 
zuliessen und sie von einer (eingeschränkten) Glaubensfreiheit profitieren 
konnten. Insgesamt blieb die Lage der so genannten Hugenotten in Frank-
reich im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts jedoch prekär, weil sich bis 1598 
Phasen der Duldung beziehungsweise Toleranz und Phasen der brutalen 
Verfolgung abwechselten. Bedürftige Flüchtlinge wurden in Genf vor allem 
von den Bourses de charité betreut. Diese privaten Hilfsorganisationen wur-
den häufig von ehemaligen Flüchtlingen eingerichtet und durch Spenden, 
Legate und Kollekten alimentiert. Die wichtigste unter ihnen – die Bourse 
française – nahm sich der aus Frankreich ankommenden Flüchtlinge an und 
versorgte sie mit Lebensmitteln und medizinischer Hilfe.

Ins Genfer Bürgerrecht wurden in den Jahren 1555 bis 1585 mehr als 
700 Flüchtlinge aufgenommen, was deutlich mehr war als im Durchschnitt 
der Jahrzehnte davor. Von dieser grosszügigen Integration profitierten be-
sonders französische Familien, die, einmal Bürger geworden, dem in Genf 
lange Zeit umstrittenen Franzosen Johannes Calvin in der Bürgerschaft 
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Porträt von Robert Estienne 
(1499/1503–1559), Kupferstich 
aus «Les Vrais Pourtraits des 
hommes illustres en piété et 
doctrine», 1581. Estienne, kö-
niglicher Drucker in Paris, liess 
sich 1550 in Genf nieder, wo  
er zur Reformation übertrat 
und sich als gelehrter Drucker 
und Verleger betätigte. 1556 
wurde er in Genf eingebürgert, 
wo er wie zahlreiche andere 
Neubürger aus Frankreich die 

Sache Calvins unterstützte. 
Die Schrift «Les Vrais Pour-
traits» wurde vom Franzosen 
Théodore de Bèze, Calvins 
Nachfolger an der Spitze der 
Genfer Kirche, verfasst und 
1581 von Jean de Laon (ca. 
1518–1599), der als hugenot
tischer Flüchtling 1555 als  
Habitant in Genf aufgenom-
men und 1563 dort eingebür-
gert wurde, gedruckt.
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Rückhalt gaben und die seit 1555 bestehende Mehrheit der Calvin-Anhän-
ger in den Genfer Räten festigten.123 Die eingebürgerten Glaubensflüchtlin-
ge erweiterten und erneuerten massgeblich die politische, geistig-kulturelle 
und wirtschaftliche Elite Genfs.124 Herbert Lüthy bezeichnete Genf deswe-
gen geradezu als «oligarchie de réfugiés».125 

Als Calvin 1536 erstmals nach Genf kam, gab es in der Stadt nur 
drei Ärzte. Bei seinem Tod im Jahr 1564 waren es deren acht – und alle wa-
ren immigriert. Das Genfer Apothekerwesen war zu Lebzeiten Calvins na-
hezu das Monopol der aus dem Piemont eingewanderten Kolonie. Unter 
den 35 herausragenden Buchdruckern, die zwischen 1550 und 1564 in Genf 
wirkten, war nur einer ein gebürtiger Genfer. Die Pastoren und Professoren, 
die in den Jahrzehnten nach 1545 im Genfer Pfarrdienst oder an der Genfer 
Akademie tätig waren, waren mit einer Ausnahme nicht in Genf geboren. 
Die Genfer Reformation war – anders formuliert – weitgehend das Werk 
von Immigranten. Von Genf aus, das sich nach dem Durchbruch der cal-
vinischen Reformation zum Hauptquartier eines militanten reformierten 
Protestantismus mit starker Ausstrahlung nach Südeuropa, Frankreich, die 
Niederlande und England entwickelte, wanderten viele Prädikanten nach 
ihrer Ausbildung wieder in ihre Heimatländer zurück, wo sie offen und viel-
fach klandestin die neue Lehre predigten.126

Die Refugianten des ersten Refuge veränderten auch die Beschäf-
tigungsstruktur der Stadt Genf markant. Die meisten, die auf Dauer als 
Neubürger in Genf bleiben konnten, waren Handwerker und Gewerbetrei-
bende aus dem Nahrungsmittel- sowie aus dem Textil- und Bekleidungssek-
tor, die besondere Fertigkeiten und europaweite Geschäftsbeziehungen mit 
sich brachten. Für die weitere Entwicklung der Genfer Wirtschaft in Rich-
tung einer exportorientierten gewerblichen Warenproduktion waren die 
zahlreichen Gewerbetreibenden, Unternehmer und Kaufleute in der Textil-
industrie, im Buchdruck und in der Goldschmiedekunst und Uhrmacherei 
wichtig. Seine Bedeutung als Zentrum der Textilindustrie und insbesondere 
der Seidenherstellung und des Seidenhandels verdankte Genf der Zuwan-
derung von Luccheser Familien wie den Balbani, Burlamacchi, Calandri-
ni, Diodati, Micheli oder Turrettini, die mit ihrem grenzüberschreitenden 
Warenhandel auch die Basis für die Entwicklung Genfs zu einem Finanz-
platz von europäischer Bedeutung legten. Die meisten der aus Lucca zuge-
wanderten Familien schlossen sich im letzten Drittel des 16. und im frühen 
17. Jahrhundert als Hersteller, Händler oder Investoren in der so genannten 
Grande Boutique zusammen – einem Kontor und Konsortium, das die Her-
stellung und den Absatz von Seidenprodukten betrieb.127

Der Erfolg des Genfer Konsortiums ist exemplarisch für die wirt-
schaftlichen Konsequenzen, die der Zwangsmigration von Glaubensflücht-
lingen potenziell innewohnten. Migration aus konfessionellen Motiven 
machte um 1600 aus Genf ein Zentrum der europäischen Seidenindustrie, 
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obwohl in der weiteren Umgebung Genfs Rohseide gar nicht hergestellt 
wurde und der lokale Markt für den Verkauf der Seidenwaren viel zu klein 
war. Viel entscheidender als diese Faktoren war aber die Tatsache, dass mit 
der Zuwanderung der Luccheser Familien Know-how, Kenntnis der Märkte 
und entsprechende Geschäftsbeziehungen nach Genf gelangten, von wo aus 
dieses Wissen mit viel Erfolg genutzt wurde. Die Präsenz zahlreicher Mar-
chands-banquiers machte die Stadt Genf im 18. Jahrhundert zum Zentrum 
eines internationalen Finanzplatzes und zum örtlichen Kristallisations-
punkt einer – wie Herbert Lüthy meinte – «société sans nationalité bien dé-
finie», einer Gesellschaft, die Familien mit hugenottischem, italienischem, 
eidgenössischem und deutschem Hintergrund zusammenführte.128

Auch Zürich und Basel verdankten den Aufschwung ihrer Textil
industrie der Zuwanderung von Kaufleuten und Unternehmern, die ihre Hei-
mat im 16. Jahrhundert als Glaubensflüchtlinge verlassen mussten. In Basel 
liessen sich die d’Annone aus Mailand und die Socin aus Bellinzona nieder. 
Niederländer und Lothringer brachten seit den 1560er-Jahren das Seiden-
gewerbe nach Basel. Nach Zürich gelangten die Appiani, die Muralt(o), die 
Orelli und die Zanino aus Locarno sowie die Pestalozzi aus Chiavenna.129

Glaubensflüchtlinge im 17. und frühen 18. Jahrhundert

Wesentlich bekannter als die erste Welle von Glaubensflüchtlingen Mit-
te des 16. Jahrhunderts ist der so genannte Second Refuge, der zahlreiche 
Glaubensflüchtlinge – aus Frankreich die Hugenotten und aus Savoyen die 
Waldenser – im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert in die reformierte 
Schweiz führte. Die politische und administrative Bewältigung dieser mas-
siven Flüchtlingskrise hat viele Quellen produziert, die Licht nicht nur auf 
die Fluchtbewegung selber und auf das Sozialprofil der Migranten wer- 
fen, sondern auch auf die Flüchtlings- und Asylpolitik der eidgenössischen 
Obrigkeiten. Hier wird die Geschichte der Migranten auch zur Geschichte 
der Sesshaften, die sich mit der Ankunft der vielen Fremden auseinander-
setzen mussten.

Ursache für die Flucht der Hugenotten aus Frankreich war die 
verwickelte Religionspolitik der französischen Könige. 1598 erliess König 
Heinrich IV. nach mehr als dreissig Jahren Religionskrieg das berühmte 
Edikt von Nantes, das den reformierten Untertanen weitgehende Religi-
onsfreiheit einräumte. Heinrich war selber Anführer der protestantischen 
Partei gewesen. Nachdem er 1589 vom letzten Valoiskönig Heinrich III. die 
Königswürde geerbt hatte, war er 1593 zum Katholizismus übergetreten, um 
seinen Anspruch auf den Thron zu festigen und sich krönen zu lassen. In der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts schränkte dessen Enkel Ludwig XIV. die 
Toleranz gegenüber den Hugenotten wieder ein und hob das Toleranzedikt 
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am 18. Oktober 1685 schliesslich ganz auf: Er ordnete die Zerstörung der 
protestantischen Kirchen an. Die katholische Taufe wurde obligatorisch. 
Ehen mussten vor katholischen Priestern geschlossen werden. Reformierte 
Pastoren hatten binnen 14 Tagen zu konvertieren oder das Land zu verlassen. 
Den Laien hingegen war die Emigration bei schwerer Strafe untersagt. Der 
König war sich also des wirtschaftlichen Schadens bewusst, der Frankreich 
mit dem Wegzug der hugenottischen Untertanen drohte.

Weil die Hugenotten heimlich fliehen mussten, lässt sich das Aus-
mass der Flucht nur schätzen. Die Zahlen schwanken zwischen insgesamt 
150 000130 und 200 000 bis 300 000 Refugianten.131 Von insgesamt etwa 
900 000 Hugenotten, die 1670 in Frankreich lebten, verliess somit – je nach 
Schätzung – jeder dritte bis jeder sechste Hugenotte das Land. Viele konn-
ten oder wollten sich also die Flucht nicht leisten, sondern arrangierten sich 
mit der neuen Situation. Die Fluchtbewegung wurde dadurch verstärkt, dass 
der französische König und der Herzog von Savoyen gleichzeitig gegen die 
so genannten Waldenser in den Westalpen vorgingen. Zwischen 1685 und 
1687 wurden 2000 bis 2500 Waldenser und 1698 nochmals 2800 Waldenser 
vertrieben.132

Neben England, den Niederlanden und Deutschland war die re-
formierte Schweiz ein wichtiges Fluchtziel. Je nach Schätzung gelangten 
mindestens 45 000 bis 60 000 Refugianten in die Schweiz. Davon blieben 
allerdings höchstens 6000 bis rund 20 000 auf Dauer im Land.133 Die re-
formierten Städteorte waren für die meisten Hugenotten eine Durchgangs-
station auf ihrer Wanderung, die in vielen Fällen in Etappen erfolgte und 
mehrere Jahre dauern konnte.

Die Fluchtbewegung verlief wellenartig. Schon vor 1685 hatten 
Hugenotten Frankreich verlassen, um sich den zunehmenden Repressalien 
zu entziehen. Ihre Zahl schnellte nach Widerrufung des Edikts von Nantes 
in die Höhe und blieb bis 1689 hoch. So gelangten allein im Jahr 1687 mehr 
als 15 000 Flüchtlinge nach Genf, davon 12 060 zwischen Juli und Dezember. 
Allein in der Woche vom 28. August bis 3. September waren es 4150. Ab 1688 
verhinderte der Ausbruch des Pfälzischen Erbfolgekriegs die weitere Fort-
weisung der Flüchtlinge, die nun vorläufig in der Schweiz bleiben mussten. 
Andere, die bereits in die Pfalz gewandert waren, kehrten aus dieser kriegs-
versehrten Gegend wieder in die Schweiz zurück. In den 1690er-Jahren war 
die Fluchtmigration in die Schweiz tendenziell rückläufig, nahm aber gegen 
Ende des Jahrhunderts nochmals zu, als der Herzog von Savoyen 2800 Pro-
testanten aus seinem Territorium auswies. Mit dem Ende des Pfälzischen 
Erbfolgekriegs 1697 verliessen wieder mehr protestantische Flüchtlinge die 
Eidgenossenschaft in Richtung Deutschland und Niederlande, zumal nun 
für sie definitiv keine Hoffnung mehr auf eine Rückkehr nach Frankreich 
bestand. Auch noch im frühen 18. Jahrhundert zogen Hugenotten, wenn nun 
auch in viel kleinerer Zahl, in die Schweiz.
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Die Flüchtlinge stammten mehrheitlich aus der Umgebung Genfs, aus dem 
Rhonetal, dem Dauphiné, der Provence, den Cevennen und dem Langue-
doc. Für diese Gegenden waren die reformierten Orte der Schweiz die am 
nächsten liegenden Fluchtorte. Unter den in Genf zwischen 1684 und März 
1689 eintreffenden Flüchtlingen gab es deutlich mehr Männer als Frauen. 
Die Frauen gelangten mehrheitlich in Begleitung von Erwachsenen oder 
Kindern nach Genf, doch nur ausnahmsweise gemeinsam mit ihren Ehegat-
ten.134 Ehepaare scheinen weniger rasch zur Flucht bereit gewesen zu sein als 
Einzelpersonen. Von Genf aus zogen die Flüchtlinge über Morges, Lausan-
ne, Moudon, Payerne und Murten nach Bern oder den Jurasüdfuss entlang 
über Grandson und Neuenburg nach Nidau. Dort gelangten sie über die 
Aare nach Brugg, wo Zürcher Kommissare grössere Gruppen in Empfang 
nahmen und auf Fuhrwerken nach Zürich brachten.

Die vielen Flüchtlinge belasteten die Behörden und Gemeinden 
stark. Sie benötigten eine Unterkunft. Anfangs wurden sie vielfach auf Kos-
ten der Gemeinden oder privater Hilfsorganisationen in Gasthäusern un-
tergebracht. Weil dies zu teuer war, wurden sie bald einmal in öffentlichen 
Gebäuden oder gegen Bezahlung bei Privaten einquartiert. Weil die Flücht-
linge sich möglichst kurz an einem Ort aufhalten sollten, wurden viele rasch 
weitergeleitet und zur Entlastung der Städte auch auf Landgemeinden ver-
teilt. Alte, Kranke und Personen mit Kindern wurden mit Wagen transpor-
tiert, wofür die Gemeinden aufkamen.

Die Flüchtlinge benötigten Nahrung, Kleider, Schuhe und medi-
zinische Versorgung sowie ein Weggeld für die Fortsetzung der Reise. Beson-
ders Witwen, Kinder, Alte und Kranke konnten die Kosten dafür nicht sel-
ber tragen und mussten für die Dauer ihres Aufenthalts unterstützt werden. 
Zunächst finanzierten Gemeinden und Privatpersonen mit Kollekten und 
Spenden diese Massnahmen, der Staat griff nur subsidiär ein. Die Obrigkeit 
verstärkte ihr finanzielles Engagement aber, als die Zuwanderung anhielt 
und sich die wirtschaftliche Lage infolge schlechter Ernten ab den späten 
1680er-Jahren verschlechterte. Auch wohlhabende Flüchtlinge setzten sich 
ein. Hugenottische Adelige und Pfarrer nutzten ihre Kontakte ins Ausland, 
um Geld zu sammeln und sichere Plätze für die Weiterreise und eine dauer-
hafte Bleibe zu suchen. In den Städten Lausanne, Vevey, Morges und Nyon, 
die grosse Flüchtlingskontingente beherbergten, entstanden mit den so ge-
nannten Bourses françaises wie in Genf private Hilfsorganisationen, die sich 
vor Ort um die Flüchtlinge kümmerten. Die Behörden sorgten auch für die 
Seelsorge der Flüchtlinge. Diese erhielten eigene Pfarrer sowie ein eigenes 
Ehe- und Sittengericht, damit auch auf der Flucht für ihr Seelenheil gesorgt 
war. In Bern überliess man ihnen für den Gottesdienst die ehemalige Kirche 
der Dominikaner – nunmehr Französische Kirche.

Wegen der Nachbarschaft der Waadt zu Frankreich sowie zu Genf, 
das nur über ein sehr kleines Territorium verfügte, und weil die französischen 
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La Glorieuse Rentrée, Kupfer-
stich von Jan Luiken aus  
«Le Grand Théâtre Historique», 
Band V, Leiden 1703. Der  
Second Refuge führte gegen 
Ende des 17. Jahrhunderts 
auch Waldenser – Glaubens-
flüchtlinge aus Savoyen und 

Piemont, die sich der calvinis
tischen Reformation anschlos-
sen – in reformierte Orte der 
Schweiz. Etwa 2500 fanden 
1687 in Genf Aufnahme. 1689 
kehrten sie, allerdings nur  
vorübergehend, ins Piemont 
zurück.
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Flüchtlinge im frankophonen Raum bleiben wollten, war die Republik Bern 
am stärksten belastet. Bern hatte darum ein besonderes Interesse an der Ko-
ordination der Flüchtlingspolitik zwischen den evangelischen Orten. Diese 
legten schon Anfang 1684 einen gemeinsamen Hilfsfonds an und einigten 
sich im November 1685 auf einen Schlüssel für die Kontingentierung der Re-
fugianten: Bern sollte die Hälfte der Refugianten aufnehmen, während die 
übrigen Flüchtlinge auf Zürich (30 Prozent), Basel (12 Prozent) und Schaff-
hausen (8 Prozent) verteilt werden sollten.135 Allerdings blieb die Verteilung 
der Lasten auf die vier Städte kontrovers. Absprachen über die Verteilung 
der Kosten, über die Grösse der Kontingente und über die Massnahmen zur 
Ausschaffung von Refugianten scheiterten immer wieder am gegenseitigen 
Misstrauen und an den partikularen Interessen der Orte. Bern drohte den 
anderen Städten mitunter, es werde die Flüchtlinge an diese weiter weisen, 
wenn die reformierten Eidgenossen es nicht stärker unterstützten. Das Feil-
schen bei den Konferenzen der evangelischen Orte zeigt, wie schwierig sich 
eine grenzüberschreitende Flüchtlings- und Asylpolitik im Spannungsfeld 
zwischen dem Appell an zwischenstaatliche Solidarität und der Verfolgung 
partikularer, einzelstaatlicher Interessen gestaltete.

Vor dem starken Anstieg der Zuwanderung ab 1685/86 war die 
Hilfsbereitschaft der Obrigkeiten, der Gemeinden und Privatpersonen allge-
mein gross. Kollekten und Spenden in Stadt und Land, das Engagement der 
Gemeinden sowie die unentgeltliche Beherbergung durch Privatpersonen be-
zeugen dies. Je mehr Refugianten ins Land kamen und je mehr sich abzeich-
nete, dass viele von ihnen längere Zeit im Land blieben, wollten Obrigkeiten 
und Gemeinden die finanzielle Belastung senken beziehungsweise auf mehr 
Schultern verteilen. Möglichst viele Flüchtlinge sollten rasch weiterziehen.

Seit dem Jahresübergang 1685/86 nahm die Zahl der Ausschaf-
fungen stark zu. Allerdings erfolgten diese nicht im erwünschten Umfang, 
denn die Bereitschaft der Orte, durchziehende Refugianten zu betreuen, 
war ebenso gering wie das Interesse der Refugianten an der Fortsetzung der 
Flucht, solange ihre Zukunft anderswo nicht gesichert war. Die sich ver-
schlechternde Wirtschaftslage belastete die Solidarität mit den Refugianten 
zusätzlich: Seit den späten 1680er-Jahren stiegen die Getreidepreise wegen 
schlechter Ernten und Exportverboten des Auslands stark an; dafür wurde 
auch der Getreide- und Brotbedarf der Flüchtlinge verantwortlich gemacht.

Die Bewältigung des Flüchtlingsproblems verursachte einen Büro-
kratisierungsschub. Bern und Zürich richteten mit den so genannten Exulan-
tenkammern Spezialbehörden ein. In Bern organisierte eine solche die Hilfe, 
sie registrierte die Exulanten und verteilte sie auf die Gemeinden, sie schlug 
der Regierung und der evangelischen Tagsatzung Massnahmen vor und or-
ganisierte die Flüchtlingstransporte in andere protestantische Gebiete. Die 
steigenden Ausgaben für hilfsbedürftige Flüchtlinge zwangen die Behörden 
zur Festlegung von Kriterien für die Auswahl der unterstützungswürdigen 
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Personen. Das Alter, die geografische und ständische Herkunft, die soziale 
Stellung, die finanziellen Verhältnisse in der Heimat und die Arbeitstaug-
lichkeit wurden hierbei zugrunde gelegt. Für den bernischen Kommerzien-
rat waren die Fabrikanten und Unternehmer unter den Flüchtlingen interes-
sant, die allenfalls für die Gründung von Manufakturen und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen infrage kamen. Zunehmend wurden diese Kriterien ver-
schärft und die Unterstützungsleistungen gekürzt. Schliesslich wurden auch 
Massnahmen gegen Betrug getroffen. Weil nur echte Glaubensflüchtlinge 
und keine Armuts- und Wirtschaftsflüchtlinge unterstützt werden sollten, 
prüfte in Bern die so genannte Proselytenkammer das Glaubensbekenntnis 
der Hilfsbedürftigen. Bei Personen, die zum reformierten Glauben konver-
tieren wollten, klärte sie ab, ob sie dies «auss eiffer und trieb zur religion» 
oder nur aus «geltgir» tun wollten.136 Die Zürcher Regierung wies die huge-
nottischen Pfarrer im April 1690 an, Attestate, die zum Bezug von Reisegeld 
berechtigten, zurückhaltender auszustellen, weil Refugianten angeblich 
dank dieser Bescheinigungen an verschiedenen Orten Reisegeld kassierten, 
ohne anschliessend tatsächlich abzureisen.137

Grundsätzlich wollten die reformierten Orte die Hugenotten nie 
auf Dauer integrieren. Für die allermeisten Refugianten waren sie eine erste 
Zufluchtsstätte und eine Etappe auf einer Flucht, die bisweilen Jahre dauer-
te. In dieser Hinsicht hatten die Refugianten des ersten Refuge im 16. Jahr-
hundert von einer wesentlich grosszügigeren Aufnahme profitiert.138 Im spä-
ten 17. Jahrhundert jedoch blieb die Möglichkeit der Niederlassung von der 
Konjunktur des Arbeitsmarkts und/oder von der Vermögenslage der Refu-
gianten abhängig. Die Angst der einheimischen Handwerker und Gewerbe-
treibenden vor Konkurrenz, die angespannte Wirtschaftslage und die Angst 
der Gemeinden vor steigenden Fürsorgekosten standen der Naturalisation 
der Refugianten entgegen. Die Eidgenossenschaft war nicht vom Krieg ver-
wüstet und entvölkert, sodass auch kein Anlass für die Ansiedlung hugenot-
tischer Kolonisten bestand. Bisweilen provozierten die Kleidung und das 
als arrogant empfundene Auftreten vornehmer Refugianten in der Öffent-
lichkeit kulturelle Abwehrreaktionen. Schliesslich mussten die reformierten 
Orte auch Rücksicht auf die katholischen Orte und die französische Krone 
nehmen, die die dauerhafte Aufnahme einer grossen Zahl hugenottischer 
Refugianten nicht akzeptiert hätten.

Während Jahren bemühten sich hugenottische Gesandte und die 
evangelischen Orte, andere Länder zur Aufnahme von Flüchtlingen zu be-
wegen. Wiederholt kündigten die Berner Behörden den Refugianten die 
zwangsweise Ausschaffung an. Dazu kam es in der Regel nicht, doch rie-
fen ihnen solche Verlautbarungen immerhin in Erinnerung, dass sie sich 
ihres Aufenthalts nicht sicher sein konnten. Auswanderungsprojekte in die 
Niederlande, die selber zahlreiche Hugenotten aufgenommen hatten, so-
wie nach England, das die Hugenotten 1692/93 als Kolonisten im wieder 
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eroberten Irland ansiedeln wollte, scheiterten nicht zuletzt daran, dass die 
Zukunft der Flüchtlinge an diesen neuen Wohnorten völlig ungesichert war. 

In den späten 1690er-Jahren zeichnete sich die Möglichkeit einer 
dauerhaften Aufnahme in verschiedenen Städten und Territorien des Reichs 
ab, in Emden, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Braunschweig-Lüneburg, 
Hessen-Kassel und Pfalz-Zweibrücken. Jetzt waren die evangelischen Kan-
tone auch bereit, die Ausreise und definitive Ansiedlung der Flüchtlinge 
finanziell zu unterstützen. 1699 verliessen insgesamt fast 6500 Refugianten 
die Schweiz auf dem Landweg über Schaffhausen nach Württemberg und 
Bayreuth oder über Basel den Rhein abwärts. Die Kosten von knapp 26 000 
Talern trugen die reformierten Orte gemeinsam.

Als klar wurde, dass dennoch zahlreiche Flüchtlinge im Land 
bleiben würden, trafen die Orte Massnahmen zu ihrer dauerhaften Nieder-
lassung. In Genf sollen es nicht mehr als 1800 bis 2000 Personen gewesen 
sein, die als Hintersassen angenommen wurden. Viele von ihnen wurden 
im Handwerk, im Textil- und Ledergewerbe sowie in den Uhrmacher- und 
Schmuckateliers beschäftigt. Nur wenige erhielten – im Unterschied zu vie-
len Flüchtlingen des Premier Refuge im 16. Jahrhundert – das Bürgerrecht. 
Dies gilt auch für Basel und Zürich. Bern förderte ihre definitive Nieder-
lassung besonders in den Städten der Waadt. Man schätzt, dass hier etwa 
die Hälfte der 1698 noch anwesenden Refugianten dauerhaft aufgenommen 
wurde, die allermeisten als Bürger minderen Rechts oder als Hintersassen 
und nur ausnahmsweise als vollberechtigte Bürger einer Gemeinde.139

Bei der Naturalisation der Refugianten hatten die Gemeinden ein 
entscheidendes Wort mitzureden, denn die Obrigkeiten hatten ihnen seit 
dem 16. Jahrhundert immer mehr Aufgaben in der Sozialpolitik und insbe-
sondere die Armenfürsorge zugewiesen. Die Auswahl der naturalisierten 
Refugianten folgte deshalb stark Nützlichkeitserwägungen, die für die Sozi-
al- und Einbürgerungspolitik der Gemeinden charakteristisch waren. In der 
Waadt waren fremdenfeindliche Tendenzen und die Weigerung, die Refugi-
anten dauerhaft zu integrieren, in jenen Städten am stärksten, wo die Bür-
gerversammlung ein Wort mitzureden hatte. Nur wenigen wurde eine Tätig-
keit als Handwerker in einem zünftigen Beruf erlaubt. Zur Meisterschaft in 
einem Handwerk waren sie grundsätzlich nicht zugelassen.

Besser standen die Aussichten für Flüchtlinge in jenen Wirtschafts-
bereichen, die nicht durch die Zünfte reguliert waren, wie dem Textilgewerbe 
und dem Handel. Hugenottische Unternehmungen konnten mit staatlicher 
Unterstützung rechnen, wenn sie – wie im Fall von Textilunternehmen, ins-
besondere Seiden- oder Indienne-Manufakturen – einen Gewinn und tech-
nische Innovation für die heimische Wirtschaft versprachen. Allerdings blie-
ben die meisten Projekte solcher merkantilistischen Wirtschaftsförderung 
erfolglos. Es blieben also vor allem jene Flüchtlinge, die nicht zur Last fielen 
und von denen man sich Impulse für die einheimische Wirtschaft erhoffte.
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Porträt von Etienne Brutel de  
la Rivière (1683–1752), 1. Hälfte 
18. Jahrhundert, Anonym. Sein 
Vater Gédéon, königlicher Rat 
und Generalpächter der Salz-
steuer für das Languedoc, floh 
als Hugenotte 1685 in die 
Waadt und gründete in Nyon 
eine Strumpfwirkerei. Etienne 

eröffnete zusammen mit  
seinem Bruder Samuel 1721 in  
Zofingen eine Indienne-Dru-
ckerei. 1736 erwarben die Brü-
der die Aargauer Herrschaft 
Schafisheim, wo sie beim 
Schloss eine Indienne-Manu-
faktur errichteten, die über
regionale Bedeutung erlangte.
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Unternehmerischer Erfolg erleichterte die Integration in die soziopolitische 
und kulturelle Elite der neuen Heimat. Einige Familien mit Refugianten-
hintergrund haben das wirtschaftliche, kulturelle und politische Profil der 
Städte Genf, Lausanne, Neuenburg, Basel und Zürich stark geprägt. Huge-
nottische Unternehmer und Marchands-banquiers heirateten in patrizische 
Familien ein und erhielten Zugang zu den Räten. Vermögende Familien er-
möglichten ihren Söhnen akademische Studien und ein Leben als Gelehrte. 
Sie brachten Theologen und Juristen hervor, die als Professoren an Univer-
sitäten, Akademien oder Hohen Schulen wirkten, oder Naturforscher, die 
sich einen Namen in der europäischen Gelehrtenrepublik machten.140

Politische Flüchtlinge

Dass Menschen wegen ihres Glaubens vertrieben und zur Flucht gezwungen 
wurden, fügt sich in die verbreitete Vorstellung der frühen Neuzeit als ei-
ner Epoche der Konfessionalisierung, Orthodoxie und religiösen Intoleranz 
ein.141 Verfolgung, Vertreibung und Flucht aus politischen Gründen schei-
nen dagegen wesentlich zur Moderne des 19. und 20. Jahrhunderts zu gehö-
ren. Auch wenn diese Unterscheidung epochenspezifischer Migrationsmus-
ter grundsätzlich zutrifft, so muss sie doch bisweilen, wie gerade Ereignisse 
der Schweizer Migrationsgeschichte zeigen, differenziert werden.

Nach der militärischen Niederwerfung des deutschen Bauern-
kriegs durch die Fürsten im Frühsommer 1525 flohen aufständische Bauern 
und reformatorische Geistliche, die sich in dieser grössten Protestbewegung 
von Untertanen in der frühen Neuzeit engagiert hatten, aus dem süddeut-
schen Raum in den Thurgau, ins St. Gallische und ins Schaffhausische, um 
sich der Bestrafung durch die Fürsten zu entziehen. Der Herzog von Ös-
terreich und andere Reichsstände forderten von den eidgenössischen Orten 
die Ausweisung beziehungsweise Auslieferung dieser Flüchtlinge, denen sie 
als Rädelsführer und Aufwiegler den Prozess machen wollten. Dieser For-
derung kamen die altgläubigen Orte umso lieber nach, als die reformatori-
sche Bewegung ab 1524 gerade auch in der ländlichen Gesellschaft der Ost-
schweiz starke sozialrevolutionäre Tendenzen entwickelte. Die Anwesenheit 
von Protagonisten des Bauernkriegs liess befürchten, dass sich diese Ten-
denzen noch verstärken würden.142

Die Englische Revolution führte am Ende des Bürgerkriegs zwi-
schen den Anhängern der Stuart-Könige und dem Parlament 1649 zur Ab-
schaffung der Monarchie und zur Hinrichtung König Karls I. 1660 restau-
rierten die Stuarts die Monarchie in England und gingen nun gegen die so 
genannten «Königsmörder» vor, die 1649 Karl zum Tod verurteilt hatten. 
Viele wurden hingerichtet oder zu lebenslanger Haft verurteilt. Den meisten 
gelang die Flucht nach Amerika oder auf den Kontinent. Einige von ihnen 
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– darunter John Lisle (1610–1664) und Edmund Ludlow (ca. 1617–1692) – 
flüchteten in die Schweiz, wo ihnen der Berner Rat 1662 in der Waadt mit der 
Begründung Asyl gewährte, sie würden wegen ihres reformierten Glaubens in 
der Heimat verfolgt. Die wahre Ursache der Flucht verschwieg er tunlichst.143

Die Engländer verdankten ihre Aufnahme der Fürsprache des Ber-
ner Dekans Johann Heinrich Hummel und der Tatsache, dass die reformier-
ten Orte in der Regierungszeit Oliver Cromwells enge Beziehungen zu Eng-
land unterhalten hatten. Cromwell hatte Bern und die reformierten Orte 
für eine Union aller reformierten Kirchen in Europa gewinnen wollen und 
Zürich und Bern für deren Krieg gegen die katholischen Orte 1656 finanziel-
le Hilfe zugesagt.144 Unter Decknamen lebten die englischen Republikaner 
in Lausanne und Vevey einigermassen sicher, auch wenn Lisle 1664 in Laus-
anne von einem englischen Agenten ermordet wurde. Jedenfalls widerfuhr 
ihnen nicht das Schicksal ihrer Gesinnungsfreunde, die 1660 nach Holland 
geflüchtet waren; Holland lieferte sie im Tausch gegen einen vorteilhaften 
Handelsvertrag an England aus, wo sie hingerichtet wurden. Als späte An-
erkennung für das seinen Gesinnungsgenossen im 17. Jahrhundert gewähr-
te Asyl vermachte der englische Freigeist und Sammler Thomas Hollis der 
Berner Bibliothek zwischen 1758 und 1767 anonym mehr als 400 Bände aus 
seiner grossen Bibliothek, deren Schriften im Sinne der Aufklärung für poli-
tische Freiheit und religiöse Toleranz plädierten. Allerdings realisierte Hol-
lis spätestens 1765, als der Berner Rat dem politisch verfolgten Jean-Jacques 
Rousseau das Exil verweigerte, dass die Republik Bern im Ancien Régime 
alles andere als ein Hort der Freiheit war; der bernische Geheime Rat er-
schien ihm nun geradezu als ein Gremium von Tyrannen.145

Im späten Ancien Régime fanden auch kritische Intellektuelle in 
der Eidgenossenschaft Unterschlupf. Die ersten Redaktoren der 1780 vom 
Verlag Orell, Gessner, Füssli und Co. gegründeten «Zürcher Zeitung» waren 
fast alle politische Flüchtlinge, die wegen ihrer Mitgliedschaft im radikal 
aufklärerischen Illuminatenorden und wegen ihrer Kritik an Kirche und 
Obrigkeit Deutschland verlassen hatten. Sie fanden im Zürcher Exil eine 
Beschäftigung in einem renommierten Verlag. Zwar durften sie wegen der 
Zensur nicht über die politischen Verhältnisse in der Schweiz berichten; 
ihre Berichte über den Fortgang der Revolution in Frankreich machten aber 
aus der «Zürcher Zeitung» die beste Informationsquelle im deutschsprachi-
gen Raum über die weitreichenden Veränderungen im Nachbarland.146

Französische Revolutionsflüchtlinge

Mit der Revolution in Frankreich beginnt das Zeitalter der politischen 
Weltanschauungen und Parteienbildung. Die Haltung gegenüber der Re-
volution begründete den ideologischen Gegensatz zwischen Liberalismus 
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und Konservatismus, der wesentlich die politische Auseinandersetzung des 
19. Jahrhunderts prägen sollte. Mit der Revolution setzte auch das Zeital-
ter des modernen Nationalismus und der Nationalbewegungen ein. Ideo-
logische Kämpfe, Revolutionen und Nationalitätenkonflikte sind agonal 
strukturiert und münden gewöhnlich in den Sieg einer Partei und in die Ver-
treibung und Flucht der Verlierer. Nicht von ungefähr zählen diese Ausein-
andersetzungen seit dem späten 18. Jahrhundert zu den wichtigsten Migrati-
onsursachen in der Moderne.

Mehr als 150 000 Franzosen aus allen Gesellschaftsschichten ver-
liessen nach Ausbruch der Revolution 1789 ihr Land. Frühzeitig emigrierten 
Mitglieder der königlichen Familie und Angehörige des hohen Adels und 
Klerus ins nahe Ausland, um von dort aus den Widerstand gegen die neu-
en Verhältnisse zu organisieren. Papsttreue Geistliche, die den Eid auf die 
Zivilverfassung des Klerus verweigerten und die Unterstellung der Kirche 
unter staatliche Aufsicht ablehnten, bildeten ein weiteres Kontingent unter 
den Revolutionsflüchtlingen. Die Radikalisierung der Revolution 1792 und 
die Terrorherrschaft der Jakobiner 1793/94 trieb auch gemässigte Anhänger 
der Revolution wie konstitutionelle Monarchisten oder Girondisten ins Exil. 
Schliesslich drängten der Ausbruch des Ersten Koalitionskriegs 1792 und die 
Verschlechterung der Wirtschaftslage auch Bürger und Bauern ins Exil.147

Grenznahe Städte wie Turin, Brüssel, Bonn, Koblenz, Worms und 
Konstanz sowie – nach Ausbruch des Koalitionskriegs – London waren die 
wichtigsten Zielorte dieser so genannten Emigrés. Schätzungsweise 6000 bis 
9000 gelangten bis 1798 auch in die Schweiz.148 Deren Attraktivität hing da-
mit zusammen, dass sie vom Ersten Koalitionskrieg verschont blieb; bis 1797 
respektierten die Kriegsparteien aus Eigeninteresse die von der Tagsatzung 
1792 einseitig proklamierte Neutralität. Die Nähe zu Frankreich und die fran-
zösische Sprache gaben den Ausschlag, dass sich die meisten Emigrés in der 
West- und Nordwestschweiz niederliessen, vor allem in den Städten Freiburg 
und Bern sowie in der Waadt, in Neuenburg, Basel, Solothurn und im Wallis. 
Aus konfessionellen Gründen bevorzugten die Geistlichen katholische Orte.

1789 und 1790 kamen viele Adelige mit ihren Dienstboten sowie An-
gehörige des Dritten Standes in die Schweiz. Ab 1791 bildeten die Geistlichen 
die Mehrheit unter den Flüchtlingen. Nachdem Frankreich im August 1792 
die Republik ausgerufen hatte und der König verhaftet worden war, gelang-
ten nochmals zahlreiche Adelige in die Schweiz. Unter dem Eindruck der 
Radikalisierung der Revolution und der Machtübernahme durch die Jako-
biner verliessen auch gemässigte Revolutionäre das Land. Mit dem Ende der 
Jakobinerherrschaft 1794 ebbte die Fluchtbewegung ab. Nur wenige Emigrés 
blieben länger als drei Jahre im Exil. Vor allem Geistliche kehrten in grosser 
Zahl nach Frankreich zurück, als die kirchen- und religionsfeindliche Stim-
mung in Frankreich nach dem Sturz der Jakobiner wieder nachliess. Adelige 
und Bürgerliche hingegen verweilten deutlich länger im Exil.
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Kolonien französischer Revolutionsflüchtlinge in der Schweiz 

Zeitpunkt bzw. 
Zeitraum

Kanton bzw. Region Grösse

1789–1815 Kanton Freiburg ca. 3700 Personen:
– 2445 Geistliche (66 %), mehrheitlich Weltgeistliche
– 666 Adelige (19 %)
– 557 Dritter Stand (15 %)

Oktober 1790 Waadt (v. a. Städte 
Lausanne, Morges, 
Nyon)

400–450 Personen:
– zahlreiche Adelige und Bürgerliche
– wenige Geistliche

1791–1798 Einsiedeln mehr als 2000 Personen:
– vornehmlich Geistliche aus dem Elsass

Dezember 1792 Kanton Solothurn 670 Personen:
– davon 434 Geistliche

Januar 1793 Kanton Bern 330 Personen:
– ca. 44 in der Stadt Bern
– 3 in Aarau
– ��283 in Städten der Waadt (Lausanne 174; Morges 39; 

Nyon 29; Vevey 15; Romainmôtier 13; andere: 13)

November 1793 Kanton Solothurn knapp 1000 Personen

Ende 1793 Waadt 1500–1800 Personen:
– davon 700 in der Stadt Lausanne

1793 frankophoner Teil 
des Wallis (gross-
mehrheitlich)

750 Personen:
– 500 Priester
– 250 Laien

Quelle: Andrey 1972; von Arx 1939; Cavin 1972; Fässler 2017.
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Die Revolutionsemigranten wohnten meist zur Miete bei Privatpersonen 
oder kamen in Gasthöfen unter. Adelige wurden in Landhäusern der Pat-
rizier oder in standesgemässen Klöstern logiert, Weltgeistliche auf die Pfar-
reien verteilt. Ordensleute fanden in den Niederlassungen ihres Ordens Auf-
nahme. Zu Beginn ihres Exils konnten die wohlhabenderen Emigrés noch 
von ihrem Vermögen leben. Gerade Adelige schränkten anfänglich ihren 
gewohnten Lebenswandel nicht ein, gingen sie doch davon aus, die Revo-
lution werde nicht Bestand haben. Als sich ihr Exil verlängerte, mussten 
gerade Adelige ihren Konsum einschränken; mitunter verarmten sie, weil 
der französische Staat im August 1792 ihre Güter konfisziert hatte und Ein-
künfte aus Frankreich seitdem ausblieben. Heimweh und die unsicheren Le-
bensaussichten im Exil bestimmten vielfach das Lebensgefühl der Emigrés. 
Weltgeistliche, die vielfach mittellos geflohen waren und seitdem von den 
Einkünften ihrer Pfründen abgeschnitten waren, lebten in prekären materi-
ellen Verhältnissen.

Im Unterschied zu den protestantischen Glaubensflüchtlingen 
früherer Jahrhunderte, die auf ihrer Flucht auch vonseiten der reformierten 
Orte unterstützt worden waren, mussten die Emigrés ohne staatliche Hilfe 
auskommen. Die Zurückhaltung des Staats lässt sich damit erklären, dass die 
Armenfürsorge nach katholischer Auffassung Sache der Kirche war.149 Geist-
liche konnten von der Hilfe durch kirchliche Einrichtungen profitieren. Die 
Emigrés veranlassten deswegen im In- und Ausland Spendenaktionen.

Adelige und hohe Kleriker fühlten sich im Exil sozial deklassiert 
und gedemütigt, auch weil sie von den Freiburger Behörden gleich behan-
delt wurden wie die Emigrés aus dem Dritten Stand und niederen Klerus. 
Diese vermochten sich offenbar flexibler an die neue Lebenssituation anzu-
passen. Einfache Geistliche waren in Freiburg und im Wallis als Seelsorger, 
Prädikanten und Beichtväter tätig. Sie wurden auch als Hauslehrer bei an-
gesehenen Familien engagiert, waren in Freiburg bei Bauern auf dem Land 
tätig oder wurden von Gemeinden als günstige Schulmeister angestellt. Ein-
heimische Bauern und Handwerker profitierten von der Anwesenheit billi-
ger Arbeitskräfte und nahmen Angehörige des Dritten Standes unter den 
Emigrés als Knechte und Lohnarbeiter in Dienst.

Als die Preise für Nahrungsmittel 1794/95 in die Höhe schnell-
ten, wurden bald einmal die zahlreichen Flüchtlinge dafür verantwortlich 
gemacht. Zu Unrecht allerdings, denn die Teuerung wurde vielmehr durch 
Frankreichs starke Nachfrage nach Lebensmitteln und kriegswichtigen Gü-
tern für seine Bevölkerung und seine Armeen verursacht, die Frankreich 
nicht zuletzt auf dem Markt in der neutralen Schweiz deckte. Die Bauern 
und Händler in der Schweiz erwirtschafteten entsprechend hohe Gewinne.

Frühzeitig beschränkten die betroffenen Obrigkeiten die Einreise, 
und ab 1793 sollten ganze Gruppen wieder ausgewiesen werden. Allerdings 
setzten die Behörden ihre Beschlüsse nur nachlässig um. Die Geistlichen 
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wurden bevorzugt behandelt, auch weil die Bischöfe von Freiburg und Sit-
ten, der einheimische Klerus und die breite Bevölkerung sie unterstütz-
ten. Adelige sowie reiche und freiberufliche Bürgerliche waren geachtet. 
Den Dienstboten des emigrierten Adels begegnete die Obrigkeit hingegen 
mit Misstrauen, weil sie befürchtete, diese würden in der eigenen Bevölke-
rung revolutionäre Ideen verbreiten. Einbürgerungen oder die Gewährung 
der dauerhaften Niederlassung kamen nur selten vor, zum einen, weil viele 
Emigrés auf den Sieg der Koalitionsmächte und infolgedessen auf die baldige 
Rückkehr nach Frankreich hofften, zum andern, weil die Gemeinden bei der 
Aufnahme neuer Bürger ohnehin sehr zurückhaltend waren. Im Unterschied 
zu Freiburg begann die Walliser Obrigkeit schon 1793 mit Unterstützung des 
Papstes, zahlreiche Geistliche in italienische Diözesen abzuschieben.

Die Mehrheit der Flüchtlinge fristete im Exil ein zurückgezoge-
nes Leben. Einige Emigrés aus reaktionär-royalistischen Kreisen agitierten 
jedoch in enger Absprache mit dem britischen Gesandten von ihrem Exil 
und insbesondere von Bern aus gegen das revolutionäre Frankreich. Sie wa-
ren Teil eines grenzüberschreitenden Netzwerks, das die europäischen Höfe 
und deren Gesandte über die politischen Veränderungen in Frankreich ins 
Bild setzte und den Kampf der konterrevolutionären Allianz gegen Frank-
reich unterstützte. Sie betrieben Propaganda gegen die junge Republik und 
warben Soldaten für die Armeen, die der Bruder des Königs mit exilierten 
Adeligen in Deutschland aufstellte, um sie an der Seite der Koalitionsmäch-
te in den Krieg gegen Frankreich zu führen. Sie betrieben auch Wirtschafts-
sabotage zulasten Frankreichs, indem sie in England gedrucktes, falsches 
französisches Papiergeld in Frankreich in Umlauf brachten. Die eidgenössi-
schen Obrigkeiten liessen diese royalistischen Konterrevolutionäre gewäh-
ren, zumal es in den Räten Berns, Freiburgs und Solothurns eine einfluss-
reiche Partei gab, die die neue Ordnung in Frankreich als Gefährdung der 
eigenen Machtposition betrachtete und an der Restauration der absoluten 
Monarchie in Frankreich interessiert war.

Für die französische Regierung waren die konterrevolutionären 
Aktivitäten der Emigrés eine ernsthafte Bedrohung. Der französische Ge-
sandte forderte deren Ausweisung. Kurz vor dem Einmarsch der französi-
schen Armee in die Schweiz 1798 gab die Tagsatzung dem Druck nach. Al-
lerdings waren damals die meisten Emigrés schon wieder nach Frankreich 
zurückgekehrt. Die verbleibenden kamen 1801/02 in den Genuss einer Am-
nestie durch den Ersten Konsul Bonaparte. Im Unterschied zur Konfessi-
onsmigration des 16. und 17. Jahrhunderts hat die kurzzeitige Präsenz der 
französischen Revolutionsemigranten weder die Bevölkerungsentwicklung 
noch das Profil der politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Elite oder 
gar die wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz beeinflusst.
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Flucht- und Zwangsmigration innerhalb der Eidgenossenschaft

Es passt nicht unbedingt zum Selbstbild der Schweiz als einer vom Krieg 
verschonten Insel der Friedfertigen und Glückseligen und als eines humani-
tären Refugiums für die vor Krieg und Verfolgung aus dem Ausland fliehen-
den Menschen, dass es auch innerhalb der Eidgenossenschaft zu Flucht- und 
Zwangsmigration kam. In der frühen Neuzeit mussten auch hier Menschen 
aus Glaubensgründen oder wegen gewaltsamer Machtwechsel und geschei-
terter Widerstandsbewegungen ihre Stadt oder ihren Kanton verlassen.

Die Reformation und die daraus resultierenden Konflikte zwi-
schen den Konfessionsparteien waren mit die wichtigsten Ursachen für 
Flucht- und Zwangsmigration, und dies auf beiden Seiten der Konfliktlinie. 
So mussten ein Oswald Myconius und Sebastian Hofmeister schon 1522 we-
gen ihrer Sympathien für die «lutherische» Sache Luzern verlassen.150 Auf 
der anderen Seite verlagerten Zürcher Soldunternehmer, darunter Ange-
hörige der Familie Göldli, Wilhelm Tugginer oder Wilhelm Frölich, ihre 
Geschäftstätigkeit in altgläubige Orte wie Rapperswil, Luzern oder Solo-
thurn.151 Aus der Waadt zogen zahlreiche Geistliche weg, nachdem dort 1536 
die Reformation eingeführt worden war.152 Die als «libertins» beschimpften 
Gegner Calvins aus der Genfer Machtelite mussten Genf verlassen, nach-
dem Calvins Partei 1555 im Genfer Rat die Mehrheit errungen hatte und ein 
Putschversuch der Gegner Calvins fehlgeschlagen war. 1554 wurden die An-
hänger der reformierten Gemeinschaft, die sich in Locarno gebildet hat-
te, von der katholisch dominierten Tagsatzung vor die Wahl gestellt, ihrem 
Glauben abzuschwören oder auszuwandern. Daraufhin gingen im März 1555 
über hundert Locarneser ins Exil nach Zürich, wo sie – im Unterschied zu 

Vertreibung der Protestanten 
aus Locarno 1555, dargestellt 
in einer Bilderfolge aus dem 
17. Jahrhundert. Über das win-
terliche Graubünden erreich-
ten die Glaubensflüchtlinge 
schliesslich die Stadt Zürich. 
Die Inschrift schildert die be-
schwerliche Reise: «Gen  
Rogoretto sie den ersten Tage 
kamen / Dann Meyland ihnen 
hat den Wäg ungut gemacht. 
Von wanen sie die Reiß erst im 
Aprellen namen / Durch Bern
hardini Berg der ihnen Sorge 
bracht; Doch hat der Liebes 
Zug geleittet ihre Schritte, Bis 
sie das Rhaetiae nam auf in 

seine Mitte. Wie die Liebe dekt 
die Fehler, Also führt sie durch 
die Tähler. Über Berge schwa-
che Füeß. Jesus gekreuzg’te 
Liebe / Machet heiter alles 
Trüebe / Alles bitter macht sie 
süeß!» Unten in der Mitte das 
Wappen der Locarneser Fami-
lie Muralto, die 1555 mit zahl
reichen weiteren protestanti-
schen Glaubensflüchtlingen 
aus Locarno nach Zürich ins 
Exil zog und dort 1566 ins Bür-
gerrecht aufgenommen wurde. 
Die Umschrift zum Wappen: 
«Diese Liebe uns Muralten Hat 
in Jesu wohl Erhalten.»
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den französischen Hugenotten des späten 17. Jahrhunderts – nach einer län-
geren Wartezeit das Bürgerrecht erhielten.153

Als Kriegsflüchtlinge aus konfessionellen Gründen wird man die 
zahlreichen Einwohner des Unterengadins und insbesondere der Gemeinde 
Sent bezeichnen müssen, die 1621/22 nach der Invasion und der Zerstörung 
ihrer Häuser durch österreichische Truppen Zuflucht im Oberengadin, in 
Chur und besonders in der Stadt Zürich fanden. Zürcher Listen verzeichnen 
die Namen von 285 hilfsbedürftigen Unterengadinern, wovon allein 122 aus 
Sent stammten. Die meisten kehrten im Sommer 1624 wieder nach Grau-
bünden zurück.154 Als die Schwyzer Behörden 1655 in Arth eine von Zürich 
geförderte protestantische Gemeinschaft aufdeckten und deren Angehörige 
grösstenteils nach Zürich flohen, gab dies den Anlass zum Ersten Villmerger 
Krieg 1656.

Unschwer lassen sich auch politisch motivierte Fluchtbewegungen 
aus vielen Jahrhunderten anführen. Gewaltsame Veränderungen der Macht-
verhältnisse und die nicht eben seltenen politischen Konflikte in den regie-
renden Kommunen der alten Schweiz zwangen häufig die Anhänger der un-
terlegenen Partei zur Flucht oder Auswanderung. So war der Machtwechsel 
von 1336 in der Stadt Zürich, der nach Ritter Rudolf Brun, dem Anführer 
der Aufständischen, als «Brun’sche Zunftrevolution» bekannt ist, mit der 
Verbannung und Flucht der Gegner Bruns und der Zünfte aus dem Zürcher 
Stadtadel verbunden.155

Nach dem Scheitern oder der Niederwerfung der in der Schwei-
zer Geschichte zahlreichen Oppositionsbewegungen oder Revolten gegen 
die Herrschaft und die regierende Machtelite mussten sich die so genannten 
Rädelsführer jeweils durch Flucht vor Verhaftung und exemplarisch harter 
Bestrafung in Sicherheit bringen. Dies trifft auf die Luzerner, Berner, Solo-
thurner und Baselbieter Anführer im Bauernkrieg 1653 ebenso zu wie auf die 
Mitglieder der so genannten Henzi-Verschwörung gegen das bernische Pa-
triziat 1749 oder die Protagonisten des Chenaux-Handels von 1781 im Kan-
ton Freiburg. Diese setzten sich teilweise nach Paris ab, von wo aus sie nach 
1789 für den Umsturz in der Schweiz agitierten. Die Obrigkeit ahndete poli-
tischen Widerstand drakonisch, indem sie Strafen wie Landesverweis, Ver-
bannung, Aberkennung des Bürgerrechts oder Galeerenstrafen verhängte. 
Zwangsmigration gehörte zum Repertoire der vormodernen Strafjustiz.156

Als Folge der zahlreichen Unruhen erlebte die Stadt Genf im 
18. Jahrhundert eine ganze Kaskade politisch motivierter Fluchtbewegun-
gen. Die gewaltsame Machtübernahme durch die Partei der so genannten 
Représentants trieb 1781 viele Anhänger der patrizischen Partei der so ge-
nannten Négatifs ins Exil. Die Restauration der patrizischen Herrschaft 1782 
zwang nun ihrerseits viele Représentants ins Exil; sie gründeten in Neuen-
burg, Brüssel, London und Konstanz eigentliche Flüchtlingskolonien, bis 
eine Amnestie 1789 ihnen die Rückkehr nach Genf ermöglichte.157 Als in 
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Genf die Revolution 1792 die Herrschaft des Patriziats beseitigte, zogen zahl-
reiche Anhänger des Ancien Régime ins Exil.158

Ihnen taten es einige Jahre später Angehörige und Anhänger 
der alten Herrschaftselite der eidgenössischen Orte gleich. Patrizier und 
Geistliche, darunter auch Ordensgeistliche, flohen nach der Besetzung der 
Schweiz durch Frankreich und nach der Gründung der Helvetischen Re-
publik 1798 nach Deutschland und nach Vorarlberg. Von dort aus organi-
sierten sie den propagandistischen und militärischen Widerstand gegen die 
Helvetische Republik und griffen 1799 mit ihren Emigrantenregimentern 
an der Seite Österreichs und Russlands in den Zweiten Koalitionskrieg ein. 
Vor Ausbruch des Zweiten Koalitionskriegs setzten sich im Frühjahr 1799 
grössere Gruppen erwachsener Männer in österreichische und süddeut-
sche Gebiete ab, um sich dem Kriegsdienst gegen die Koalitionsmächte zu 
entziehen. Als die Schweiz im Sommerhalbjahr 1799 zum Schauplatz des 
Kriegs zwischen Frankreich und den antifranzösischen Mächten wurde, 
flüchteten viele Zivilisten vor allem in der Zentral- und Ostschweiz vor den 
Kampfhandlungen sowie den Einquartierungen und Requisitionen durch 
die verfeindeten Armeen.

Die meisten politischen Flüchtlinge, die gegen die Helvetische Re-
publik opponiert hatten, konnten nach 1801 auf der Grundlage der verschie-
denen Amnestien des Helvetischen Parlaments in die Schweiz zurückkeh-
ren.159 Im Kampf gegen Regimekritiker griffen die Helvetischen Behörden 
jedoch auch zum Mittel der Zwangsmigration und setzten Exponenten der 
Opposition in französischen Garnisonen des Auslands fest.
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Die permanente Auswanderung grösserer Bevölkerungsgruppen aus Schwei-
zer Gebieten setzte nach dem Ende des Dreissigjährigen Kriegs ein. Zuerst 
waren Territorien im Südwesten des Reichs, insbesondere im Elsass, in Ba-
den, Württemberg und in der Pfalz, die wichtigsten Wanderungsziele. Ab den 
1680er-Jahren und verstärkt in den 1690er-Jahren wanderten grössere Grup-
pen auch in die Mark Brandenburg aus. Im frühen 18. Jahrhundert gelang-
ten erstmals Auswanderer und Auswanderinnen in die englischen Kolonien 
Nordamerikas. Eine der ersten Siedlungen, das 1710 vom Berner Christoph 
von Graffenried gegründete New Berne, wurde allerdings von Indianern 
zerstört. Andere wie Purysburg, 1732 vom Neuenburger Jean-Pierre Pury ge-
gründet, verkümmerten nach einer gewissen Zeit. Erst im zweiten Viertel des 
18. Jahrhunderts setzte eine stetige Auswanderung in die englischen Koloni-
en Nordamerikas ein. Grössere Auswanderungsbewegungen wandten sich 
im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts auch Andalusien und Russland zu.

Die Siedlungswanderung in kriegsversehrte und entvölkerte Ge-
biete im Elsass und in Südwestdeutschland erreichte rasch ein gewisses Ni-
veau, blieb über mehrere Jahrzehnte hinweg konstant und wurde jeweils nur 
durch den Ausbruch neuer Kriege gebremst. Regionalstudien, wie sie für 
die Auswanderung aus dem Knonauer Amt und dem bernischen Aargau 
sowie für die Einwanderung ins Elsass und in die Pfalz sowie in die Mark 
Brandenburg vorliegen, vermitteln ein plastisches Bild dieses Wanderungs-
geschehens.160 Zwischen 1648 und 1700 verliessen nicht weniger als 363 Fa-
milien und 1339 Einzelpersonen den bernischen Aargau. Sehr kleine Orte, 
zum Beispiel Elfingen, verloren bis zu vierzig Prozent ihrer Einwohner. Aus 
grösseren Gemeinden wie Küttigen, Oberentfelden, Effingen, Unterentfel-
den, Menziken oder Oberkulm wanderte jeder vierte bis fünfte Einwohner 
aus. Aus den beiden sehr grossen Gemeinden Reinach und Unterkulm zo-
gen immer noch mehr als zehn Prozent der Einwohner weg.

Im Kanton Zürich war das Knonauer Amt nebst dem Unterland 
sowie dem Glatt- und Tösstal in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und 
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stark von der Auswanderung ins El-
sass und in den Südwesten des Reichs betroffen. Dabei zeigten sich auffälli-
ge Migrationsmuster. Im Knonauer Amt stellten einige wenige Gemeinden 
das Gros der Auswanderer, andere waren dagegen kaum betroffen.161 Dies 
gilt auch für die 387 Knonauer Amerikawanderer, die zwischen 1729 und 
1755 nach Pennsylvania und North Carolina migrierten: Die allermeisten 
kamen aus Affoltern (93), Mettmenstetten (55), Knonau (34) und Riffers-
wil (32).162 Zudem verlief die Auswanderung nicht gleichmässig, sondern in 
Schüben: Jahre mit starker Abwanderung folgten auf Jahre mit nur geringer 
oder gar keiner Abwanderung.163

Starke Schwankungen prägten auch das Migrationsgeschehen 
einzelner Gemeinden: Aus der kleinen Zürcher Kirchgemeinde Otten-
bach, die im Jahr 1650 320 Einwohner zählte, wanderten im Jahrhundert 
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Permanente Auswanderung aus der Schweiz im 17./18. Jahrhundert

Zeitraum Herkunft Zielgebiete Personenzahl (ca.)

1649–1662 Zürcher 
Landschaft,  
Aargau

Kurpfalz, Württemberg,  
Baden-Durlach, Unterelsass

über 4300

1650–1700 Berner und 
Zürcher 
Landschaft

Hanau-Lichtenberg (Nordelsass) 1 350

1660–1740 katholische 
(u. a. Entle- 
buch) und 
reformierte 
Gebiete 
der Schweiz

Elsass, Pfalz, Freigrafschaft 
Burgund, Württemberg, Bayern, 
Brandenburg

15 000–20 000

1685 Bern? «Schweizerbruch» bei Potsdam ?

ab Mitte 
1680er- 
Jahre

Kantone 
Bern und 
Zürich

Neuruppin (Brandenburg) ca. 1 500 Berner
ca. 1 000 Zürcher
hugenottische Réfugiés

1710 Bern New Berne (North Carolina,  
Nordamerika)

103

1712 2/3 Wel-
sche, 1/3 
Deutsch-
schweizer

Preussisch-Litauen über 350 Familien

ab 2. Viertel 
18. Jh. 

Zürich britische Kolonien in Nordamerika 3000

1729–1755 Knonauer 
Amt  
(Zürich)

britische Kolonien in Nordamerika 
(Pennsylvania, North Carolina)

mind. 387 Personen

1732ff. u. a. Zürich Purysburg (North Carolina,  
Nordamerika)

über 400 Personen

1767–1769 katholische 
Gebiete

Andalusien 800

18. Jh. ? Russland (St. Petersburg, Moskau, 
weitere russische Städte, Wolga, 
Krim, Südrussland)

100–1000 (schwankende 
Schätzungen)

Quellen: Bucher 1974, S. 126f.; Wunder 1975; H.-U. Pfister 1987; R. Bühler 1991; Bolzern 1992; H.-U. Pfister 1992; Küng 1993, S. 317;  

Head-König 2002c, S. 608; Asche 2006; Asche, 2007. Für das Zielgebiet Hanau-Lichtenberg (1650–1700) liefern Bodmer 1930 und Küng 

1993 (S. 317) die Zahl von 3000 Personen.
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zwischen 1649 und 1749 insgesamt 667 Einwohner aus und begründeten so 
eine eigentliche lokale Auswanderungstradition. In den Jahrzehnten nach 
dem Dreissigjährigen Krieg migrierten die Ottenbacher vor allem ins Elsass 
und in die Pfalz. Als die Pfalz wegen des Pfälzischen Erbfolgekriegs (1688–
1697) als Wanderungsziel nicht mehr infrage kam, gewannen das Elsass und 
Pfalz-Zweibrücken Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts an Anzie-
hungskraft. Für Ottenbacher wurde Brandenburg um 1700 kurzzeitig eben-
falls ein Auswanderungsziel. In den 1730er-Jahren wanderten die ersten von 
ihnen nach Amerika aus.164

Das Wanderungsgeschehen folgte offenbar Konjunkturen bei der 
Wahl sowohl der Ziele als auch des Zeitpunkts der Abwanderung. Von Dorf 
zu Dorf, aber auch innerhalb der einzelnen Dörfer, ja selbst innerhalb einer 
Familie waren die Ziele der Wanderung jeweils sehr verschieden. Anschau-
lich ist dafür das Schicksal der Kinder des Johann Rudolf Vollenweider aus 
Affoltern am Albis. Vier seiner sechs Kinder sind gewandert: Heinrich Ru-
dolf, geboren 1707, emigrierte 1743 nach Pennsylvania; Johannes Rudolf, ge-
boren 1709, trat in Fremde Dienste in den Niederlanden und starb dort um 
1737; Rudolf Rudolf, geboren 1713, wurde ebenfalls Söldner in den Nieder-
landen, und Regula, geboren 1716, heiratete 1747 nach Markirch im Elsass.165

Beweggründe der Auswanderer

Was bewog die Knonauer und Aargauer zur Auswanderung? Anders als in 
den von Kriegen heimgesuchten Nachbarländern nahm die Bevölkerung im 
schweizerischen Raum in der frühen Neuzeit trotz krisenbedingter Rück-
schläge stetig zu. Hatten viele Bauern in der Schweiz während des Dreis-
sigjährigen Kriegs gute Geschäfte mit dem Export von Lebensmitteln in 
kriegsversehrte Gebiete oder an die Armeen der Kriegsparteien gemacht 
und sich auch verschuldet, stürzten sie nach Kriegsende, als ihre Einkünfte 
einbrachen, in eine Friedensdepression und konnten den Schuldendienst 
nicht mehr bedienen. In den 1690er-Jahren verschlechterte sich zudem die 
Versorgung mit Lebensmitteln. Der Export von Textilien stockte ebenfalls 
angesichts der zahlreichen Kriege zwischen Frankreich und den antifranzö-
sischen Mächten, und die Löhne der Heimarbeiter sanken.

Diese Entwicklungen trafen besonders die Angehörigen der land
armen oder landlosen Unterschicht in den Dörfern, die sich nicht mehr sel-
ber hinreichend mit Nahrung versorgen konnten. Sie verdingten sich als Ta-
gelöhner bei Bauern oder gingen einem Handwerk nach. Im Knonauer Amt 
stellten viele im Auftrag städtischer Handelsherren Tuche in Heimarbeit 
her. Die Haushalte dieser ländlichen Unterschicht waren am stärksten von 
steigenden Getreidepreisen und vom stockenden Absatz ihrer Waren betrof-
fen. In vielen Gemeinden stieg im 17. und 18. Jahrhundert der Anteil der 
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Haushalte der ländlichen Unterschicht gegenüber den bäuerlichen Haus-
halten überproportional stark an.

Den Wanderungsentscheid einer Person oder einer Familie beein-
flussten jedoch nicht nur allgemeine strukturelle und konjunkturelle Rah-
menbedingungen, sondern auch deren konkrete Lebenslage, Ressourcen-
ausstattung sowie Handlungsoptionen. Die ländlichen Haushalte waren je 
nach Grösse, Besitz und Zugangsrechten zu kollektiven Ressourcen in der 
Gemeinde unterschiedlich stark belastbar. Einzelpersonen hatten je nach 
Berufsaussichten, Heiratschancen und Position innerhalb der Familienkon-
stellation ganz unterschiedliche Zukunftsperspektiven.166

Der Entscheid zur Auswanderung wurde auch durch die Verhält-
nisse in den Zielgebieten der Migration beeinflusst. Das Elsass, die Pfalz 
und Süddeutschland waren im Dreissigjährigen Krieg stark in Mitleiden-
schaft gezogen worden. Krieg und Truppeneinquartierungen, Seuchen, 
Hunger, Fluchtbewegungen und Vertreibungen hatten in den am stärksten 
betroffenen Gebieten Bevölkerungsverluste von bis zu siebzig Prozent ver-
ursacht. Weitere Kriege suchten in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
Brandenburg, die Pfalz und das Elsass heim.

Mit gezielter Siedlungs- und Peuplierungspolitik wollten die Lan-
desherren die entvölkerten und verwüsteten Landstriche wieder nutzbar 
machen. Neusiedler sollten die verfallenen Höfe in Besitz nehmen, die wüs-
ten Böden wieder bewirtschaften und davon Abgaben und Steuern zahlen. 
Die Landesherren befreiten die Siedler für eine gewisse Zeit von Steuern 
und Abgaben, übereigneten ihnen kostenlos Siedlungsland, verliehen ihnen 
einen vorteilhaften personenrechtlichen Status und günstige Besitzrechte 
an den Höfen, gewährten unentgeltlichen Zugang zu Bau- und Brennholz 
und – was bei Siedlern aus anderskonfessionellen Gebieten wichtig war – 
gestatteten diesen, ihren Glaubensstand beizubehalten und von eigenen 
Pfarrern seelsorgerisch betreut zu werden. Solche Vergünstigungen sollten 
den potenziellen Migranten den Wanderungsentscheid erleichtern und das 
Risiko der Wanderung begrenzen.

In der Mark Brandenburg verfolgten die Kurfürsten mit der An-
siedlung reformierter Kolonisten aus der Schweiz und Holland sowie fran-
zösischer Hugenotten auch kirchenpolitische Ziele. Nach ihrer Konversion 
zum Calvinismus zu Beginn des 17. Jahrhunderts wollten die Hohenzollern in 
ihrem ansonsten lutherischen Herrschaftsgebiet Inseln reformierter Einwoh-
ner schaffen. Peuplierungs- und Konfessionspolitik gingen Hand in Hand.

Das Sozialprofil der Emigranten

Die meisten Emigranten, die im 17. und 18. Jahrhundert aus dem bernischen 
Aargau in die Pfalz zogen, waren Leinenweber, Hirten, Tagelöhner, ledige 
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Knechte und Mägde; danach folgten Ackerbauern und Winzer.167 Auch un-
ter den Auswanderern aus dem Knonauer Amt überwogen Angehörige der 
ländlichen Unterschicht. Es wanderten auch auffallend viele junge, ledi-
ge Männer, die als Arbeitsmigranten ihr Glück in der Pfalz suchten, ohne 
schon von Anfang an die dauerhafte Niederlassung in der Pfalz ins Auge 
zu fassen. Das Sozialprofil der Knonauer Auswanderer korrigiert somit die 
Erwartung, es seien in erster Linie gestandene Bauern ausgewandert. Stär-
kere Beweggründe, in die Fremde aufzubrechen, hatten Tagelöhner, Gele-
genheitsarbeiter und Handwerker.

Täufer bildeten eine weitere Gruppe unter den Auswanderern. 
Sie gehörten einer Kirche der Freiwilligen an, die aus Zwinglis Reforma-
tion hervorgegangen war und sich trotz anhaltender Verfolgung durch die 
Obrigkeit und die Landeskirche im ländlichen Raum hatte behaupten kön-
nen. Die Anfänge der Täuferwanderung reichen ins 16. Jahrhundert zurück. 
Damals zogen Täufer in grösserer Zahl nach Südmähren, wo ihnen lokale 
Adelige ungehinderte Niederlassung und Kultusfreiheit einräumten. Auf so 
genannten Bruderhöfen verwirklichten die «Hutterer» eine gemeinschaft-
liche Lebensform. Die generationenübergreifende Tradition der Auswan-
derung nach Mähren wurde nicht zuletzt durch täuferische Sendboten und 
temporäre Rückwanderer in Gang gehalten, die ihre in den Gebieten von 
Bern, Zürich und Basel verbliebenen Glaubensbrüder und -schwestern zur 
Migration nach Mähren zu bewegen suchten.168

Nach dem Dreissigjährigen Krieg eröffneten sich den Täufern 
mit der Auswanderung ins Elsass und in die Pfalz neue Möglichkeiten, 
sich der Repression zu entziehen und in der Fremde eine sichere Existenz 
aufzubauen. Dort waren die zurückgezogen lebenden Täufer als fleissige, 
innovationsfreudige Bauern und folgsame Untertanen willkommen. Auch 
die Republik Bern wollte Konfessionspolitik und Migrationspolitik mit-
einander verbinden. Das Siedlungsprojekt ihres Patriziers Christoph von 
Graffenried (1661–1743) im nordamerikanischen Carolina unterstützte sie 
1710 nicht zuletzt, um so eine grössere Täufergruppe ausschaffen zu können. 
Allerdings gelangten diese Täufer nie nach Amerika, weil sie schon auf dem 
Weg nach Amsterdam von deutschen und niederländischen Glaubensge-
nossen befreit wurden.

Bauern aus den Kantonen Bern und Zürich wanderten auch in 
die Mark Brandenburg aus. Verhandlungen zwischen dem Kurfürsten und 
den Räten von Bern und Zürich führten 1685 zu einer ersten Niederlassung 
bei Potsdam. Ab 1690 kamen grössere Gruppen aus beiden Kantonen in 
die Mark Brandenburg. Nicht alle gelangten freiwillig dahin; die bernische 
Almosenkammer schob auch Fürsorgefälle ab. Auf deutscher Seite beauf-
sichtigte eine besondere Behörde die Auswanderung, die eng mit einem ge-
wissen Johann Ludwig Am Biel zusammenarbeitete. Am Biel nahm als so 
genannter Lokator von bernischer Seite die Auswanderer in Brandenburg in 
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Plan der 1710 gegründeten  
Kolonie New Berne in North 
Carolina im Reisetagebuch  
von Christoph von Graffenried 
(1661–1743). Die neue Stadt  
für Schweizer und Pfälzer Sied-
ler entstand am Zusammen-
fluss der Flüsse River und Neu-
se. Graffenried residierte im  

so genannten Hof an der unte-
ren Spitze des dreieckigen 
Stadtgrundrisses. Flussauf-
wärts ist die sternförmige 
Schanze (im Plan «Redoute») 
eingezeichnet, die er zum 
Schutz gegen Indianerüberfäl-
le errichten liess.
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Empfang und verteilte sie auf die Siedlungsplätze. Er war auch Zeuge und 
Rechtsberater in den Verhandlungen um die Pachtverträge zwischen den 
Kolonisten und den landesherrlichen Ämtern.

Die Auswanderer, eigentliche Siedlungspioniere, gründeten im 
Ruppiner Land auf wüsten Böden neun geschlossene «Schweizerdörfer», 
von denen sieben auf Dauer Bestand hatten. Trotz anfänglich hoher Fluk-
tuation entstanden in wenigen Jahren zahlreiche neue Bauernstellen, was 
nicht zuletzt durch den Geburtenüberschuss unter den Kolonisten und die 
ständige Zuwanderung aus der Eidgenossenschaft zu erklären ist. Die Ge-
meinden der Schweizer Kolonisten waren auch deswegen stabil, weil die 
Siedler in den ersten drei Generationen fast nur unter sich heirateten und 
ein Vorkaufsrecht auf frei werdende Höfe vor Ort besassen.

Die Nachkommen der ersten Siedlergeneration blieben mobil. 
Wenn sie im Ruppiner Land keine Bauernstelle übernehmen konnten, wan-
derten sie in brandenburgische Städte oder nach Preussisch-Litauen weiter. 
Mit den Jahrzehnten riss der institutionelle Kontakt der Siedler zur Schweiz 
ab. Mitte der 1730er-Jahre verliessen die letzten reformierten Pfarrer aus der 
Schweiz die Mark Brandenburg. Mischehen trugen dazu bei, dass sich die 
Bewohner der «Schweizerdörfer» im Verlauf des 18. Jahrhunderts so weit 
integrierten, dass ihr Migrationshintergrund schon im 19. Jahrhundert aus 
dem kollektiven Gedächtnis verschwunden war.

Um die Bevölkerungszahl und die landwirtschaftliche Produktion 
zu erhöhen, siedelte die spanische Krone 1767 mehrere Tausend Kolonis-
ten in der Sierra Morena im nördlichen Andalusien an. Weil die Schwei-
zer Landwirtschaft in den Augen spanischer Reformpolitiker prosperierte 
und Schweizer Bauern als kräftig sowie agrarunternehmerisch versiert gal-
ten, wurden Siedler auch in der Schweiz angeworben. Allerdings kollidierte 
dieses Unterfangen mit den Interessen der eidgenössischen Militärunter-
nehmer. Diese rekrutierten die jungen Männer in ihren Kantonen lieber 
als Söldner für ihre Kompanien in Fremden Diensten, als sie auf Dauer an 
die Siedlungswanderung zu verlieren. Die eidgenössischen Obrigkeiten un-
tersagten in der Folge ihren Angehörigen die Auswanderung nach Spanien 
wohl auch, um zu verhindern, dass verarmte Rückwanderer die Armenkas-
sen ihrer Gemeinde belasteten. Dennoch gelangten etwa 800 Auswanderer 
aus der katholischen Schweiz nach Südspanien. Allerdings fanden sich un-
ter ihnen nicht die erhofften Musterbauern, sondern mehrheitlich Angehö-
rige der ländlichen Unterschicht, also Kleinbauern und Tagelöhner sowie 
Bettler, die für die Kolonisationsarbeiten ungeeignet waren. Angesichts der 
klimatischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Südspanien – sommerli-
che Hitze und Krankheiten kosteten vielen schon 1768 das Leben – wollten 
viele wieder nach Hause ziehen, wurden aber zum Bleiben gezwungen.169

Die Siedlungswanderung in der Epoche der frühen Neuzeit zeigt ein 
sehr unausgeglichenes soziales Profil. Spezifische Push- und Pull-Faktoren 
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bestimmten die geografische Ausrichtung, das soziale und kulturelle Profil 
und den wirtschaftlichen Charakter von Wanderungsbewegungen sowie das 
Mobilitätsverhalten der involvierten Migranten. In grösseren Gruppen zo-
gen vor allem jene aus der Schweiz weg, die als Angehörige der ländlichen 
Unterschicht aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen marginalisiert, wie 
die Hugenotten wegen ihres Charakters als Fremde schlecht integriert oder 
wie die Täufer wegen ihres abweichenden Glaubensverständnisses diskrimi-
niert waren. Von den Obrigkeiten und Gemeinden wurden sie jeweils aus 
unterschiedlichen Gründen als Belastung empfunden. Bauern, Handwerker 
und Gewerbetreibende hingegen, die auf ihren Höfen und in ihren Betrie-
ben ihr Auskommen fanden und als Bürger in ihre Gemeinde integriert wa-
ren, hatten keinen Grund, auszuwandern.

Massnahmen zur Minimierung der Auswanderungsrisiken

Die Auswanderung gab dem Leben der Migranten eine ganz neue Richtung 
und wollte entsprechend gut bedacht sein. Wer die Brücken hinter sich end-
gültig abbrach, benötigte vor der Abwanderung einen Taufschein des Pfar-
rers, musste mit den Verwandten die Besitzverhältnisse klären und der Ob-
rigkeit eine Abzugssteuer von zehn Prozent auf dem Vermögen entrichten, 
bis er vom Rat den Nachweis freier und ehrlicher Herkunft erhielt, das so 
genannte Mannrecht.

Die Festlegung der Migrationsziele und die Umstände der Auswan-
derung verraten, dass die Emigranten die Risiken ihres Entscheids möglichst 
begrenzen wollten.170 So wanderten die Aargauer und Knonauer vorwiegend 
in deutschsprachige und protestantische – wenn möglich reformierte – Ge-
biete aus. Darauf achteten auch die weltlichen und geistlichen Obrigkeiten 
zu Hause. In den Augen der Kirche barg Migration die Gefahr, dass die Aus-
wanderer in der Fremde ihrem reformierten Glauben untreu wurden und ihr 
Seelenheil gefährdeten. Wegen der dogmatischen und kultischen Differen-
zen zwischen reformiertem und lutherischem Protestantismus wurde selbst 

Titelblatt der Schrift «Christli-
cher Wandersmann, Das ist: 
Kurtze und nohtwendige anlei-
tung / wie reisende Studenten 
/ Gewerbs- Kriegs- Handt-
wercks- und Baurs-Leuht / sich 
nit allein vor jhrem verreisen; 
Sonder Auch auf den reisen 
selbst: Damit selbige mit nutz 
angestelt werden; Zuverhal-
ten», Zürich 1666. Mit konkre-

ten berufs- und situationsspe-
zifischen Anweisungen 
instruierte die Schrift des Zür-
cher Theologen, Kirchen
historikers und Orientalisten 
Johann Heinrich Hottinger 
(1620–1667) reformierte Protes- 
tanten, wie sie sich auf  
Reisen im fremdkonfessionel-
len Ausland verhalten sollten.
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die Auswanderung in lutherische Territorien wie Baden oder Württemberg 
beargwöhnt. Die Auswanderer wurden vor dem Besuch fremdkonfessionel-
ler Gottesdienste gewarnt und aufgefordert, wenn immer möglich mindes-
tens einmal im Jahr einem Abendmahlsgottesdienst nach reformiertem Ri-
tus beizuwohnen.

Die Bekanntschaft mit Wanderpionieren beziehungsweise Migran-
ten, die die Verhältnisse in der Fremde schon kannten, erleichterte den Ent-
schluss zur Wanderung. Gerade junge, unverheiratete Männer und Frauen 
zogen vielfach zuerst als temporäre Arbeitsmigranten in die Fremde, bevor 
sie sich dort – bisweilen nach mehrmaliger Aus- und Rückwanderung – defi-
nitiv niederliessen. Sie lernten so die Verhältnisse vor Ort und insbesondere 
den Arbeitsmarkt und die Lebenshaltungskosten in der Fremde kennen. Bei 
ihren temporären Aufenthalten in der Heimat schlossen sich ihnen mitun-
ter weitere Landsleute an, mit denen sie gemeinsam wieder aufbrachen. So 
kehrte ein gewisser Heinrich Graf, der in die Kurpfalz ausgewandert war, im 
November 1680 von Neustadt an der Weinstrasse ins zürcherische Embrach 
zurück, um dort einen Geburtsschein abzuholen. Auf seiner Rückreise in 
die Pfalz begleiteten ihn vier ledige Männer, und im Jahr darauf traten drei 
junge Embracherinnen in der Pfalz in Dienst. Einige verheirateten sich und 
blieben dort, andere kehrten definitiv nach Embrach zurück.

Bisweilen lösten sich im Lebenslauf einer Person Auswanderung, 
Weiterwanderung und Rückwanderung ab: Heinrich Schneebeli aus dem 
Knonauer Amt war in jungen Jahren in die Pfalz ausgewandert und von dort 
aus wie viele andere weiter nach Nordamerika migriert. Zwei Jahre nach 
seiner Auswanderung auf den amerikanischen Kontinent kehrte er 1729 in 
seine alte Zürcher Heimat zurück, wo er mit seinem Wohlstand offenbar 
derart Eindruck machte, dass sich mehrere junge Männer gegen den Wider-
stand des Zürcher Rats nach Amerika aufmachten. Sie begründeten damit 
die Auswanderungstradition aus dem Knonauer Amt in die nordamerikani-
schen Kolonien. Schneebeli hingegen kehrte in die Pfalz zurück.171

Risikominimierung betrieben Auswanderer auch, indem sie sich 
die Option der Rückwanderung offenhielten: Sie verkauften beim Wegzug 
nicht ihren ganzen Grundbesitz und behielten auf diese Weise ihr Bürger-
recht in der Gemeinde. Den Entscheid zur endgültigen Auswanderung 
konnten sie so vom Gelingen der Integration in der Fremde abhängig ma-
chen. Mitunter verstrichen Jahrzehnte zwischen dem ersten Aufbruch ins 
Ausland und dem Verkauf der letzten Besitztümer in der alten Heimat.172
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7	 Unterwegs  
in der Eidgenossen
schaft der frühen 
Neuzeit
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Vor der Entstehung des Bundesstaates 1848 verliefen die Grenzen, die für 
den Ein- und Ausschluss von Menschen entscheidend waren, nicht zwischen 
einem schweizerischen Inland und einem nichtschweizerischen Ausland. 
Die soziale und herrschaftlich-politische Zugehörigkeit einer Person und 
der Grad ihrer Integration definierten sich nicht über die Nation, sondern 
über die Familie und das Bürgerrecht in einer Gemeinde. Wer also in der 
frühen Neuzeit seinen Wohnort in eine andere Gemeinde seines Kantons 
oder gar in einen anderen Kanton verlegte, wurde ebenso zum Auswande-
rer beziehungsweise rechtlosen, fremden Einwanderer wie jemand, der in 
die Pfalz oder nach Nordamerika emigrierte. Allerdings machten die Ob-
rigkeiten und Gemeinden bei der Festlegung der Einzugstarife für Neubür-
ger oder Hintersassen vielfach schon damals einen Unterschied zwischen 
Zuwanderern, die aus demselben Territorium oder aus einem anderen eid-
genössischen Kanton stammten, und solchen, die von ausserhalb der Eidge-
nossenschaft einwanderten. Wenn in diesem Kapitel vielfältige Formen der 
interregionalen Wanderung und Mobilität innerhalb der Eidgenossenschaft 
der frühen Neuzeit unter dem Stichwort «Binnenmigration» zusammenge-
fasst werden, dann sollten sich die Leserinnen und Leser bewusst bleiben, 
dass die Schweiz erst nach 1848 ein national integrierter Raum wurde. Erst 
von da an lassen sich die Wanderungsbewegungen innerhalb der Landesgren-
zen uneingeschränkt als Binnenmigration im eigentlichen Sinn bezeichnen.

Wirtschaftliche und lebenszyklische Faktoren  
der Binnenmigration

Die Dörfer und Städte der alten Schweiz waren keine geschlossenen Räu-
me, sondern über die Abwanderung ihrer Bewohnerinnen und Bewohner 
und über die Zuwanderung von Ortsfremden mit ihrem näheren und wei-
teren geografischen Umfeld verbunden: Bauern, Handwerker, Patrizier und 
Landadelige nahmen auswärtige Knechte und Mägde in Dienst; Frauen und 
Männer von auswärts liessen sich in der Gemeinde nieder, weil sie in orts-
ansässige Familien einheirateten, Liegenschaften kauften oder erbten; der 
lokale Grundherr oder die Gemeinde übertrugen Ortsfremden den Betrieb 
des Gasthauses, der Mühle oder die Bewirtschaftung eines Lehenhofs. Re-
gionalstudien vermitteln einen Eindruck von den Anlässen, dem Ausmass 
und den Formen dieser alltäglichen Mobilität und Migration, für die sich 
die historische Migrationsforschung viel weniger interessiert hat als für die 
faszinierende Spezialistenwanderung, die spektakulären Fluchtbewegungen 
oder die grossen Fernwanderungen.

Wie wichtig die demografischen Schlüsselereignisse Heirat und Tod 
als Faktoren einer alltäglichen Mobilität und Migration waren, zeigt etwa das 
Beispiel der Stadt Luzern: Bei den 297 Ehen, die dort zwischen 1786 und 1795 
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geschlossen wurden, stammten fast drei Fünftel der Partner nicht aus der 
Stadt, sondern grösstenteils aus Gemeinden des Umlands oder aus benach-
barten Kantonen. Beim Tod des Ehepartners verliessen im selben Zeitraum 
fast jede zehnte Witwe und fast jeder fünfte Witwer die Stadt wieder.173

Arbeitsmigration sowie – zu einem geringeren Teil – Siedlungs-
migration waren auch für die Binnenmigration innerhalb des schweize-
rischen Raums wichtige Antriebskräfte. Noch bevor mit dem Ende des 
Dreissigjährigen Kriegs die Auswanderung aus dem Knonauer Amt in die 
kriegsversehrten Gebiete im Südwesten des Reichs einsetzte, zogen fünfzig 
Familien (etwa 260 Personen) zwischen 1634 und 1650 ins Zürcher Oberland 
und ins Glatttal, wo sie Arbeit als Handwerker oder Tagelöhner suchten, 
einen Hof erwarben oder einen solchen als Lehenbauer pachteten.

Wenn Angehörige der dörflichen Oberschicht wie etwa Grossbau-
ern oder Müller aus dem Knonauer Amt sich in anderen Zürcher Gemein-
den niederliessen, dann erklärt diese Beobachtung, weshalb diese Personen-
gruppe kaum Auswanderer ins Elsass oder nach Süddeutschland stellte: Der 
Kauf eines verwilderten Hofs im Ausland war für sie uninteressant und die 
Auswanderung mit höheren Risiken verbunden als bei Angehörigen der Un-
terschicht. Sie zogen es vor, einen Hof in einem anderen Amt zu erwerben 
und innerhalb des Zürcher Hoheitsgebiets zu wandern, womit sie auch die 
bei der Auswanderung fällige Abzugssteuer sparten.174

Das Beispiel des Zainenmachers Hans Ulrich Müller aus Otten-
bach zeigt aber auch, wie mobil besonders Angehörige der Unterschicht auf 
der Suche nach Arbeit waren: Einträge in den Kirchenbüchern verraten, 
dass Müller mit seiner Familie mehrere Jahrzehnte lang in den Gemeinden 
zwischen Thur und Glatt unterwegs war: Seine Kinder wurden 1643 in Weiss-
lingen, 1650 in Andelfingen, 1656 und nochmals 1662 in Kloten, 1659 in Wülf-
lingen und 1666 in Hettlingen getauft; eine Tochter starb 1665 in Lindau. 
Müller selber und seine Frau verstarben 1669 in Hochfelden beziehungswei-
se 1676 in der Gemeinde Bassersdorf.175

Wie im Spätmittelalter waren die Städte auch in der frühen Neu-
zeit Brennpunkte der Zuwanderung von Dienstboten.176 Zahlreiche ledige 
Frauen aus dem Knonauer Amt arbeiteten als Bedienstete in Haushalten 
der Stadt Zürich.177 In Luzern hatten auswärtige Dienstboten ebenfalls 
massgeblich Anteil an der positiven Wanderungsbilanz. 1803 lebten dort 281 
Studenten, Bedienstete, Gesellen und Knechte sowie nicht weniger als 655 
Mägde, womit diese zugewanderten Personen ein Fünftel der Stadtbevölke-
rung ausmachten.178

Unter dem Druck der wachsenden Bevölkerung kam es im 
16. Jahrhundert im Mittelland und in den Voralpen zu einem Landesausbau 
auf marginalen, ertragsarmen Böden. In den Dörfern wurde Wohnraum 
an so genannte Einzüglinge vermietet. Am Rand und ausserhalb der Dör-
fer entstanden die Taunersiedlungen der ländlichen Unterschicht. Diese 
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Zuwanderung machte sich indirekt in kommunalen Massnahmen zur Re-
gulierung des Niederlassungsrechts und zur administrativen Kontrolle der 
Zuzügler, in der stetigen Erhöhung der Einzugsgelder sowie in der Zunahme 
des Anteils der Hintersassen an der Gemeindebevölkerung bemerkbar.179

Regional- und geschlechterspezifische Muster

Der Jurabogen zwischen den südlichen Ämtern des Fürstbistums Basel und 
der Waadt übte im 18. Jahrhundert eine starke Anziehungskraft auf Arbeits- 
und Siedlungsmigranten aus. Der Fürstbischof von Basel und der Fürst von 
Neuenburg siedelten bäuerliche Kolonisten vor allem aus dem Bernischen, 
dem benachbarten Frankreich und aus der Waadt an, die auf den Jurahöhen 
die Vieh- und Alpwirtschaft einführten und Käse für den Export herstellten. 
Berner stellten dabei das grösste Kontingent. Sie übernahmen vielfach bäu-
erliche Stellen von Einheimischen, die sich neu einer Tätigkeit in der Proto-
industrie zuwandten. Faktoren wie das Alleinerbrecht des jüngsten Sohnes 
und das Fehlen von Gemeindegütern erhöhten gerade bei Emmentalern die 
Bereitschaft zur Abwanderung; darunter befanden sich auch Küher, die im 
Jura die Gelegenheit ergriffen, einen eigenen Hof zu bewirtschaften.180

Auch die prosperierende Uhren-, Schmuck- und Textilindustrie in 
der Stadt Genf war ein starker Anziehungspunkt für Arbeitsmigranten. Die 
städtischen Ateliers und Manufakturen beschäftigten zahlreiche Arbeite-
rinnen und Arbeiter, die aus der savoyischen, französischen und Waadtlän-
der Nachbarschaft zuwanderten. Für die Genfer Uhrenindustrie arbeiteten 
zudem zahlreiche Heimarbeiter im Waadtländer Jura. Im Tal von Vallorbe 
entwickelte sich eine eisenverarbeitende Industrie. Den Jurasüdfuss entlang 
breitete sich von Genf aus die sehr erfolgreiche Produktion von bedruck-
ten, wasserfesten Baumwolltüchern, so genannten Indiennes, mit einem 
Schwerpunkt um Neuenburg aus.

Der Bedarf an Arbeitskräften führte zur räumlichen Ausweitung 
des Arbeitsmarkts. So beschäftigte die Manufaktur der 1752 gegründeten Fa-
brique-Neuve von Cortaillod mehrere Hundert Arbeiterinnen und Arbeiter; 
zwischen 1754 und 1793 stieg der Anteil der Beschäftigten aus der Eidgenos-
senschaft von 10 Prozent auf 32 Prozent, jener der Ausländer von 0 Prozent 
auf 7 Prozent.181 Die Uhrenindustrie im Neuenburger Jura verursachte eine 
starke Einwanderung ins Val de Travers, nach Le Locle, La Chaux-de-Fonds 
und Les Verrières.182 Von den etwas mehr als 44 000 Bewohnern des Fürsten-
tums Neuenburg des Jahres 1793 waren mehr als 10 500 zugewandert.183

Dank statistischer Erhebungen, wie sie die Obrigkeiten im 
18. Jahrhundert auch aus Sorge um den Rückgang der Bevölkerung anstell-
ten, lässt sich das Ausmass der Migration im späten Ancien Régime punktu-
ell messen. Im Rahmen der Berner Bevölkerungsenquête von 1764 mussten 
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alle Pfarrer der Regierung melden, wie viele Männer und Frauen ihrer Ge-
meinde den Kanton zwischen 1754 und 1763 verlassen hatten. Bei den Män-
nern sollten sie zwischen Söldnern und Migranten in zivilen Berufen unter-
scheiden. Vergleicht man die Zahl der ausgewanderten Männer und Frauen 
mit der Zahl aller Männer zwischen 16 und 60 Jahren beziehungsweise aller 
Frauen zwischen 14 und 50 Jahren, die aufgrund ihres Lebensalters poten-
ziell hätten wandern können (siehe Tabellen Seite 141), liefert die Moment-
aufnahme von 1764 aufschlussreiche Beobachtungen zum Ausmass sowie zu 
den geschlechter- und regionalspezifischen Mustern dieser Migration.

In der Republik Bern wanderten in den Jahren zwischen 1754 und 
1763 8,43 Prozent der Männer zwischen 16 und 60 Jahren, aber nur 3,08 Pro-
zent der Frauen zwischen 14 und 50 Jahren. Für beide Geschlechter gilt so-
dann, dass die Auswanderungsquote in den Dekanaten der Waadt deutlich 
höher lag als in den deutsch-bernischen Dekanaten. Der Arbeitsmarkt in 
der Stadt Genf übte im 18. Jahrhundert eine hohe Anziehungskraft beson-
ders auf die westlichen Gebiete der Waadt aus, während es die Auswanderer 
aus den nördlichen Regionen der Waadt in die Indienne-Manufakturen im 
Neuenburgischen zog.184

Die Berner Obrigkeit interessierte sich 1764 auch für die Zahl der 
Rückwanderer. Aus den Berichten der Pfarrer erfuhr sie, dass in den zehn 
Jahren vor 1764 vier von zehn Söldnern, aber nur etwa zwei von zehn männ-
lichen Auswanderern in zivilen Berufen zurückgekehrt waren. Bei den Frau-
en war der Anteil der Rückwanderinnen noch geringer. Dies lässt sich mit 
den weiteren Distanzen in der zivilen Arbeitsmigration erklären. Dass zivile 
Arbeitsmigranten, die sich im Ausland erfolgreich integriert hatten, ebenso 
wenig an einer Rückwanderung interessiert waren wie jene, die dort geschei-
tert waren und sich die Rückwanderung nicht leisten konnten, spielte sicher 
auch eine Rolle.185

Bürgerrechts- und Arbeitsmarktpolitik als  
Faktoren der Migration

Hatten die Städte im Spätmittelalter ihr Bürgerrecht noch grosszügig an Zu-
zügler erteilt, gingen sie seit Mitte des 16. Jahrhunderts zu einer immer rest-
riktiveren Bürgerrechts- und Integrationspolitik über. Diese Praxis wandten 
sie nicht nur gegenüber Zuwandernden aus den umliegenden Ländern Euro-
pas an, sondern auch innerhalb der Eidgenossenschaft. Sie verliehen ihr Bür-
gerrecht immer seltener und schlossen bisweilen im 17. und 18. Jahrhundert 
den Kreis der Bürgerfamilien ganz. Zuzügler wurden nur noch zu einem min-
deren Rechtsstatus – als Bürger zweiter Klasse, meist aber als so genannte 
Hintersassen – aufgenommen. Bürger zweiter Klasse hatten keinen Zugang 
zu politischen Ämtern, konnten sich aber auf Dauer in der Stadt niederlassen 
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Anteil der aus dem Kanton Bern ausgewanderten Männer in zivilen Berufen und im 
Solddienst an der Gesamtzahl Männer, 1754–1763

Dekanat Männer  
16–60 
Jahre

zivile  
Berufe 
(n)

zivile  
Berufe 
(%)

Söldner
(n)

Söldner
(%)

Total
(n)

Total
(%)

deutsche 
Dekanate

56 192 1 409 2.51 2 132 3.79 3 541 6.3

welsche 
Dekanate

30 298 1 945 6.42 1 805 5.96 3 750 12.38

Total 86 490 3 354 3.88 3 937 4.55 7 291 8.43

Quelle: Hubler 1997, Seite 235.

Anteil der aus dem Kanton Bern ausgewanderten Frauen an der Gesamtzahl Frauen,  
1754–1763

Dekanat Frauen 14–50 Jahre ausgewanderte 
Frauen  
(n)

ausgewanderte 
Frauen  
(%)

deutsche Dekanate 56 277 851 1.51

welsche Dekanate 29 944 1 804 6.02

Total 86 221 2 655 3.08

Quelle: Hubler 1997, Seite 235.
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und einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. Hintersassen dagegen waren 
nur geduldete Mitbewohner und konnten jedes Jahr ausgewiesen werden, 
wenn ihre Dienste oder ihre Arbeit nicht mehr benötigt wurden.

Der Wandel in der städtischen Migrationspolitik hatte wesentlich 
mit der veränderten Herrschaftslage der regierenden Städte in der Eidge-
nossenschaft zu tun. Diese hatten sich im Spätmittelalter gegen ihre dy-
nastischen Konkurrenten Habsburg und Savoyen behauptet und ihre wirt-
schaftliche und militärische Macht in eine starke herrschaftliche Position 
umgemünzt. Die regierenden Geschlechter monopolisierten nun zusehends 
die einträglichen Ämter in der Verwaltung der Herrschaftsgebiete und hat-
ten kein Interesse, diese Ressourcen mit Neuzuzüglern zu teilen.

Mit dem Rückgang der Bürgeraufnahme korrespondierte auch die 
Verengung der Migrationsräume: Waren im Spätmittelalter die zahlreichen 
Neubürger Zürichs noch aus weiten Distanzen zugewandert, so stammten 
sie nun überwiegend aus dem eigenen Untertanengebiet und nur noch aus-
nahmsweise aus weiter entfernten Gebieten (siehe Tabelle Seite 143).186 Die 
Länderorte schlossen ihr Landrecht gegen Zuzügler ebenfalls ab. Die Auf-
nahme neuer Landleute erfolgte hier in der frühen Neuzeit nur noch in sel-
tenen Ausnahmefällen, beispielsweise wenn das Land mit dem Verkauf des 
Landrechts dringend benötigte Einnahmen erzielen konnte (siehe Tabelle 
Seite 143). Als Folge dieser Abschliessungspolitik wandelte sich in den re-
gierenden Städten langfristig die soziale Zusammensetzung der Einwohner-
schaft. Der Anteil der Bürger an der städtischen Bevölkerung ging zurück, 
während jener der Hintersassen grösser wurde. Allerdings schwankte das 
Verhältnis von Bürgern und Hintersassen von Stadt zu Stadt erheblich (siehe 
Tabelle Seite 144).

In Genf waren die Bürger schon in der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts eine Minderheit in der Stadt, in Bern war dies spätestens in der 
zweiten Jahrhunderthälfte auch der Fall. Anders präsentierten sich die Ver-
hältnisse in Zürich und Basel, wo die Bürger trotz rückläufigem Anteil an 
der Stadtbevölkerung in der Mehrheit blieben.

Offenbar betrieben die einzelnen Städte eine unterschiedliche 
Migrations- und Integrationspolitik. Zürich und Basel waren bei der Auf-
nahme von Hintersassen zurückhaltender als Bern und Genf, sodass die 
Bürger in Zürich noch am Ende des Ancien Régime deutlich in der Mehrheit 
blieben. Die Ursachen dafür sind in der politischen Ökonomie beziehungs-
weise in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik der jeweiligen Städte zu 
suchen. Aufschlussreich ist der Vergleich zwischen Zürich und Genf, die im 
18. Jahrhundert beide von der Protoindustrie und vom Export hochwertiger 
Waren lebten – Zürich vom Export von Baumwoll- und Seidentuchen, Genf 
vor allem vom Export von Uhren und Schmuck.

Die Zürcher Textilien wurden dezentral in Heimarbeit auf der 
Zürcher Landschaft unter der Kontrolle städtischer Verleger-Kaufleute 
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Bürgerrechtserteilungen in der Stadt Zürich, 1501–1795 

Zeitraum Anzahl Bürgerrechtserteilungen

1501–1550 923

1551–1600 763

1601–1650 407

1651–1700 17

1701–1795 2

Quelle: Guyer 1943, Seite 77.

Bürgerrechtserteilungen in der Stadt Basel, 1400–1798 

Zeitraum Aufnahmen 
(total)

Personen (total) Aufnahmen
(jährl. Schnitt)

Personen
(jährl. Schnitt)

1400–1499 5 814 14 100 58 141

1500–1599 3 743 9 400 37 94

1600–1699 2 818 5 700 28 57

1700–1798 1 583 1 600 16 16

Quelle: Gschwind 1977, Seite 170.

Erteilung des Landrechts in Schwyz, 1500–1798 

Zeitraum Anzahl Landrechtserteilungen

1500–1586 89

1588–1798 17 (je 1 Erteilung: 1588, 1597, 1606, 1643, 1713; je 6 Erteilungen: 1648, 1716

Quelle: Styger 1914, Seite 183; Landolt 2012, Seite 80.
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Anteil Einwohnerklassen an Gesamtbevölkerung von Schweizer Städten

Stadt (Stichjahr) Bürger Hintersassen Übrige (Gäste, 
Fremde)

Zürich 1671 85 %

Zürich 1756 5.4 %

Zürich 1780 62 %

Basel 1779 52 % 48 % (Nichtbürger)

Genf 1720 33 %

Genf 1780 27 %

Genf 1781 26.5 % 46 % 27.5 %

Bern 1764 52.3 %

 

Quelle: Braun 1984, Seite 155ff.
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hergestellt. Die städtischen Unternehmer beliessen die Heimarbeiter auf 
dem Land und siedelten sie nicht in der Stadt an, da die Lebenshaltungs-
kosten für die Heimarbeiter auf dem Land tiefer waren als in der Stadt. Vor 
allem aber blieb so die städtische Sozialstruktur homogener. Die Bürger 
blieben in der Stadt Zürich in der Mehrheit und verminderten damit die Ge-
fahr, von jenen Einwohnern majorisiert zu werden, die weder rechtlich noch 
politisch und wirtschaftlich voll integriert waren. Die Zürcher Obrigkeit be-
hielt damit einen potenziellen Unruhefaktor unter Kontrolle und betrieb 
politische Krisenprävention.

Ganz anders in der Stadt und Republik Genf, die im Unterschied 
zur Stadt Zürich nur ein sehr kleines Territorium mit wenigen Dörfern be-
sass. Der Arbeitsmarkt, den Genf herrschaftlich kontrollierte, war viel zu 
klein, um die hohe Nachfrage der dynamischen Genfer Wirtschaft nach Ar-
beitskräften zu befriedigen. Die Genfer Unternehmer mussten Arbeitskräf-
te aus dem weiteren savoyischen und französischen Umland als Hintersassen 
in die Stadt Genf aufnehmen. In der Folge nahmen die Bevölkerung Genfs 
und die soziale Differenzierung innerhalb der städtischen Gesellschaft im 
18. Jahrhundert markant zu. Die Hintersassen befanden sich schon in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegenüber den Bürgern in der Mehrheit. 
Diese Mehrheit forderte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer 
radikaler Verbesserungen ihrer wirtschaftlichen und rechtlich-politischen 
Lage. Heftige Auseinandersetzungen zwischen Bürgern und Hintersassen 
erschütterten in den 1770er- und 1780er-Jahren die Stadt, und die regieren-
den Patrizier mussten Schritt für Schritt Konzessionen an jene Mitbewohner 
machen, von deren Arbeit der Wohlstand der Genfer Oberschicht abhing.187

Einschränkungen des Bürgerrechts auf dem Land

Trotz des allgemein höheren Mobilitätsgrads in der ländlichen Gesellschaft 
schränkten auch die Land- und Dorfgemeinden seit der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts ihr örtliches Bürgerrecht zunehmend ein, um sich vor un-
erwünschter Konkurrenz auf dem lokalen Arbeitsmarkt, bei der Nutzung 
von Allmende, Weide und Wald sowie bei der Beanspruchung der lokalen 
Armenfürsorge zu schützen. Ortsfremde wurden allgemein nur noch als 
Hintersassen angenommen, die sich in der Gemeinde auf Zusehen hin nie-
derlassen durften. Zu den kommunalen Ressourcen hatten sie grundsätzlich 
keinen Zugang mehr, auch wenn sie mit ihren Abgaben die Lasten der Ge-
meinde mittragen mussten.

Besonders bei starkem Bevölkerungswachstum und Nahrungs-
knappheit griffen die ländlichen Gemeinden zu protektionistischen Mass-
nahmen, um die Mobilität und Niederlassung von Zuzüglern zu drosseln. 
Zu diesen zählten das Verbot, fremde Hausleute zur Miete aufzunehmen, 
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Die Bettlerin mit den Krücken 
nach Callot, Federzeichnung 
von Caspar Wolf, 1751–1760. 
Caspar Wolf (1735–1783) 
wuchs als viertes von sieben 
Kindern des Schreiners und 
Schnitzers Joseph Wolf  
und der Bauerntochter Sibylle  
Veronika Süess in Muri, 
Aargau, in ärmlichen Verhält-

nissen auf. Nach der Lehre 
beim bischöflichen Hofmaler 
Johann Jakob Anton von Lenz 
in Konstanz und Gesellenjah-
ren in Augsburg, München und 
Passau wurde Wolf in den 
1770er-Jahren ein Pionier der 
Alpenmalerei.
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die Erhöhung der Einzugs- und Hintersassengelder, der Abschluss des Bür-
gerrechts, der Nachweis eines Mindestvermögens für die Genehmigung der 
Heirat mit Ortsfremden, die Erteilung eines minderen Bürgerrechts bezie-
hungsweise des Hintersassenstatus, die Erhebung von Heiratsgeldern bei 
der Heirat mit einer ortsfremden Frau sowie der Verlust des Heimatrechts 
bei der Heirat einer Ortsbürgerin mit einem ortsfremden Mann.

Die Gemeinden verweigerten Gesuchstellern das Bürgerrecht mit 
der Begründung, die Gemeinde sei übervölkert, es fehle der Wohnraum, 
die Gesuchsteller hätten zu viele Kinder, seien ohne Besitz und verschul-
det oder deren berufliche Tätigkeit stelle eine unerwünschte Konkurrenz 
für das ansässige Handwerk und Gewerbe dar. Unerwünscht war auch die 
Vermehrung von Haushalten, die als Konkurrenten auf dem örtlichen Lie-
genschafts- und Heiratsmarkt wahrgenommen wurden.

Als die Dorfarmut im 18. Jahrhundert zur grossen Belastung für 
Gemeinden und Obrigkeiten wurde, verweigerten die Gemeinden die Auf-
nahme von Neubürgern zunehmend auch aus Furcht vor steigenden Aus-
gaben für die Armenhilfe. Das kommunale Bürgerrecht war, nachdem die 
eidgenössischen Obrigkeiten Mitte des 16. Jahrhunderts die Gemeinden 
mit der Unterstützung für ihre verarmten Ortsbürger betraut und ihnen die 
Kosten dafür überbürdet hatten, zu einem zentralen migrations- und inte
grationspolitischen Faktor geworden. Dies galt umso mehr, als die Gemein-
den verpflichtet waren, nicht nur die vor Ort lebenden Bürger, sondern auch 
jene, die bisweilen seit Generationen nicht mehr in der Gemeinde lebten, im 
Fall der Verarmung auf ihre Kosten zu unterhalten.188 Als Folge dieser Ent-
wicklung nahmen auch die ländlichen Gemeinden Zuzügler immer häufiger 
nur noch als Hintersassen auf. Bei der Auswahl bevorzugten sie Berufsleute, 
die die Bedürfnisse der lokalen Wirtschaft und Gesellschaft befriedigten.189

Nichtsesshaftigkeit als Marginalisierungsfaktor

Die Integrationsfähigkeit der korporativ-kommunalen sowie republikani-
schen Gemeinwesen, die im Gegensatz zum weitgehend monarchischen Eu-
ropa das Herrschaftssystem und die politische Kultur der Eidgenossenschaft 
in der frühen Neuzeit bestimmten, war strukturell schwach. Mehr noch als 
die Zuzügler, die als Hintersassen in die Gemeinden aufgenommen wurden, 
bekam die wachsende Zahl von Menschen auf der Strasse diese Abwehrhal-
tung zu spüren. Die Rede ist von den mobilen Berufsleuten, darunter Sän-
ger, Spielleute, Schausteller, Hausierer. Betroffen waren aber auch Angehö-
rige religiös-ethnischer oder kultureller Minderheiten wie Juden, Zigeuner, 
Roma, Sinti und Jenische sowie verarmte und ausgestossene Marginalisierte 
wie Bettler, Landstreicher, Vagabunden, Kriegsvertriebene, Deserteure und 
flüchtige oder aus dem Land verbannte Kriminelle.
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Zum Schutz vor Repression durch die Obrigkeit und die sesshafte Bevöl-
kerung wanderten sie häufig in Gruppen, zogen sich an abgelegene Orte in 
Grenzregionen zurück und schlugen sich mit Gelegenheitsarbeiten, Bet-
tel, Almosen, Speisungen von Klöstern und Diebstahl durch. Regelmässig 
wurden sie in der frühen Neuzeit Opfer gewaltsamer Betteljagden, Razzi-
en, Abschiebungen und Körperstrafen durch die Obrigkeiten, die zu diesem 
Zweck besondere Polizeiorgane schufen.

Gemeinsam waren diesen sehr unterschiedlichen Gruppen eine 
hohe Mobilität sowie die Nichtsesshaftigkeit, die sich auch im fehlenden 
Heimatrecht manifestierte. Im 19. Jahrhundert gerieten sie immer stärker 
in den Fokus der Kantone und des Bundes. Die Beseitigung der Heimat-
losigkeit, die Unterdrückung der mobilen Lebensweise sowie die mitunter 
zwangsweise Assimilation dieser Gruppen an die Kultur der Sesshaftigkeit 
wurden ein prioritäres sozial- und kulturpolitisches Anliegen der Behörden.
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Bis zum Ende des Ancien Régime war die Schweizer Geschichte durch sämt-
liche Formen der Migration geprägt. Befristete Arbeits- und Karrieremigra-
tion, Auswanderung, Einwanderung, Rückwanderung, Binnenwanderung, 
Flucht- und Zwangsmigration gestalteten jeweils in regionalen und gesell-
schaftlichen Akzentuierungen die unterschiedlichen Epochen. Diese Ent-
wicklungen setzten sich im 19. Jahrhundert in gesteigerter Intensität fort, 
denn nie zuvor waren weltweit mehr Menschen unterwegs als im Zeitraum 
zwischen Französischer Revolution und Erstem Weltkrieg. Auch die er-
zwungene Migration spielte im 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle, obwohl 
der Sklavenhandel im Vergleich zum 18. Jahrhundert rückläufig war und die 
Fluchtmigration bei Weitem noch nicht die Dimensionen des 20. Jahrhun-
derts, des eigentlichen «Jahrhunderts der Flüchtlinge», erlangte.

Begünstigt wurden die gesteigerte Mobilität und die Zunahme der 
Migration im 19. Jahrhundert durch Faktoren wie Bevölkerungswachstum, 
verbesserte und preiswertere Transportmöglichkeiten von Menschen und 
Gütern, neue Beschäftigungsmöglichkeiten infolge der Industrialisierung, 
rasche Ausdehnung des internationalen Arbeitsmarkts sowie den Abbau 
von Mobilitätsschranken. Im Zentrum der folgenden Ausführungen steht 
der Abbau solcher Schranken im modernen Staat des 19. Jahrhunderts. 
Denn Migration bedeutet nicht nur Weggehen und Unterwegssein, sondern 
auch Ankommen und Bleiben. Dabei ist der rechtliche Status von Inländern 
und Ausländern von besonderer Bedeutung.

Inländergleichstellung in der Helvetik und im neuen Bundesstaat

In der Helvetik von 1798 und im modernen Bundesstaat von 1848 wurde 
das Verhältnis der Bürger zum Staat sowie der Bewohner zu ihrem Wohnort 
komplett neu geregelt. Zentraler Aspekt war die schliesslich in der Bundes-
verfassung garantierte rechtliche Gleichstellung von Schweizer Männern 
christlichen Glaubens, insbesondere die Niederlassungsfreiheit. Das Recht, 
sich in jedem Kanton frei niederzulassen und dort die politischen Rechte 
wahrzunehmen, vergrösserte die geografische und indirekt auch die soziale 
Mobilität in der Schweiz. Zugleich machten die neuen, freiheitlichen Ver-
hältnisse das Land sowohl für politische Flüchtlinge und Intellektuelle als 
auch für Gewerbetreibende und Unternehmer aus dem Ausland attraktiv.

Die grössere Bewegungsfreiheit, welche die Bundesverfassung 
einem Grossteil der Schweizer Männer gewährte, erweiterte die Chancen 
des wirtschaftlichen Aufstiegs breiter Bevölkerungsschichten. Bis die so ge-
nannte Inländergleichstellung landesweit umgesetzt war, sollte es allerdings 
noch Jahrzehnte dauern. Die Emanzipation der Juden 1866, die Revision 
der Bundesverfassung im Zuge der demokratischen Bewegung sowie die 
Gewährung der Gewerbefreiheit 1874 waren wichtigen Etappen auf diesem 
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Weg. Zeitgleich erleichterte das rasch wachsende Eisenbahnnetz, dessen 
Bau bereits Tausende von primär ausländischen Arbeitern und vereinzelt 
auch Arbeiterinnen anzog, die Mobilität der Menschen. Die besseren Trans-
portmöglichkeiten und der Abbau rechtlicher Schranken schufen die Vor-
aussetzung für einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel, der im 
letzten Drittel des Jahrhunderts die Schweiz ebenso wie weite Teile Europas, 
Amerikas und andere Weltregionen erfasste.190 Die Epoche zwischen 1870 
und dem Ersten Weltkrieg wird denn auch als Blütezeit des Liberalismus 
bezeichnet. Verstärkt zogen hauptsächlich junge Männer und Frauen aus 
dem In- und Ausland in die Städte und Industriegebiete und lösten einen 
enormen Verstädterungsschub aus.

Dass die rechtliche Gleichstellung der Männer im ganzen Gebiet 
der Schweiz nicht selbstverständlich war, zeigt ein Blick in die Anfänge des 
19. Jahrhunderts. Mit dem Untergang der Alten Eidgenossenschaft 1798 fie-
len ständische Schranken weitgehend weg. Die Helvetik gewährte am 13. Fe-
bruar 1799 Niederlassungs- und Gewerbefreiheit auf dem gesamten Gebiet 
der Helvetischen Republik. Nach deren Scheitern 1803 wurden die erlangten 
Freiheiten jedoch weitgehend rückgängig gemacht. Der Bundesvertrag von 
1815 enthielt keine Bestimmung betreffend Niederlassungsfreiheit, was ins-
besondere die katholischen Kantone, aber auch etwa Appenzell Ausserrho-
den dazu veranlasste, die Zuwanderung von Andersgläubigen einzuschrän-
ken oder zu verhindern. Mobilitätsschranken galten teilweise aber auch für 
eigene Kantonsbürger. So verlangte der Kanton Zug von Bürgern, die sich 
in einer anderen Gemeinde niederlassen wollten, eine Kaution von 200 bis 
500 Franken. Die wirtschaftlich besser gestellten Kantone hingegen streb-
ten über kurz oder lang eine freiere Gestaltung der Niederlassung an, sodass 
sich am 10. Juli 1819 zwölf Kantone mittels Konkordat gegenseitig Niederlas-
sungsfreiheiten zugestanden.191

Die grundlegende Überarbeitung des restaurativen Bundesvertrags 
aus dem Jahr 1815 und die Schaffung eines modernen Bundesstaats scheiter-
ten 1832 und 1833. Beide hätten die Gleichbehandlung der Bürger gewährleis-
ten und zugleich die Mobilität erleichtern sollen. Im Bericht zum Entwurf 
zur Bundesverfassung von 1848 hielten die Verfassungsväter am 8. April 1848 
denn auch fest: «Wenn man will, dass die Schweiz eine Nation, die Eidge-
nossenschaft eine Familie von Brüdern sei, so muss man die Gleichheit der 
Rechte der Eidgenossen als Prinzip aufstellen.»192 In der Tat schuf dann die 
Bundesverfassung von 1848 Rechtsgleichheit für Schweizer Männer christ-
lichen Glaubens. Sie gewährte die Niederlassungsfreiheit im ganzen Gebiet 
der Schweiz. Allerdings hatten die Kantone noch für Jahre die Möglichkeit, 
die Niederlassung auch christlichen Schweizern zu verweigern, wenn diesen 
die für die Niederlassung notwendigen Papiere fehlten.193

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Inländergleichstellung war die Be-
seitigung der Heimatlosigkeit mit dem «Bundesgesetz, die Heimathlosigkeit 
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Wanderungsgewinne nach Kantonen, 1870–1910

Kanton jährliche Zunahme in 
Promille

Zürich 6.3

Bern − 5.0

Luzern − 0.4

Uri − 3.0

Schwyz 3.6

Obwalden − 3.9

Nidwalden − 5.5

Glarus − 7.2

Zug 0.1

Freiburg − 3.8

Solothurn − 0.3

Basel-Stadt 15.0

Basel-Landschaft − 2.7

Schaffhausen − 3.3

Appenzell  
Ausserrhoden

− 4.3

Appenzell Innerrhoden − 3.4

St. Gallen 3.4

Graubünden 1.2

Aargau − 3.6

Thurgau 1.9

Tessin 0.3

Waadt 1.5

Wallis − 2.1

Neuenburg − 1.6

Genf 13.3

ganze Schweiz 0.3

Quelle: Bickel 1947, Seite 134.
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betreffend» vom 3. Dezember 1850. «Heimatlose» waren in der Regel Nach-
kommen ehemaliger Kantons- und Gemeindebürger, die ihr kommunales 
Bürgerrecht verloren hatten. Das Bürgerrecht konnten Personen verlieren, 
die aufgrund von Heirat oder aus anderen persönlichen Motiven die Kon-
fession wechselten. Aber auch Personen, die während langer Zeit ortsabwe-
send waren, beispielsweise weil sie über lange Zeit Dienst in fremden Heeren 
leisteten, waren davon betroffen.194 Die Heimatlosen hatten im Armutsfall 
keinen Anspruch auf Unterstützung, sodass sie meist in prekäre Verhält-
nisse gerieten; die Folge war eine nichtsesshafte Lebens- und Arbeitswei-
se.195 Mit dem Gesetz von 1850 besass der Bund die Möglichkeit, heimat-
lose Menschen einem Kanton zur Einbürgerung zuzuweisen, womit er den 
unsicheren Rechtsstatus der Heimatlosen beseitigte. Die Heimatlosen, die 
damals rund ein Prozent der Bevölkerung oder 25 000 bis 30 000 Personen 
ausmachten, erhielten das Bürgerrecht eines Kantons und einer Gemein-
de und, im Falle von Armut, Anspruch auf Unterstützung. Die Männer er-
langten zudem die politischen Rechte auf eidgenössischer, kantonaler und 
kommunaler Ebene.196

Eingeschränkte und unerwünschte Mobilität

Mit der Inländergleichstellung schuf der Gesetzgeber mittels Bestimmun-
gen in der Bundesverfassung zugleich Bürger «zweiter Klasse»: Zu diesen 
gehörten Juden, Nichtsesshafte, Menschen aus der Unterschicht und vor al-
lem Frauen.197 Für sie blieben Mobilitätsschranken auch weiterhin bestehen. 
Die Abstriche im Gleichheitspostulat sind nicht nur auf die wirtschaftlichen 
und politischen Interessen von Kantonen und Gemeinden zurückzuführen, 
die der Gleichstellung Grenzen setzen wollten. Sie waren auch dem damals 
vorherrschenden politischen Diskurs geschuldet.

Den Schweizer Juden wurde aus antisemitischen Motiven und aus 
Angst vor unerwünschter Konkurrenz nach 1848 die Niederlassungsfreiheit 
weiterhin verwehrt. Sie erlangten diese erst 1866 auf starken ausländischen 
Druck hin. Insbesondere Frankreich, die Niederlande und die USA pochten 
auf rechtliche Gleichbehandlung von Juden und Christen in der Schweiz. 
Diese Staaten hatten, wie auch das Grossherzogtum Luxemburg, die Juden
emanzipation bereits verwirklicht. Auch in der Schweiz hatten einzelne 
Städte wie Genf 1841 und Bern 1846 die Juden bereits vor der Gründung 
des Bundesstaats gleichgestellt. 1864 knüpfte die französische Regierung 
den Abschluss von Handelsverträgen mit der Schweiz an die Gewährung 
der Niederlassungsfreiheit für französische Juden in der Schweiz. Da die 
Schweiz aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen diesem französischen An-
sinnen entsprach, entstand eine aussergewöhnliche Ungleichbehandlung: In 
der Schweiz lebende französische Juden waren in Fragen der Niederlassung 
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Karikatur im «Nebelspalter», 
die den Habitus von Personen 
mit freier Niederlassung ins 
Bild rückt, 1875. Im Unterschied 
zu Schweizer Männern christ
lichen Glaubens, die seit  
1848 ihren Wohnsitz im ganzen  

Gebiet der Schweiz frei wählen 
konnten, wurde Schweizer  
Juden die Niederlassungsfrei-
heit erst 1866 auf starken  
ausländischen Druck hin ge-
währt.
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rechtlich bessergestellt als Schweizer Juden. 1866 wurde diese absurde Si-
tuation behoben, indem auch Schweizer Juden die Niederlassungsfreiheit 
erhielten. Die revidierte Bundesverfassung von 1874 garantierte schliesslich 
die Kultusfreiheit, die 1893 durch die Annahme der Schächtverbotsinitiative 
wieder eingeschränkt wurde.198

Auf die «verspätete Emanzipation» folgte dann aber eine rasante 
Wachstumsphase, die als Gründerjahre des Judentums in der Schweiz be-
zeichnet werden kann. Die jüdische Bevölkerung der Schweiz wuchs zwi-
schen 1870 und 1920 dank Zuwanderung – vorerst meist aus dem Elsass und 
dem Herzogtum Baden, ab 1890 auch von Jüdinnen und Juden aus Osteu-
ropa – um das Vierfache auf rund 21 000 Personen an. Diese Zahl entsprach 
etwas mehr als 0,5 Prozent der Gesamtbevölkerung, ihr Anteil war im dama-
ligen internationalen Vergleich somit sehr bescheiden. Die zugewanderten 
Jüdinnen und Juden gründeten verschiedene neue Gemeinden, sodass die 
Schweiz am Ende des Ersten Weltkriegs 25 jüdische Gemeinden zählte.199

Äusserst schwer taten sich die Kantonsregierungen, der Bund 
sowie die Bevölkerung im Umgang mit Fahrenden. Die Lebensweise von 
Wanderhändlern und -handwerkern, meist ein Erbe früherer Verarmung, 
wurde im 19. Jahrhundert mehr und mehr als unzeitgemäss und unzivilisiert 
betrachtet. Nach zum Teil gewaltsamen Wegweisungen und Verfolgungen 
wurden sie im Rahmen des Heimatlosengesetzes von 1850 im jeweiligen Auf-
enthaltskanton eingebürgert, oft gegen den Widerstand der Bevölkerung. 
Zugleich stellte der Gesetzgeber die Nichtsesshaftigkeit unter Strafe.200 Die 
Fahrenden wurden gezwungen, sich an die Lebensweise der sesshaften, bür-
gerlichen Gesellschaft zu assimilieren. Zur Ermittlung des Einbürgerungs-
kantons internierten die Kantone mehrere Hundert Fahrende für mehrere 
Monate. Dabei wurden die Fahrenden verhört, medizinischen Untersuchun-
gen unterworfen und zu Fahndungszwecken fotografiert.201 Die Aufnahmen 
von Carl Durheim, die der Berner Fotograf im Auftrag der Bundesanwalt-
schaft machte, stellen weltweit den ersten grösseren Bestand an Polizeifoto-
grafien dar.202

Trotz Heimatlosengesetz blieb die Mobilität fahrender Bevölke-
rungsgruppen schweizerischer oder ausländischer Herkunft für den wer-
denden Verwaltungsstaat auch in den nachfolgenden Jahrzehnten eine He-
rausforderung. Im «Programm betreffend Bekämpfung der Zigeunerplage» 
schildert der Adjunkt der Polizeiabteilung des EJPD, Eduard Leupold, 
1911 die Situation aus Behördensicht: «Die Zigeuner befinden sich in ste-
tem Widerspruch mit den Polizeigesetzen; durch blosse Ausschaffung ist ih-
nen nicht beizukommen, da sie stets wieder im Lande auftauchen, solange 
ihre Rückkehr straflos bleibt. Sie setzen sich in beständigen und bewussten 
Widerspruch mit den Gesetzen und Verordnungen des Bundes über das Zi-
vilstandswesen, da sie keine Geburten in die Zivilstandsregister eintragen 
lassen, keine bürgerliche Trauung eingehen und dadurch jede Fixierung des 
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Personenstandes verunmöglichen. Durch ihre unstete Lebensweise entzie-
hen sie sich jeder zivilstandsamtlichen Kontrolle und damit auch jeder auf 
die Verletzung der Zivilstandsvorschriften gesetzten Strafe. Sie sind somit 
refraktär gegen jede bürgerliche Ordnung und staatliche Autorität und zwar 
nicht nur theoretisch, wie viele Bekenner anarchistischer Theorien, sondern 
täglich mit der Tat.»203

Spätestens seit 1905 hatten Behördenvertreter mit verschiedenen 
Massnahmen versucht, die Mobilität der Fahrenden einzuschränken be-
ziehungsweise deren Einreise in die Schweiz zu verhindern. Dazu gehörten 
der Versuch einer Grenzsperre für ausländische Fahrende, das Verbot der 
Beförderung von Fahrenden mit Bahn und Dampfschiffen, die Planung 
eines Zentralregisters der Nichtsesshaften nach bayrischem Vorbild und 
die Abschiebung von ausländischen Fahrenden.204 Im Oktober 1912 ent-
schied die Polizeidirektorenkonferenz, Nichtsesshafte aus allen Kantonen 
im bernischen Witzwil zu internieren und sie nach der Identifikation wenn 
immer möglich auszuweisen.205 Auch auf internationaler Ebene versuchte 
die Schweiz mehrfach, jedoch vergeblich, auf das Thema der Nichtsesshaf-
ten aufmerksam zu machen und internationale Konferenzen einzuberufen. 
Ebenfalls erfolglos blieb die Schweiz bei internationalen Konferenzen zur 
Armenpflege von Ausländern. So strebte sie einen internationalen Lasten-
ausgleich für die Rückführung von armengenössigen Ausländern in ihre 
Heimatstaaten an, konnte sich jedoch nicht durchsetzen.206

Den Tiefpunkt der teils behördlichen, teils zivilgesellschaftlichen 
Zwangsmassnahmen gegenüber Fahrenden bildete das Projekt «Kinder der 
Landstrasse» der Stiftung Pro Juventute. Ab 1926 begann das Hilfswerk mit 
Unterstützung von Bund, Kantonen und fürsorgerischen Institutionen, Je-
nischen systematisch die Kinder wegzunehmen. Etwa 600 Kinder brachte 
sie in Pflegefamilien, Heimen, psychiatrischen und Arbeitsanstalten und 
mitunter sogar in Gefängnissen unter. Das Ziel dieser massiven Eingriffe 
in die Privatsphäre der Familie war, Jenische zur Sesshaftigkeit zu zwingen. 
Die gewaltsamen Kindswegnahmen stellten einen Versuch soziokultureller 
Homogenisierung dar. Sie müssen vor dem Hintergrund eines geradezu fa-
natischen Glaubens an umfassende staatliche Steuerungsmöglichkeiten des 
Sozialen verstanden werden.207

Im internationalen Vergleich besonders stossend ist die lange Dau-
er, während der den Schweizer Frauen die staatsbürgerlichen Rechte ver-
wehrt blieben.208 Die rechtliche, ökonomische und soziale Ungleichbehand-
lung von Frauen ist seit Längerem Gegenstand der Forschung. Als Gründe 
dafür seien hier lediglich das bürgerliche Männerideal und die Wehrpflicht 
erwähnt, von der die Frauen ausgeschlossen waren, das Differenzkonzept 
des Geschlechterdualismus, wonach Frauen als «Ungleiche» betrachtet 
wurden, sowie der fehlende Grundrechtskatalog in der Verfassung und das 
strukturelle Beharrungsvermögen der direkten (Männer-)Demokratie.209
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Ungleich behandelt wurden die Frauen nicht nur im Hinblick auf die Aus-
übung der politischen Rechte, die ihnen auf Bundesebene bis 1971 verwehrt 
blieben. Frauen waren auch in Bezug auf ihre zivilrechtliche Stellung im 
ehelichen Güterrecht benachteiligt. Ihre persönliche Handlungsfähigkeit 
wurde durch die Geschlechtsvormundschaft beschnitten, die für verheira-
tete Frauen in manchen Kantonen bis 1912 galt, sowie durch diskriminie-
rende Bestimmungen über den Erwerb, den Verlust und die Weitergabe des 
Schweizer Bürgerrechts und durch Einschränkungen der Niederlassungs-
freiheit.210 Noch 1911 hielt der damalige Bundesrichter und Staatsrechtler 
Albert Affolter fest, dass Frauen, «die sowieso das Stimmrecht nicht besit-
zen, als im Nichtbesitze der bürgerlichen Rechte und Ehren befunden und 
ihnen die Niederlassung verweigert werden» könne.211 In einem argumen-
tativen Zirkelschluss band Affolter also die Niederlassungsfreiheit an die 
politischen Rechte, die eigentlich an die Niederlassung gebunden gewesen 
wären. Wie häufig Frauen aufgrund dieser Haltung die Niederlassung in der 
Schweiz verwehrt wurde, ist angesichts fehlender Forschung schwierig zu 
beantworten. Doch offenbart Affolters Argument das rechtliche Prekariat 
von Frauen in der Schweiz nur zu deutlich. Noch bis ins Jahr 1988 konnte 
der Ehemann auch gegen den Willen seiner Gattin den Wohnsitz festlegen 
und handelte damit rechtens. Erst der Gleichstellungsartikel in der Bun-
desverfassung 1981, die Revision des Eherechts 1988 und das Gesetz über 
die Gleichstellung von Mann und Frau, das 1998 in Kraft trat, brachte die 
vollständige rechtliche Gleichstellung.

Der Status der Ausländer 

Moderne Nationalstaaten definieren die Teilhabe an einem bestimmten 
politischen Gemeinwesen über die Staatszugehörigkeit. Über die Definiti-
on, wer zur staatlich-nationalen Gemeinschaft gehört, bestimmten sie in-
direkt auch den Status des Ausländers: Er wird zur Person, die nicht über 
die Staatszugehörigkeit des Staats verfügt, in dem er lebt oder sich gerade 
aufhält. Rogers Brubaker spricht denn auch davon, dass die Konstitution 
der bürgerlichen Rechte nach der Französischen Revolution zugleich zur 
«Erfindung des Ausländers» geführt habe.

Der Begriff «Ausländer» löste im Verlauf des 19. Jahrhunderts 
nach und nach denjenigen des «Fremden» ab, der in der Schweiz auch bei so 
genannt kantonsfremden Schweizern angewendet worden war.212 Wiederum 
war es der französische Einfluss in Form der Helvetischen Republik, der in 
Fragen der Staatszugehörigkeit völlig neue Verhältnisse schuf. Mittels Gesetz 
vom 29. September 1798 hatte die Helvetische Republik die ausländischen 
Männer den inländischen Männern bis auf die politischen Rechte gleich-
gestellt. Voraussetzung für den Erhalt eines so genannten Toleranzscheins, 
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einer Niederlassungsberechtigung, war das Vorweisen eines Heimatscheins 
und eines Leumundszeugnisses.

Mit dem Ende der Helvetischen Republik ging die Kompetenz in 
Ausländerfragen wieder an die Kantone zurück. Weiterhin bestand aber mit 
Frankreich ein Abkommen, das die Niederlassungsfreiheit sowie die bürger-
lichen Rechte von Franzosen in der Schweiz sowie von Schweizern in Frank-
reich garantierte. Die Verschiebung der Kompetenzen in ausländerpoliti-
schen Angelegenheiten von einer Zentralgewalt zurück an die Kantone 
wurde im Bundesvertrag von 1815 verankert. An dieser Kompetenzverteilung 
zwischen Bund und Kantonen änderte auch die Bundesverfassung von 1848 
nichts Grundsätzliches. Der Bundesrat besass in den darauffolgenden Jahr-
zehnten bloss die Möglichkeit, diejenigen Ausländer auszuweisen, die die 
innere oder äussere Sicherheit des Landes gefährdeten. Bei Bedarf konnte er 
einen Bundesanwalt einsetzen.213

Der Bundesrat schloss zudem die Staatsverträge zwischen der 
Schweiz und den wichtigsten ausländischen Staaten ab. Diese bildeten den 
rechtlichen Rahmen für die Bestimmungen der Kantone über Niederlas-
sung und Aufenthalt von Ausländern. Da sich die Schweiz bis zum Ersten 
Weltkrieg als Auswanderungsland verstand, war es den Regierungen von 
Bund und Kantonen ein besonderes Anliegen, dass der Aufenthalt und die 
Niederlassung von Schweizern im Ausland möglichst liberal gewährt wur-
den. Aufgrund des Reziprozitätsprinzips gewährten Bund und Kantone 
den Ausländern ebenfalls weitreichende Freiheiten. Die Abkommen über 
Niederlassung und Ausübung eines Gewerbes waren, entsprechend der im 
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts liberal praktizierten internationalen 
Freizügigkeit, sehr offen gestaltet.

Wer sich in der Schweiz niederlassen wollte, musste Identitätspa-
piere und teilweise auch Leumundszeugnisse vorlegen. Für Ausländerinnen 
und Ausländer, aber auch für Schweizerinnen und Schweizer, die einen 
Kantonswechsel vornahmen, bestand eine polizeiliche Meldepflicht. Mit 
dem Inkrafttreten des schweizerischen Zivilgesetzbuchs im Jahr 1912 regelte 
der Bund die zivilrechtliche Stellung der Ausländer schliesslich einheitlich, 
und zwar als vollständige und bedingungslose Gleichstellung mit Schwei-
zern. Nicht alle Schweizer Interessengruppen reagierten positiv auf diese 
Änderung. So monierten etwa Schweizer Arbeitnehmer und ihre Organisa-
tionen, dass ausländische Arbeiter keinen Militärdienst leisten müssten und 
gegenüber Schweizer Arbeitern somit einen strukturellen Vorteil besässen.

Urbanisierung und Land-Stadt-Migration

Die bundesstaatlichen Neuerungen im Bereich Rechtsgleichheit und Integra-
tion Mitte des 19. Jahrhunderts fielen zeitlich mit technischen Innovationen 
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zusammen, die den Transport von Menschen und Waren revolutionier-
ten, indem sie das Reisen wesentlich verkürzten und vereinfachten. In der 
Schweiz setzte der Bau der Eisenbahn, der das Verhältnis von Land und 
Stadt neu formte, in den 1850er- und 1860er-Jahren ein. Ebenfalls ab Mitte 
des 19. Jahrhunderts schritt die Urbanisierung rasch voran. Im letzten Drit-
tel mündete diese in eine stürmische Phase.

Innert vierzig Jahren wuchsen die grossen Städte Zürich, Basel 
und Genf um das Mehrfache an, teilweise wegen Eingemeindungen, doch 
vor allem dank des natürlichen Bevölkerungswachstums und der Zuwande-
rung. Bereits kurz nach 1900 hatte die Einwohnerzahl in diesen drei Städten 
die 100 000er-Marke überschritten. Aber auch kleinere Städte mit gros
sen Industriezonen wie Winterthur und Arbon wuchsen rasant. Der grosse 
Wanderungsüberschuss, den die Städte Basel, Zürich und Genf sowie der 
Kanton St. Gallen verzeichneten, machte diese Kantone zu den Gewinnern 
der Land-Stadt-Migration. Alle Landkantone hingegen – mit Ausnahme 
von Graubünden, Zug und Tessin – wiesen eine negative Wanderungsbilanz 
auf.214 Die beschleunigte Zuwanderung in die Städte veränderte die Stadtbil-
der nachhaltig. Architekten planten ganze Quartiere neu, gestalteten Ring
strassen und entwarfen repräsentative Bauten. Durch diesen Boom erhiel-
ten die Städte ihr bis heute städtebaulich dominantes Gepräge.

Im ausgehenden 19. Jahrhundert waren es meist wenig gebilde-
te Frauen und Männer, die vom Land in die Stadt zogen. Die Industriali-
sierung, die in den urbanen Zentren rasch fortschritt, und die städtischen 
Zentren, die sich in permanentem Neu- und Umbau befanden, boten für sie 
weitaus bessere Berufschancen und stellten eine vielfältigere Lebensgestal-
tung in Aussicht als die Landgebiete, wo der Agrarsektor ebenso stagnierte 
wie die dort ansässige Textilindustrie. Im Zuge der Wanderungsbewegun-
gen in die Städte und der beschleunigten Industrialisierung veränderte sich 
entsprechend die Berufsstruktur der schweizerischen Bevölkerung. Wäh-
rend die Zahl der Lohnempfänger durch Arbeiterinnen und Arbeiter stark 
zunahm, ging die Gesamtzahl der bäuerlichen Betriebe sowie die Zahl der 
in der Landwirtschaft Beschäftigten zurück. Gegen Ende des Jahrhunderts 
stiegen auch Angestellte zu einem bedeutenden Teil der Lohnempfänger auf.

Die ökonomische Dynamik des ausgehenden 19. Jahrhunderts er-
öffnete nicht zuletzt Frauen aus den Unterschichten neue Chancen. Neue 
Stellen im Dienstleistungssektor, im Gastgewerbe, im Büro und im Verkauf 
boten ihnen Erwerbsmöglichkeiten jenseits der monotonen, meist schlecht 
bezahlten Fabrikarbeit. Bei allen Schwierigkeiten und Unsicherheiten, mit 
denen Frauen im Dienstleistungssektor zu kämpfen hatten, versprach dieser 
Sektor grössere Eigenständigkeit und bessere Bezahlung.215

Wie die geografische Mobilität in eine soziale Mobilität münden 
konnte, zeigt das Beispiel von Annelise Rüegg (1879–1934). In Uster geboren, 
entstammte sie einer Arbeiterfamilie. Ihr Vater arbeitete in der Fabrik, die 
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Mutter als Heimarbeiterin. Um die Existenz der Familie zu sichern, musste 
Annelise Rüegg schon früh ihren Beitrag zum Familieneinkommen beisteu-
ern. Bereits mit zwölf Jahren arbeitete sie ganztätig als Dienstmädchen. In 
der Schule hatte sie sich, wie sie später festhielt, wenig Mühe gegeben. Sie 
wusste, dass sie später wie ihre Schwestern und Freundinnen in der Fabrik 
würde arbeiten müssen. An ihrem vierzehnten Geburtstag stand Annelise 
Rüegg erstmals hinter Spinnmaschinen in einem Textilunternehmen. Doch 
an den Alltag in der Fabrik gewöhnte sie sich nicht. Sobald sich die Gelegen-
heit ergab, verliess sie die Spinnerei. Mehrfach trat sie neue Stellen in der 
Bekleidungsindustrie an, um diese bald wieder zu kündigen. Knapp sech-
zehnjährig verliess sie die Familie und übernahm die Stelle eines Dienst-
mädchens in einer Pension in der Romandie. Bereits ein Jahr später trat sie 
eine Stelle als Kellnerin in Lugano an. Mit Stolz schrieb sie ihrer Mutter, 
dass sie fleissig sei und dass der Fleiss im Gegensatz zur Tätigkeit in der Fa-
brik nicht mit einem «Hungerlohn» beglichen werde. Und so liess sie ihrer 
Mutter aus dem Tessin gleich etwas Geld zukommen. In späteren Jahren 
arbeitete Rüegg nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland und 
hielt als engagierte Sozialdemokratin und Pazifistin Vorträge in Russland, 
Ceylon, Australien, Ungarn und in den USA.

Soziale und konfessionelle Segregation

Während dieser einzigartigen Boomphase der Städte im letzten Drittel des 
19. Jahrhunderts war nicht nur die Binnenwanderung von Schweizerinnen 
und Schweizern aussergewöhnlich hoch. Auch die Zuwanderung aus dem 
Ausland in die Schweizer Städte erreichte zwischen 1870 und dem Ersten 
Weltkrieg erste Höchstmarken. Besonders dynamisch waren die Verände-
rungen in den sich neu herausbildenden Arbeiterquartieren, die meist in 
der Nähe von Industriestandorten oder entlang der neuen Eisenbahnlinien 
lagen. Sie wurden zu den eigentlichen Hotspots der Zuwanderung, deren 
Gros Migrantinnen und Migranten der ländlichen Unterschichten, häufig 
mit katholischem Hintergrund, und Ausländerinnen und Ausländer stell-
ten. In der letzten Volkszählung vor dem Ersten Weltkrieg 1910 zählte Genf 
41,6 Prozent Ausländerinnen und Ausländer, Basel 37,8 Prozent, Zürich 33,8 
Prozent und St. Gallen 31,1 Prozent. Die prozentual höchsten Anteile dieser 
Zeit wiesen Lugano mit 50,5 und das Industriestädtchen Arbon am Boden-
see mit 46,1 Prozent auf. Da der Bedarf an Arbeitskräften im Bausektor und 
in der Industrie besonders hoch war, lag der Anteil der Ausländerinnen und 
Ausländer in den grossen Städten sowie in den industriellen Zentren weit 
über dem landesweiten Durchschnitt, der 14,6 Prozent betrug.216

Die Massenmigration in die Städte veränderte deren konfessio-
nelle und religiöse Zusammensetzung, wobei sich soziale und konfessionelle 
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Schweizer Städte mit den höchsten Anteilen an Ausländern an der Gesamtbevölkerung,  
1910 

Stadt Wohnbevölke-
rung

Ausländer Ausländer in Prozent

Lugano 12 961 6 542 50.5

Arbon 10 299 4 747 46.1

Genf 123 153 51 740 42.0

Tablat 22 308 9 011 40.4

Basel 132 276 50 003 37.8

Schaffhausen 18 101 6 139 33.9

Zürich 190 733 64 387 33.8

Bellinzona 10 406 3 470 33.3

St. Gallen 37 869 11 764 31.1

Montreux 18 800 5 779 30.7

Lausanne 64 446 15 799 24.5

Luzern 39 339 7 046 17.9

Chur 14 639 2 597 17.7

Winterthur 25 250 4 349 17.2

Freiburg 20 293 3 495 17.2

Neuenburg 23 741 3 483 14.7

Stand: 1. Dezember 1910. Quelle: Bundesblatt V/1920, Seite 7.
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Segregation nach Quartieren in den Städten häufig deckten. In Basel bei-
spielsweise konzentrierte sich das katholische Leben hauptsächlich auf 
Kleinbasel, das damit zum klassischen Zuwanderungs- und Arbeiterviertel 
der Stadt avancierte. Hier befand sich die Clarakirche, die die Katholiken 
ab 1858 zum allgemeinen Gebrauch zugesprochen erhielten, sowie der nahe 
gelegene Lindenberg mit Pfarrhaus, Hauskapelle und Schulhaus. Die bei-
den Orte bildeten die Zentren des katholischen Lebens, quasi die architek-
tonischen Ausformungen des katholischen Milieus. Ähnliches lässt sich in 
Zürich feststellen, wo wie in Basel bis 1798 nur Reformierte lebten. Nach-
dem die Zürcher Katholiken 1874 im Arbeiterviertel Aussersihl die Kirche 
St. Peter und Paul einweihen konnten, wurde diese zu einem Zentrum des 
katholischen Lebens in der Stadt. Bereits zuvor hatten die Katholiken mit 
der St.-Anna-Kapelle und der Augustinerkirche, die im Kulturkampf an die 
neu geschaffene christkatholische Gemeinde übergegangen war, über eigene 
Gotteshäuser verfügt.217 Entsprechende Konzentrationen lassen sich auch in 
Bern oder Genf feststellen, wobei in Genf die Zuwanderung von Katholiken 
weniger steil anstieg.

Dass sich das soziale Leben und der Berufsalltag vieler Migrantin-
nen und Migranten religiöser Minderheiten im Umfeld ihrer Gotteshäuser 
abspielte, war keine Besonderheit der Katholiken. Auch das Leben von Jü-
dinnen und Juden konzentrierte sich während der Gründerzeit der jüdischen 
Gemeinden in der Schweiz seit der Emanzipation von 1866 bis zum Ersten 
Weltkrieg weitgehend auf das Umfeld der neu gebauten Synagogen und Kul-
turzentren. Verstärkt traf dies auf jüdisch-orthodoxe Gemeinschaften zu, de-
ren Neugründungen nach der vorletzten Jahrhundertwende einsetzten.

Die Zuwanderer der verschiedenen religiösen Gruppierungen ent-
falteten ein vielfältiges Vereinsleben mit eigenständigen Organisationen. 
Katholiken und Juden gründeten in der Diaspora eigene Turn- und Sportver-
eine, Musik- und Theatergesellschaften sowie Armenkassen. Auch ausländi-
sche Migranten suchten Gemeinschaften, in denen sie ihre eigene Sprache 
praktizieren und ihre eigenen kulturellen Gepflogenheiten leben konnten. 
Schweizer Binnenmigranten gründeten im ausgehenden 19. Jahrhundert in 
den grossen Städten Tessinerclubs oder Bündnervereine, vergleichbar mit 
den Schweizer Emigrantinnen und Emigranten in den USA oder in Russ-
land, die sich zu Landsmannschaften zusammenschlossen.
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9	 Freiheit und 
Bildung im jungen 
Bundesstaat
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Die Flucht- und Bildungsmigration in die Schweiz gehört zu den aufsehen
erregendsten Wanderungserscheinungen des 19. Jahrhunderts. Obwohl der 
Vergleich zur Arbeitsmigration zahlenmässig bescheiden ausfällt, hat die 
Aufnahme von politischen Flüchtlingen aus den Nachbarstaaten und weite-
ren europäischen Ländern das Ansehen der Schweiz im Ausland langfristig 
gestärkt und ihr den Ruf eines liberalen Asyllands eingetragen. So fanden 
im Verlauf des vorletzten Jahrhunderts Republikaner, liberale Freiheits-
kämpfer, Sozialisten und Anarchisten den Weg in die Schweiz. Vereinzelt er-
hielten auch Royalisten politisches Asyl. Zwar einigten sich die Tagsatzung 
und später der Bundesrat auf ausländischen Druck hin auf einige wenige 
flüchtlingspolitische Grundsätze. Von einer einheitlichen schweizerischen 
Asylpolitik vor dem Ersten Weltkrieg kann aber nicht gesprochen werden. 
Diese lag zwischen 1815 und 1926 in der Kompetenz der Kantone. Je nach 
konfessioneller Ausrichtung oder nach politischer Haltung, ob katholisch 
oder protestantisch, ob konservativ oder liberal, verfolgten die Kantone un-
terschiedliche, teilweise divergierende Interessen, was sich für Flüchtlinge 
in der Regel jedoch nicht als Nachteil herausstellen sollte.

Asylland zwischen freiheitlichen Idealen und  
aussenpolitischen Realitäten

Das Schlüsselereignis für die Fluchtmigration in die Schweiz bildete das 
Revolutionsjahr 1848, als in verschiedenen europäischen Ländern Umsturz-
versuche scheiterten und zahlreiche Revolutionäre nach Übersee, nach 
Grossbritannien oder eben in die Schweiz flohen. Hier war die liberale Neu-
gestaltung des Landes so erfolgreich, dass sich seit diesem Zeitpunkt ein 
freiheitlich demokratischer Bundesstaat auf Dauer etablieren konnte.218 Da 
das Land in der Folge für etliche Jahre der einzige Staat auf dem Kontinent 
war, der die politische Freiheit konsequent hochhielt und für Meinungsfrei-
heit einstand, flohen weiter zahlreiche politische Flüchtlinge ins Land. Für 
den jungen Bundesstaat bildete der Umgang mit ihnen eine erste Bewäh-
rungsprobe mit dem Ausland.

Die Gründung des modernen Bundesstaats im Revolutionsjahr 
1848 markiert das zentrale Ereignis für den Umgang mit Flüchtlingen im 
19. Jahrhundert. Doch bereits seit dem Wiener Kongress 1815 und dem Ver-
such der Heiligen Allianz, in Europa wieder vorrevolutionäre Zustände 
herzustellen, flohen liberale, republikanische und demokratische Aktivis-
tinnen und Aktivisten in die Schweiz. Im Vergleich zu den europäischen 
Nachbarn besass der Kleinstaat den Vorteil, dass sich Anhängerinnen 
und Anhänger liberal-demokratischer Prinzipien nicht gegen Monarchen 
und Fürstenregenten durchzusetzen brauchten. Zudem hatte die Helvetik 
die alten Herrschaftsstrukturen in elf Kantonen derart geschwächt, dass 
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liberale Vorstellungen auch im Zeitalter der Restauration in die liberalen 
Verfassungen einflossen.219

So fanden in den Regenerationskantonen deutsche Liberale, ita-
lienische «Carbonari» oder polnische Revolutionäre Aufnahme. Zu ihnen 
gehörte etwa Pellegrino Rossi, der 1816 vor den Österreichern aus Bologna 
fliehen musste und in Genf als erster Katholik an der Académie de Genève 
römisches Recht und Staatsrecht lehrte. Von dort aus startete er seine wei-
tere politische und akademische Karriere. Als Vertreter Genfs war Rossi 
1832 Berichterstatter der Tagsatzungskommission und arbeitete massgebend 
an der Revision des Bundesvertrags von 1815 mit. Als das Revisionsprojekt 
scheiterte, legte er seine Ämter in der Schweiz nieder und nahm 1833 einen 
Lehrstuhl für politische Ökonomie am Collège de France an.

In Genf war er mit verschiedenen italienischen Flüchtlingen zu-
sammengetroffen. Unter ihnen Giacomo Ciani, Sohn einer ursprünglich 
aus dem Bleniotal stammenden Familie, die im frühen 18. Jahrhundert nach 
Mailand ausgewandert war und es dort als Kaufmanns- und Bankierfamilie 
zu Wohlstand gebracht hatte. Gemeinsam mit seinem Bruder Filippo war 
Giacomo Ciani ins Tessin geflüchtet. Nachdem sie 1839 die Tessiner Kan-
tonsbürgerschaft erlangt hatten, machten beide politische Karriere. Sie en-
gagierten sich für sozial- wie bildungspolitische Belange. Giacomo Ciani 
gab auch Anstösse, die zu den Anfängen des Tourismus in Lugano führten. 
Darüber hinaus unterstützte er als Inhaber der Druckerei Tipografia della 
Svizzera Italiana sowie als persönlicher Freund von Giuseppe Mazzini die 
antihabsburgischen Bewegungen in Italien.

Die republikanischen Kantonsverfassungen der 1830er-Jahre zo-
gen insbesondere nach den Niederlagen der liberalen Kräfte in Europa 
viele Fluchtmigranten an. Von der liberalen Haltung profitierten unter an-
derem mehrere Hundert Polen, die 1833 in der Schweiz Asyl erhielten.220 
Auch Georg Büchner, der bekannte Verfasser des «Hessischen Landboten» 
und Mitbegründer der Gesellschaft der Menschenrechte, fand nach seiner 
Flucht aus Hessen über Strassburg den Weg in die Schweiz. An der in Zü-
rich kurz zuvor gegründeten Universität wirkte er bis zu seinem frühen Tod 
im Februar 1837 als Privatdozent für Naturgeschichte. Dort lehrten auch 
die ebenfalls aus Hessen stammenden Brüder Wilhelm und Ludwig Snell. 
An der Universität Bern setzten die Brüder ihre akademischen Karrieren 
fort und wurden zu herausragenden Staatstheoretikern der Schweiz. Zu-
gleich engagierten sie sich als politische Berater beziehungsweise als Politi-
ker in der Schweiz.221 Die wenigen Beispiele zeigen, wie die liberale Schweiz 
im Zeitalter von Restauration und Regeneration von politischen Flüchtlin-
gen profitierte, und zwar nicht nur politisch und kulturell, sondern auch 
wirtschaftlich. Zahlreiche ausländische Unternehmer und Gesellen zogen 
es vor, ihre Ideen und Projekte in einem von liberalem Denken geprägten 
Umfeld umzusetzen.
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Ausländischer Druck auf Liberale und Republikaner

Dass die Aufnahme von politischen Flüchtlingen bei den autokratischen 
Nachbarstaaten auf wenig Gegenliebe stiess, überrascht nicht. Unter Feder-
führung von Fürst Klemens von Metternich hatten Österreich, Preussen und 
Russland bereits 1820 Massnahmen gegen antimonarchistische Aktivisten 
gefordert, die von der Schweiz aus agierten. Ein Jahr später verlangten Ver-
treter der Heiligen Allianz die Ausweisung der Flüchtlinge des Piemonte-
ser Aufstands, die in die Schweiz geflohen waren. 1822 drohte Metternich 
der Schweiz sogar damit, dass sie ihren Neutralitätsstatus verliere, wenn sie 
nicht kooperiere.222

Auf den zunehmenden ausländischen Druck reagierte die Tagsat-
zung am 14. Juli 1823. Sie erliess das so genannte erste Presse- und Fremden-
konklusum, das die Kantone zur Kontrolle der Presseberichterstattung über 
auswärtige Mächte verpflichtete. Zudem stellte sie Massnahmen in Aus-
sicht, die verhindern sollten, dass es von Schweizer Gebiet aus zu gefährli-
chen Umtrieben gegen die Regierung eines befreundeten Staats kam.223 1836 
sah sich die Tagsatzung zu einem zweiten Fremdenkonklusum veranlasst, 
nachdem wiederum Österreich, aber auch Frankreich den Druck auf die 
Schweiz erhöht hatten. Den Hintergrund bildete ein von Giuseppe Mazzini 
von der Schweiz aus organisierter militärischer Einfall in Savoyen. Nach dem 
Scheitern der dilettantischen Aktion gründete Mazzini mit einer Handvoll 
Mitstreitern am 15. April 1834 in Bern den Geheimbund Giovine Europa, 
der die Schaffung eines Bunds europäischer Völker auf republikanischer Ba-
sis zum Ziel hatte. Dieser Bund richtete sich gegen Frankreich, hauptsäch-
lich jedoch gegen die Habsburgermonarchie, die Mazzini als «Völkerkerker» 
bezeichnete. Nach Gerüchten über einen weiteren von der Schweiz aus 
geplanten Einfall verlangte Frankreich die Wegweisung von italienischen, 
polnischen und deutschen Aktivisten aus der Schweiz. Habsburg brach die 
diplomatischen Beziehungen mit der Schweiz gar ab. Die monarchistische 
Regierung rief alle österreichischen Arbeiter, Flüchtlinge und Fremden auf, 
das Territorium der Schweiz zu verlassen.

Die Tagsatzung reagierte mit dem zweiten Fremdenkonklusum: 
Sie drohte allen mit Ausweisung, die durch ihre Handlungen die Neutrali-
tät der Schweiz verletzten und die innere Ruhe und Sicherheit des Landes 
gefährdeten.224 In der Folge mussten Giuseppe Mazzini und verschiedene 
italienische, deutsche und polnische Mitstreiter 1837 die Schweiz verlassen. 
Der Bund Giovine Europa wurde aufgelöst.

Verschiedene Kantone gewährten Flüchtenden aber weiterhin 
grosszügig Asyl, ein Recht, das seit 1815 wieder in ihren Händen lag. Daran 
hielten sie auch fest, als während der revolutionären Unruhen 1848 Tausende 
Deutsche, Franzosen, Italiener und Ungarn in die Schweiz flüchteten. Der 
junge Bundesstaat von 1848 befand sich dadurch in einer heiklen Situation, 
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Giuseppe Mazzini gründet im 
April 1834 in Bern den Geheim-
bund Giovine Europa. Kupfer-
stich aus der 1890 erschiene-
nen Biografie «Mazzini nella 
sua vita e nel suo apostolato» 
der britischen Schriftstellerin, 

Journalistin und Philanthropin 
Jessie White Mario, die in  
den 1850er- und 1860er-Jahren 
Mazzini und Garibaldi bei de-
ren Aktivitäten zur Vereinigung 
Italiens eng begleitete.
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denn die grossen europäischen Monarchien, aus denen Flüchtlinge in die 
Schweiz strömten, waren zugleich die Mächte, die die Neutralität und somit 
die politische Selbstständigkeit der Schweiz garantierten.225

Das erste Bundesratskollegium hielt denn auch an dem von der 
Tagsatzung eingeschlagenen Weg fest. Es verfolgte einen zwischen aussen-
politischer Opportunität und freiheitlichen Idealen verpflichteten Kurs, der 
vor allem durch die Praxis von Kantonen wie Basel-Landschaft, Zürich und 
Bern vorgegeben wurde. Dort hielten sich unter anderem auch Angehörige 
der deutschen Arbeitervereine auf, deren Netzwerke badischen Freischär-
lern 1848 als Basis dienten. Zu ihnen gehörten Georg und Emma Herwegh. 
Nach der Heirat mit Georg Herwegh hatte Emma Herwegh 1843 in Paris 
einen intellektuellen Salon geführt, in dem Heinrich Heine, Karl Marx, 
Michail Bakunin, George Sand, Victor Hugo und andere Intellektuelle ver-
kehrten.226 Nach dem gescheiterten Aufstand im Grossherzogtum Baden 
1848/49 lebte sie in Zürich, später wieder in Paris, und betätigte sich unter 
anderem als Übersetzerin von revolutionärer Literatur.

Trotz des Einflusses radikaler und liberaler Kräfte in den Kanto-
nen sah sich der Bundesstaat immer wieder genötigt, dem Druck der eu-
ropäischen Grossmächte nachzugeben und politische Flüchtlinge aus der 
Schweiz auszuweisen. In der Regel konnten die Ausgewiesenen nach Gross-
britannien oder in die USA ausreisen. Grossbritannien, wo sich im 19. Jahr-
hundert wohl die meisten politischen Flüchtlinge aufhielten, machte sich 
nach 1851 als Schutzmacht der schweizerischen Neutralität stark, während 
Frankreich, Preussen und Österreich die Ausweisung von Flüchtlingen er-
zwingen wollten und hierfür sogar Truppen zusammenzogen. Im Grossen 
und Ganzen jedoch entspannte sich nach 1850, auch aufgrund von Amnes-
tien, die Situation von liberalen und republikanischen Flüchtlingen. Die 
Einigung Italiens und das Erstarken der republikanischen Kräfte in meh-
reren Ländern Europas trugen weiter dazu bei, dass grössere politisch mo-
tivierte Fluchtbewegungen ausblieben. Eine Ausnahme bildeten wiederum 
rund 2000 Polen, die nach den gescheiterten Aufständen von 1863/64 in der 
Schweiz Zuflucht fanden.227

Umgang mit Sozialisten und Anarchisten 

In Italien, Frankreich und in verschiedenen anderen europäischen Staaten 
mussten im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts politisch aktive Liberale und 
Republikaner ihre Heimat nicht mehr verlassen. Dafür nahm die Flucht 
von Sozialisten, Sozialrevolutionären und Anarchisten in die Schweiz zu. 
Ein erster Höhepunkt war der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71. In 
dessen Folge gelangten kurzfristig über 2000 Zivilflüchtlinge aus Strassburg 
in die Schweiz. Aber auch rund 800 Kommunarden der Pariser Kommune 
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fanden in der französischen Schweiz Aufnahme, die meisten von ihnen in 
Genf, dem Zentrum der Schweizer Kommunarden, unter ihnen der bekann-
te Maler Gustave Courbet.228

Der Deutsch-Französische Krieg nimmt in der Schweiz jedoch vor 
allem aufgrund von Militärinternierten eine wichtige Bedeutung ein: Die 
französische Ostarmee, besser bekannt unter dem Namen ihres Befehlsha-
bers, Charles Denis Bourbaki, war von deutschen Truppen an die franzö-
sisch-schweizerische Juragrenze abgedrängt worden. Ende Januar 1871 be-
fand sie sich in einer ausweglosen militärischen Lage. Die Schweiz ihrerseits 
hatte ihre eigenen Truppen bereits im Herbst 1870 demobilisiert und verfüg-
te über keinerlei Möglichkeiten, die französischen Einheiten an der Grenze 
aufzuhalten. So liess der Bundesrat nach mehrtägigen Verhandlungen die 
völlig entkräfteten und demoralisierten französischen Truppen Anfang Fe-
bruar 1871 bei Les Verrières, Sainte-Croix, Vallorbe und im Vallée de Joux 
die Grenze überqueren.229 Die 87 000 Soldaten und Offiziere liessen sich 
entwaffnen und wurden zur Internierung auf die Kantone verteilt.

Obwohl die französischen Truppen nur während anderthalb Mo-
naten interniert waren, erlangte die Aktion für die Erinnerungskultur der 
Schweiz, wie für das spätere humanitäre Engagement, grosse Bedeutung. 
Dazu trug nicht nur die Solidarität der Kantone bei – mit Ausnahme des 
Tessins internierten alle Kantone französische Truppen –, sondern auch die 
ikonografische Wirkung der bekannten Panoramadarstellung des Genfer 
Malers Edouard Castres. Das Rundgemälde wurde 1881 zur zehnjährigen 
Erinnerung der Internierung fertiggestellt und befindet sich seit 1889 in Lu-
zern. Auch das 1863 gegründete Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
(IKRK) mit Sitz in Genf, das sich der Unparteilichkeit und Humanität ver-
pflichtet sieht, stärkte in der Schweiz das Ansinnen, humanitäre Aufgaben 
zu übernehmen. Im Ersten Weltkrieg sollte das humanitäre Engagement 
vom Bund, IKRK und Privaten einen ersten Höhepunkt erreichen.230

Doch zurück zu den politischen Flüchtlingen des 19. Jahrhun-
derts. Nach der Verabschiedung der Bismarck’schen Sozialistengesetze 
1878 und der verstärkten Immigration von Sozialisten in die Schweiz sah 
sich der Bundesrat veranlasst, an seiner Position festzuhalten. Bei Druck 
aus dem Deutschen Kaiserreich, aus Österreich und Russland wies er ver-
mehrt Flüchtlinge wegen sozialistischer und revolutionärer Aktivitäten aus. 
Entsprechende Ausweisungen hatten die Schweizer Behörden vereinzelt 
zwar bereits in den 1840er-Jahren vorgenommen, als sie Vertreter der Deut-
schen Arbeitervereine und anderer politischer Vereinigungen weggewiesen 
hatten, so im Fall von Wilhelm Weitling. Als dieser 1843 seine Schrift «Das 
Evangelium eines armen Sünders» in Zürich veröffentlichen wollte, wurde 
er wegen kommunistischer Agitation verhaftet und im folgenden Jahr aus-
gewiesen.231 In den 1880er-Jahren aber verstärkte insbesondere Deutschland 
den Druck auf die Schweiz. Und so liess der Bundesrat etwa die Redaktoren 
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der oppositionellen Wochenzeitung «Der Sozialdemokrat», unter ihnen 
Eduard Bernstein, ausweisen. Neu war zugleich, dass sich deutsche Sozial-
demokraten und Sozialisten in der Schweiz besser zu organisieren wussten. 
Dabei kam ihnen die hier vorhandene Infrastruktur der deutschen Arbeiter- 
und Arbeiterbildungsvereine zugute. In Zürich wurde Ende der 1880er-Jahre 
etwa der «Landesausschuss der organisierten deutschen Socialisten in der 
Schweiz» gegründet, der die deutsche Sozialdemokratie fördern und im 
Ausland stärken sollte.

Ab 1889 kam es zu einer verstärkten Kontrolle von politisch akti-
ven Ausländern. Den Hintergrund bildete die sogenannte Wohlgemuth-Af-
färe, eine versuchte Bespitzelung deutscher Sozialdemokraten durch deut-
sche Polizisten in der Schweiz. In der Folge richtete der Bundesrat die Stelle 
eines ständigen Bundesanwalts ein.232 Dieser kümmerte sich primär um die 
Organisation und Koordination der Kontrolle politisch aktiver Ausländer, 
meistens von Sozialisten und Anarchisten, die dann durch die kantonalen 
Polizeidienste durchgeführt wurde. Ähnlich wie bei Liberalen und Radi-
kalen Jahrzehnte zuvor profitierten die schweizerische Arbeiterbewegung, 
die Gewerkschaften und die späteren Sozialdemokraten trotz Kontrollen 
sowohl personell als auch organisatorisch stark von der Immigration von 
ausländischen Aktivistinnen und Aktivisten. An dieser Stelle sei nur auf die 
Karrieren von Herman Greulich und Nikolai Wassilieff verwiesen.233

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts schliesslich kamen ver-
mehrt Revolutionäre und Anarchisten aus Russland, Polen und später aus 
Italien in die Schweiz. Sie hielten sich häufig in der Romandie oder im Tes-
sin auf. Insbesondere in Genf und später im Jura erhielt die anarchistische 
Bewegung Rückhalt. In Genf war Michail Bakunin 1867 vom dort tagen-
den Internationalen Friedenskongress ins Komitee der Liga für Frieden und 
Freiheit gewählt worden. Später machte er das Tessin zu seiner Wahlhei-
mat. Pjotr Kropotkin hielt sich ebenfalls in Genf auf, wo er zu Beginn der 
1880er-Jahre die Zeitschrift «Le Révolté» herausgab.234

Die Polizeibehörden verhielten sich gegenüber Anarchisten ähn-
lich wie gegenüber Sozialisten. Einzelne wie Michail Bakunin und Pjotr 
Kropotkin liessen sie gewähren, andere kontrollierten sie regelmässig, und 
bei Dritten gaben sie ausländischem Druck nach und wiesen sie aus. In der 
Regel konnten die politischen Flüchtlinge in einen Drittstaat ausreisen; so 
beispielsweise auch der Italiener Errico Malatesta. Als Vertreter eines kom-
munistischen Anarchismus konnte er 1881 über Paris nach London ausrei-
sen. Anders gestaltete sich die Situation bei Sergei Netschajew. Er hatte zu 
einem Mord an einem angeblich abtrünnigen Mitstreiter aufgerufen. In Zü-
rich wurde er deswegen verhaftet und an die russischen Behörden ausgelie-
fert. Er verbrachte sein Lebensende in russischer Kerkerhaft.235

Ab 1894 griffen die Behörden stärker durch. Anlass war ein An-
schlag auf die Pariser Nationalversammlung. Dieser hatte in der Schweiz 
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den so genannten Anarchistenartikel zur Folge, der eine wirksamere Ver-
folgung anarchistisch motivierter Straftaten ermöglichte. Bereits 1889 hatte 
in Zürich eine Bombenaffäre für Aufsehen gesorgt und die Forderung nach 
strengeren Massnahmen gegen Anarchisten und Sozialrevolutionäre laut 
werden lassen. Isaak Dembo war unter dem falschen Namen Jakob Bryn-
stein 1887 nach Zürich eingereist und hielt sich dort bei russischen und pol-
nischen Anhängern sozialreformerischer sowie revolutionärer Ideen auf. 
Er selbst gehörte der revolutionären Narodniki-Bewegung an, die unter der 
reaktionären Regentschaft Zar Alexanders III. zur Gewalt schritt. 1889 ex-
perimentierte Dembo zusammen mit einem polnischen Studenten in einem 
Wald auf dem Zürichberg mit Sprengstoff und kam dabei ums Leben. Un-
ter beachtlicher Anteilnahme russischer und polnischer Studierender wur-
de er in Zürich begraben.236 Grosses Aufsehen erregte auch die Ermordung 
der österreichisch-ungarischen Kaiserin Elisabeth durch den italienischen 
Anarchisten Luigi Luccheni im September 1898 in Genf. In der Folge wies 
der Bundesrat mehrere politisch aktive Ausländer aus der Schweiz aus. 1906 
folgte auf ausländischen Druck ein Gesetz, das die publizistische Verherrli-
chung von anarchistischen Straftaten und die Anstiftung zu Straftaten per 
Gesetz verbot.

Massenmigration aus Osteuropa 

Ab 1881 setzte aus Osteuropa die erste grosse Massenflucht der Moderne 
ein. Aufgrund rechtlicher, sozialer und politischer Diskriminierungen und 
grosser sozialer Not sahen sich zwischen 1880 und dem Ersten Weltkrieg 
Hundertausende von Juden und Jüdinnen in Russland, Russisch-Polen und 
Rumänien genötigt, ihre Heimat zu verlassen. Der Grossteil der rund drei 
Millionen Migranten, die Osteuropa verliessen, suchte in den Vereinigten 
Staaten von Amerika eine neue Existenz, ein geringerer Teil siedelte nach 
Argentinien über, und einige wenige wanderten nach Palästina aus. Zehn-
tausende verblieben in Westeuropa, einige Tausend davon in der Schweiz. 
Sie stellten die kleinen jüdischen Gemeinden der Schweiz vor enorme logis-
tische und finanzielle Herausforderungen.237

Der Präsident des Hilfscomités für jüdische Auswanderer, Jakob 
Bollag-Feuchtwanger, beschrieb im Juli 1904 die Migrantinnen und Migran-
ten aus Osteuropa mit folgenden Worten: «Seit etwa 4 Jahren durchzieht 
Basel […] ein endloser Strom jüdischer Auswanderer – jener Parias der 
menschlichen Gesellschaft, die nirgends gern gesehen, in der aufgeklärten 
Zeit des zwanzigsten Jahrhunderts ihrer nationalen Eigenart und ihres aus-
geprägten, anders gearteten Gesichtsausdrucks […] friedfertigen Charak-
ters wegen, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und von Land zu Land 
gehetzt werden, die von den Stätten liebgewordener Erinnerung und teurer 
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Andenken wegziehen, um in ein fremdes Land zu wandern, dessen Sprache 
sie nicht sprechen, ja nicht einmal verstehen, von dem sie nur das eine zu 
wissen glauben, dass sich eine Gelegenheit zur Arbeit finden wird, die sie 
dem sicheren Hungertod entrinnen lässt.»238 Jakob Bollag-Feuchtwanger 
strich die enorme soziale Not der Ostjuden, die Hetze, der sie ausgesetzt 
waren, und die unentwegte Suche nach einer Existenzgrundlage als Merk-
male der Fluchtmigration aus Osteuropa heraus. Das Dokument erinnert 
an später erschienene literarische Arbeiten wie «Hiob» oder «Juden auf 
Wanderschaft». Es zeigt darüber hinaus, dass die Schweiz nicht nur wäh-
rend des Zeitalters des Nationalsozialismus, sondern bereits um 1900 eine 
Fluchtbewegung von Jüdinnen und Juden erlebt hatte, die entscheidend von 
den jüdischen Gemeinden getragen wurde.

Die Massenflucht der Juden aus Osteuropa begann nach der Er-
mordung des russischen Zaren Alexander II. am 1. März 1881 und den darauf 
folgenden, teilweise von der zaristischen Polizei gesteuerten Pogromen.239 
Die strukturellen Hintergründe lagen indes in den rechtlichen und sozialen 
Diskriminierungen sowie damit zusammenhängend in den sich dramatisch 
verschlechternden ökonomischen Verhältnissen in Osteuropa.240 In der vor-
kapitalistischen Ökonomie weiter Teile Osteuropas hatten Juden zahlreiche 
Mittlerfunktionen zwischen Gutsbesitzern und Pächtern, zwischen Stadt 
und Land ausgeübt. Im Zuge der verspäteten Industrialisierung drängten 
vermehrt Christen in diese Domänen, was eine eigentliche «Ausstossung» 
der Juden aus ihren bisherigen Berufsfeldern zur Folge hatte. Die Behör-
den versuchten, die Juden vom Land zu verdrängen, zu gettoisieren, und 
schränkten deren Bildungsmöglichkeiten ein, was zu einer raschen Verar-
mung führte. Tausende ergriffen Jahr für Jahr die Flucht.

Insbesondere die jüdischen Gemeinden der Grenzkantone Ba-
sel-Stadt und St. Gallen waren von der Fluchtbewegung Osteuropas Rich-
tung Westen betroffen. Der weitaus grössere Teil der Juden Osteuropas 
migrierte jedoch nicht durch die Schweiz, sondern Richtung Nord- und 
Ostseehäfen, teilweise auch via Triest nach Übersee. Um die Betreuung der 
Migrantinnen und Migranten in der Schweiz zu verbessern, gründeten Pri-
vate das Hilfscomité für jüdische Auswanderer. Als die gewalttätigen Aus-
schreitungen gegen Juden mit dem berüchtigten Pogrom von Kischinew 
1903 einen neuen Höhepunkt erreichten, stieg die Fluchtbewegung aus Ost-
europa so stark an, dass Freiwillige wiederum in Basel ein «Auskunftsbureau 
für jüdische Auswanderer» einrichteten. Dieses hatte zum Ziel, «das jüdi-
sche Reise-Elend» in der Folge der «fluchtähnlichen Volkswanderung» aus 
Osteuropa zu verringern.241

Bis zum Ersten Weltkrieg nahmen Tausende von Migranten die 
gleich hinter dem Schweizer Bahnhof gelegene Beratungsstelle in Anspruch. 
Die ehrenamtlichen Berater gaben mündlich oder schriftlich Auskunft 
über Reisestrecken, über Schiffsagenturen und Einreisebestimmungen in 
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Absolute und relative Anzahl der Juden in der Schweiz, 1888–1930 

Jahr absolut in Promille

1888 8 069 2.8

1900 12 264 3.7

1910 18 462 4.9

1920 20 979 5.4

1930 17 973 4.4

Quelle: Kamis-Müller 1990, Seite 28.

Jüdische Bevölkerung mit und ohne Schweizer Bürgerrecht, 1900–1930 

Jahr Schweizer Ausländer Total Ausländer  
in Prozent

1900 4 972 7 292 12 264 59.5

1910 6 275 12 187 18 462 66.0

1920 9 428 11 551 20 979 55.1

1930 9 803 8 170 17 973 45.5

Quelle: Kamis-Müller 1990, Seite 28.
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Übersee und leisteten immer wieder finanzielle und materielle Hilfe. Die 
meisten Ratsuchenden stammten aus dem südwestlichen Russland, aus 
Rumänien und Galizien. Mehr als die Hälfte von ihnen hegte die Absicht, 
nach Argentinien auszuwandern. Erst als sich die Preise für die Schiffspassa-
ge nach Argentinien ab 1912 mehr als verdoppelten, wurden die Vereinigten 
Staaten zur bevorzugten Destination für jüdische Migrierende, die durch 
die Schweiz reisten.242

Nach dem Ersten Weltkrieg sorgte Viktor Wyler, Koordinator der 
israelitischen Armenkassen der Schweiz, für die Wiedereröffnung der wäh-
rend des Kriegs geschlossenen Anlaufstelle. Wenig später, im Mai 1920, kon-
stituierte sich in Zürich die Jüdische Emigrations-Kommission. Die Grup-
pierung hatte sich gebildet, um auf die veränderten Rahmenbedingungen 
nach dem Ersten Weltkrieg zu reagieren. Die Kommission versuchte mit 
dem neuen Organ «Emigrations- und Reise-Nachrichten», den Informa-
tionsfluss der Migrantinnen und Migranten zu verbessern und diese über 
neue Migrationsregime im In- und Ausland aufzuklären.243 

Die Rolle der jüdischen Gemeinden

Bis zum Ersten Weltkrieg kümmerten sich die jüdischen Gemeinden der 
Schweiz nicht nur um Flüchtlinge und Auswanderer, sondern auch um so 
genannte Passanten. Dabei handelte es sich um Personen, die kein längeres 
Verweilen an einem Ort ins Auge fassten, da ihnen die hierfür nötigen Pa-
piere fehlten. Die Passanten hielten sich in der Regel nur einen oder wenige 
Tage an einem Ort auf, um dann zum nächsten Zentrum jüdischen Lebens 
weiterzuziehen. Dort hofften sie auf eine Mahlzeit, auf ein Bett, eine Bahn-
fahrkarte oder eine ähnliche Unterstützung. Aufgrund ihrer im wahrsten 
Sinne des Wortes flüchtigen Existenz finden sich in den Quellen nur wenige 
Spuren von Passanten. In der Belletristik werden sie zuweilen romantisie-
rend als «Luftmenschen» bezeichnet. Die wenigen Dokumente, wie dieje-
nigen der bernischen jüdischen Armenkassen, sprechen hingegen weniger 
schmeichelhaft von «Berufsschnorrern».244 Mit der Grenzsperre des Ersten 
Weltkriegs kam diese Form der jüdischen Migration nahezu zum Erliegen.

Spuren hinterliessen dafür die Migrantinnen und Migranten aus 
Osteuropa, die sich dauerhaft oder vorübergehend in der Schweiz nieder-
liessen. Viele waren auf ihrem Weg Richtung Westen hier stecken geblieben, 
andere zogen gezielt an Orte jüdischen Lebens in der Schweiz. Bis zum Ers-
ten Weltkrieg dürfte etwa ein Viertel bis ein Drittel der jüdischen Bevölke-
rung der Schweiz aus Zugewanderten aus Osteuropa bestanden haben.245 
Sie gelangten zu einem Zeitpunkt in die Schweiz, als die ansässigen Juden 
noch nicht lange rechtlich gleichgestellt waren und erst begonnen hatten, 
sich gesellschaftliche Anerkennung zu verschaffen. Ein Teil der länger in der 
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Schweiz ansässigen Juden sah in der Zuwanderung der Glaubensgeschwister 
aus Osteuropa ihre noch wenig gefestigte gesellschaftliche Stellung gefähr-
det. Anders als die ansässigen Schweizer Jüdinnen und Juden, die sich kul-
turell und sozial stark am Bürgertum orientierten, gehörten die Migranten 
aus Osteuropa den Unterschichten an. Das Aufeinandertreffen von Ost und 
West in der Schweiz barg ein beachtliches Spannungspotenzial.246

Ökonomische Unterschiede sowie divergierende Vorstellungen 
über religiöse Praktiken führten auch zu unterschiedlichen jüdischen Le-
benswelten in Schweizer Städten. Die Einhaltung religiöser Gebote wie des 
Sabbatgebots, aber auch der Wunsch, in der Nähe eines Gebetslokals zu 
wohnen, schränkten die Berufswahl wie die Wahl des Wohnorts ein. Da der 
Samstag damals noch Werktag war, liess sich das Sabbatgebot am leichtes-
ten in Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit einhalten. So arbeiteten 
die Migranten meist als Handwerker, beispielsweise als Schneider, Hausie-
rer, Handelsreisende, Kohlenhändler, Trödler oder Lumpensammler. Etwa 
zehn Prozent der ersten Einwanderergeneration waren Akademiker.

Die jüdischen Migrantinnen und Migranten aus Osteuropa liessen 
sich vor allem in Quartieren mit erschwinglichen Mietpreisen nieder. In Zü-
rich zogen die Immigranten aus Osteuropa nach Aussersihl und Wiedikon, 
in Basel ins untere Kleinbasel oder ins Hegenheimerquartier. Auch in Biel, 
Genf, La Chaux-de-Fonds und Lausanne gab es ostjüdische Gebetsräume, so 
genannte Minjans. In Bern entstand im Umfeld der Maulbeerstrasse, wo sich 
eine koschere Metzgerei, eine Pension mit koscherer Küche sowie ein Bet- 
und Sitzungslokal befanden, ein kleines Zentrum ostjüdischen Lebens. Bern 
avancierte gar zu einem Zentrum der Bundisten, der Anhänger des Allge-
meinen Jüdischen Arbeiterbunds von Litauen, Polen und Russland.247 Zeit-
gleich profitierten auch die Zionisten von der nunmehr liberalen Haltung in 
der Schweiz und entschieden 1897, ihren Weltkongress in Basel abzuhalten. 
Zahlreiche weitere folgten bis 1946 in Basel, Zürich, Genf und Luzern.

Viele Ostjuden fühlten sich in den bestehenden Gemeinden nicht 
aufgehoben, da sie teilweise nicht erwünscht waren und andere religiös-ritu-
elle Praktiken gewohnt waren.248 So schlossen sich in Zürich osteuropäische 
Juden der 1895 gegründeten, streng-religiösen Israelitischen Religionsge-
meinschaft Zürich oder der Agudas Achim an, die 1912 entstand. In Bern bil-
dete sich ebenfalls eine Agudas-Achim-Gemeinschaft, deren Mitglieder sich 
im Alhambra-Saal und im Hotel National zu Anlässen trafen. In St. Gallen 
weihte im Jahr 1919 die Gemeinde Adass Jisroel die erste Synagoge einer ost-
europäischen Gemeinde in der Schweiz ein. In Basel fanden streng Religiö-
se schliesslich ab 1927 in der Israelitischen Religionsgesellschaft einen insti-
tutionellen Rahmen.249 Auf diese Weise entstanden jüdische Gesellschaften 
mit unterschiedlichen kulturellen Ausformungen.

In der Wohltätigkeit für die wirtschaftlich Schwachen lag das Ver-
bindende; das Trennende kam in einer von beiden Seiten gelebten Distink-
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tion zum Ausdruck. Doch es gab auch mahnende Stimmen, die davor warn-
ten, das Trennende zwischen Ost und West zu stark zu betonen. Mordché 
W. Rapaport, der wenig später die «Emigrations- und Reise-Nachrichten» 
herausgeben sollte, hielt im Ersten Weltkrieg fest: «Die Westjuden verges-
sen, oder scheinen vergessen zu wollen, dass aus der Verallgemeinerung 
des ‹polnischen Juden› zum ‹Ostjuden›, die sie durchführten, eine Verall-
gemeinerung des ‹Ostjuden› zum ‹Juden im allgemeinen› folgen wird, die 
die Nichtjuden durchführen werden.»250 Dies hatte sich bereits in den Ar-
gumenten der Befürworter des Schächtverbots von 1893 ein erstes Mal ge-
zeigt. Dabei handelte es sich um die erste Initiative überhaupt, die von der 
Schweizer Stimmbevölkerung gegen den Willen von Bundesrat und Parla-
ment angenommen wurde. In der Argumentation der Befürworter hatten 
antisemitische, insbesondere gegen Juden aus Osteuropa gerichtete Stereo-
typen eine zentrale Rolle gespielt. Im Ergebnis hatte sich die antisemitische 
Polemik gegen Juden aus Ost- und Westeuropa gerichtet.

Es überrascht darum nicht, dass die Behörden ab 1910 bei der 
Durchsetzung einer restriktiveren Migrationspolitik das Hauptaugenmerk 
auf die kleine Gruppe der Juden aus Osteuropa legten. So erschwerte etwa 
der Zürcher Stadtrat in den Jahren 1912 bis 1920 einseitig die Einbürgerung 
von jüdischen Bewerberinnen und Bewerbern aus Osteuropa, indem er von 
ihnen eine längere Domizilfrist verlangte als von anderen Kandidatinnen 
und Kandidaten, nämlich fünfzehn statt zehn Jahre. Über diskriminierende 
Diskurse gegen osteuropäische Juden fand auch die Fremdenpolizei ab 1917 
nach und nach zu einer Position, die die Zuwanderung und Niederlassung 
von Juden und Jüdinnen langfristig einschränken sollte.251

Bildungsmigration in die Schweiz

Der seit Jahrhunderten bestehende akademische Austausch über Grenzen 
hinweg erhielt durch die politischen Verhältnisse in Europa sowie durch die 
Gründung verschiedener neuer Schweizer Universitäten und Hochschulen 
eine neue Dynamik. Seit den 1830er-Jahren entwickelte sich eine rege, seit 
den 1840er-Jahren eine intensive akademische Immigration.

Da viele ausländische Liberale, Republikaner und Sozialisten 
die Schweiz als Flucht- und Rückzugsort wählten, formierten sich Oppo-
sitionszentren in Zürich, Genf oder Bern, aber auch in Lugano, Grenchen 
oder Lausanne. Häufig wählten die Geflüchteten Orte in der Nähe von Bil-
dungsinstitutionen wie Universitäten, Akademien und Bibliotheken, um an 
unzensierte Information zu gelangen und um sich unbehindert austauschen 
zu können. Die Schweizer Universitäten gewährten weitgehend freien Zu-
gang zum Wissen, denn sie fühlten sich mehrheitlich dem liberalen Denken 
des 19. Jahrhunderts verpflichtet. Im Gegensatz zu vielen Universitäten im 
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Ausland waren die Schweizer Hochschulen in der Regel weder der Kirche 
noch einem Regenten Rechenschaft schuldig. Dazu kam, dass die Schwei-
zer Hochschulen auf ausländische Lehrkräfte angewiesen waren.252 So ver-
pflichteten Schweizer Universitäten gerne ausländische Oppositionelle 
als Dozenten.

Von 1852 bis 1854 dozierte an der Universität Zürich Theodor 
Mommsen Römisches Recht und verfasste hier die viel beachteten «Inscrip-
tiones Confoederationis Helveticae Latinae» sowie «Die Schweiz in römi-
scher Zeit». Der Deutsche Heinrich Fick, der in seiner Heimat zur Persona 
non grata erklärt worden war, half mit, das schweizerische Obligationen-
recht zu schaffen. Gottfried Semper, Teilnehmer am Dresdner Aufstand von 
1849, war 1855 einer der ersten Professoren am Polytechnikum, das er kurz 
zuvor für die Schweiz entworfen hatte. Die Hochschule in Zürich war von 
nun an auch die akademische Heimat zahlreicher ausländischer Lehrer.

Wenige Jahrzehnte später erlangte auch die Universität Bern nicht 
zuletzt dank Dozierender und Studierender aus dem Ausland eine Blütezeit. 
Etwa zur selben Zeit, als der Berner Chirurg Theodor Kocher den Nobel-
preis für Medizin erhielt – im Jahr 1909 –,253 habilitierte die Universität Bern 
Albert Einstein und beförderte der Regierungsrat des Kantons Bern die Phi-
losophin Anna Tumarkin von der Titularprofessorin zur Professorin, womit 
die jüdische Wissenschaftlerin europaweit die erste Frau in dieser akademi-
schen Position war.

Nur wenige Jahre vorher lehrte Chaim Weizmann als Privatdozent 
Chemie an der Universität Genf, bevor er ab 1904 einen Lehrstuhl in Man-
chester bekleidete. In Genf lernte er die Medizinstudentin Vera Chatzmann 
aus Rostov am Don kennen. Nach ihrem Studium heiratete das Paar 1906, 
und Weizmann avancierte zu einer führenden Persönlichkeit des Zionismus. 
In seiner Funktion als Präsident der zionistischen Vereinigung kehrte er 1939 
anlässlich des 21. Zionistenkongresses nur wenige Wochen vor Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs nach Genf zurück. Mit eindrücklichen Worten warnte 
er dort die Welt vor den Folgen eines Kriegs für das europäische Judentum. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem nationalsozialistischen Völkermord 
an den europäischen Juden wurde er 1948 erster Staatspräsident Israels.254 
Die Liste der Dozierenden und Studierenden, die zwischen der Gründung 
des Bundesstaates 1848 und dem Ersten Weltkrieg in der Schweiz lehrten 
und studierten, liesse sich nahezu beliebig erweitern.

Studienanmeldung Universität 
Bern im «Album Universitatis 
Bernensis», 1873. Vom 15. bis 
17. Oktober 1873 immatrikulier-
ten sich 23 Russinnen. Die 
Frauennamen wurden durch 

einen kleinen Strich hervorge-
hoben. Die Russin Virginia 
Schlykowa beispielsweise war 
die 2874. Studierende seit der 
Gründung der Universität Bern.
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Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts studierten auffallend viele Studen-
ten und vor allem Studentinnen aus Osteuropa an Schweizer Hochschulen. 
Letztere avancierten gar zu den eigentlichen Pionierinnen des Frauenstudi-
ums in Europa und der Schweiz.255 Am 14. Dezember 1867 promovierte die 
medizinische Fakultät der Universität Zürich Nadeschda Suslowa aus dem 
Gouvernement Nischnij Nowgorod zur ersten Doktorin der Medizin. Damit 
war der erste Schritt für die Etablierung des Frauenstudiums europaweit ge-
tan.256 Zwischen 1870 und dem Ersten Weltkrieg folgten Hunderte von Stu-
dentinnen, die in Zürich, Bern, Genf, Lausanne und Neuenburg das Examen 
ablegten. Neben der genannten Anna Tumarkin, die in Bern zuerst Philoso-
phie studierte und dort anschliessend eine akademische Karriere absolvier-
te, besuchten Persönlichkeiten wie Rosa Luxemburg, Raissa Adler-Epstein, 
Helena Kagan und viele weitere Frauen aus Osteuropa Schweizer Hochschu-
len. Im Jahre 1906 erlangte das Frauenstudium mit 1478 immatrikulierten 
Russinnen in der Schweiz den Höhepunkt. Drei von vier Studentinnen be-
legten das Fach Medizin.257 Während in Zürich, Bern, Lausanne und Genf je 
mehrere Hundert Frauen immatrikuliert waren, verzeichnete die Universität 
Basel gerade mal 15 Studentinnen. Die älteste Universität verhielt sich ge-
genüber dem Frauenstudium und gegenüber Ausländerinnen sehr restriktiv. 
Sie war stärker in den Traditionen einer jahrhundertealten Institution ver-
fangen, und die Verantwortlichen glaubten, sich im Gegensatz zu den sich 
neu etablierenden Universitäten in Bern und Zürich nicht öffnen zu müssen.

Grund für die Bildungsmigration waren einerseits die politisch li-
beralen Verhältnisse in der Schweiz sowie die fehlenden oder nur rudimentär 
vorhandenen Zulassungsbeschränkungen an den im 19. Jahrhundert neu ge-
schaffenen Schweizer Universitäten. Von den liberalen Verhältnissen in der 
Schweiz fühlten sich besonders Frauen aus Russland angezogen, wo in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Frauen aus dem Adel und aus dem Bür-
ger- und Beamtentum Bildungsmöglichkeiten nach der Matura forderten.258 
Überproportional vertreten waren dabei jüdische Studentinnen. Diese fan-
den in Russland, von religiösen Verpflichtungen wie dem täglichen Schrif-
tenstudium entbunden, oft schneller Zugang zur weltlichen Bildung als jüdi-
sche Männer. Doch die politischen Verhältnisse, die spärlichen Frauenkurse 
und schliesslich das Verbot des Frauenstudiums an der St. Petersburger Uni-
versität 1863 drängten bildungsbeflissene Frauen zum Weggehen.

Die liberale Aufnahmepraxis an den meisten Schweizer Univer-
sitäten rief auch Kritiker auf den Plan. Der Zürcher Zoologieprofessor 
Conrad Keller etwa lobte 1928 rückblickend die restriktive Position Basels. 
Einzig die Stadt am Rheinknie habe «eine solide Tradition aufrecht» erhal-
ten, wogegen die Haltung der anderen Hochschulen beschämend gewesen 
sei.259 Weiter agitierte Keller nicht nur gegen ausländische Studierende, son-
dern auch gegen Juden im Lehrkörper. Einer, der diese Haltung besonders 
zu spüren bekam, war Ludwig Stein, der ab 1890 an der Universität Bern 
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Philosophie, Psychologie und Soziologie lehrte. Stein stammte aus Ungarn, 
hatte in Berlin studiert und machte, bevor er nach Bern berufen wurde, aka-
demische Karriere an der Universität Zürich und an der ETH Zürich. Da 
sich Stein verschiedentlich für russische Studentinnen engagierte, wurde er 
zur Zielscheibe antisemitischer und antislawischer Polemik. Nach einer von 
der Basler Kulturzeitschrift «Der Samstag» angeführten Kampagne gegen 
die Person von Ludwig Stein zog sich dieser aus dem Lehrbetrieb zurück.260

Nach 1900 nahm diese Tendenz zu. Ausländische Studierende aus 
Osteuropa wurden vermehrt zur Projektionsfläche kleinbürgerlicher Ängs-
te; insbesondere Frauen waren Männerfantasien ausgesetzt.261 Die Stereoty-
pen des russischen «Revolutionärs» und der die bürgerliche Geschlechter-
ordnung unterwandernden jüdischen Akademikerin aus Osteuropa fanden 
in der Presse meist mehr Nachhall als die wissenschaftlichen Erfolge etwa 
einer Anna Tumarkin, eines Naum Reichesberg oder eines David Farbstein.

Zu einer gänzlich anderen Einschätzung gelangte rückblickend 
der aus den Unterschichten stammende Berner Schriftsteller und Auto-
didakt Carl Albert Loosli. Seine persönlichen Erinnerungen an jüdische 
Kommilitonen aus Osteuropa im Sprachduktus der Zwischenkriegszeit sind 
in einem geradezu verklärenden Ton verfasst, aber zugleich nicht frei von 
positiven Ressentiments: «Mit wenigen Ausnahmen waren es russische und 
polnische Juden, die damals zahlreich unsere höheren Lehranstalten be-
suchten. Arme Teufel zumeist […]. So fremdartig sie mir auch in manchem 
vorkommen mussten, boten sie mir stets das oft bewundernswerte Beispiel 
eisernen Arbeits- und Lernwillens, einer uns arischen Studierenden, auch 
den unbemitteltsten unter uns, fast unfassbaren leiblichen Bedürfnislosig-
keit, einer Entbehrungsfähigkeit, wie ich sie sonst höchstens etwa bei itali-
enischen Maurern angetroffen habe. Dabei waren sie fast ausnahmslos von 
einer Gutherzigkeit, von einer gegenseitigen Hilfsbereitschaft, die sich nicht 
immer bloss auf die Glaubensgenossen erstreckte, die mich oft überraschte 
und rührte.»262
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10	 Im «wilden» 
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Auswanderung als 
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Am 11. November 1882 bestieg Thomas A. Bruhin in Hoboken, New Jersey, 
die «Habsburg», um über Bremerhaven in die Schweiz zurückzukehren, 
von wo er 13 Jahre zuvor aufgebrochen war. Auf dem Dampfer befanden 
sich nur vereinzelt Passagiere. Im Zwischendeck, wo sich während der Pas-
sage von Europa in die USA Auswanderinnen und Auswanderer gedrängt 
hatten, lagerten nun Waren. Zwar kehrten regelmässig Migranten aus Ame-
rika in die Schweiz zurück, doch betrug ihr Anteil im letzten Drittel des 
19. Jahrhunderts höchstens zehn Prozent der Auswanderer. Bruhin führte 
wenig Gepäck mit, brachte aber eine Fülle an botanischen Notizen mit 
nach Europa.263

Wie Tausende andere Schweizerinnen und Schweizer war er in den 
1860er-Jahren aufgebrochen, um seinem Leben eine neue Wendung zu ge-
ben und im fernen Amerika Chancen zu nutzen. Bei Bruhin waren es weder 
wiederkehrende Agrar- und Ernährungskrisen noch die soziale Not, die ihn 
zur Auswanderung bewegt hatten. Es war die Enge des klösterlichen Lebens 
im Benediktinerkonvent zuerst in Einsiedeln und später in Vorarlberg, der 
er zu entfliehen gehofft hatte. Entsprechend hatte er um Entlassung aus dem 
Orden gebeten, mit dem Ziel, als Weltpriester in New Coeln in Wisconsin 
zu wirken, wo sich viele deutschsprachige Auswanderer aufhielten und fast 
jeder zehnte Schweizer Nordamerikaauswanderer lebte. An seinem neuen 
Lebensmittelpunkt fand er genügend Freiraum, um seiner wahren Leiden-
schaft, der Botanik, nachzugehen. Bruhin, der gerne Medizin oder Botanik 
studiert hätte, doch von seiner Mutter und seinem Hausarzt in den Orden 
gedrängt worden war, begann an seinen verschiedenen Wirkstätten in Wis-
consin, die Erscheinungen bei Pflanzen, Insekten, Amphibien und Vögeln 
intensiv zu studieren und zu beschreiben. So zählen seine Aufzeichnungen 
zu den ersten naturhistorischen Studien der Einwanderer in Milwaukee und 
Wisconsin überhaupt.

Während ihm die Studien in der Natur viel Freude bereiteten, stör-
te sich Bruhin an der Führung der Diözese und am Zustand der Seelsorge 
im Bistum Milwaukee. Er beklagte in Rom die Verhältnisse, worauf er wenig 
später als Pfarrer abgesetzt und aus dem Bistum Milwaukee verwiesen wur-
de. Ab 1880 hielt er sich an diversen Orten in Nebraska, im Dakota Territory 
sowie in Pennsylvania auf, wirkte vereinzelt als Priester und entschloss sich 
schliesslich, in die Schweiz zurückzukehren. Nach einem kurzen Intermez-
zo als katholischer Priester in Laufenburg trat er zur christkatholischen Ge-
meinschaft über und heiratete 1883 Catharina Lüthy, die er dort kennenge-
lernt hatte. Zusammen gründeten sie eine Familie. Bruhin arbeitete fortan 
in verschiedenen Schweizer Gemeinden als christkatholischer Pfarrer. Zu-
gleich trieb er die Publikation seiner wissenschaftlichen Arbeiten voran, 
was ihm teilweise vor und nach seinem beruflichen Ruhestand 1891 gelang.

Thomas A. Bruhins Weg über die USA zurück in die Schweiz 
ist Ausdruck der hohen Mobilität der Menschen im 19. Jahrhundert und 
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steht für mehrere Aspekte der Migrationsgeschichte. Erstens erlangte die 
Fernmigration ein bis dahin nie da gewesenes Ausmass. Zwischen 1815 und 
dem Ersten Weltkrieg waren gemäss Schätzungen weltweit mindestens 82 
Millionen Menschen freiwillig grenzüberschreitend unterwegs. Auf die 
gesamte Erdbevölkerung hochgerechnet war die freiwillige Fernmigration 
des 19. Jahrhunderts somit rund dreimal höher als im Zeitraum zwischen 
1945 und 1980.264 Ermöglicht wurde dieser Quantensprung hin zur Massen-
migration durch effizientere und billigere Transportmöglichkeiten in Form 
von Dampfschiffen und Eisenbahn sowie durch neue Formen der Finan-
zierung der Schiffspassagen von Europa nach Asien und nach Nord- und 
Südamerika.

Aus der grossen Zahl der Bevölkerungsbewegungen des 19. Jahr-
hunderts sticht aus europäischer Perspektive zweitens die transatlantische 
Migration nach Süd- und vor allem nach Nordamerika heraus. Ja, die Aus-
wanderung nach Übersee wurde damals gar mit Auswanderung gleich
gesetzt.265

Damit verbunden steht Bruhins Beispiel drittens für die beschleu-
nigte Globalisierung im 19. Jahrhundert. Die Aneignung des amerikanischen 
Kontinents durch Auswanderer des 18. und 19. Jahrhunderts ist ebenso Aus-
druck für die globale Verflechtung von sozialen, religiösen, wissenschaftli-
chen und ökonomischen Aspekten wie für deren Verstrickung in eine ge-
walttätige, die ansässige Bevölkerung und deren Kulturen geringschätzende 
Kolonialgeschichte. Denn der Aufstieg der Vereinigten Staaten zu einer welt-
weit führenden Wirtschafts- und Militärmacht gründet auf der Katastrophe 
für die Native Americans.266 Dies trifft unter anderen Vorzeichen auch auf 
Lateinamerika sowie auf Teile Afrikas, Asiens und Ozeaniens zu.

Darüber hinaus fiel Bruhins Auswanderung viertens in eine Epo-
che, in der sich das Migrationsgeschehen der Schweiz in mehrfacher Form 
wandelte. War bis 1800 die militärische Migration ein besonderes Merkmal 
schweizerischen Wanderungsgeschehens gewesen, verlor diese im 19. Jahr-
hundert rasch an Bedeutung, bis sie 1859 verboten wurde. Hingegen nahm 
die Auswanderung von Zivilisten im 19. Jahrhundert weiter zu, vorerst stär-
ker in Gruppen, ab der zweiten Jahrhunderthälfte vermehrt als Einzelperso-
nen. Mit der Einzelwanderung legte auch der Grad an freiwilliger Migration 
zu. Beispiel dafür ist Thomas Bruhin. Er verliess Europa aus freien Stücken, 
auch wenn er kaum Alternativen zur Auswanderung hatte. Doch längst 
nicht alle Schweizerinnen und Schweizer verliessen ihre Heimat Richtung 
Amerika freiwillig. Viele hatten keine Wahl, mussten ihr Zuhause aufgrund 
fehlender Perspektiven und wachsender Bevölkerung verlassen oder wurden 
von ihren Heimatgemeinden gedrängt oder gar gezwungen auszuwandern.267
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Migration nach Übersee 

Wanderten bis 1815 ungefähr 25 000 Schweizerinnen und Schweizer nach 
Übersee aus, folgten in den rund hundert Jahren bis zum Ersten Weltkrieg 
fast eine halbe Million. Mehr als siebzig Prozent der Überseeauswanderer 
wählten die Vereinigten Staaten als ihre neue Heimat. Dabei gilt es aller-
dings zu berücksichtigen, dass das statistische Material für den gesamten 
Zeitraum nicht immer zuverlässig ist und teilweise auf Schätzungen be-
ruht.268 Für das 19. und frühe 20. Jahrhundert lassen sich vier grössere Aus-
wanderungsbewegungen auseinanderhalten, die von diversen kleineren 
Schüben flankiert wurden.269 Auslöser der Migrationsbewegungen aus der 
Schweiz waren mehr oder weniger die gleichen Faktoren wie in den übri-
gen europäischen Staaten nördlich der Alpen: Missernten, wiederkehrende 
Armutskrisen, eine rasch wachsende Bevölkerung und die Entwicklung der 
Industriearbeit, die ein Teil des klassischen Gewerbes verdrängte, zwangen 
die Menschen zum Weggehen. Reiseberichte und Auswanderungsschriften, 
die von riesigen Landmassen berichteten, die es westlich der Neuengland-
staaten zu erschliessen gelte, oder die den natürlichen Reichtum und die 
üppige Flora und Fauna in Brasilien oder Argentinien schilderten, wirkten 
geradezu magnetisch auf die von der Krise gezeichneten und von einer bes-
seren Zukunft träumenden Menschen.

Die erste grössere Auswanderungsbewegung von der Schweiz nach 
Übersee 1816/17 war die Folge von schweren Missernten und Überschwem-
mungen, die auf eine «kleine Eiszeit» zurückgeführt werden, sowie der in
stabilen politischen Verhältnisse nach den Napoleonischen Kriegen. Neben 
Nordamerika war Brasilien damals ein besonders lockendes Auswande-
rungsziel. Insbesondere Migrantinnen und Migranten aus den Westschwei-
zer Kantonen Genf und Waadt zog es nach Brasilien und in andere Staa-
ten Südamerikas.270 Dabei wirkte die sprachlich-kulturelle Verbundenheit 
offensichtlich stärker als die religiös-konfessionelle, denn die mehrheitlich 
protestantischen und sich nach Frankreich orientierenden Genfer und 
Waadtländer Migranten zogen den katholisch dominierten Süden des ame-
rikanischen Kontinents den anglikanisch und protestantisch geprägten Ver-
einigten Staaten vor.

Sowohl in der ersten grossen Auswanderungsbewegung von 1816/17 
wie auch in der zweiten von 1851 bis 1855 waren es ganze Familien und Fa-
milienverbände aus armen und sehr armen Verhältnissen, die gemeinsam 
auswanderten. In der zweiten Phase waren Landwirte und Landarbeiter 
sowie aus dem ländlichen Milieu stammende Handwerker und Gewerbe-
treibende samt ihren Angehörigen besonders stark vertreten. Sie hofften, 
als Siedler zwischen den Appalachen und Kalifornien preiswertes Farmland 
zu erstehen. Nebst Hunger waren es auch die fehlenden Perspektiven, die 
Teile der Landbevölkerung zum Weggehen bewegten. Denn in der Mitte des 
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Aus der Schweiz nach Übersee ausgewanderte Personen, 1841–1955
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19. Jahrhunderts boten viele Klein- und Kleinstbetreibe im Voralpen- und 
Alpenraum, deren geringe Grösse häufig eine Folge von Erbteilungen war, 
kein existenzsicherndes Einkommen mehr.271

Dies erkannten auch verschiedene Gemeinden und Kantone. In 
der Folge unterstützten sie Auswanderungswillige oder drängten Angehö-
rige der Unterschichten zur Migration. Im Auftrag des Glarner Auswande-
rungsvereins etwa erwarben Fridolin Streiff und Niklaus Dürst im Süden 
Wisconsins am Little Sugar River ein 485 Hektaren umfassendes Gebiet. 
1845 traf dort eine erste Gruppe von etwas mehr als hundert Siedlern ein, 
die New Glarus gründeten.272 Später folgten die Siedlungen New Elm und 
New Bilten. 

Die Dominanz der Landbevölkerung unter den Auswanderern 
spiegelt sich auch in den Siedlungsräumen der USA in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. Beinahe ein Viertel der Schweizer lebte allein in Ohio, 
das hervorragende Bedingungen für die Produktion sowie für den Export 
von Fleisch und Getreide bot.273 Alleinstehende Männer machten während 
dieser zweiten Phase nur etwa ein Fünftel aller Schweizer Migranten nach 
Übersee aus. Unter diesen bildeten Akademiker sowie Freiberufler wie 
Händler, Kaufleute und Anwälte oder auch Missionare und Geistliche nur 
einen geringen Teil.

Während der dritten grossen Auswanderungsbewegung von 1880 
bis 1884 stellten Auswanderer mit landwirtschaftlichem Hintergrund noch-
mals die stärkste Berufsgruppe, ihr Anteil ging jedoch rasch auf ein Drittel 
zurück.274 Denn die «Frontier»-Politik in den USA neigte sich dem Ende zu.

Mit dem Schwinden der Möglichkeit, preiswertes Farmland 
zu erwerben, brach Ende der 1880er-Jahre die Siedlungswanderung von 
Schweizer Bauernfamilien nach Nordamerika ein. Ein weiterer Grund für 
die abnehmenden Zahlen von auswandernden Bauernfamilien waren die 
besseren Erwerbsmöglichkeiten zu Hause, die sich mittlerweile angesichts 
der beschleunigten Industrialisierung boten. Entsprechend veränder-
ten sich Motive und Zugehörigkeit der Auswandernden. Zwei Drittel der 
Migrantinnen und Migranten, die im letzten Fünftel des 19. Jahrhunderts 
nach Übersee auswanderten, stammten aus dem sekundären und tertiären 
Sektor. Weitaus stärker als in der ersten Jahrhunderthälfte reisten sie nun 
auch als Einzelpersonen, wobei der Anteil der Frauen rasch wuchs. Gelockt 
wurden sie nun weniger von vermeintlich ungenutzten Landmassen als von 
einem andauernden Wirtschaftswachstum, das erst mit dem Ersten Welt-
krieg ein Ende fand.

In der vierten Auswanderungsbewegung von 1920 bis 1923, der ein-
zigen Massenauswanderung von Schweizerinnen und Schweizern während 
des gesamten 20. Jahrhunderts, setzte sich der Trend fort. Die restriktiven 
Zulassungsbestimmungen, welche die USA im Jahr 1924 erliessen, setzten 
dieser Entwicklung ein Ende. Die Migration von der Schweiz nach Übersee 
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ging stark zurück.275 Bis Ende 2000 wanderte weniger als die Hälfte aller 
Auswanderer des 19. Jahrhunderts in die USA aus.

Migration nach Afrika, Asien und Ozeanien

Die Bundesbehörden betrachteten die Migration nach Nordamerika, in Tei-
len auch diejenige nach Argentinien und Brasilien, als «eine ziemlich kon-
stante Bevölkerungsbewegung». Dies geht aus einem Rechenschaftsbericht 
über die Kontrolle der Auswanderungsagenturen von 1907 hervor. Zugleich 
wird dort die Migration «nach anderen Staaten Amerikas, Afrika, Asien 
und Australien» eher «auf Zufälligkeiten» beruhend skizziert. «Viele […] 
sind tatsächlich nicht Auswanderer im Sinne des gewöhnlichen Sprachge-
brauchs, indem sie sich nicht zu bleibendem Aufenthalte nach einem über-
seeischen Platze begeben, sondern in der Absicht, nach einiger Zeit wieder 
zurückzukehren.»276 Die Behördenvertreter gingen also davon aus, dass die 
Einzelmigranten eher die Absicht hegten, in die Schweiz zurückzukehren, 
und deshalb gar nicht als Auswanderer zu bezeichnen waren. Die zeitge-
nössische Zuschreibung hat für die historische Forschung weitreichende 
Konsequenzen. So lässt sich die damalige individuelle Migration viel schwe-
rer fassen, da sie von behördlicher Seite weniger gut dokumentiert wurde. 
Amtliche Quellen, Verträge und Reisedokumente finden sich vor allem bei 
Gruppen. Bei Einzelmigranten lassen sich häufig keine oder nur vereinzelte, 
teilweise durch Zufall zum Vorschein gekommene Spuren finden.

Doch dank einzelner Forschungsarbeiten wissen wir, dass sich 
im Zuge der französischen Eroberung Algeriens in den 1840er-Jahren eine 
kleine Schweizer Kolonie, grösstenteils bestehend aus Tessiner Bauern, in 
Nordafrika niederliess. Auch im Süden des afrikanischen Kontinents, in 
der Kap-Region, lebten in den 1880er-Jahren einige Schweizerinnen und 
Schweizer. In Asien hielten sich vor 1800 nur vereinzelt Schweizer auf, 
und auch Ende des 19. Jahrhunderts war deren Zahl mit rund 2000 Per-
sonen bescheiden.277 Geschäftsleute, Missionare und Naturforscher wur-
den ebenfalls im Einflussbereich der europäischen Kolonialmächte in 
Asien tätig. Die meisten lebten in Konstantinopel oder auf dem indischen 

Titelvignette aus «Der Colonist. 
Organ zum Schutze, Beistand 
und Belehrung schweizeri-
scher Auswanderer», 1853. Die 
Berner Auswanderungszeitung 
beschwor den Migrationsgeist 
unter anderem mit den Vers-
zeilen «Der Mann muss opfern 

und muss wagen; / Er darf 
nicht vor den Stürmen zagen, / 
Nicht vor des Glückes Unbe-
stand; / Ich hab’ gewagt, ich 
hab’ gerungen, / Die Lösung ist 
mir schön gelungen; / Hier 
blüht ein neues Vaterland!»
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Subkontinent, aber auch in Fernostasien, in Britisch Singapur oder in Nie-
derländisch Ostindien.

Anders als es die amtlichen Quellen von 1907 vermuten lassen, 
erfolgte die Migration nach Asien, Afrika und Ozeanien alles andere als 
zufällig. Die Emigranten hofften, in Asien eine neue Existenz aufbauen zu 
können, suchten Nischen in der kolonialen Ökonomie oder nach einer Be-
schäftigung, die es zu Hause nicht gab. Da sich die Migrierenden meist in 
instabilen Netzwerken und Personenkonstellationen bewegten, verlangte 
ihr Handeln ein hohes Mass an Anpassung. Versprach ein neuer Ort besse-
re ökonomische Chancen, konnte der asiatische Standort rasch wechseln. 
Stark vertreten waren Uhrenhändler aus Genf und dem Jura sowie Textil- 
und Seidenhändler. Auch einige Söldner sowie Forscher und Missionare zog 
es nach Asien. Später folgten Eisenbahn- und Versicherungsangestellte ins 
Osmanische Reich.

Siedlungsprojekte als Massnahmen gegen Pauperismus

Mit der einsetzenden Massenmigration im 19. Jahrhundert veränderte sich 
die Haltung von Gemeinden und Kantonen gegenüber der Auswanderung 
grundlegend. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts hatten Regierungen und 
Behörden tendenziell zurückhaltend reagiert. Vor dem Hintergrund einer 
rasch wachsenden Bevölkerung, einer schwierigen Ernährungslage und un-
gelöster sozialer Fragen begannen ab 1815 verschiedene Gemeinwesen, Aus-
wanderungswillige bei ihrem Vorhaben zu unterstützen und sich an Sied-
lungsprojekten zu beteiligen.278

In der Auswanderung nach Übersee erblickten damalige Kantons- 
und Gemeindevertreter ein probates Mittel zur Lösung von Pauperismus 
und zur Beschränkung des Wachstums der Unterschichten. Im Vordergrund 
stand dabei allerdings mehr die Bilanz der Armenkasse als das Wohl der 
Armen und Heimatlosen. Beeinflussen liessen sich die Entscheidungsträger 
wohl von den damals populären Schriften von Thomas Robert Malthus, der 
auf die ungleichen Wachstumsmöglichkeiten von Bevölkerung und Nah-
rung hinwies. Malthus ging davon aus, dass die Bevölkerung exponentiell 

Annonce der in Zürich domi
zilierten Agentur von Emil de 
Paravicini in «Der Colonist», 
1857. Die Auswandererzeitung 
versprach, dass «an die Reise-
kosten ein theilweiser Vor-
schuss gewährt» werde und 
dass die Schiffe «sorgfältig 

ausgerüstet» seien. Damit soll-
ten das Vertrauen in die Aus-
wanderungsagentur gestärkt 
und die Unsicherheit ange-
sichts kritischer Berichte über 
die ausbeuterischen Ver
hältnisse in den Kolonien be-
kämpft werden.
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wuchs, die Nahrungsproduktion sich hingegen nur linear steigern liesse, was 
zu dauernden Hungersnöten und sozialer Not führen würde. Ein glühender 
Anhänger von Malthus war etwa der Genfer Staatsmann und Delegierte am 
Wiener Kongress, François d’Ivernois. Auch der aus Murten stammende 
Jean Herrenschwand vertrat in seinen Studien ähnliche Ansichten wie der 
britische Ökonom.279

Den Auftakt der staatlich propagierten Siedlungsprojekte in Über-
see machte der Kanton Freiburg. Er beauftragte Nicolas Sébastien Gachet, 
den späteren Schweizer Konsul in Rio, Unterschichtsangehörige nach Bra-
silien zu führen. Alsbald schlossen sich weitere Kantone dem Projekt an, so-
dass insgesamt 2006 Männer, Frauen und Kinder im Herbst 1819 in Richtung 
Rio de Janeiro aufbrachen.280 Zu ihnen gehörten auch die verarmten Brüder 
Michael und Wendel Rüttimann aus Sursee. Während der mehrmonatigen, 
strapaziösen Überfahrt starben 316 Personen. Weitere folgten nur wenig spä-
ter nach der Ankunft; so auch Margaritha Imbach, die Gattin von Wendel 
Rüttimann.281 Einige Tagesreisen von Rio entfernt gründeten die Auswan-
derer schliesslich im Bezirk Cantagalo die Siedlung Nova Friburgo. Da sie 
aber nicht jenes Land vorfanden, das man ihnen versprochen hatte, und die 
Anpassung an die klimatischen Verhältnisse ihnen schwerfiel, befand sich 
die Siedlung bereits nach wenigen Jahren in einem sehr schlechten Zustand. 
Philanthropische Vereine und die beteiligten Kantone sandten Mittel, die 
ein Überleben vor Ort ermöglichen und insbesondere eine Rückkehr der 
Siedler verhindern sollten.

Die Berichte über Probleme in Nova Friburgo bremsten die Sied-
lungsemigration nach Südamerika nicht. Agenturen malten in ihren Zeit-
schriften weiterhin ein üppiges Bild von Brasilien und Argentinien und stri-
chen dabei unter anderem die lukrativen Möglichkeiten des Kaffeeanbaus, 
des damaligen Modegetränks, heraus. So überstrahlte der Reiz des Exoti-
schen die soziale Realität. Tausende Schweizer Migrantinnen und Migran-
ten zogen nach Brasilien, um in Kolonien wie Helvetia oder Alpina zu arbei-
ten. Was nach lauschigen Pensionen klang, stellte sich zuweilen als krasse 
Form der Ausbeutung heraus. Familien wie etwa die Zuben aus Alpnach 
verdingten sich mit Unterstützung der Heimatgemeinden in Halbpachtver-
trägen, einer Art Schuldknechtschaft. Die Heimatgemeinde übernahm die 
Hälfte der Übersiedlungskosten, während private brasilianische Unterneh-
men die andere Hälfte vorstreckten. Gemäss Vertrag hätte der Betrag innert 
vier Jahresraten abbezahlt werden können, doch benötigte die Familie Zu-
ben hierfür 17 Jahre.282

Die Kritik an den ausbeuterischen Verhältnissen in den Kolo-
nien nahm zu. In «Ibicaba» setzte sich der nach Brasilien ausgewanderte 
Bündner Thomas Davatz für die Anliegen der Schweizer ein und berichtete 
unverblümt an die Bündner Regierung. Nachdem er in Brasilien mehrfach 
bedroht wurde, floh er mit seiner Familie und kehrte 1857 in die Schweiz 
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zurück.283 Als die Kritik nicht abriss, sandten die Kantone und der Bund 
Vertreter, die zwischen Auswanderern und brasilianischen Behörden ver-
mittelten. Christian Heusser, der damals im Auftrag des Kantons Zürich 
die Verhältnisse in den Halbpachtkolonien untersuchte und dem Bund Be-
richt erstatte, kam zu einem vernichtenden Urteil: «Die Verantwortlichkeit 
für das Unglück der […] Kolonisten» liege zum «grössten Theil auf Agenten 
und Heimatgemeinden» selbst, hielt Heusser fest. So war er in den Kolo-
nien nicht nur auf alte Soldaten, ehemalige Häftlinge und «arbeitsscheue 
Elemente» gestossen, sondern auch auf Greise, körperlich und geistig Be-
hinderte, die den jungen Kolonisten aufgezwungen worden waren, damit die 
Gemeinden die Reise (mit-)finanzierten.284 Zugleich nahmen die Heimat-
gemeinden den Migrantinnen und Migranten bei der Abreise teilweise die 
Heimatpapiere ab, sodass diesen die Rückkehr verwehrt blieb.

Mehr Rechtssicherheit für Auswandernde

1861 schickte die Eidgenossenschaft schliesslich den Sondergesandten Jo-
hann Jakob von Tschudi nach Brasilien. Tschudi sollte die Lage von Schwei-
zer Siedlern verbessern, was er durch ein besseres Konsularnetz in Teilen 
auch erreichte. Doch als ehemaligem Gutsbesitzer waren ihm die Anliegen 
der Fazendeiros (Gutsbesitzer) ebenso nahe wie die der Schweizer Land
arbeiter. Die Interventionen und die Not vieler Migranten führten schliess-
lich zu einem Umdenken. Bei Kantonen und Bund setzte sich die Einsicht 
durch, dass die Auswanderungsagenten, die auch als staatlich legitimierte 
Schlepper betrachtet werden können, besser kontrolliert werden mussten.

Die Gesetze, die Bund und Kantone lancierten, sollten den Aus-
wanderinnen und Auswanderern einen besseren Schutz garantieren. Eine 
erste bundesstaatliche Bestimmung scheiterte allerdings 1852 an föderalisti-
schen Bedenken. Immerhin erliess der noch junge Bundesstaat zwei für die 
Migrationspolitik zentrale Bestimmungen. 1848 setzte er ein Verbot von Mi-
litärkapitulation durch, und 1859 erliess er ein Gesetz, dass die Anwerbung 
von Schweizer Söldnern, mit Ausnahme von Schweizer Gardisten in Rom, 
untersagte. Mehr Rechtssicherheit brachte auch das Heimatlosengesetz von 
1850, das den Verlust des Heimatrechts verhinderte und die Rückkehr armer 
Migrantinnen und Migranten zumindest de jure ermöglichte. Im März 1888 
verabschiedeten die eidgenössischen Räte schliesslich das Bundesgesetz 
betreffend Aufsicht über die Auswanderungsagenturen. Die verschiedenen 
Massnahmen verbesserten die Sicherheit der Auswanderinnen und Auswan-
derer im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, die Klagen über Missstände 
gingen zurück.285

Dass diskriminierende Praktiken der Gemeinden zuweilen auch 
unbeabsichtigt Erfolgsgeschichten hervorbringen konnten, zeigt ein Bei-
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spiel aus der Gemeinde Lengnau. Als die verwitwete Aargauer Jüdin Rachel 
Weil Meyer 1847 zusammen mit dem 14 Jahre älteren Witwer Simon Gug-
genheim eine neue Familie gründen wollte, damit ihre insgesamt 13 Kinder 
unter einem Dach leben konnten, verhinderte die Gemeinde die Heirat. Das 
Paar beschloss, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, und liess die 
Alte Welt mit ihren antisemitischen Praktiken hinter sich. Sie verkauften 
ihre Häuser und übersiedelten mit all ihren Kindern via Hamburg nach Phi-
ladelphia, wo sie kurz nach ihrer Ankunft heirateten.

Was nun folgte, liest sich wie ein Märchen im Gestus des American 
Dream: Aus dem Geschäft des Hausierers Simon Guggenheim entwickelte 
sich in der zweiten Generation ein wohlhabendes, im Kolonialwarenhandel 
tätiges Unternehmen mit dem Namen «M. Guggenheim’s Sons». Namens-
geber war Simons Sohn Meyer Guggenheim, der 1854 Barbara Weil, eine 
der Töchter von Rachel Weil, geheiratet hatte. Ab 1881 investierte Meyer 
Guggenheim, der für seinen Geschäftssinn und seinen harten Umgang mit 
Arbeitern bekannt war, vermehrt in Silber- und Bleiminen. Damit begann 
der Aufstieg zu einer der bis zum Ende des Ersten Weltkriegs fünf reichsten 
Familien der USA. Nach dem Grossen Krieg kontrollierte das Guggenheim-
Industrieimperium beachtliche Teile der weltweiten Kupfer-, Silber- und 
Bleiproduktion. Schliesslich betätigte sich Solomon Guggenheim, einer der 
Söhne in der dritten Generation, vermehrt als Kunstmäzen. Als Förderer 
der ungegenständlichen Malerei und der Kunstpädagogik brachte er es zu 
internationalem Ansehen.286

Mit dem Ersten Weltkrieg änderte sich der Umgang der Behörden 
mit den eigenen Migrantinnen und Migranten. Die Schweizer Regierung 
und zivilstaatliche Organisationen gingen dazu über, sich aktiv um ausge-
wanderte Schweizerinnen und Schweizer zu kümmern. Im Zuge der Natio-
nalisierung der Gesellschaft lancierte die zwei Jahre zuvor gegründete Neue 
Helvetische Gesellschaft 1916 die Schaffung von Auslandschweizer-Organi-
sationen. Wenig später begann der Bund, Schweizer Schulen im Ausland 
zu fördern. Die «Auslandschweizer», wie sie seit diesem Zeitpunkt genannt 
werden, galten von nun an als nationale Ressource. Nach dem Zweiten Welt-
krieg förderten Bund und Private deren Pflege weiter – etwa durch die Ein-
führung des Auslandschweizertags. 1976 verabschiedete das Parlament ein 
Bundesgesetz, dass die Präsenz der Schweiz im Ausland stärken sollte.287

Koloniale Verstrickungen

Obwohl Gemeinden, Kantone und der Bund im 19. Jahrhundert keine Kolo-
nien im aussereuropäischen Raum besassen, legt die Migrationsgeschichte 
die direkte und indirekte Verstrickung von Schweizerinnen und Schweizern 
in verschiedenste Formen von Arbeitszwang, Ausbeutung und physischer 
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Der spätere Nationalpark- 
gründer Paul Sarasin und sein  
Vetter Fritz Sarasin in Sulawesi 
(damals Celebes), um 1900.  
In den Tropen nahmen die bei-
den Vettern aus Basel, unter-
stützt von den britischen und 
holländischen Kolonialbeam-

ten, intensive naturwissen-
schaftliche Forschungen vor 
und betrieben eine schweizeri-
sche Kolonialpolitik, die  
von staatlicher Seite offiziell 
nie stattfand, indirekt aber 
existierte.
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Gewalt im Kolonialsystem offen, ein Aspekt, dem in der Schweizer Ge-
schichte bisher kein oder nur wenig Platz zugestanden wurde. Dazu gehört 
die direkte und indirekte Beteiligung von Neuenburger, Basler und Genfer 
Unternehmer, häufig Indienne-Fabrikanten, als Ausrüster und Anteilseig-
ner von Sklavenunternehmen. Für den Zeitraum 1773 bis 1830 wird von ei-
ner Beteiligung an hundert Sklavenexpeditionen ausgegangen.288 Schweizer 
Plantagenbesitzer liessen auf Zucker- und Kaffeeplantagen auf den Antillen 
und Kuba, in Surinam und Brasilien Sklaven arbeiten und beteiligten sich 
auf diese Weise an dieser äusserst gewalttätigen Form der Zwangsmigration.

In Brasilien, wo der Handel mit Sklaven ab 1850 verboten, die 
Sklavenarbeit auf den Plantagen aber erst 1888 gänzlich untersagt wurde, 
waren die Übergänge von selbst erduldeter Ausbeutung und Gewaltaus-
übung fliessend. So lebten Schweizerinnen und Schweizer in Halbpachtver-
trägen, liessen aber wiederum Sklaven unter Zwang für sich arbeiten. Der 
Schaffhauser Nationalrat Wilhelm Joos, der längere Zeit in Brasilien gelebt 
hatte, führte die ärmlichen Verhältnisse der Schweizer auch darauf zurück, 
dass aufgrund der Zwangsbeschäftigung von Sklaven die Arbeit der freien 
Arbeitskräfte nicht gewürdigt werde. So postulierte er nicht nur, dass sich 
die Schweiz für die Abschaffung der Sklaverei starkmachte, sondern reichte 
1864 auch eine Motion ein, die den Erwerb von Sklaven durch Schweizer 
Pächter und Besitzer unter Strafe stellen sollte. Der Bundesrat hielt das Vor-
haben jedoch nicht für praktikabel.289

Auch wissenschaftliche Expeditionen, die unter Begleitschutz 
der Kolonialmächte erfolgten, nahmen teilweise kaum Rücksichten auf die 
ansässige Bevölkerung. In Asien profitierten Schweizer Auswanderer vom 
Kolonialsystem und von der gesellschaftlichen und rechtlichen Vorrang-
stellung der Europäer auf dem indischen Subkontinent und in Südostasien. 
Dass dies nicht nur für Unternehmer, Kaufleute, Missionare und Plantagen-
besitzer galt, zeigt das Beispiel der international geschätzten Basler Natur-
forscher Paul und Fritz Sarasin. Das Vetternpaar finanzierte die ausgedehn-
ten Forschungsreisen in Celebes, dem heutigen Sulawesi, aus dem eigenen 
Familienvermögen, das teilweise aus dem Handel mit Seide und Baumwolle 
stammte. Dem damaligen Zeitgeist entsprechend, stellten Paul und Fritz 
Sarasin die Erforschung der Natur, wozu auch rassenanthropologische 
Forschungen gehörten, über die Anliegen der ansässigen Bevölkerung. Die 
Expeditionen erfolgten auf der Grundlage eines neuen rassistischen Para-
digmas im Schutz der niederländischen Kolonialherrscher, teilweise mit 
zwangsverpflichteten Trägern, und ebneten schliesslich den Holländern den 
Weg für ihre lange andauernde Militärintervention.

Mit ihren in Ostasien gewonnenen Erkenntnissen prägten Paul und 
Fritz Sarasin, zurück in der Schweiz, die Vorstellungen und Bilder von Frem-
den und Fremdheit entscheidend mit. Rasch übernahmen sie führende Posi-
tionen in den naturwissenschaftlichen Gesellschaften und Institutionen der 
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Schweiz und bestimmten deren Werdegang mit. So leiteten sie das Basler Na-
turhistorische Museum, begründeten das Völkerkundemuseum und standen 
der Naturforschenden Gesellschaft der Schweiz und dem Basler Zoo vor. 
Auch in der frühen Naturschutzbewegung, die als eines ihrer Hauptziele die 
Schaffung eines Nationalparks im Engadin realisierte, arbeitete Fritz Sarasin 
massgeblich mit und prägte so die Vorstellung von der «Wildnis zu Hause».290

Ethnozid an den Native Americans

Weiter waren Schweizer Bauern auch als «Frontier»-Farmer direkt und indi-
rekt an der Vertreibung, Ermordung und der Zerstörung der Lebensgrund-
lage der Native Americans beteiligt oder trugen als Missionare zum Eth-
nozid an der indigenen Bevölkerung Nordamerikas bei. Das Siedlerleben 
im Grenzland zwischen den bewohnten Gebieten der weissen Zuwanderer 
und den Indianerterritorien lief letztlich darauf hinaus, die indigene Bevöl-
kerung immer weiter zurückzudrängen. Dieser Drang nach Westen wird 
häufig als Pioniergeist und zentrales Merkmal der US-amerikanischen Ein-
wanderungsgesellschaft beschrieben. Diesem Habitus inhärent war jedoch 
zugleich eine ungeheure Geringschätzung der indigenen Bevölkerung und 
ihrer Kultur. Die Native Americans wurden ihrer Lebensgrundlage beraubt. 
Von den schätzungsweise fünf bis zehn Millionen indigenen Einwohnerin-
nen und Einwohnern, die vor der Besiedlung Nordamerikas durch Europä-
er, Asiaten und zwangsmigrierte afrikanische Sklaven auf dem nördlichen 
Halbkontinent ihre Heimat hatten, lebten um 1900 nur noch rund eine Vier-
tel Million. Sie führten häufig ein unwürdiges Dasein in einem der neu ge-
schaffenen Reservate.291

Einer, der das Missionieren der Native Americans zu seiner Le-
bensaufgabe machte, war der Schwyzer Benediktinerpater Martin Marty. 
1860 wanderte er in die USA aus, um beim Aufbau der Einsiedler Nieder-
lassung St. Meinrad in Indiana mitzuwirken. Die Niederlassung war nicht 
zuletzt deshalb errichtet worden, damit die Einsiedler Benediktiner im 
Fall einer Zunahme konfessioneller Spannungen in Europa über ein Rück-
zugsgebiet in Nordamerika verfügten. Zehn Jahre später wurde Marty in 
St. Meinrad zum ersten Abt geweiht, fortan beschäftigte er sich mit der Mis-
sion. Dies brachte ihm den Beinamen «Apostel der Sioux» ein und beschert 
ihm in gewissen Kreisen bis heute Ansehen.

Geprägt durch den Kulturkampf in der Schweiz ging es Marty bei 
seiner Missionsarbeit in Übersee auch darum, dem Katholizismus zu neuer 
Kraft und neuem Glanz zu verhelfen. Dazu gehörte nach damaliger missi-
onarischer Auffassung auch die Überwindung des «Heidentums» der Sioux 
und deren Bekehrung zum «richtigen» Glauben. Dass diese Haltung teil-
weise dazu führte, dass ganze Familien auseinandergerissen und den Eltern 
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die Kinder weggenommen wurden, nahm Marty in Kauf.292 So trug er seinen 
Teil zum Ethnozid an den Native Americans bei, obwohl er zugleich davon 
überzeugt war, den Menschen im Sinn Gottes zu dienen.

Auswanderung in europäische Länder 

Die Migration von der Schweiz ins europäische Ausland machte im 19. Jahr-
hundert etwas mehr als die Hälfte der gesamten Auswanderung aus. Den-
noch ist sie schlecht erforscht. Grund dafür ist weniger ein Desinteresse 
von Forscherinnen und Forschern als vielmehr die Schwierigkeit beim Er-
schliessen der Quellen. Die Behörden des vorletzten Jahrhunderts richte-
ten, wie erläutert, ihr Augenmerk primär auf die Gruppenwanderung. Die 
in Europa stark dominierende Einzelmigration nahmen sie weniger oder gar 
nicht in den Blick.

Die Forschung konnte jedoch zeigen, dass sich im Europa des 
19. Jahrhunderts mit Ausnahme der Reisläufer alle traditionellen Formen der 
Auswanderung wiederfinden:293 die Arbeitsmigration von Kaufleuten und 
Unternehmern, Handwerkern und Gewerbetreibenden, die Bildungsmigra-
tion von Lehrern, Gelehrten und Studenten, die Gesellen- und Dienstboten-
wanderung sowie die Armenmigration. Akademiker zog es tendenziell stär-
ker nach Deutschland, Dienstboten nach Frankreich. Nicht selten etablierte 
sich aus saisonalen Formen der Wanderung auch eine dauerhafte Niederlas-
sung an einem neuen Ort, und aus lange bestehenden Netzwerken gingen 
kleine Schweizer Kolonien hervor, so etwa in Bergamo, Venedig, Mailand, 
Genua, Lyon, Marseille und Paris. Später kamen weitere in London und Le 
Havre hinzu. Sie dienten auch als Basis für aussereuropäische Verbindungen.

Ebenfalls weitergeführt wurde im 19. Jahrhundert die traditionelle 
saisonale Arbeitswanderung von Tessiner und Bündner Handwerkern, dar-
unter viele Kaminfeger und Ofenbauer, Richtung Norditalien. Unter dem 
Begriff der saisonalen Armenwanderung bekannt wurden schliesslich die 
Schwabengänger: Dabei handelte es sich um Kinder und Jugendliche, häu-
fig aus dem Gebiet des Vorderrheins, die in grösster existenzieller Not im 
Herzogtum Württemberg als Knechte und Mägde arbeiteten, da es zu Hause 
von allem zu wenig gab.294

Im Unterschied zur Migration in die benachbarten europäischen 
Länder ist die Migration nach Russland bemerkenswert gut dokumentiert. 
Dies ist einerseits auf das persönliche Interesse einzelner Forscher wie 
Carsten Goehrke und seiner Mitarbeitenden zurückzuführen. Andererseits 
brachten viele Schweizer Auswanderer und Auswanderinnen, die nach der 
Oktoberrevolution 1917 unfreiwillig zurückkehren mussten, ihre Geschichten 
in die Schweiz zurück. Vor allem Spezialisten, darunter Gelehrte und Haus-
lehrer, Militärs, Käser und Zuckerbäcker, erhofften sich in Russland bessere 
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Eugenio Zala und Alfredo  
Semadeni, zwei junge Auswan-
derer aus dem Puschlav, in 
Kiew, um 1910. Rund 8000 
Schweizer Staatsangehörige 
hielten sich bei Ausbruch  
der Oktoberrevolution 1917  

in Russland auf. Sowohl pro-
zentual wie auch absolut stell-
ten die Schweizer damit eine 
der grössten Ausländergrup-
pen.
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berufliche Chancen. Die Siedlungswanderung ländlicher Unterschichten, 
wie sie für die Migration nach Amerika im 19. Jahrhundert typisch war, blieb 
in Russland die Ausnahme. Bekannte Bespiele sind die 1805 gegründete 
Kolonie Zürichtal auf der Krim oder die von Baselbieter und Waadtländer 
Weinbauern 1822 gegründete Siedlung Chabag bei Odessa. Da Russland als 
riesiger Agrarstaat selbst eine grosse Zahl verarmter Bauern und Landarbei-
ter aufwies, war das Land für Schweizer Bauern kaum attraktiv.295

Die verbesserten Anschlüsse ans europäische Verkehrsnetz im 
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gaben der Auswanderung nach Russland 
dies- und jenseits des Urals eine neue Dynamik. Auch ein vorübergehender 
Aufenthalt von Handwerkern, Facharbeitern, Gouvernanten und Erziehe-
rinnen wurde nun möglich. Einen solchen wählte etwa Olympe Rittener 
aus Payerne. Aus einer wohlhabenden Familie stammend, besuchte sie die 
«École supérieure pour jeunes filles» und die Höhere Töchterschule in Zü-
rich, eine Art Lehrerinnenseminar, wo sie einen der wenigen Berufe erlern-
te, die Töchtern aus bürgerlichem Milieu offenstanden. Mit dem Abschluss 
in der Tasche machte sie sich im August 1883 als 21-Jährige auf, die Welt zu 
erkunden. Ihr Weg führte sie nach Krasnojarsk in Sibirien, wo sie eine Stelle 
als Hauslehrerin bei einer vermögenden, im Minengeschäft tätigen Familie 
antrat. Vermittelt hatte ihr die Stelle die Genfer «Agence de faveur des ins-
titutrices et gouvernantes suisses à l’étranger». Während ihrer acht Jahre in 
Sibirien unterrichtete Olympe Rittener Französisch, die Sprache der dama-
ligen russischen Elite, Musik und später Deutsch. Sie verdiente in Russland 
so gut, dass sie nach ihrer Rückkehr in die Waadt als unverheiratete Frau gut 
von ihren Ersparnissen leben konnte.296

Nicht freiwillig in die Schweiz kehrte hingegen François Birbaum 
zurück. Birbaum stammte aus ärmlichen Freiburger Verhältnissen und war 
1886 bereits als 14-Jähriger nach St. Petersburg ausgewandert. Sieben Jahre 
später begann er eine Designerlaufbahn in den weltbekannten Handwerks-
manufakturen von Gustav Fabergé. Birbaum, der sich fortan Franz Petro-
witsch nannte, schaffte den beruflichen Aufstieg bis zum Leiter aller Faber-
gé-Ateliers. Die Oktoberrevolution von 1917 und die Auflösung der Firma 
beraubten ihn seiner Existenz in St. Petersburg.297 Vorerst versuchte er, sich 
mit den neuen Machthabern zu arrangieren, und baute darauf, in Petrograd 
eine Kunstgewerbeschule führen zu können. 1920 kehrte er desillusioniert 
und all seiner Ersparnisse beraubt in die Schweiz zurück. Das vorrevolutio-
näre Russland blieb dennoch seine kulturelle und geistige Heimat.

Die Russische Revolution und ihre Folgen

Bei Ausbruch der Revolution hielten sich rund 8000 Schweizer Staatsange-
hörige in Russland auf. Damit stellten Schweizer sowohl prozentual als auch 
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real eine der grössten Ausländergruppen in Russland. Bis zum Zweiten Welt-
krieg mussten rund 7500 von ihnen das Land unfreiwillig verlassen. Eine 
gleiche Zahl ursprünglich aus der Schweiz stammender Migrantinnen und 
Migranten dürften in der Sowjetunion geblieben sein. Dabei handelte es 
sich um Personen, die über keine gültigen Ausreisepapiere mehr verfügten 
oder die jeden Bezug zur Schweiz verloren und ihren Lebensmittelpunkt 
schon lange in Russland hatten.

Nach der Etablierung der kommunistischen Herrschaft emigrier-
ten nur noch vereinzelt Schweizerinnen und Schweizer in die Sowjetuni-
on. Am bekanntesten ist die Auswanderung von 113 Personen in den Jahren 
1923/24 auf Initiative des Schweizer Kommunisten Fritz Platten. Im Stalinis-
mus sollte er wie viele andere auch sein Engagement für eine neue Gesell-
schaftsordnung mit Lagerhaft und Tod bezahlen.298

Völlig aus der Bahn geworfen hatte die Oktoberrevolution Moritz 
Conradi, Spross einer Bündner Zuckerbäckerfamilie, die es als Schokola-
denfabrikantin in St. Petersburg zu Wohlstand gebracht hatte. Nachdem die 
Familie nach der Revolution enteignet worden war, übersiedelte Conradi 
zusammen mit seiner Frau nach Zürich zu seiner Mutter, die Russland be-
reits früher verlassen hatte. In der Schweiz erlangte Conradi traurige Be-
rühmtheit, als er am 10. Mai 1923 im Lausanner Hotel Cecil den Leiter einer 
sowjetischen Delegation, Watzlaw Worowski, erschoss und zwei seiner Be-
gleiter schwer verletzte. Conradi sah sich als modernen Wilhelm Tell, der 
die Welt vom Kommunismus befreien wollte. In einem skandalösen Prozess, 
geprägt von einer aufgepeitschten, antikommunistischen Stimmung, spra-
chen die Lausanner Geschworenen Conradi frei. Das Fehlurteil belastete 
das bereits angespannte Verhältnis zwischen der Schweiz und der Sowjet-
union zusätzlich und vergiftete das Klima beider Staaten über viele Jahre. 
Conradi selbst nutzte der Freispruch wenig. Sein weiterer Lebensweg in der 
Schweiz und später in der Fremdenlegion war von Skandalen geprägt. 1947 
starb er, vom Alkohol gezeichnet, in Chur.299

Dass sich viele Russlandrückkehrer in der Schweiz nur schwer zu-
rechtfanden, dürfte auch damit zusammenhängen, dass sie in der Schweiz 
nach 1918 auf ein neues Migrationsregime trafen und nur bedingt willkom-
men waren. Zwar wurden sie bei der Ankunft von Mitgliedern so genannter 
Heimschaffungskomitees empfangen, doch hatten die Rückkehrer sogleich 
peinliche hygienische Kontrollen über sich ergehen zu lassen. Nachdem die 
Passformalitäten erledigt waren, wurden sie in eine fünf Tage dauernde Qua-
rantäne in hierfür bereitgestellte Hotels überführt, hatten all ihre Kleider und 
Effekten abzugeben und mussten ein Entlausungsprozedere durchlaufen.

Die Massnahmen waren Teil der neuen rigiden grenzsanitarischen 
Kontrollen, die die Behörden nach dem Ende des Ersten Weltkriegs aus-
ländischen Migrantinnen und Migranten zudachten. Da die befürchtete 
Massenmigration aus Deutschland und Mittelosteuropa nach 1918 jedoch 
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nicht eintraf, waren hauptsächlich Russlandschweizerinnen und -schweizer 
davon betroffen. In den Augen der Behörden kehrten diese aus Gegenden 
zurück, deren Bewohner als «politisch verdächtig», «sozial unerwünscht» 
und «hygienisch inakzeptabel» galten.300 Nach den Prozeduren bei der Ein-
reise überführte die Polizei die Russlandschweizerinnen und -schweizer in 
deren Heimatgemeinden. Da ein beachtlicher Teil der Rückkehrenden ihre 
Ersparnisse verloren hatte oder diese hatte zurücklassen müssen, waren die 
Heimatgemeinden wenig erfreut, diese verarmten Personen aufzunehmen.

Die Wanderungsbewegung hatte ihre Richtung geändert. In der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten zahlreiche Gemeinden noch ver-
sucht, einen Teil ihrer mittellosen Bürgerinnen und Bürger zu exportieren. 
Nun, hundert Jahre später, mussten sie eine stattliche Zahl von teilweise seit 
Generationen im Ausland lebenden Auslandschweizerinnen und -schwei-
zern wiederaufnehmen.
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Am 19. Juni 1893 kam es in Bern zum Ausbruch von Gewalt zwischen ar-
beitslosen Berner Hilfsarbeitern und italienischen Bauarbeitern. Die rund 
fünfzig Berner bezichtigten die Italiener der Lohndrückerei. In der Folge 
nahm die Polizei ein Dutzend Randalierer fest und arretierte sie im Käfig-
turm. Die Schweizer Arbeiter reagierten mit einer Protestversammlung und 
versuchten, die Inhaftierten zu befreien. Als die Polizei nicht in der Lage 
war, die Arbeiter zu vertreiben, rief der Stadtpräsident die Armee zu Hilfe, 
der es mit Mühe gelang, die Ordnung wiederherzustellen. Hintergrund des 
Krawalls waren die prekären Verhältnisse der Berner Bauarbeiter, die un-
liebsame, besser organisierte italienische Konkurrenten abzuwehren such-
ten. Nach den Auseinandersetzungen forderten die Gewerkschaften protek-
tionistische Massnahmen für die einheimischen Arbeiter, stiessen bei den 
wirtschaftsliberal denkenden Behörden jedoch auf kein Gehör.

Als «intellektuellen Drahtzieher» verdächtigten die Untersu-
chungsbehörden den Sekretär der Berner Arbeiterunion, Nikolai Wassilieff. 
Obwohl Wassilieff am Krawall nicht beteiligt gewesen war, verurteilte ihn 
das Gericht aufgrund von Mutmassungen zu einem Jahr Zuchthaus. Das 
Urteil, das auch in Teilen des Bürgertums Kopfschütteln auslöste, wurde in 
zweiter Instanz auf drei Monaten reduziert. Wassilieff, der vor den politi-
schen Verhältnissen in Russland 1878 in die Schweiz geflohen war, hatte in 
Bern Medizin studiert. Nach der Promotion wurde er 1888 in Muri einge-
bürgert, übernahm jedoch wenig später das Sekretariat der Arbeiterunion 
und engagierte sich fortan für gewerkschaftliche Anliegen.301 Als russischer 
Einwanderer mit revolutionärer Vergangenheit bündelte er unterschiedliche 
Ängste Konservativer und zog Argwohn auf sich.

Drei Jahre nach dem «Käfigturmkrawall» kam es im Zürcher Ar-
beiterquartier Aussersihl, das erst wenige Jahre zuvor eingemeindet worden 
war, zu heftigen mehrtägigen Ausschreitungen gegen italienische Arbeiter. 
Auslöser des Krawalls war ein Raufhandel, bei dem der italienische Mau-
rer Giovanni Brescianini den elsässischen Scherenschleifer Aloys Remetter 
niedergestochen und tödlich verletzt hatte. Die Tat liess die angespannte 
Situation unter der verunsicherten Schweizer Arbeiterschaft eskalieren. In 
pogromartigen Übergriffen gingen die Schweizer gegen italienische Arbei-
ter vor und zerstörten deren Lokalitäten. Erst nach mehreren Tagen konnte 
die Armee die Lage unter Kontrolle bringen, während sich die italienischen 
Arbeiter in angrenzenden Wäldern versteckt hielten.

Bei den meisten der damaligen Konflikte spielten die prekären 
Verhältnisse vieler Arbeiter ebenso eine Rolle wie die soziale Hackordnung 
unter den Unterschichten oder das Ausschalten unliebsamer Konkurrenz. 
Die Mobilität der Bevölkerung in den Arbeiterquartieren und die durch sai-
sonale Aufenthalte bedingte Fluktuation waren damals deutlich höher als 
heute.302 Dieser Mangel an gesellschaftlicher Stabilität, gepaart mit schwie-
rigen ökonomischen Verhältnissen vieler Unterschichtsangehöriger, führte 
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«Les troubles de Berne. La 
troupe repoussant l’attaque de 
la prison», zeitgenössische 
Darstellung des «Käfigturm-
krawalls» vom 19. Juni 1893, 
Holzschnitt, Zeichnung von 
Louis Tinayre. Der gegen italie-
nische Arbeiter gerichtete  

Gewaltausbruch war Ausdruck 
sozialer Spannungen zwischen 
schweizerischen und ausländi-
schen Arbeitern angesichts 
der prekären wirtschaftlichen 
Verhältnisse innerhalb der Ar-
beiterschaft.
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immer wieder zu sozialen Spannungen zwischen Neuankömmlingen und 
«Etablierten» sowie zwischen den verschiedenen Pressure-Groups. Die 
Konflikte waren weitgehend ökonomisch und sozial bedingt; allenfalls auf 
einer sekundären Ebene handelte es sich auch um ethnisch-kulturell mo-
tivierte Auseinandersetzungen.303 Sie waren Ausdruck des beschleunigten 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels, der die Menschen zwi-
schen 1870 und dem Ersten Weltkrieg in weiten Teilen Europas erfasste.

In der Schweiz fallen zwei eng miteinander verflochtene Umbrü-
che in diese Phase. Zum einen entwickelte sich das Land zu einem Indus-
triestaat. Zwar hatte der Eisenbahnbau in der Schweiz im internationalen 
Vergleich spät eingesetzt, doch besass das Land ab den 1880er-Jahren ein 
dichtes Netz und eine für damalige Verhältnisse weit gediehene Industrie. 
Für Arbeitsuchende war die Schweiz deshalb besonders attraktiv. Sie entwi-
ckelte sich zu einer «grossen Arbeitsmarktdrehscheibe» in Europa.304 Seit 
Ende der 1880er-Jahre beschäftigte die Industrie erstmals signifikant mehr 
Menschen als die Landwirtschaft. Damit wurde die Schweiz, zum anderen, 
von einem Aus- zu einem Einwanderungsland. Das Jahr 1888 markiert den 
Umbruch: Erstmals wanderten deutlich mehr Ausländer zu, als Schweizer 
ihre Heimat verliessen, ein Trend, der die Verhältnisse in der Schweiz von 
nun an prägen sollte (vgl. Grafik «Anteil ausländischer Bevölkerung an 
gesamter Wohnbevölkerung der Schweiz, 1850–2016», Seite 257).305 Auch 
Schweizerinnen und Schweizer aus den Unterschichten fanden nun zu Hause  
genügend Erwerbsmöglichkeiten und waren nicht mehr zur Auswanderung 
gezwungen. Bis dieser doppelte Strukturwandel der Schweiz vom Agrar- 
zum Industriestaat und vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland ins 
Selbstverständnis der Bevölkerung gedrungen war, sollte es jedoch noch 
lange dauern. Die Vorstellung von der Schweiz als einem Bauernstaat und 
Auswanderungsland hielt sich noch während vieler Jahrzehnte. Davon legen 
nicht zuletzt jene Stimmen Zeugnis ab, die seit 1900 vor den Folgen einer 
forcierten Migration warnten.

Der Beginn des «Jahrhunderts der Italiener»

Eine Schlüsselrolle bei den strukturellen Transformationen der 1880er-Jah-
re kommt dem Bau der Gotthardbahn zu. Der Gotthard strahlt, wie die 
Diskussionen bei der Inbetriebnahme des Basistunnels im Jahr 2016 gezeigt 
haben, nicht nur eine grosse Symbolkraft aus, sondern besitzt auch ein ge-
waltiges ökonomisches Gewicht. Im 19. Jahrhundert bildete die Gotthard-
bahn das Kernstück des schweizerischen Schienennetzes und ermöglichte 
überhaupt erst eine rasche Verbindung nach Süden. Gemeinsam mit dem 
Ausbau der Städte schufen die Gotthardbahn und spätere Alpentransver-
salen die Basis für eine prosperierende Wirtschaft der Schweiz. Auch der 
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Tourismus als schnell wachsender Teil der Schweizer Wirtschaft während 
dieser Phase ist ohne die Erschliessung der Alpen nicht denkbar. Sowohl die 
infrastrukturellen als auch die städtischen und touristischen Bauten wurden 
in grossem Umfang von italienischen Arbeitsmigrantinnen und -migranten 
geschaffen.

Zwar arbeiteten Italiener aus den grenznahen Gebieten Nordita-
liens seit Generationen als Saison- und Zeitarbeiter in Frankreich und in 
der Schweiz. Einige von ihnen, wie Joseph Lanfranchi und Nicola de Bor-
gosesia, hatten bereits in den 1830er-Jahren in La Chaux-de-Fonds ein Gip-
sergeschäft gegründet, wenige Jahre später taten es ihnen Joseph Bargiga 
und Auguste Ottone gleich.306 Aber im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
erlangte die Arbeitsmigration aus Italien völlig neue Dimensionen: Die Zu-
wanderung stieg rasch und andauernd an, und neu begaben sich auch Unge-
lernte auf Arbeitsuche oder wurden von Schweizer Agenten für den Bau des 
Gotthards rekrutiert.

So stehen der Baubeginn der Gotthardbahn von 1872 sowie der 
vier Jahre zuvor zwischen Italien und der Schweiz ausgehandelte Nieder-
lassungsvertrag, der rechtliche Fragen der italienischen und schweizeri-
schen Migranten regelte, am Anfang des «Jahrhunderts der Italiener in der 
Schweiz». Während des folgenden Jahrhunderts sollten schätzungsweise 
rund fünf Millionen Italienerinnen und Italiener als Arbeitsuchende vor-
übergehend oder für immer in die Schweiz einwandern.307 Wohl keine an-
dere Einwanderergruppe veränderte die politischen und soziokulturellen 
Verhältnisse der Schweiz sowie den Alltag der Menschen mehr als die der 
Italienerinnen und Italiener.

Manchesterkapitalismus am Gotthard

Zwischen 1872 und 1882 arbeiteten Tausende Italiener am Bau der Gotthard-
bahn. Sie stellten zwischen achtzig und neunzig Prozent aller Handlanger, 
Maurer und Mineure. Auf dem Höhepunkt der Bautätigkeit 1879 waren al-
lein am Scheiteltunnel zwischen Airolo und Göschenen über 3800 Arbeiter 
beschäftigt. Die Arbeitsbedingungen im und am Tunnel waren, wie später 
bei anderen Tunnelbauten am Simplon, Lötschberg oder Hauenstein, un-
menschlich hart. Hitze, Lärm, Staub und Nässe machten den Arbeitern zu 
schaffen, die Sicherheit war ungenügend, die Unterkünfte waren viel zu eng 
bemessen, die medizinische Versorgung war unzureichend, und die hygie-
nischen Verhältnisse insbesondere im Tunnel waren katastrophal. Auf fahr-
bare Toiletten verzichtete die Bauleitung aus Kostengründen, sodass Exkre-
mente und Abfälle bei grösster Hitze liegen blieben. Neben 200 Arbeitern, 
die während des Baus wegen Steinschlag, Explosionen und weiteren Unfäl-
len ums Leben kamen, davon 177 Personen allein am Scheitelbau, starb eine 
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Anteil Ausländer pro 100 Personen der gesamten Wohnbevölkerung der Schweizer 
Kantone

1850 1860 1870 1880 1888 1900 1910 

Schweiz 2.9 4.6 5.7 7.4 7.9 11.6 14.7

Zürich 2.2 3.8 5.3 8.6 10.1 16.3 20.3

Bern 1.5 1.9 2.7 2.7 2.8 4.1 5.4

Luzern 0.4 0.8 1.3 1.7 2.3 4.4 7.0

Uri 0.3 0.6 0.7 26.7 3.1 7.3 7.0

Schwyz 0.5 1.2 1.5 5.2 3.2 5.4 6.8

Obwalden 0.1 0.7 0.6 1.0 3.1 3.1 4.7

Nidwalden 0.3 0.5 1.2 2.3 4.9 4.6 5.5

Glarus 0.8 2.0 2.2 3.0 3.8 4.8 8.4

Zug 0.6 2.6 2.6 4.8 3.8 8.0 10.9

Freiburg 1.9 1.8 2.2 1.9 1.9 3.4 5.2

Solothurn 1.3 1.7 2.4 2.8 3.0 4.2 6.2

Basel-Stadt 23.0 28.7 29.7 34.0 34.2 38.1 37.6

Basel-Landschaft 3.7 3.8 4.0 6.8 7.8 10.9 14.1

Schaffhausen 3.9 5.7 8.4 11.4 13.2 18.4 23.3

Appenzell Ausserrhoden 1.1 2.0 1.7 3.1 3.9 4.8 6.9

Appenzell Innerrhoden 0.7 1.0 1.1 2.4 2.3 2.4 3.2

St. Gallen 1.9 3.3 3.5 5.8 7.9 11.4 17.5

Graubünden 2.4 3.2 4.1 6.6 8.0 14.3 17.2

Aargau 1.5 1.5 1.9 2.6 2.8 4.9 7.9

Thurgau 2.1 3.3 4.3 7.5 9.6 13.3 19.0

Tessin 6.6 5.7 7.3 15.7 14.4 22.0 28.2

Waadt 2.7 5.3 7.2 6.8 7.2 11.1 14.4

Wallis 2.0 3.2 3.7 3.1 2.9 7.2 11.3

Neuenburg 7.0 9.9 10.7 9.6 9.1 10.4 10.9

Genf 23.6 34.6 38.1 37.3 37.8 39.7 40.4

Quelle: Bundesblatt V/1920, Seite 5.
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unbekannte Zahl von Arbeitern an hygienebedingten Infektionskrankhei-
ten.308 Obwohl das Krankheitsbild, unter dem Betroffene litten, bekannt 
war, gingen die Verantwortlichen den Ursachen nicht auf den Grund. Planer 
und Bauleitung kalkulierten zu eng, und finanzielle Mittel für Schutzmass-
nahmen und hygienische Standards fehlten häufig, sodass die Tunnelarbei-
ter in prekärsten Verhältnissen arbeiteten. Für die Schwerindustrie und die 
Grossbetriebe in den Zentren Grossbritanniens, Frankreichs und Deutsch-
lands hat die internationale Forschung die elenden Verhältnisse der Arbei-
terinnen und Arbeiter aufgearbeitet. In der Schweiz fehlt eine Perspektive, 
die auf vergleichbare Verhältnisse hinweist. Es waren primär italienische 
Tunnelarbeiter, die die Auswüchse des Manchesterkapitalismus in der 
Schweiz erlebten.

Am 27. Juli 1875 eskalierte die Situation am Gotthard. Arbeiter 
verliessen aufgrund mangelhafter Lüftung den Tunnel Richtung Göschenen 
und traten in Streik. Die Forderung nach verbesserten Arbeitsbedingungen 
verknüpften sie mit Lohnforderungen. Als sich die Streikenden mit dem 
Bauleiter Louis Favre nicht einigen konnten, rief dieser die Urner Polizei 
zuhilfe. Aus nicht abschliessend geklärten Umständen schossen die Trup-
pen am folgenden Tag auf streikende Arbeiter. Es gab zahlreiche Verletzte, 
Constantino Doselli aus Parma sowie die Turiner Giovanni Merlo, Giovanni 
Gotta und Salvatore Vila fanden den Tod.

Die Schüsse auf die italienischen Arbeiter schlugen in der nationa-
len und internationalen Presse hohe Wellen, sodass der Bund eine Untersu-
chungskommission einsetzte. Diese beklagte die Arbeitsbedingungen sowie 
die Wohnverhältnisse der Arbeiter, doch änderte sich in der Folge kaum et-
was. Auch bei den einheimischen Arbeitern und Gewerkschaftern stiessen 
die Anliegen der Italiener nur vereinzelt auf Gehör.309 Zu stark nahmen vie-
le Schweizer Arbeiter die Italiener als Konkurrenten wahr. Die Solidarität 
zwischen In- und Ausländern sollte sich erst mit der Zeit einstellen, nach-
dem sie länger zusammengearbeitet hatten.

Schliesslich waren es vor allem in die Schweiz geflüchtete italie-
nische Sozialisten, die angesichts der schwierigen, teilweise katastrophalen 
Arbeitsbedigungen ab den 1890er-Jahren versuchten, die italienische Arbei-
terschaft in der Schweiz gewerkschaftlich zu organisieren. Von der resoluten 
Haltung dieser Arbeitervertreter profitierten in- und ausländische Arbeit-
nehmer. Im Tessin gründeten italienische Sozialisten zusammen mit Tessi-
ner Sozialisten 1897 die «Unione socialista di lingua italiana in Svizzera».310

Die schwierigen sozialen Verhältnisse und die schlechten Arbeits-
bedingungen führten auch nach den geschilderten gewaltsamen Arbeits-
konflikten am Gotthard immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen 
ausländischen Arbeitnehmern und Schweizer Arbeitgebern sowie zwischen 
in- und ausländischen Arbeitern. Am Simplon, in Kaltbrunn am Ricken 
oder am Hauenstein kam es zu entsprechenden Arbeitskämpfen.311
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Arbeitskämpfe stellten keine schweizerische Besonderheit dar, sondern hin-
terliessen auch andernorts vielfältige Spuren auf der europäischen Land
karte des 19. Jahrhunderts. Dabei vermengten sich konfessionelle, politi-
sche, soziokulturelle, nationale und soziale Differenzen. Die antiirischen 
Ausschreitungen der britischen Arbeiter in Stockport 1852, die Kämpfe in 
London, Wolverhampton und Birmingham 1862 und die Auseinanderset-
zungen in Lancashire 1867 trugen starke antikatholische Züge. Im Ruhr
gebiet kam es zu Konflikten zwischen deutschen und ausländischen Arbei-
tern, etwa beim so genannten Polenaufstand in Herne 1899 oder auch in 
Hamborn bei Dortmund 1912. Zu den wohl blutigsten Konflikten kam es in 
den Salzwerken von Aigues-Mortes bei Montpellier, als 1893 französische 
Arbeiter gegen italienische Arbeiter vorgingen. Gemäss offiziellen Angaben 
gab es acht Tote und fünfzig Verletzte, andere Quellen berichten von fünfzig 
Toten und 150 Verletzten.312

Zielorte und Aufstiegschancen italienischer Migranten

Die meisten Italienerinnen und Italiener suchten in der Schweiz vorüber-
gehend Arbeit, blieben für eine Saison und kehrten bei schlechterer Kon-
junktur wieder in die Heimat zurück, um in den folgenden Jahren bei Bedarf 
erneut einzureisen. Das Informationsnetz im Familien-, Verwandten- und 
Freundeskreis sorgte dafür, dass sich laufend neue Migranten in die Schweiz 
aufmachten. Für den Bau des Simplontunnels von 1898 bis 1906 und des 
Lötschbergtunnels 1906 bis 1913 wurden auch süditalienische Gruben
arbeiter, Maurer und Hilfsarbeiter angeworben, von denen manche mit ih-
ren Familien in die Schweiz kamen. Für ihre Kinder wurden in Goppenstein 
Schulen errichtet, in denen Brüder und Ordensschwestern im Auftrag der 
Missione Cattolica unterrichteten.

Nach und nach entstanden kulturelle Vereinigungen,313 auf den 
Baustellen der grossen Bahnprojekte für einige Jahre gar eigentliche Italie
nerkolonien. Die dort lebenden Migranten veränderten die soziale und 
nationale Zusammensetzung in den kleinen Gemeinden des Reusstals, im 
Wallis und im Berner Oberland vorübergehend stark. Zuweilen bildeten 
die Arbeitersiedlungen auch beliebte sonntägliche Ausflugsziele für die ein-
heimische Bevölkerung, wie etwa die Barackensiedlung «Tripolis» auf der 
Jurasüdseite des Hauensteins.314

Wie gross die soziale und kulturelle Distanz der Schweizer Bevöl-
kerung gegenüber italienischen Arbeitern war, geht aus der Lektüre ärzt-
licher Erfahrungen beim Bau des Simplontunnels 1898 bis 1906 hervor. 
Dort heisst es: «Es besteht seit Jahren der Brauch, dass für den Tunnelbau 
beinahe ausschliesslich Arbeiter italienischer Nationalität verwendet wer-
den. Die gesunde kräftige Konstitution des italienischen Arbeiters, seine 
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Italienische Schule der Bono-
melli-Mission in Goppenstein, 
um 1900. Die meisten Kinder 
der italienischen Grubenarbei-
ter, Maurer, Hilfsarbeiter und 
Gewerbetreibenden besuch-

ten diese Schule. Die Lehr-
schwestern aus Cuneo unter-
standen der Kontrolle der 
Walliser Behörden, benutzten 
aber Lehrmittel aus Italien.
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Genügsamkeit, die Leichtigkeit, mit welcher er die Tunnelhitze erträgt und 
die relativ bescheidenen Lohnansprüche kommen dabei sehr in Betracht. 
[…] Er arbeitet ebenso gerne in einem verlorenen Tale, wo er in einem Stalle 
schlafen und sich mit Brot und Polenta begnügen muss, als in einer Stadt, 
wo ihm die Komforts der Zivilisation zugänglich sind. Ist er einmal an der 
Arbeit, so ist es eine Freude zuzusehen, wie der Mann sich derselben anpas-
sen kann, und wie das Werk rasch und sicher vorwärts kommt. Trotz seiner 
primitiven Schulbildung, oder besser gesagt trotz keiner Schulbildung, zeigt 
er sich im allgemeinen sehr intelligent. Die meisten haben sich eben früh an 
die Arbeit gewöhnt, denn leider ist dem Italiener noch nicht recht begreif-
lich, dass Kinder unter 16 Jahren noch geschont werden müssen.»315

Über die Grossbaustellen der Bahnen gelangten italienische Ar-
beiter auch vermehrt in die Städte, wo vielerorts grosse Bauvorhaben ge-
plant und Arbeiter gesucht waren. Italienerinnen waren ebenfalls gefragt, 
in der Textilindustrie sowie in anderen industriellen Betrieben. Aufgrund 
fehlender beruflicher Aufstiegschancen machten sich vereinzelte Migran-
ten als Bauunternehmer selbstständig, wie etwa Giuseppe Rossi in Thalwil 
oder Francesco Riva in La Chaux-de-Fonds. Andere Migranten versuchten 
ihr Glück in einer selbstständigen Tätigkeit, die sich an den Bedürfnissen 
einer italienischen Klientel orientierte.316 So belieferten Kleinhändler die 
eigenen Landsleute mit Arbeitskleidern, Merceriewaren und anderen All-
tagsgegenständen. Für die gleiche Klientel verkauften andere Produkte aus 
der Heimat: Käse, Wurst, Gemüse und Südfrüchte. Dritte wiederum eröff-
neten ein kleines Ladenlokal samt Restaurationsbetrieb.

Eine typische Karriere dieser Art ist die Laufbahn von Domenico 
Boscardin und seiner beiden Brüder aus der Provinz Vicenza. In den Som-
mermonaten bereisten sie als Hausierer und Marktfahrer die Ostschweiz. 
Nach einigen Jahren liessen sie sich in St. Gallen-St. Fiden nieder, um ein 
Geschäft für Arbeitskleider zu errichten und von dort aus Hausierer zu be-
liefern. Die folgende Generation gab die Zusammenarbeit mit Hausierern 
auf und setzte auf die eigene Produktion von Arbeitskleidern. Die Boscar-
din produzierten für Bahn, Post und Militär und beschäftigten bis zu 65 Per-
sonen. In den 1980er-Jahren gaben sie die eigene Produktion auf und kon-
zentrierten sich wieder auf den Detailhandel.317

Herkunft und soziale Zusammensetzung der Migrantengruppen 

Die Arbeitsmigranten aus Italien stellten die am schnellsten wachsende 
Migrantengruppe im ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Zwischen 1880 und 1910 verdoppelte sich ihr Anteil an der ausländischen 
Bevölkerung der Schweiz auf 36,7 Prozent. Die mit 39,7 Prozent nach wie vor 
grösste Gruppe bildeten 1910 die Deutschen, allerdings mit abnehmender 
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Wichtigste Herkunftsländer der ausländischen Bevölkerung der Schweiz, 1880–2010 

1880 1910 1920 1930 1941

ausländische Bevölkerung 
in absoluten Zahlen

211 035 552 011 402 385 355 522 223 554

Deutschland 45.1 % 39.7 % 37.2 % 37.8 % 35.0 %a

Österreich 6.0 % 6.8 % 5.3 % 5.6 %

Frankreich 25.4 % 11.5 % 14.2 % 10.4 % 10.9 %

Italien 19.7 % 36.7 % 33.4 % 35.7 % 42.9 %

Grossbritannien

Spanien

Portugal

Türkei

(Ex-)Jugoslawien

Anteil der ausländischen 
an der gesamten  
Wohnbevölkerung

7.5 % 14.7 % 10.4 % 8.7 % 5.2 %

a) Inkl. der Staatsbürger aus dem angeschlossenen Österreich. Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz, Sachartikel Ausländer.
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

285 446 584 739 1 080 076 944 974 1 245 432 1 495 549 1 766 277 

19.4 % 16.0 % 10.9 % 9.3 % 6.9 % 7.5 % 14.9 %

7.7 % 6.5 % 4.1 % 3.4 % 2.4 % 2.0 % 2.1 %

9.6 % 5.4 % 5.1 % 5.0 % 4.2 % 4.2 % 5.4 %

49.1 % 59.2 % 54.0 % 44.3 % 30.8 % 21.5 % 16.3 %

1.4 % 1.4 % 1.6 % 1.4 % 1.5 % 2.1 %

2.3 % 11.2 % 11.4 % 10.0 % 5.7 % 3.6 %

0.1 % 0.3 % 2.0 % 8.9 % 9.5 % 12.0 %

0.1 % 1.1 % 4.1 % 6.6 % 5.6 % 4.1 %

0.2 % 2.3 % 6.4 % 13.9 % 24.2 % 17.8 %

6.1 % 10.8 % 17.2 % 14.8 % 18.1 % 20.5 % 22.4 % 
 



22211

Tendenz. Rückläufig entwickelte sich auch der Anteil der Franzosen, der in 
der gleichen Spanne um mehr als die Hälfte zurückgegangen war und 1910 
noch 11,7 Prozent betrug. Der Anteil der Migrantinnen und Migranten aus 
Österreich-Ungarn verharrte bei etwas mehr als 6 Prozent. Insgesamt stell-
ten Migrantinnen und Migranten aus den Nachbarstaaten um 1910 somit 
fast 95 Prozent aller Ausländer.318

Die Zuwanderinnen und Zuwanderer aus Frankreich, Deutschland 
und Österreich-Ungarn waren sozial sowie von ihrem Bildungshintergrund 
heterogener zusammengesetzt als die Italienerinnen und Italiener. Neben 
Handwerkern und Arbeitern, die, aus allen Nachbarstaaten kommend, ei-
nen Grossteil der Migrantinnen und Migranten ausmachten – Schneider, 
Schuster und Zimmerleute aus Deutschland etwa stellten in verschiedenen 
Städten der Deutschschweiz die Mehrheit –, finden sich Dienstmädchen 
und Dienstboten, Studierende und Professoren und eine beachtliche Zahl 
von Freiberuflern und Unternehmern. Vor dem Hintergrund der liberalen 
politischen wie ökonomischen Rahmenbedingungen hofften viele, ihre 
unternehmerischen Ideen in der Schweiz verwirklichen zu können. Einige 
von ihnen waren so erfolgreich, dass sich ihre Namen wie ein «Who is who» 
der Schweizer Industrie- und Wirtschaftsgeschichte lesen. Aus der kaum zu 
überblickenden Fülle ausländischer Unternehmer seien hier nur ein paar 
besonders bekannte herausgegriffen.

Als einer der Väter der Schönenwerder Industrie ist Franz Ulrich 
Bally (1748–1810) zu nennen. Bereits 1778 war er aus dem Vorarlbergischen 
in den Aargau eingewandert und arbeitete in der dortigen Seidenbandindus-
trie. Er erwarb das Bürgerrecht, heiratete Magdalena Kuhn von Schönen-
werd und eröffnete ein Merceriegeschäft. Aus diesem Geschäft, das bis zur 
Krise der 1840er-Jahre 450 Heimarbeitern eine Verdienstmöglichkeit gab, 
sollte in der übernächsten Generation neben anderen Betrieben auch die 
Schuhfabrikation hervorgehen. Innert weniger Jahre baute Carl Franz Bal-
ly (1821–1899) das Unternehmen zum grössten seiner Art auf dem europäi-
schen Kontinent aus, das in der Fertigung als einer der ersten Betriebe auch 
tayloristische Prinzipien übernahm.

Ein weiteres Beispiel ist Heinrich Nestle (1814–1890). Ende der 
1830er-Jahre gelangte der aus Frankfurt stammende Wandergeselle nach 
Lausanne, absolvierte dort eine Zulassungsprüfung als Apothekergehilfe 
und eröffnete schliesslich einen kleinen Gewerbebetrieb. Nachdem er sich 
die Methoden des Chemikers Justus von Liebig zu Eigen gemacht hatte, pro-
duzierte er mit bescheidenem Erfolg unterschiedliche Drogerieprodukte, 
bis ihm 1867 die Herstellung einer milchhaltigen Kindernahrung gelang, für 
die er an der Pariser Weltausstellung des gleichen Jahres eine Goldmedaille 
gewann. 1875 verkaufte Nestle, der sich nun Henri Nestlé nannte, bereits 1,1 
Millionen Packungen der Kindernahrung in über zwanzig Länder. Die Kin-
dernahrung bildete die Grundlage des später global tätigen Konzerns.
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Erfolgreiche Unternehmer mit Migrationshintergrund waren schliesslich 
auch Julius Maggi, der 1872 in Kemptthal das später weltweit bekannte Un-
ternehmen J. Maggi & Cie. gründete, der aus Deutschland zugewanderte 
Walter Boveri und der aus einer britischen Ingenieursfamilie stammende 
Charles Eugen Brown. Letztere zwei gründeten 1891 die Firma Brown Bo-
veri & Cie. in Baden. Mit bahnbrechenden Entwicklungen machten sie die 
BBC zu einem führenden elektrotechnischen Unternehmen, das 1988 mit 
der schwedischen Firma Asea zum weltweit tätigen Asea-Brown-Boveri-
Konzern fusionierte.

Migrantinnen und Migranten aus Frankreich liessen sich in der 
Regel in der Romandie nieder, insbesondere in Genf. Ihre soziale Zusam-
mensetzung entsprach mehr oder weniger derjenigen der Bevölkerung 
der Westschweiz. Da sich die Romands kulturell und intellektuell stark zu 
Frankreich hingezogen fühlten und der politische Republikanismus mehr 
verbindend wirkte als trennend, war das Miteinander von Schweizern und 
Franzosen meist problemlos.319 Aus diesem Grund wohl haben Letztere in 
den Quellen weniger Spuren hinterlassen. Französische Migrantinnen und 
Migranten organisierten sich grenzübergreifend. Soziale und politische Ver-
einigungen wie die «Sociétés de secours mutuels et d’entraide» oder der von 
Genfer Sozialisten gegründete «Cercle d’études sociales» bedienten auch 
angrenzende französische Regionen. Die Leitung der «Fédération socialiste 
de l’Ain et des deux Savoies» erfolgte ebenfalls von der Schweiz aus.

Wohlhabende Gäste 

Der Bau des Gotthards beflügelte nicht nur die Schweizer Wirtschaft und 
stand am Anfang der Arbeitsmigration grosser Bevölkerungsgruppen. Er 
läutete zugleich auch ein neues Zeitalter im Schweizer Tourismus ein. Rei-
sen und Tourismus sind zwar kein Migrationsphänomen, doch ist deren 
Boom um die Wende zum 20. Jahrhundert Ausdruck gesteigerter Mobilität. 
Auf die Wahrnehmung der Ausländerinnen und Ausländer hatte der Tou-
rismus entsprechenden Einfluss. Denn mit dem neuen Schienennetz wurde 
das Reisen bequemer und wesentlich günstiger. Die Entdeckung der Alpen 
blieb somit nicht mehr nur einigen wenigen Exoten und Abenteurern vorbe-
halten, sondern wurde für eine breitere wohlhabende, jedoch ausschliess-
lich ausländische Klientel möglich.

Die kaum mehr als dreissig Jahre dauernde Epoche zwischen 
der Eröffnung des Gotthards und dem Ersten Weltkrieg gilt denn auch als 
eigentliche Gründerzeit des Tourismus in der Schweiz. Die Zahl der Ho-
tels verdoppelte sich in dieser Phase auf rund 3500 Betriebe, die Zahl der 
ausländischen Gäste stieg auf fast vier Millionen.320 Ein Teil der Touristen 
hielt sich für längere Zeit, vereinzelt sogar während einer ganzen Saison in 
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Sanatorium Monte Verità,  
Anfang 20. Jahrhundert. Die  
liberalen Verhältnisse der 
Schweiz zogen um die Wende 
zum 20. Jahrhundert zahlrei-
che Künstler, Anarchisten, Phi-
losophen und Lebensreformer 

an. In Amden oder wie hier auf 
dem Monte Verità oberhalb 
von Ascona bildeten sich klei-
ne Zentren alternativen Le-
bens.
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den Touristenorten auf. Vielfältige Angebote machten den Erlebnis- und 
Erholungsraum der Alpen und Seen zu Orten des Vergnügens und der 
Zerstreuung. Neben Hotelpalästen und Bergbahnen entstanden Kursäle, 
Konzerthäuser, Casinos und Kurbäder. Luzern, Montreux samt der Waadt-
länder Riviera, Interlaken und St. Moriz avancierten zu weltweit beachteten 
Reisedestinationen. Auch die grösseren Städte mit Seeanstoss wie Genf, Zü-
rich und Lugano profitierten vom Boom.

Der mondäne Tourismus der Belle Époque stiess jedoch nicht in 
allen Kreisen auf positive Resonanz. 1905 gründete ein kleiner Kreis besorg-
ter Bürger die Schweizerische Vereinigung für Heimatschutz, die sich gegen 
die Zerstörung historischer Stadtbilder und gegen die «Verschandelung» 
der Bergregionen zur Wehr setzte. Eine Verknüpfung von Zivilisationskritik 
mit einer alternativen Form von Tourismus findet sich bei den Lebensre-
formern. Diese fühlten sich von den liberalen Verhältnissen in der Schweiz 
angezogen, schätzten zugleich die ausgebaute Infrastruktur und lancierten 
hier mehrere Vorhaben. Auf dem Monte Verità oberhalb von Ascona grün-
deten im Jahr 1900 die aus Siebenbürgen stammende Musiklehrerin und 
Frauenrechtsaktivistin Ida Hofmann und der belgische Industriellensohn 
Henri Oedenkoven ein vegan ausgerichtetes Siedlungsprojekt. Zur Über-
windung der Missstände der Moderne propagierten sie und ihre Gäste Re-
formen in Ernährung, Erziehung, Bewegung, im Tanz, in der Kleidung und 
in der Architektur. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler sowie Intellek-
tuelle aus verschiedenen Ländern zogen zur Erholung oder zur Teilnahme 
am Projekt auf den «Berg der Wahrheit». Zu ihnen gehörten unter anderen 
die Tanzpädagogen Mary Wigman und Rudolf von Laban sowie der Sozio-
loge Max Weber. Etwa zur gleichen Zeit versuchte eine kleine Gruppe von 
Künstlern, Lebensreformern und Spiritisten im Umkreis des Meraner Un-
ternehmers Joshua Klein, auf dem Grappenhof in Amden ein Siedlungspro-
jekt zu realisieren. Sie scheiterten jedoch nach wenigen Jahren. Ganz anders 
der ebenfalls aus der Habsburgermonarchie stammende Rudolf Steiner. 
Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs machte er oberhalb von Dornach 
mit der Eröffnung des Goetheanums dieses zum weltweiten Zentrum der 
Anthroposophen.321

Migrationspolitische Vorstösse um 1900

Der rasche soziale Wandel, der Anstieg der ausländischen Wohnbevölke-
rung und die verschiedenen sozialen Konflikte riefen Politiker, Experten 
und Vertreter von zivilgesellschaftlichen Organisationen auf den Plan, um 
migrationspolitische Fragen zu diskutieren. Wie bei den gewerkschaft-
lichen Anliegen traten auch hier wieder Akteure mit Migrationshinter-
grund in Erscheinung. Eine Abkehr von der liberalen Grundhaltung in der 
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«Fremdenfrage», wie man das Thema seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert 
bezeichnete, stand nicht zur Debatte. Als beispielsweise der Zürcher Stadt-
rat im Anschluss an den «Italienerkrawall» 1898 dazu überging, bei der Nie-
derlassung von Italienern und Österreichern Leumundszeugnisse zu verlan-
gen, hob der Bundesrat diese Praxis umgehend wieder auf, mit Verweis auf 
die Verträge mit den entsprechenden Staaten.322

Ein zivilgesellschaftlicher Versuch, auf die Herausforderungen zu 
reagieren, war das Preisausschreiben der Zürcher «Stiftung von Schnyder 
von Wartensee» von 1899. Die Stiftung hoffte auf neue Ideen in der «Frem-
denfrage».323 Angeregt von diesem Wettbewerb, verfasste der Zürcher Ar-
mensekretär Carl Alfred Schmid im Jahr 1900 eine kleine Schrift mit dem 
Titel «Unsere Fremdenfrage», in der er erstmals vor der «Überfremdung» 
der Schweiz warnte.324 Zwar zeichnete die Stiftung Schmids Studie nicht aus, 
auch stiessen seine Überlegungen vor dem Ersten Weltkrieg politisch auf 
geringe Resonanz. Hingegen schuf er damit einen Begriff, der bis Ende der 
1970er-Jahre die migrationspolitischen Debatten der Schweiz prägen sollte.

Der damals weitreichendste Versuch, sich der Migrationsthematik 
anzunehmen, stammte von Nationalrat Theodor Curti. Er suchte nach An-
sätzen, die Unruhen wie diejenigen von Bern und Aussersihl gar nicht erst auf-
kommen lassen würden. In einem Postulat an den Bundesrat forderte Curti 
eine Revision des Einbürgerungsgesetzes. Das Bundesgesetz vom 25. Juni 
1903 betreffend Erwerb des Schweizer Bürgerrechts, das aus Curtis Vorstoss 
hervorging, hätte den Kantonen die Möglichkeit gegeben, ein partielles Ius 
soli einzuführen. Allerdings machte kein Kanton davon Gebrauch. Gleich-
wohl waren sich die Experten einig, dass der im internationalen Vergleich 
hohe Ausländeranteil der Schweiz einzig über eine raschere und umfangrei-
chere Einbürgerung gesenkt werden könne. Neben Erleichterungen bei den 
Einbürgerungspraktiken stand gar die Zwangseinbürgerung zur Debatte.325

Bemerkenswert aus heutiger Sicht ist insbesondere die Tatsache, 
dass der hohe Ausländeranteil nicht als ein ethnisch-kulturelles, sondern als 
ein politisches Problem betrachtet wurde: Der Ausschluss der Ausländer von 
den politischen Rechten führe in der Schweiz zu den «schwerwiegendsten 
Bedenken», hielt etwa der Basler Nationalrat Emil Göttisheim 1910 fest.326 
Dass ein immer grösserer Teil der Bevölkerung von den politischen Rechten 
des Landes ausgeschlossen bleibe, sei eine ernst zu nehmende Bedrohung 
für die Demokratie. Der Zürcher Staatsschreiber Rudolf Bollinger beton-
te zur selben Zeit, dass die Einbürgerung «eine unbedingte Vorbedingung 
für die Assimilation» sei. Die politische Gleichstellung erleichterte gemäss 
Bollinger somit die gesellschaftliche und kulturelle Integration von Auslän-
derinnen und Ausländern.

Die aus heutiger Sicht progressiv anmutenden Ideen basierten 
auf einer zutiefst liberalen Überzeugung. Göttisheim und Bollinger waren 
Mitglieder der so genannten Neunerkommission. Dieses in migrationspo-



227 11

litischen Fragen wichtigste Expertengremium der Schweiz vor dem Ersten 
Weltkrieg setzte sich aus je drei Vertretern der Städte Zürich, Basel und 
Genf zusammen und lancierte verschiedene Einbürgerungsvorschläge. Zum 
Gremium gehörte auch der Zürcher Sozialdemokrat Herman Greulich. Auf 
seinen Wanderjahren als Buchbindergeselle war er 1865 nach Zürich ge-
kommen. Nachdem er sich hatte einbürgern lassen, machte er als Gewerk-
schafter und Politiker Karriere. Zusammen mit Göttisheim sollte er 1919 auf 
parlamentarischer Ebene in Bern auch eine erste Motion für das Frauen-
stimmrecht einreichen. Göttisheim wiederum, dessen Grossvater bereits in 
den 1840er-Jahren aus Württemberg nach Basel eingewandert war, machte 
als Jurist und Politiker Karriere. Wie sein Vater Christian Friedrich zählte 
Emil Göttisheim zu den herausragenden Exponenten des Basler Freisinns, 
die sich für sozialliberale Anliegen einsetzten.

Eine gänzlich andere Position nahm Eduard Blocher ein, auch er 
Spross einer aus Deutschland zugewanderten Migrantenfamilie und Gross-
vater des späteren Bundesrats. Als Theologe und Laienhistoriker huldigte 
er einer radikalen Germanophilie und kämpfte als Präsident des Deutsch-
schweizer Sprachvereins gegen die vermeintliche Romanisierung der 
Schweiz. Die Schweiz begriff er nicht als Willensnation, sondern verortete 
sie auf dem «Boden des Deutschtums». Seine Brüder Hermann und Eugen 
vertraten andere Vorstellungen, politisierten im rechten Flügel der Sozial-
demokratie und amteten als Regierungsrat von Basel-Stadt beziehungsweise 
als Bundesrichter.327

Massnahmen zur stärkeren Kontrolle transnationaler Migration

Ende des 19. Jahrhunderts begannen verschiedene Staaten, im Hinblick auf 
migrationspolitische Fragen ihre Laissez-faire-Politik zu überdenken. Zwar 
hatte die internationale Staatengemeinschaft während der Pariser Weltaus-
stellung von 1889 die liberale Niederlassungspolitik noch bekräftigt. In den 
folgenden Jahren mehrten sich aber die Stimmen, die eine stärkere Kontrol-
le transnationaler Migration forderten. 

Mit dem so genannten Aliens Act von 1905 machte in Europa 
Grossbritannien den Anfang. Zwischen 1871 und 1911 hatte sich die Zahl 
der ausländischen Staatsangehörigen im Vereinigten Königreich auf rund 
300 000 verdreifacht. Dabei bildeten die Einwanderer aus Polen und Russ-
land die am schnellsten wachsende Gruppe, was auf Missmut stiess. Mit 
dem Aliens Act unterschied der Gesetzgeber neu zwischen Flüchtlingen 
und Immigranten. Als Flüchtlinge galten politische Aktivisten oder ver-
folgte Revolutionäre, nicht jedoch grössere Gruppen verfolgter, mittel-
loser Menschen.328 Die vielen jüdischen Emigrantinnen und Emigranten 
waren demnach keine Flüchtlinge. Die Folgen der Unterscheidung waren 
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weitreichend, wie verschiedene Historiker festhalten: Vaughan Bevan be-
zeichnet den Aliens Act als «Wasserscheide für Fremde», Panikos Panayi 
wertet ihn als «first nail in the coffin of free entry to Britain», David Feldman 
als den Beginn des «unaufhaltsamen Niedergangs des liberalen England» 
und des Aufstiegs eines nationalen Interventionsstaats.329

Im Gegensatz zu England waren die Aussengrenzen der kontinen-
taleuropäischen Staaten schwieriger zu kontrollieren. Um unerwünschte 
Einwanderer loszuwerden, griff Deutschland zunächst zur Massnahme der 
Ausweisung, während Schweden und Dänemark die Handels- und Gewer-
befreiheit von Ausländern einschränkten. Auch die Schweiz beschnitt vor 
dem Ersten Weltkrieg den freien Personenverkehr. Davon betroffen waren 
vor allem nichtsesshafte Bevölkerungsgruppen.

Den eigentlichen Startschuss für die Epoche der selektiven Zuwan-
derungsbegrenzungen in der Moderne gaben allerdings die USA. 1882 verab-
schiedete das US-Parlament den Chinese Exclusion Act, der die Einwande-
rung chinesischer Arbeiter vorerst für zehn Jahre, später für unbestimmte 
Zeit verbot. Diese Diskriminierung war die erste Zulassungsbestimmung 
der USA, die sich gezielt gegen eine bestimmte ethnische Gruppierung rich-
tete. Den Hintergrund des Gesetzes bildeten wirtschaftliche Probleme des 
Landes in den 1870er-Jahren, als die grossen transkontinentalen Eisenbahn-
linien fertiggestellt waren. Die Tausenden von chinesischen Arbeitern, die 
zum Eisenbahnnetz beigetragen hatten, wurden nun nicht mehr benötigt. 
Zudem machte sich in den politischen Debatten ein moderner Rassismus 
breit. Amerikanische Zuwanderungskritiker sahen die Gesellschaft, die sie 
als weiss, angelsächsisch und protestantisch begriffen, durch die verstärk-
te Zuwanderung aus Asien und (Süd-)Osteuropa seit dem ausgehenden 
19. Jahrhundert zunehmend gefährdet.



229 12

12	 Wendepunkt 
Erster Weltkrieg: 
Das Fremde wird 
zur Bedrohung
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Der Erste Weltkrieg brachte nicht nur millionenfachen Tod und unsagba-
res Leid, er führte auch zum Untergang ganzer Monarchien in Europa und 
Kleinasien und beendete das liberale Zeitalter des 19. Jahrhunderts. Der 
Grosse Krieg bildete eine Zeitenwende. Es folgte eine Epoche wiederkeh-
render sozialer und politischer Spannungen, wirtschaftlicher Krisen und 
militärischer Konflikte, in der die Staaten ihr Wohl im Protektionismus 
suchten. Der bekannte britische Historiker Eric Hobsbawm bezeichnet die 
Phase von 1914 bis 1945 denn auch als «Katastrophenzeitalter».330 Dabei 
wandelte sich das weltweite Wanderungsgeschehen gewaltig.

Zum einen verursachte der Weltkrieg eine enorme Zunahme der 
Zwangsmigration, zum andern eine drastische Einschränkung der freiwil-
ligen Migration. Mit dem Kriegsausbruch rekrutierten die europäischen 
Grossmächte Millionen von Soldaten. Kolonialmächte wie das britische 
Empire riefen in Indien und in anderen aussereuropäischen Ländern Euro-
pas in grossem Umfang Männer zu den Waffen. Zugleich kehrten Hundert-
tausende im Ausland tätige Arbeiterinnen und Arbeiter in ihre Heimatlän-
der zurück. Diese enormen Bewegungen zu Beginn des Ersten Weltkriegs 
waren jedoch nicht mehr als der Prolog für die sich bald abzeichnende er-
zwungene Migration in Form von Deportation, Evakuierung, Flucht und 
Vertreibung. Bereits nach wenigen Monaten war ersichtlich, dass der Grosse 
Krieg bezüglich Massenflucht ein neues Zeitalter einläutete. Mit der Grenz-
schliessung brach zugleich das bis 1914 vielerorts praktizierte System eines 
freien Personenverkehrs zusammen. Die bilateralen Niederlassungsverträ-
ge, die zwischen den meisten Staaten Bestand hatten, wurden aufgekündigt 
oder verkamen aufgrund der meist geschlossenen Grenzen zu Makulatur. 
Die Propaganda der Krieg führenden Länder veränderte das Verhältnis zwi-
schen In- und Ausländern nachhaltig, wobei der allgegenwärtige Chauvi-
nismus nationale Gegensätze überhöhte und Fremdenfeindlichkeit sowie 
Antisemitismus schürte. Immer mehr gerieten daher nationale und eth-
nisch-religiöse Minderheiten im Verlauf des Kriegs unter Druck. «Fremde» 
galten über Nacht als Problem. Alle diese durch Krieg und Krise hervor-
gerufenen Eskalationen bewirkten umfassende Änderungen in der Migra
tionspolitik vieler Staaten.

Joseph Roth, Schriftsteller aus dem untergegangenen Vielvöl
kerstaat Österreich-Ungarn, liess in seiner Novelle «Die Büste des Kai-
sers» seinen Protagonisten, den Grafen Franz Xaver Morstin, nach dem 
Krieg in die verschonte Schweiz reisen, um dort nach dem «alten Frie-
den» zu suchen. Der Graf, der Pässe, Einreiseformalitäten und Visen 
für Fantastereien hielt, erlebte das neue Migrationsregime mit den not-
wendigen Papieren in Zürich. Zudem musste er dort mit ansehen, wie 
in der «American Bar», Sinnbild der neuen Zeit, die untergegangenen 
Monarchien dem Spott preisgegeben wurden. Ausser sich vor Wut über die 
neuen Reiseformalitäten und die neuen gesellschaftlichen und politischen 
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Verhältnisse, zog er sich an die italienische Riviera zurück, um sein frei 
gewähltes Exil nie wieder zu verlassen.331

Neben zeitgenössischen Literaten, darunter auch Stefan Zweig, 
waren es Wissenschaftler wie Alexander und Eugen Kulischer, die in ihren 
Grundlagenstudien zur Geschichte der Bevölkerungsbewegungen bereits 
1932 den Bruch hervorhoben, den der Grosse Krieg verursacht hatte. Nicht 
nur jenseits des Atlantiks seien die Tore «dröhnend ins Schloss gefallen». 
Auch an zahlreichen alten und neuen Grenzen in Europa seien «Schlag-
bäume in Form von Einreiseerschwerungen und Erwerbsbeschränkungen 
errichtet» worden.332 In der Tat gingen viele Staaten während und vor al-
lem nach dem Ersten Weltkrieg von noch wenig eingeschränkten Abläufen 
zu Regimen der Kontrolle über. Dies gilt besonders für Europa und Nord-
amerika. Misstrauen zwischen den Staaten, soziale Not und die Angst vor 
sozialistisch motivierten Unruhen in der Folge der Oktoberrevolution von 
1917 führten zu neuen Identifikations- und Kontrolltechniken in Form von 
Ausweisschriften und Einreisevisa. Vermehrt wurden auch gesundheitliche 
Standards für Einwanderer festgelegt und hygienische Kontrollen an der 
Grenze durchgeführt.

Ob der Erste Weltkrieg aber tatsächlich die grosse, fundamentale 
Zäsur bildete, darüber gehen heute in der Forschung die Meinungen ausei-
nander. Der Krieg markierte zwar einen starken Einbruch der freiwilligen 
Migration, bedeutete aber keineswegs deren Ende. Besonders dann nicht, 
wenn aussereuropäische Bevölkerungsbewegungen in den Blick genommen 
werden. Von verschiedener Seite wird weiter vorgebracht, dass der Krieg 
«nur» eine seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert einsetzende Welle von 
Migrationseinschränkungen beschleunigt habe.333 Für die Schweiz aller-
dings ist der Befund klar: Der Erste Weltkrieg und das Ausschalten direkt-
demokratischer Abläufe haben erst staatliche Zentralisierungen im Bereich 
der Migration ermöglicht. So kann erst seit diesem Zeitpunkt von einem 
bundesstaatlichen Migrationsregime gesprochen werden, während davor 
die Kompetenzen weitgehend bei den Kantonen gelegen hatten.

Rückgang der Arbeitsmigration und Zuzug neuer  
Migrantengruppen

Der Kriegsausbruch Anfang August 1914 setzte auch in der Schweiz innert 
weniger Tage Menschenmassen in Bewegung wie kaum je zuvor. In den letz-
ten Juli- und ersten Augusttagen kehrten gemäss Schätzungen zwischen 
100 000 und 150 000 wehrpflichtige Ausländer aus der Schweiz in ihre Hei-
matländer zurück. Zugleich rief die Armee zwischen dem 3. und 7. August 
220 000 Schweizer Soldaten und Offiziere zu den Waffen. Während die Mo-
bilmachung mehr oder weniger reibungslos verlief, fiel die Wirtschaft durch 
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Italiener warten im Elsässer-
bahnhof in Basel auf ihre  
Heimreise nach Italien, Som-
mer 1914. Kurz nach Beginn 
des Ersten Weltkriegs kehrten 

Ende Juli und Anfang August 
1914 Zehntausende von wehr-
pflichtigen Ausländern in ihre 
Heimatländer zurück.
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diesen doppelten Verlust in eine eigentliche Schockstarre. Erst im Verlauf 
des Spätherbsts konnten sich die Unternehmen dank der Wiederbeschäfti-
gung demobilisierter Wehrmänner sowie der Anstellung von Frauen lang-
sam erholen. Verschiedene Betriebe blieben jedoch für immer geschlossen.

Eine besondere Herausforderung für die Behörden war die Rück-
kehr von Zehntausenden Italienerinnen und Italienern, die, von Deutschland, 
Frankreich und Belgien kommend, in den ersten Augusttagen die Schweizer 
Grenze überschritten. Die Bilder der Menschen, die in Fussballstadien zu-
sammengedrängt oder vor dem Bahnhof in Basel von Soldaten bewacht auf 
ihre Weiterreise Richtung Süden warteten, haben sich in die kollektive Er-
innerung eingeschrieben.334 Während Arbeiterinnen und vor allem Arbeiter 
das Land in grosser Zahl verliessen, fanden in weit bescheidenerem Umfang 
zivile Kriegsflüchtlinge, Deserteure, Kriegsdienstverweigerer (Refraktäre) 
sowie wohlhabende Touristen und Händler in die Schweiz, ausserdem etwa 
20 000 Auslandschweizer, die ihren militärischen Pflichten nachkamen.

Zivile Kriegsflüchtlinge, Deserteure, Kriegsdienstverweigerer 
und Touristen hielten sich während der ersten beiden Kriegsjahre meist nur 
vorübergehend und in geringer Zahl in der Schweiz auf. Die Bundesbehör-
den liessen Pazifisten, politische Flüchtlinge und Kunstschaffende, die sich 
gegen den Krieg wandten, meist gewähren. Zwar fristeten diese häufig ein 
Leben in äusserster Armut, doch konnten sie ihre schriftstellerische oder 
künstlerische Arbeit fortsetzen. In prekären Verhältnissen lebte nicht nur 
der belgische Grafiker und Maler Frans Masereel, der von der Romandie 
aus gegen den Krieg anschrieb, sondern auch Emmy Hennings, die sich zu-
sammen mit Hugo Ball, von Berlin herkommend, 1915 in Zürich niederliess. 
Zusammen mit Sophie Taeuber, Hans Arp, Tristan Tzara, Richard Huelsen-
beck und Marcel Janco gründete das Paar im Februar des folgenden Jahres 
in Zürich das Cabaret Voltaire, den Geburtsort des Dadaismus.

Die russische Sozialistin Angelica Balabanoff wiederum liess sich 
1915 in Bern nieder. Dort half sie im März mit, den ersten grösseren Frie-
denskongress vorzubereiten, die Internationale Konferenz sozialistischer 
Frauen gegen den Krieg. Auch bei den Vorarbeiten für die Zimmerwalder 
und Kientaler Konferenzen, die 1915 und 1916 als Treffen der internationa-
len sozialistischen Kriegsgegner in der Schweiz stattfanden, war sie aktiv. 
Nach der Oktoberrevolution kehrte sie im Oktober 1918 als Vertreterin des 
russischen Roten Kreuzes nach Bern zurück, wurde aber während des Lan-
desstreiks zusammen mit der von Jan Berzin geleiteten sowjetischen Bot-
schaftsmission ausgewiesen. Die Festnahmen politisch verdächtiger Per-
sonen vonseiten Bundesanwaltschaft gingen nach dem Landesstreik vom 
November 1918 weiter. Im Februar 1919 wurden die meisten Inhaftierten mit 
so genannten Russenzügen ausser Landes geschafft.335

Bereits ein Jahr vor Balabanoff war Lenin ins Exil nach Bern über-
siedelt. Wenig später zog er nach Zürich und lebte wie die meisten politischen 
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Exilanten ein zurückgezogenes und bescheidenes Leben, bis er nach der Fe-
bruarrevolution 1917 in Russland dank der Vermittlung des Schweizer Sozial-
demokraten Robert Grimm in seine Heimat zurückkehrte.336

Humanitäre Hilfe und Betreuung von Kriegsgefangenen

Im Ersten Weltkrieg erreichte das humanitäre Engagement von Bund, 
IKRK und Privaten einen ersten Höhepunkt. Die humanitäre Hilfe erwei-
terte während des Kriegs den aussenpolitischen Spielraum der Schweiz und 
stärkte ihr Ansehen im Ausland. Tausende von Freiwilligen trugen die hu-
manitäre Arbeit mit und leisteten im In- und vereinzelt im Ausland Un-
terstützung. Schon im September 1914 regte der Bundesrat den Austausch 
von Zivilinternierten an. Bis Kriegsende veranlasste er, dass mehrere Zehn-
tausende Frauen, Kinder und alte Menschen via Genf, Rorschach und 
Singen-Schaffhausen in ihre Heimatstaaten zurückgeführt wurden. Das 
Schweizerische Rote Kreuz organisierte darüber hinaus ab 1915 den Aus-
tausch schwer verwundeter Soldaten und Offiziere. In eigens hergerichteten 
Lazarettzügen konnten bis Kriegsende 80 000 Verwundete in ihre Heimat-
länder repatriiert werden.

Zwischen Januar 1916 und Kriegsende verbrachten auf Initiati-
ve des IKRK, des Vatikans und der Schweiz 67 000 Kriegsgefangene aller 
Konfliktparteien einige Monate in der Schweiz. Die Internierten waren 
nach Ländern getrennt in Hotels, Pensionen und Sanatorien untergebracht, 
pflegten teilweise rege Kontakte zur Bevölkerung und gingen, wenn es ihre 
Gesundheit erlaubte, einer Arbeit in der Landwirtschaft oder in der Indus
trie nach.337 Ihren Aufenthalt in der Schweiz fernab von Kriegsgefangenen
lagern auf Feindgebiet erlebten viele als Geschenk. In der eigens geschaf-
fenen «Deutschen Internierten-Zeitung» berichtete beispielsweise Ludwig 
Töttermann, dass er sich nur mit einem Stückchen Papier in der Brusttasche 
mehr oder weniger frei in der Schweiz bewegen könne. So müsse er sich 
nicht vor Aufsehern in Acht nehmen und könne sich am Abend in ein sau-
beres Bett legen, was ihn auch nach Wochen noch in Erstaunen versetze.338

Ganz andere Erfahrungen machten russische und teilweise italie-
nische Deserteure wie Attilio Santucci, die in kleinen Gruppen aus Gefan-
genenlagern und Arbeitskommandos der Mittelmächte ausgebrochen und 
in die Schweiz geflohen waren. Im Unterschied zu den belgischen, französi-
schen, britischen oder deutschen Kriegsgefangenen internierte die Schweiz 
sie nicht wie Kriegsgefangene, sondern wie Deserteure. Gemäss eines Bun-
desratsbeschlusses wurden sie ab 1917 zu «Arbeiten im öffentlichen Inter-
esse» angehalten. In den vom Militär geleiteten Arbeitseinsätzen kam es 
aufgrund der äusserst harten Arbeiten immer wieder zu Konflikten, etwa in 
Niederweningen im Wehntal.339
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Umgekehrt waren vereinzelt auch Schweizerinnen und in etwas grösserer 
Zahl Schweizer von Internierungen in den Krieg führenden Ländern be-
troffen. Meist geschah dies, wenn Schweizer Staatsangehörige für Deutsche 
gehalten wurden. Aber auch in Deutschland kam es vereinzelt zur Internie-
rung von Schweizer Staatsbürgern. Wie viele im Ausland lebende Schweize-
rinnen und Schweizer während des Kriegs insgesamt interniert wurden, lässt 
sich nicht beziffern. Die Behörden sprechen von mehr als 500 Personen, die 
aus den kriegführenden Staaten, ohne Russland, ausgewiesen wurden.340

Krise, Not und Stimmungswandel

Je länger der Krieg dauerte und je schwieriger sich die wirtschaftliche Lage 
gestaltete, umso mehr veränderte sich die Stimmung gegenüber Migranten. 
Die enthemmte, rohe Sprache der ausländischen Kriegspropaganda hatte 
auch Auswirkungen in der Schweiz. Antisemitische Vorurteile und kollek-
tive Verunglimpfungen erreichten eine neue Eskalationsstufe. Zwar waren 
die massive Teuerung von Lebensmitteln und Kohle sowie die steigende 
Wohnungsnot primär das Produkt mangelhafter Kriegswirtschaft und eines 
während langer Zeit fehlenden Rationierungssystems. Für die sozialen Miss-
stände wurden aber nicht die Behörden, sondern meist ausländische, häufig 
jüdische Händler verantwortlich gemacht und als so genannte Kriegsspe-
kulanten und Kriegsgewinnler verunglimpft. Die «Lebensmittelwucherpro-
zesse» etwa richteten sich einseitig gegen Ostjuden.

Der ukrainisch-jüdische Schriftsteller Schemarya Gorelik, der die 
Kriegsjahre in der Schweiz verbrachte und seine Erinnerungen in der Schrift 
«Fünf Jahre im Lande Neutralien» festhielt, kommentierte den damaligen 
Stimmungswandel. So habe sich in den Städten eine gereizte Stimmung 
breitgemacht, die nicht recht zur Ausgeglichenheit des Schweizers passe. In 
der Presse seien «öfters spitze und ätzende Notizen über Leute ohne Hei-
mat» erschienen, «die wie Heuschrecken das ruhige Schweizerland überflu-
teten». Um deutlich zu machen, wer damit gemeint war, so Gorelik weiter, 
machten die Publizisten Anspielungen, die keine Zweifel liessen, dass es sich 
dabei um Juden aus Galizien, Polen, Ungarn und Russland und, wie Gorelik 
anfügte, «überhaupt die Juden» handelte.341 Die Wirkmacht antisemitischer 
Vorurteile sollte Gorelik nach dem Landesstreik im November 1918 selbst 
erfahren: Die Waadtländer Polizei inhaftierte ihn und wies ihn nach einigen 
Monaten ohne ersichtlichen Grund aus der Schweiz aus.

Ab dem Sommer 1916 stieg die Zahl der Deserteure und Kriegs-
dienstverweigerer rasch an. Im Verlauf der jahrelangen zermürbenden 
Schlachten kritisierten immer mehr Soldaten den Krieg. Sie rückten nicht 
mehr zu ihren Einheiten ein oder entzogen sich dem Marschbefehl durch 
Flucht in einen neutralen Staat. Zwar war die Zahl der Deserteure und 
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Kriegsdienstverweigerer auch mit dem Höchststand von 26 000 Männern 
im Mai 1919 wenig besorgniserregend, aber ihr Aufenthalt in der Schweiz 
wurde von Journalisten besonders heftig kritisiert.342

Mehr und mehr begannen Medien- und Behördenvertreter sowie 
Angehörige zivilgesellschaftlicher Organisationen zwischen «erwünschten» 
und «unerwünschten» Personen zu unterscheiden. Als erwünscht galten 
wohlhabende Touristen und Militärinternierte, wohingegen Deserteure 
und Kriegsdienstverweigerer, so genannte ausländische Kriegsgewinnler, 
Bolschewisten und Ostjuden als «indésirables» bezeichnet wurden. Vor 
der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft kündigte Wilhelm Eh-
renzeller 1917 in Zürich an, dass der Kampf gegen die «Unerwünschten» in 
nächster Zeit eröffnet werde. Zwei Jahre später konstatierte der damalige 
Leiter der Fremdenpolizei des Kantons Zürichs, Hans Frey, die Türen zur 
Schweiz hätten allen unerwünschten Kriegszuwanderern, die «in unserem 
Volksorganismus als Fremdkörper empfunden werden», bis 1917 zu weit of-
fen gestanden.343

Deserteure und Kriegsdienstverweigerer in der Schweiz, 1916–1919

April 1916 Juni 1917 Mai 1919

Italiener 4 520 11 818

Deutsche 2 894 7 203

aus Österreich-Ungarn 932 2 463

Franzosen 1 462 2 451

Russen 639 1 129

aus weiteren Staaten** 307 830

gesamt 701* 10 754 25 894

*nur Deserteure; **darunter: Türken, Serben, Rumänen, Belgier, Bulgaren, Engländer, Griechen, Amerikaner. Quellen: BA E27, 13925 und 

BA E22 820, zitiert nach: Durrer 1994, Seite 198.
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Umfassende Kontrollen: Das bundesstaatliche  
Migrationsregime

Nach der Oktoberrevolution in Russland im Jahr 1917 leitete der Bundesrat 
eine grundlegende Neugestaltung der Ausländerkontrolle ein. Am 21. No-
vember 1917 erliess er die «Verordnung über die Schaffung der Grenzpolizei 
und die Kontrolle der Ausländer». Aus dieser Verordnung sollte bald die 
Eidgenössische Fremdenpolizei hervorgehen.344 Eigentlich hätte der Bun-
desrat mit den Kriegsvollmachten bereits in den ersten Kriegstagen eine 
entsprechende Änderung des Personenverkehrs vornehmen können. Doch 
der freisinnig dominierte Bundesrat war zu Beginn des Kriegs noch ein ent-
schiedener Gegner staatlicher Eingriffe, ganz besonders in den Bereichen 
der Wirtschaft und des Personenverkehrs.

Für den neutralen Kleinstaat gab es zunächst keinen Grund, vom 
freien Personenverkehr, von dem Wirtschaft und Gesellschaft während Jahr-
zehnten stark profitiert hatten, abzurücken. Die aufgebotene Armee über-
nahm die Aufgabe, die Grenzen zu bewachen, um den Übertritt ausländischer 
Militärs zu verhindern. Schritt für Schritt bauten die Soldaten die Grenzen 
zu befestigten Zonen um, reduzierten die Zahl der Übergänge und beteilig-
ten sich an der Kontrolle der Zivilbevölkerung. Auch als der Bundesrat im 
Herbst 1915 in Rücksprache mit den Kantonen eine schärfere Grenzkontrolle 
verordnete, war damit noch keine grundsätzliche Abkehr von liberalen Posi-
tionen verbunden. Die Massnahme hatte primär zum Ziel, den Schmuggel 
einzudämmen, was in der Bevölkerung auf breite Zustimmung stiess.345

Auf Drängen der Bundesanwaltschaft nahm der Bundesrat im No-
vember 1917 schliesslich doch die besagte Kehrtwendung vor. Mit der neu 
geschaffenen eidgenössischen Zentralstelle für die Fremdenpolizei küm-
merte sich erstmals eine gesamtschweizerische Behörde um Einreise und 
Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern. Sie bildete die wichtigs-
te Institution einer neu auf Kontrolle und Abwehr ausgerichteten Politik. 
Eine kleine Gruppe von Beamten um Ernst Delaquis, Heinrich Rothmund 
und Max Ruth verstand es, die vorerst nur als Provisorium gedachte Stelle 
in kurzer Zeit als unverzichtbar erscheinende und einflussreiche Behörde zu 
etablieren. Sie griff den seit 1900 in politischen Diskussionen immer wieder 
verwendeten Begriff der «Überfremdung» auf und erklärte die Bekämpfung 
derselben zur wichtigsten Aufgabe der neuen Amtsstelle. Auf diese Weise 
prägte die Zentralstelle die schweizerische Migrations- und Bevölkerungs-
politik in den folgenden Jahrzehnten entscheidend mit.

Auch die Einbürgerungspolitik geriet vermehrt in den Einflussbe-
reich der Fremdenpolizei. Im Sog der Überfremdungsbekämpfung wandelte 
sich die Einbürgerung nach dem Ersten Weltkrieg vom Instrument der Inte-
gration zu einem der Abwehr. Das neue Dispositiv von Kontrolle und Ab-
wehr vervollständigte der Bundesrat durch eine weitere Amtsstelle. 1920 rief 
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«Der einzige Schweizer 
Import-Artikel, der nach wie vor 
ohne jede Kompensation an 
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Karikatur im «Nebelspalter», 
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der Internierung fremder 
Kriegsgefangener auch profi-

tierte, war im «Nebelspalter» 
kein Thema. Der humanitäre 
Einsatz für die Kriegsopfer und 
ihre Internierung waren In
strumente, die den Nutzen der 
Neutralität für alle Kriegspar-
teien unterstrichen.



241 12

er den Grenzsanitätsdienst ins Leben, der die Einreise von Personen nach 
gesundheitspolitischen Kriterien zu überwachen und «hygienisch nicht ak-
zeptable» Personen zurückzuweisen beziehungsweise zu internieren hatte. 
Allerdings erwies sich diese Form der Grenzkontrolle als zu kostspielig und 
überflüssig, denn die aus Osteuropa erwartete Massenmigration setzte nicht 
ein. Bis in die 1930er-Jahre hoben die Behörden die acht Grenzsanitätspos-
ten schrittweise auf. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bezog die Ar-
mee diese Posten wieder neu, und in der Nachkriegszeit erreichte die medi-
zinische Kontrolle der Arbeitsmigranten eine neue Dimension.346

Eine neue Ausrichtung erfuhr auch die Bundesanwaltschaft. Bis 
zur Gründung der Zentralstelle für die Fremdenpolizei 1917 war sie mit der 
ihr angegliederten Politischen Polizei die einzige Institution gewesen, die 
gesamtschweizerisch die Kontrolle über Ausländerinnen und Ausländer 
ausgeübt hatte. Die kleine Amtsstelle hatte sich stark auf Linksradikale, auf 
Kommunisten und Anarchisten, teilweise auch auf internationale Gewerk-
schaftsvertreter, konzentriert. Nach der Oktoberrevolution und dem Lan-
desstreik vom November 1918 spitzte sie diese Fokussierung nochmals zu.

Von der Kontrolle zur Abwehr

Die beschriebene Zäsur in der schweizerischen Migrationspolitik ereig-
nete sich vor dem Hintergrund einer allgemeinen Verunsicherung breiter 
Bevölkerungsschichten am Ende des Ersten Weltkriegs, die man sich nicht 
dramatisch genug vorstellen kann. Als im November 1918 die Mittelmächte 
kapitulierten, brach ein Ordnungssystem zusammen, das Europa und die 
Welt über Generationen geprägt hatte. Die Monarchien der Krieg führen-
den Staaten Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland gingen unter, 
das Osmanische Reich zerbrach. An deren Stelle traten meist noch instabile 
Republiken oder völlig neue Formen der Herrschaft wie das Rätesystem in 
Russland. Hunderttausende von Menschen befanden sich auf der Flucht, 
Not und Elend waren allgegenwärtig. Viele neue und alte europäische Staa-
ten setzten auf Abschottung und Protektionismus, eine Entwicklung, die 
sich nach dem New Yorker Börsencrash von 1929 noch verstärken sollte.

Als wären die Menschen bei Kriegsende nicht bereits genug verun-
sichert gewesen, wurden sie zudem von der weltweit verheerendsten Pande-
mie der Moderne heimgesucht. Die Spanische Grippe, die ihren Ursprung 
wohl in den USA hatte und durch Truppentransporte nach Europa gelangte, 
forderte über siebzig Millionen Tote. In der Schweiz fielen ihr zwischen Juli 
1918 und Juni 1919 24 000 Menschen zum Opfer. Es handelte sich um den 
grössten demografischen Aderlass in der neueren Schweizer Geschichte. 
Ärzte und Gesundheitsbehörden standen der Epidemie machtlos gegen-
über und waren völlig überfordert.
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Vor dem Hintergrund dieser angespannten Situation warnte im Januar 1921 
Ernst Delaquis, Chef der Polizeiabteilung des EJPD, dass die politischen 
Umwälzungen eine ständig wachsende Zahl von Menschen dazu drängten, 
ihre Heimat zu verlassen, um auf die «Friedensinsel Schweiz» zu gelangen. 
«Je unerwünschter» die Migranten seien, «mit umso grösserer Hartnäckig-
keit» verteidigten sie «ihr sogenanntes Recht, bei uns zu bleiben».347 Dela-
quis brachte mit seinen Worten eine Position zum Ausdruck, die bereits seit 
dem Ende des Kriegs die Praxis der Zentralstelle für die Fremdenpolizei be-
stimmte. Unmittelbar nach dem Krieg hatte diese vor einer bevorstehenden 
Massenauswanderung polnischer Juden gewarnt und die Polizeidirektoren 
der Kantone aufgefordert, die Zuwanderung dieser «äusserst unerwünsch-
ten Elemente» einzuschränken.348

Im September 1920 bekam dies die Wiener Jüdin Anna Lorbeer-
baum zu spüren. Mit Unterstützung des Supreme Economic Council ver-
suchte sie, für eine grössere Zahl jüdischer Migranten Aufnahme in der 
Schweiz zu erwirken. Bei diesen handelte es sich, wie sie vermerkte, «um 
unschuldigste Opfer des Kriegs, sparsame, ordentliche Menschen, die kei-
nem Staate zur Last fallen und dankbar wären, irgendwo in der Welt ihrem 
Beruf nachzugehen». Auf Lorbeerbaums Bittschrift antworteten die Behör-
den, mit grösster Wahrscheinlichkeit in der Person von Max Ruth, rasch und 
unmissverständlich. Sie verwiesen auf die neuen Prinzipien der Schweiz. 
Entscheidend seien die «nationale Aufnahmefähigkeit», ebenso «der volks-
wirtschaftliche Nutzen» sowie die Assimilierbarkeit von Migrantinnen und 
Migranten. Sowohl der aktuelle Ausländeranteil als auch die Herkunft der 
Gesuchsteller würden einen Einlass in die Schweiz nicht zulassen.349

Max Ruth, von 1920 bis 1944 erster Adjunkt der Polizeiabteilung 
im EJPD, nahm aufgrund seiner Position und seiner konzeptionellen Fä-
higkeiten eine Schlüsselrolle innerhalb der restriktiven Migrationspolitik 
der Schweiz ein. Er verfasste die Grundlagenpapiere für eine neue Nieder-
lassungspolitik wie auch für die Bürgerrechtspolitik. Ruth schlug vor, sich 
an US-amerikanischen Einwanderungsbeschränkungen zu orientieren, und 
unterschied zwei Kriterien, nach denen die Zulassung in die Schweiz zu be-
urteilen sei: eine «politische» und eine «soziale Auslese». Zudem hätte sich 
die Auswahl am volkswirtschaftlichen Bedarf der Schweiz zu orientieren. 
Italiener waren aus Ruths Perspektive erwünscht, da sie für den Hoch- und 
Tiefbau dringend benötigt wurden. Die Niederlassung von «Ostjuden» be-
zeichnete er auf jeden Fall als «unerwünscht».350 Diese Position sollte er in 
den folgenden Jahren immer wieder neu bekräftigen.

Ruth propagierte eine äussert defensive, auf Abstammung basie-
rende Bevölkerungspolitik, die mit sozialdarwinistischen und antisemi-
tischen Theoremen durchsetzt war. Dennoch stiess er bei Behörden und 
Bundesregierung auf breiten Konsens. Bis zur Verabschiedung des Bundes-
gesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) durch 
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Lazarett mit an Grippe Er-
krankten in der Tonhalle Zürich, 
1918 oder 1919. Die Spanische 
Grippe dauerte von Juli 1918 
bis Juni 1919 und forderte in 
der Schweiz 24 000 Todesop-
fer. Um die Kranken aufneh-
men zu können, wurden öffent-

liche Gebäude in Lazarette 
umfunktioniert. Die Spanische 
Grippe trug dazu bei, dass  
die einreisenden Personen 
durch den Grenzsanitätsdienst 
neu auch einer hygienischen 
Kontrolle unterzogen wurden.
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das Parlament im Jahr 1931 betreute Max Ruth beispielsweise den Gesetzge-
bungsprozess ununterbrochen und beriet die parlamentarischen Kommis-
sionen.351 So ist es auch nicht erstaunlich, dass das ANAG zum rechtlichen 
Kernstück einer restriktiven Zulassungspolitik avancierte, das auch für die 
Flüchtlingspolitik prägend werden sollte. Es trat ausgerechnet zu jenem 
Zeitpunkt in Kraft, als die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht 
ergriffen. Problematisch am damaligen Versuch der Steuerung der Einwan-
derung nach qualitativen Kriterien war insbesondere, dass die «Auslese» auf 
sozialdarwinistischen Theoremen basierte, die diskriminierenden Prakti-
ken Tür und Tor öffneten. Auf diese Weise betrieb die Fremdenpolizei im 
Rahmen ihrer Überfremdungsbekämpfung seit dem Ersten Weltkrieg eine 
antisemitische Einwanderungspolitik.

«Überfremdung» wird zum beherrschenden Schlagwort

Während des Ersten Weltkriegs trugen Behörden- und Medienvertreter zur 
Popularisierung der Überfremdungsthematik bei. Dies schlug sich auch in 
der Wirtschafts- und in der Bürgerrechtspolitik nieder. Seit 1918 warben un-
ter dem Schlagwort der «wirtschaftlichen Überfremdung» nahezu alle Partei-
en und Verbände für protektionistische Massnahmen. Vor dem Hintergrund 
dieser Entwicklung kritisierte 1924 der freisinnige Nationalrat Oskar Wett
stein, einer der damaligen Experten auf dem Gebiet des Bürgerrechts, dass 
die Behandlung der Einbürgerungsfrage in der Schweiz im «Sumpf politi-
scher Ängste und kleiner ökonomischer Sorgen» untergegangen sei. Kaum je 
zuvor in der Geschichte der Schweiz habe ein politisches Thema einen solch 
heftigen Stimmungswechsel verzeichnet wie die Überfremdungsfrage.352

Wettstein brachte damit zum Ausdruck, dass «Überfremdung» 
während des Kriegs sich von einem quantitativen zu einem qualitativen 
Konzept gewandelt hatte. Der Eifer der Vorkriegsjahre, die Einbürgerung 
zu erleichtern, um so den Ausländeranteil zu senken, wurde in sein Gegen-
teil verkehrt. So beschloss der Bundesrat im Verlaufe des Kriegs, die Wohn-
sitzfrist für die erste Einwanderungsgeneration Einbürgerungswilliger von 
zwei auf vier Jahre zu erhöhen. Diese Verlängerung, die nach dem Krieg um 
weitere zwei Jahre auf sechs ausgedehnt wurde, zielte zuerst auf die wäh-
rend des Kriegs eingewanderten Kriegsdienstverweigerer und Deserteure. 
Zusammen mit der Verlängerung der Wohnfristen forderten die Behörden 
neu «eine ernstliche und aufrichtige Anpassung an die schweizerische Ei-
genart».353 Zugleich scheiterten die seit 1898 bestehenden Bemühungen, das 
Ius soli einzuführen, endgültig.

Die Einbürgerungsfrage, vor dem Ersten Weltkrieg noch der eigent-
liche Brennpunkt der schweizerischen Migrationsthematik, verschwand nach 
und nach aus den politischen Debatten. Dafür nahm die Fremdenpolizei mit 
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Karikatur im «Nebelspalter» 
zur zunehmenden Internatio-
nalisierung Zürichs, März 1917. 
Mit der Zunahme der wirt-
schaftlichen Probleme und der 
wachsenden sozialen Not  
wandelte sich im Verlauf des 

Ersten Weltkriegs das Reden 
über Fremde. «Überfremdung» 
wurde zum beherrschenden 
Schlagwort.
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Heinrich Rothmund und Max Ruth vermehrt Einfluss auf die Gestaltung der 
Einbürgerungspraxis. Möglich wurde dies vor allem durch die Eingliederung 
des Naturalisationsbüros ins Justiz- und Polizeidepartement im Januar 1926. 
Bereits zwei Jahre vorher hatte Rothmund «Kein Recht auf Einbürgerung» 
und «Keine Einbürgerung ohne Assimilation» zu den neuen Leitsätzen der 
schweizerischen Einbürgerungspolitik erklärt.354 Die beiden Leitsätze bilde-
ten das exakte Gegenteil des vor dem Ersten Weltkrieg vertretenen Grund-
satzes des «Assimilierens durch Einbürgern», wobei mit Assimilation die 
politische Gleichstellung gemeint war.

Das neue Migrationsregime des Bundes zeigte Wirkung. Der Aus-
länderanteil in der Schweiz ging aufgrund der kriegsbedingten Rückwande-
rung und der eingeleiteten staatlichen Massnahmen von 14,7 Prozent im Jahr 
1910 auf 8,7 Prozent im Jahr 1930 und auf 5,2 Prozent im Jahr 1941 zurück.355 
Das neue Migrationsregime schränkte die Gestaltungsmöglichkeiten der 
Migrantinnen und Migranten ein, doch entwickelten diese neue Strategien, 
um ihre Spielräume zu nutzen.
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Im Frühling 1915 reiste der gebürtige Würzburger Leonhard Frank, Pazifist, 
Sozialist, Künstler, Drehbuchautor und Schriftsteller, in die Schweiz ein. 
Er hatte in einem Berliner Szenelokal einen kriegsbegeisterten Journalis-
ten malträtiert – keine Bagatelle in Zeiten des Kriegstaumels. Der Emigrant 
erlebte die Alpenrepublik als unbeschwert, die Menschen schienen «frei zu 
atmen»,356 so notierte er in seinem autobiografischen Roman «Links, wo das 
Herz ist». Erschüttert von den «bluttriefenden Nachrichten» von der Front 
des Ersten Weltkriegs, bewegte er sich in Kreisen pazifistisch gesinnter In-
tellektueller und Künstler in Zürich und verfasste, mal im Café Terrasse, 
mal im «Odeon» sitzend, Schriften gegen den Krieg. Unter dem Titel «Der 
Mensch ist gut» veröffentlichte der Zürcher Max Rascher Verlag, der eine 
Reihe von Emigrantinnen und Emigranten unterstützte, 1918 fünf der in die-
ser Zeit entstandenen Novellen.

Frank, der nach dem Ende der kriegerischen Auseinandersetzun-
gen zunächst nach München, dann wieder nach Berlin ging, wo er in sozia-
listischen und literarisch-künstlerischen Avantgardezirkeln verkehrte, muss-
te Deutschland anderthalb Dekaden später noch einmal verlassen: Im Mai 
1933 fielen seine Bücher den Scheiterhaufen der Nationalsozialisten zum 
Opfer. 1934 verlor er die deutsche Staatsbürgerschaft. Ausgangspunkt seines 
17 Jahre dauernden Exils war erneut die Stadt an der Limmat, Zufluchtsort 
für knapp die Hälfte aller vor dem Hitlerregime in die Schweiz geflüchteten 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller und für unzählige andere Flüchtlinge. 
Hier blieb er bis 1937, als er über Frankreich in die Vereinigten Staaten aus-
reiste. Anfang der 1950er-Jahre nach Deutschland zurückgekehrt, starb er 
1956 in München.357

Die Schweiz stellte auch nach dem Ersten Weltkrieg noch einen 
Zufluchtsort für Frauen und Männer dar, die ihre Heimat verloren hatten. 
Allerdings begannen die unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs aufge-
richteten Barrieren bei Einreise und Aufenthalt zu greifen. Leonhard Frank, 
der Künstler und Bohemien, konnte sich 1915 noch weitgehend unbeschwert 
hier aufhalten und publizieren. Dagegen unterlag sein späterer Aufenthalt 
einer Reihe von Einschränkungen. Die Bundesanwaltschaft bezeichnete ihn 
Mitte der 1930er-Jahre als «unerwünschten Ausländer» und warnte davor, 
dass er «sich ganz sicher wieder politisch betätigen wird».358 Wie andere Aus-
länder, besonders wenn sie einen politischen Hintergrund hatten, wurde er 
von den fremdenpolizeilichen Autoritäten misstrauisch beäugt und immer 
wieder angehalten, seine Ausreise vorzubereiten. Schon seit Benito Musso-
lini im Oktober 1922 in Italien die Macht übernommen und das faschisti-
sche Regime gefestigt hatte, waren politische Emigranten über die Grenzen 
in die Alpenrepublik gekommen und hatten versucht, das Schicksal ihres 
Herkunftslandes aus dem Exil heraus zu beeinflussen. Auch wenn die Zahl 
der politischen Emigranten aus dem südlichen Nachbarland in der Schweiz 
klein blieb – Mauro Cerutti spricht in seiner Untersuchung «Le Tessin, la 



25013

Suisse et l’Italie de Mussolini» von rund dreissig Führern antifaschistischer 
Oppositionsgruppen –, wollte die Alpenrepublik für solche Menschen künf-
tig nur noch ein Durchgangsland sein.

Vom Flüchtlingsregime des Völkerbunds zum «wilden Kontinent»

Die Verschärfungen, die Leonhard Franks Exil in der Schweiz prägten, 
spiegelten eine generelle Tendenz wider, die man mit Blick auf Migrati-
onsregime in Europa und der Welt beobachten konnte. Wenn der Erste 
Weltkrieg der Rede von «Überfremdung», die mit der Etablierung von Na-
tionalstaaten Hand in Hand ging, fast überall Massnahmen zur Kontrol-
le von Zuwanderung und Flüchtlingsmigration folgen liess, so zeigte sich 
zugleich, dass die Probleme, die mit massenhaften Bevölkerungsverschie-
bungen einhergingen, auf der Ebene der Einzelstaaten nicht mehr zu lösen 
waren. Das galt besonders für unfreiwillige Massenmigrationen infolge von 
ethnisch-religiösen Konflikten und für Umsiedlungen, die durch Grenzver-
schiebungen hervorgerufen wurden. Tatsächlich kam es im Nachklang des 
Ersten Weltkriegs, der den Zerfall der europäischen Vielvölkerreiche be-
siegelte, zu Flüchtlingsbewegungen und Vertreibungen ungeahnter Grös- 
senordnung.

Im Januar 1919 begann die Pariser Friedenskonferenz, bei der sich 
die 32 teilnehmenden Staaten für die Gründung eines Staatenbundes aus-
sprachen. Er sollte die Zusammenarbeit der Völker fördern und Frieden und 
Sicherheit gewährleisten. Zwölf Monate später nahm der Völkerbund, dem 
auch eine Reihe von neutralen Staaten – darunter die Schweiz – noch im glei-
chen Jahr beitraten, seine Arbeit auf. Unter seiner Ägide nahm erstmals in 
der Geschichte ein internationales Flüchtlingsregime vage Konturen an.

Als Mittel der politischen Steuerung setzte das Bündnis auf jeweils 
in akuten Krisensituationen einberufene Konferenzen, bei denen es darum 
ging, Einzelfalllösungen für bestimmte Flüchtlingsgruppen auszuhandeln, 
die durch Kriege und politische Umwälzungen staatenlos geworden und 
Drangsalierungen ausgesetzt waren. Das System basierte auf freiwilliger 
Übernahme von Verantwortung für Flüchtlinge und versuchte, humanitäre, 
nationale und internationale politische Interessen in Einklang zu bringen. 
Das Amt des Hochkommissars für Flüchtlinge besetzte 1921 der Norweger 
Fridtjof Nansen. Nach ihm wurde auch ein von allen Mitgliedern des Völker-
bunds anerkanntes Reisedokument benannt, der so genannte Nansen-Pass, 
der den Opfern von ethnischen Entmischungen und Vertreibungen die 
Einreise in Asylländer ermöglichte. Die Schweiz beherbergte den Sitz des 
Völkerbunds, der sich in einem monumentalen Gebäudekomplex am rech-
ten Ufer des Genfersees einrichtete, dem bald so benannten Palais Wilson. 
In den 1920er-Jahren regulierten somit internationale Absprachen den 
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feld der Volksabstimmung  

vom 16. Mai 1920 für die Haupt
zielsetzung des Völkerbunds,  
Friedenssicherung durch 
Kriegsverhinderung. Die Vorla-
ge wurde mit 56,3 Prozent der 
Stimmen angenommen.
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Umgang mit den Opfern der blutigen Kämpfe um Staats- und Nationsbil-
dung auf dem Gebiet der zerfallenen Grossreiche. Darunter befanden sich 
russische Aristokraten, Intellektuelle und Künstler, Opfer antijüdischer Po-
grome und gewaltsamer «Säuberungen» auf dem Gebiet des Osmanischen 
Reiches. Besonders hart trafen Letztere das armenische Volk.

1938 jedoch erwies sich dieser aus der Not der Flüchtlingskatas
trophe des Ersten Weltkriegs geborene Versuch als gescheitert, Flüchtlingen 
durch internationale Absprachen Schutz und Hilfe zu gewähren. Eine im 
Juli des Jahres auf Initiative des amerikanischen Präsidenten Roosevelt am 
Südufer des Genfersees abgehaltene internationale Konferenz, bei der es 
darum ging, eine Antwort auf die Verfolgung von Juden in Deutschland, Ös-
terreich und zunehmend auch im östlichen Europa zu finden, blieb nahezu 
ergebnislos. Die Eroberungszüge der deutschen Wehrmacht und die verhee-
renden Folgekonflikte steigerten die erzwungenen Migrationen ins Uner-
messliche. Der Zweite Weltkrieg war nicht nur der erste Krieg, in dem die 
Zahl der zivilen Opfer die der militärischen überstieg, er bildete auch einen 
Höhepunkt der Zwangswanderungen im «Katastrophenzeitalter». Auf fünf 
Prozent wird der Anteil von Flüchtlingen, Vertriebenen und Deportierten 
an der europäischen Gesamtbevölkerung für den Zeitraum zwischen 1939 
und 1943 geschätzt.359

In den durch den Zweiten Weltkrieg verursachten beispiellosen 
Bevölkerungsverschiebungen galten keine international verbindlichen Ab-
sprachen über die Behandlung ziviler Flüchtlinge und Vertriebener. Der 
Historiker Keith Lowe kommt zu dem Urteil, dass Europa am Ende des 
Zweiten Weltkriegs ein «wilder Kontinent» war.360 Die Aufnahme Hilfesu-
chender und heimatlos Gewordener basierte auf willkürlich und situations-
bedingt getroffenen Entscheidungen der Regierungen von Einzelstaaten 
im Modus des Krisenmanagements. Wie gestaltete die Schweiz vor diesem 
Hintergrund ihr Verhältnis zu Ausländern im Inland, besonders, wenn sie 
schutzbedürftig waren?

Zwischenkriegszeit: Die Schweiz als Durchgangsland

Es liegt auf der Hand, dass die Zuwanderungsgeschichte der Schweiz in 
diesen Jahren entscheidend durch politische Entwicklungen in den Län-
dern bestimmt wurde, mit denen sie eine gemeinsame Grenze hatte. Ar-
beitsmigrationen, wie sie bis zum Ersten Weltkrieg in grosser Zahl üblich 
gewesen waren, spielten dagegen nun eine Nebenrolle. Die fremdenpolizei-
lichen Behörden waren mit Anhängerinnen und Anhängern von Kommu-
nismus, Pazifismus, Sozialismus und Antikolonialismus, Kulturschaffenden 
und exilierten Bildungseliten aus dem ehemaligen Osmanischen und dem 
Zarenreich beschäftigt. Damit nicht genug, begannen in mehreren Staaten 
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Europas faschistische Regime, die politische Opposition unter Druck zu 
setzen und ins Exil zu zwingen. Der Spanische Bürgerkrieg trieb zusätzlich 
Hundertausende von Unterstützerinnen und Unterstützern des Republika-
nismus in die Flucht.

Ausländerwesen und Asylgewährung der Schweiz bewegten sich 
vor diesem Hintergrund im Spannungsfeld von humanitären und diploma-
tischen Erwägungen. Die Erinnerung an den Landesstreik schürte zudem 
eine nahezu zwanghafte Angst vor «kommunistischen Umtrieben», für die 
man besonders Ausländer verantwortlich machte. So unterstrich die «Neue 
Zürcher Zeitung» in ihrer Ausgabe vom 27. Januar 1926 im Hinblick auf den 
Aufenthalt italienischer Antifaschistinnen und Antifaschisten, dass Aus-
länder in der Schweiz nur Schutz erwarten könnten, «solange sie sich ruhig 
verhalten und sich keine Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
zuschulden kommen lassen».

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Angst vor «Überfremdung», 
die in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg angesichts hoher Zuwan-
derungszahlen aufgekommen war, weder in der helvetischen Bevölkerung 
noch bei den Ausländerbehörden gelegt, obwohl die Zahl der Fremdstäm-
migen im Land kontinuierlich abnahm. Gerade einmal 8,7 Prozent betrug 
1930 der Ausländeranteil, gegenüber 14,7 Prozent um 1910. Die Zahl sollte 
während des Zweiten Weltkriegs weiter sinken, auf zirka 5 Prozent 1941. Anti
bolschewismus, aussenpolitische Implikationen und die Angst vor Arbeits-
losigkeit und Lohndumping, gefördert durch die in der Schweiz deutlich 
spürbaren globalen Wirtschaftskrisen der 1920er- und 1930er-Jahre, nährten 
die publizistische und politische Diskussion über Arbeitsmarktkontrolle, 
Zuwanderungsbeschränkung und «Überfremdung».

In dieser Situation legte eine Serie von ausländerpolitischen Ent-
scheidungen die rechtliche Grundlage für eine stärker zentralisierte und re-
striktive Handhabung der so genannten Überfremdungsfrage, allem voran 
der mit 62 Prozent Ja-Stimmen angenommene Bundesbeschluss vom Herbst 
1925, der dem Bund das Recht zugestand, über Ein- und Ausreise, Aufenthalt 
und Niederlassung von Ausländern gesetzliche Bestimmungen zu erlassen. 
Eine Schlüsselstellung hatte ferner das 1931 beschlossene Bundesgesetz über 
Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG). Es regelte die Anwe-
senheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus dem Ausland – mit 
einer Reihe von Änderungen – noch bis in die jüngste Vergangenheit. Das 
ANAG folgte volkswirtschaftlich-protektionistischen Erwägungen und war 
kein Asylgesetz im eigentlichen Sinn. Diese Handhabung wurde vor allem 
dann problematisch, wenn Landfremde in der Schweiz durch Ausbürgerung 
aus dem Herkunftsland staatenlos wurden, denn das Gesetz sah das Erlö-
schen der Aufenthaltsgenehmigung vor, «wenn der Ausländer aufhört, ein 
anerkanntes und gültiges Ausweispapier zu besitzen».361 Einzig eine zeitlich 
eng befristete, von den Kantonen auszustellende Toleranzbewilligung kam 
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Nansen-Pass, ausgestellt am 
15. Dezember 1937 auf Max-
Elie Brailowsky (1886–1961), 
Fabrikant aus St. Petersburg, 
zum damaligen Zeitpunkt 
wohnhaft in La Chaux-de-

Fonds. Der vom Eidgenössi-
schen Justiz- und Polizei
departement ausgestellte Pass 
war vierseitig. 
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Seite 4 (Bild oben) zeigt den 
NS-Hakenkreuz-Stempel,  
der bei der Durchreise durch 
Deutschland angebracht  
wurde: «Warnemünde ausge-
reist, 17. Jan. 1938». Vollständi-

ges Dokument: Diplomatische 
Dokumente der Schweiz,  
dodis.ch/50578.
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dann noch infrage. In diese Kategorie fiel beispielsweise Leonhard Frank 
bei seinem zweiten Aufenthalt in der Schweiz. Der Bund behielt sich in Fra-
gen des Asyls das letzte Wort vor. Sollte etwa das Verhalten des Ausländers 
Anlass zu schweren Klagen geben oder er (oder sie) der öffentlichen oder 
privaten Wohltätigkeit zur Last fallen, konnte die Aufenthalts- oder Nieder-
lassungsbewilligung entzogen werden.

Die nationalsozialistische Machtübernahme in Deutschland stell-
te binnen kürzester Frist die angestrebte ausländerpolitische Neuordnung 
auf die Probe. Noch bevor das ANAG am 1. Januar 1934 in Kraft trat, zwan-
gen Razzien und Verhaftungen infolge des Berliner Reichstagsbrands sowie 
der Aufruf zum Boykott jüdischer Geschäfte in Deutschland die Schweiz, 
ihre Flüchtlingspolitik zu überdenken. Denn politische Stabilität, ein de-
mokratisch-freiheitlicher Grundkonsens, religiöse Toleranz, eine trotz 
konjunktureller Schwächen relativ günstige Arbeitsmarktsituation und 
sprachliche Vielfalt machten die Schweiz zu einer bevorzugten Destination 
für Oppositionelle und solche, die das nationalsozialistische Regime dazu 
erklärte. Vor diesem Hintergrund sprachen sich Regierung und Behörden 
einvernehmlich für Massnahmen aus, die den Status der Schweiz einzig als 
Transitland für politisch Verfolgte unterstrichen. Fortan bestimmten zeit-
liche Befristung, regelmässige Überprüfung der Asylwürdigkeit, Erwerbs-
verbot sowie das Untersagen politischer Tätigkeit den Aufenthalt Zuflucht
suchender Ausländer in der Schweiz. Besondere Aufmerksamkeit verlange, 
so die Weisung des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements «be-
treffend Einreise von Israeliten» vom 31. März 1933, die Zuwanderung von 
Juden, die unter allen Umständen daran zu hindern seien, sich dauerhaft in 
der Schweiz niederzulassen.

Im Herbst 1938 schien ein auf die Beurteilung von Einzelfällen 
aufbauendes Dispositiv von Kontrolle und Abwehr nicht mehr praktikabel. 
Hatte die zentrale Figur der Ausländerpolitik des Bundes, Heinrich Roth-
mund, im Januar 1937 bei einem Vortrag vor der Neuen Helvetischen Gesell-
schaft in Zürich unter dem Motto «Sucht Männer, nicht Massen» noch für 
eine Politik der Auslese plädiert, kamen nun Massnahmen zum Zuge, die 
Flüchtlinge pauschal fernhalten sollten. Unter dem Eindruck der Ereignisse 
in Österreich sowie des Scheiterns der Konferenz von Evian erreichte die 
Politik des Ab- und Weiterweisens eine neue Dimension. Flankiert wurde 
sie von einer aufblühenden Ideologie der Geistigen Landesverteidigung, die 
es erlaubte, alles Fremde als «unschweizerisch» zu markieren. Wer einen 
österreichischen Pass besass, benötigte künftig ein Visum. Wenig später ver-
handelte die Schweiz mit den Deutschen die Einführung des «J-Stempels» 
in die Pässe von «Nichtariern». Damit legte die Schweiz ihren Einreisebe-
stimmungen die antisemitischen und rassistischen Kriterien der National-
sozialisten zugrunde.
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Zwischen den Fronten: Die Rettungsinsel schliesst ihre Pforten

Als die amerikanische Gesandtschaft sich Anfang 1938 an das Politische De-
partement der Eidgenossenschaft wandte, um auszuloten, ob die Schweiz 
bereit sei, angesichts der verzweifelten Lage der Juden in Deutschland eine 
internationale Zusammenkunft zu beherbergen, verhielt sich die Behörde, 
gelinde gesagt, zögerlich. Man sehe «dieser Perspektive nicht sehr gerne 
entgegen». Zu befürchten sei, «dass das Komitee sich vielleicht später ent-
schliessen könnte, weiterhin bei uns zu verbleiben». Vonseiten der Schweiz 
bestehe «angesichts unserer Einstellung zum Emigrantenproblem» kein In-
teresse, «dass sich dieser Ausschuss […] bei uns festsetzt».362

Tatsächlich arbeitete die Schweiz daran, ihr Engagement im Völ-
kerbund zurückzuschrauben. Im Mai 1938 kehrte sie zur «integralen Neu-
tralität» zurück. In internationalen Verhandlungen zum Umgang mit der 
zunehmenden Zahl von Vertriebenen in Europa verwiesen die schweizeri-
schen Autoritäten immer wieder auf die besondere geografische Lage des 
Landes, die eine restriktive Flüchtlingspolitik quasi erzwinge. Beschworen 
wurde hier das Bild der Rettungsinsel, die aufgrund ihrer Binnenlage in Eu-
ropa und zwischen zwei starken, autoritär regierten Nachbarn eingezwängt, 
nicht anders könne, als sich migrationspolitisch abzuschotten. Wirtschafts-
politisch galt dies hingegen nicht. Die Metapher der Rettungsinsel nahm 
die des übervollen Rettungsboots vorweg, die Bundesrat Eduard von Steiger 
im August 1942 prägte. Ein «stark besetztes kleines Rettungsboot mit be-
schränktem Fassungsvermögen» könne, so der Verantwortliche des Inneren, 
nicht «Tausende von Opfern einer Schiffskatastrophe» aufnehmen, sondern 
müsse sich darauf beschränken, «die schon Aufgenommenen» zu retten.363

Von Steiger rechtfertigte in dieser Rede die kontinuierliche Ver-
schärfung der Flüchtlingsbestimmungen seit Ausbruch des Kriegs, die im 
Sommer 1942 in der Verfügung einer Grenzschliessung gipfelte. Auch als der 
Vernichtungsfeldzug gegen die Juden mit Deportationen aus den westeuro-
päischen Ländern Europas Fahrt aufnahm – eine Tatsache, die damals hin-
reichend bekannt war –, gab die Regierung per Kreisschreiben Anweisung, 
sämtliche Zivilflüchtlinge noch an der Grenze zurückzuweisen und Flücht-
linge «nur aus Rassegründen» nicht als politische Flüchtlinge zu behandeln. 
Erst im Herbst 1943 lockerte der Bundesrat die Grenzsperre partiell. Die 
Sonderbestimmungen für jüdische Flüchtlinge fielen im Juli 1944, einen 
Monat nach der Landung der Alliierten in der Normandie.

Im Zweiten Weltkrieg war die Schweiz das einzige Nachbarland 
Deutschlands, das nicht besetzt war, wohl aber von den Achsenmächten 
umzingelt. Die programmatische Vorgabe durchzusetzen, die Schweiz sei 
ein Durchgangs-, aber kein Asylland für Exilanten und Kriegsflüchtlinge, 
bereitete unter diesen Bedingungen Schwierigkeiten. Dies eröffnete denje-
nigen, die sich bereits im Land befanden, die Möglichkeit einer Duldung, 
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wenn auch unter prekären Umständen. An den Grenzen spielten sich dage-
gen Tragödien ab. Tausende von Rückweisungen sind dokumentiert, wobei 
es die Quellenlage heute kaum mehr zulässt, zu exakten Zahlen zu kom-
men. Zu unterschiedlich waren die Abwehrhandlungen von Grenzabschnitt 
zu Grenzabschnitt und von Moment zu Moment, zu lückenhaft die Doku-
mentationspraxis der Grenzposten.364 Präziser lässt sich dagegen die Zahl 
der aufgenommenen Zivilflüchtlinge bestimmen, die sich für den Zeitraum 
des Krieges auf rund 60 000 beläuft. Einige hielten sich nur wenige Wo-
chen oder Monate hier auf, andere mehrere Jahre, manche blieben bis zu 
ihrem Lebensende lange Jahre nach dem Krieg. Militärflüchtlinge, die in 
einer Grössenordnung von etwa 100 000 in der Schweiz Schutz suchten, ver-
liessen das Land spätestens nach Kriegsende.365

Formen und Bedingungen des Aufenthalts

Wie sich das Leben für Nichtschweizer in der Schweiz unter den Bedin-
gungen des aufziehenden Kriegs gestaltete, welche Einschränkungen und 
Freiräume sich für Frauen und Männer durch die – vielfach unfreiwillige 
– Ortsverlagerung in die Schweiz ergaben, hing wesentlich vom Zeitpunkt 
der Einreise und vom jeweiligen Aufenthaltsstatus ab. Diese Faktoren, aber 
auch das Verhalten der lokalen Autoritäten und der Bevölkerung waren es, 
die Alltag und Auskommen prägten. Sie hatten auch einen Einfluss darauf, 
ob aus dem perspektivisch auf Rückkehr ausgerichteten Aufenthalt proviso-
rischen Charakters eine dauerhafte Immigration wurde.

Zivile Arbeitsmigrationen. Im Zeitalter der Weltkriege reduzierte sich 
die zivile Arbeitsmigration in die Schweiz. Zählte man 1910 zum Beispiel 
noch rund 203 000 italienische Arbeitskräfte im Land, ergab eine Erhebung 
aus dem Jahr 1930 die Anwesenheit von 127 039 Italienerinnen und Italie-
nern, etwa ein Drittel der ausländischen Wohnbevölkerung insgesamt.366 
Das Baugewerbe, die Möbel- und Uhrenindustrie, die Rohstoffverarbeitung 
sowie die Textilindustrie und der Servicebereich hingen von diesen Män-
nern und Frauen ab. Dazu kamen die Saisonarbeitskräfte, die sich damals 
wie heute nur für wenige Monate – vorwiegend in der milderen Jahreszeit 
– im Land aufhielten. Sie lebten in provisorischen Unterkünften und auf 
Baustellen, packten im Tourismus an oder bei der Ernte. Die rechtliche 
Lage und der soziale Schutz dieser ausländischen Arbeiterinnen und Ar-
beiter gaben in der Zwischenkriegszeit immer wieder Anlass zu bilateralen 
Gesprächen, bei denen beide Seiten versuchten, für ihre Staatsbürgerinnen 
und Staatsbürger die bestmöglichen Bedingungen auszuhandeln.

Insgesamt griff der Staat immer stärker in die Regulierung von 
Arbeitszuwanderung ein. Begrenzung und Kontrolle von Zuwanderung 
wurden von rechts bis links zu Garanten eines zu schützenden nationalen 
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Judas Ischariot, Karikatur von 
Carl Böckli im «Nebelspalter», 
August 1941. Böckli, lang
jähriger Redaktor, hatte sich in 
den 1930er-Jahren nie ge-
scheut, Sympathisanten der 
Nationalsozialisten mit Spott 
blosszustellen. Der Kampf ge-
gen das von der Geistigen 

Landesverteidigung propagier-
te «Unschweizerische» zielte 
allerdings auch auf die jüdi-
sche Bevölkerung. In der Kari-
katur erscheint der Jude als 
unzuverlässiger und geldgieri-
ger Pseudoschweizer.
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Arbeitsmarkts erklärt, die Anwesenheit von Ausländern in der Schweizer 
Gesellschaft dagegen als Schwächung gedeutet. Parteien und Grossverbän-
de, etwa die Gewerkschaften, sprachen sich für wirtschaftsprotektionisti-
sche Massnahmen aus. Das eidgenössische Justizdepartement wies an, dass 
jeder Ausländer abzulehnen sei, sollte seine Erwerbstätigkeit «volkswirt-
schaftlich nicht notwendig oder zumindest nicht ausgesprochen nützlich» 
sein.367 Als der Krieg im September 1939 ausbrach, kehrten nach und nach 
über 50 000 Auslandschweizerinnen und -schweizer zurück in die Heimat 
und suchten nach einem Auskommen in der heimischen Wirtschaft. Unter 
diesen Bedingungen sowie infolge der Mobilisierung männlicher Ausländer 
in ihrem Herkunftsland sank der Anteil ausländischer Arbeitskräfte in der 
Schweiz auf einen historischen Tiefpunkt.

Politische Flüchtlinge. Mit der Machtübernahme der Nationalsozia
listen verschlechterte sich die Lage der politischen Opposition im nördli-
chen Nachbarland schlagartig. Die Verordnung «Zum Schutz von Volk und 
Staat», im Nachklang des Reichstagsbrands am 28. Februar 1933 erlassen, 
öffnete antidemokratischer Verfolgung und Terror in Deutschland Tür und 
Tor. Wenig später erfolgte der Aufruf zum Boykott jüdischer Geschäfte als 
Auftakt einer Serie von Massnahmen, die vielen jüdischen Familien die Le-
bensgrundlage entzog.368

In dieser Gemengelage galt es, die schweizerische Flüchtlingspo-
litik zu überdenken. Auf dem Spiel standen das humanitäre und demokra-
tische Selbstverständnis der Alpenrepublik. Ins Gewicht fielen aber auch 
antijüdische Ressentiments und die Angst vor «Überfremdung» generell. 
Daher mahnte das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement Zurück-
haltung bei der Aufnahme von Flüchtlingen an, denen nur vorrübergehen-
der Aufenthalt zu gewähren sei. Zusätzlich beschloss der Bundesrat: «Aus-
länder, die geltend machen wollen, sie seien politische Flüchtlinge, haben 
sich innerhalb von 48 Stunden nach dem Grenzübertritt bei der Polizei des 
Aufenthaltsorts anzumelden, indem sie sich ausdrücklich als politische 
Flüchtlinge zu erkennen geben.»369 Der Status, der mit einem Verbot der po-
litischen Betätigung in der Schweiz verbunden war, wurde äusserst restrik-
tiv gehandhabt. Die Polizeibehörden schätzten die «Asylwürdigkeit» immer 
wieder neu ein und überwachten die Betroffenen intensiv. Ende 1938 hielten 
sich lediglich 123 anerkannte politische Flüchtlinge in der Schweiz auf, für 
den gesamten Zeitraum von 1933 bis 1945 geht man von einer Zahl von 644 
Personen aus.370

Einer dieser politischen Flüchtlinge war der Sozialdemokrat, Pub-
lizist und Richter Wilhelm Hoegner. 1933 floh er vor Verfolgungen nach Ös-
terreich und von dort 1934 mit seiner Frau und zwei Kindern in die Schweiz. 
Über die materielle Situation im Exil gibt ein verbitterter Brief an den Zu-
ständigen der sozialdemokratischen Flüchtlingshilfe Auskunft. Ohne die 
Unterstützung der Flüchtlingshilfe blieben der Familie, so Hoegner, nur 
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folgende Möglichkeiten, um das Auskommen zu sichern: «a) wirtschaftlich 
ausreichende Arbeitsmöglichkeiten; b) Inanspruchnahme der öffentlichen 
Wohlfahrt; c) Rückkehr in die Heimat; d) Wegzug in ein anderes Land, e) 
Selbstmord. Die Möglichkeit b) würde in Zürich zunächst die Heranziehung 
von Bürgen bedeuten. Die Möglichkeit c) wäre für eine Anzahl von uns […] 
mit dem Ausweg e) gleichzusetzen. Für Nachweis der Möglichkeit d) wäre 
eine Anzahl von uns, um hier nicht länger zur Last fallen zu müssen, sehr 
dankbar. Wie aber die Dinge liegen, dürfte vorerst nur die Möglichkeit a), 
Arbeitsgelegenheit, in Betracht kommen.»371

Unter den Bedingungen des befristeten Aufenthalts und des ge-
nehmigungspflichtigen Stellenantritts eine Arbeitsstelle zu finden, war nur 
wenigen vergönnt. Dennoch war das politische Asyl ein vergleichsweise privi-
legierter Status. Die Betroffenen konnten sich innerhalb der Schweiz relativ 
frei bewegen, eine – angesichts der begrenzten finanziellen Mittel beschei-
dene – Wohnung beziehen und ihren Alltag selbst gestalten. Für viele andere 
Flüchtlinge war das, zumal nach Kriegsausbruch, nicht mehr möglich.

Militärische Internierungen. Als beim Westfeldzug der Deutschen 
Wehrmacht im Juni 1940 die französische Armee und die polnische Exil-
armee an der schweizerisch-französischen Grenze in Bedrängnis gerieten, 
erklärten die Schweizer Autoritäten sich bereit, ihnen Schutz zu gewähren. 
Rund 43 000 Soldaten französischer und polnischer Herkunft sowie meh-
rere Hundert Zivilisten passierten die Grenze. Die Militärflüchtlinge wur-
den gemäss den Bestimmungen des Haager Abkommens entwaffnet und 
interniert.

Während die meisten französischen Soldaten nach Abschluss 
der deutsch-französischen Waffenstillstandsverhandlungen wieder zurück-
kehren konnten, blieben mehr als 12 000 polnische Militärflüchtlinge bis 
nach Kriegsende in der Schweiz. Verschiedene in aller Eile errichtete Lager 
nahmen die Menschen auf. Das «Concentrationslager» Büren an der Aare 
entstand in diesem Zusammenhang, wurde aber als militärisches Internie-
rungslager im Frühling 1942 wieder aufgegeben. Zu gross waren die Schwie-
rigkeiten der Verwahrung und Versorgung von über 6000 Internierten auf 

Brief von Heinrich Rothmund 
an Arthur de Pury, Schweizer 
Botschafter in Den Haag, 
27. Januar 1939. Rothmund, 
Leiter der Polizeiabteilung des 
Justiz- und Polizeideparte-
ments, präsentiert die Mass-
nahmen zur Einschränkung der 
Einreise von Flüchtlingen. Auf 
Seite 2 hält Rothmund fest: 
«Wir haben nicht seit zwanzig 

Jahren mit dem Mittel der 
Fremdenpolizei gegen die Zu-
nahme der Ueberfremdung 
und ganz besonders gegen die 
Verjudung der Schweiz ge-
kämpft, um uns heute die 
Emigranten aufzwingen zu las-
sen.» Vollständiges Dokument: 
Diplomatische Dokumente  
der Schweiz, dodis.ch/46769.
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kleinstem Raum und unter prekären Bedingungen. Das Internierungswesen 
wurde in der Folge reformiert. Die Behörden brachten die Internierten de-
zentral unter und führten obligatorische Arbeitsdienste ein, etwa im Stras
senbau oder im Rahmen der so genannten Anbauschlacht.

Zivile Flüchtlinge. Interniert wurden nicht nur Soldaten fremder 
Streitkräfte. Ein Bundesratsbeschluss, der eine überwachte Unterbringung 
von Zivilflüchtlingen in Lagern oder Heimen für zulässig erklärte, existier-
te seit Oktober 1939. Bereits vorher, nach der Flüchtlingswelle aus Öster-
reich im Frühjahr 1938, waren entsprechende Unterkünfte geschaffen wor-
den, so beispielsweise das «Sommercasino» in Basel, das Hotel Krone in 
Wald-Schönengrund im Toggenburg oder das Gebäude einer ehemaligen 
Stickerei in Diepoldsau im St. Galler Rheintal.

Im März 1940 beschloss der Bundesrat, Arbeitslager für zivile Per-
sonen, so genannte «Emigranten», zu errichten. Untergebracht wurden dort 
Personen, die vor dem Krieg eingereist waren und aufgrund fehlender Rei-
sepapiere, durch Ausbürgerung ungültig gewordener Pässe oder fehlender 
Einreisebewilligungen in ein Drittland nicht ausreisen konnten. Die Inter-
nierten wurden bei Strassen-, Erdbau- oder landwirtschaftlichen Arbeiten 
eingesetzt. Auf Fähigkeiten und Eignung wurde dabei wenig Rücksicht ge-
nommen. Der Schriftsteller und Spanienkämpfer Eduard Claudius war ei-
ner von mehreren Literaten, Künstlern und Intellektuellen, deren Tage fort-
an mit dem Morgenappel zum Arbeitseinsatz begannen.372

Ab März 1942 sprachen die Behörden von «internierten Flüchtlin-
gen». Dieser Status bezeichnete Zivilflüchtlinge, die man nun systematisch 
in überwachte Heime (Frauen und Kinder) und Lager (arbeitsfähige Män-
ner) einwies. Diese Erfahrung machte Gerson Goldschmidt, damals knapp 
zwanzigjähriger Spross einer alteingesessenen jüdischen Familie aus Lübeck. 
Nach Monaten der Flucht und Internierung über Belgien und Frankreich 
kam er im Oktober 1942 mithilfe von Fluchthelfern in den Bergen bei Trois-
torrent im Unterwallis über die Grenze. Nachdem Bekannte aus der Schweiz 
alle Hebel in Bewegung gesetzt hatten, damit die Grenzpolizei den jungen 
Mann nicht, wie von der Eidgenössischen Fremdenpolizei angewiesen, zu-
rück an die Grenze stellte, landete er auf Umwegen im Arbeitslager Amp-
fernhöhe bei Brugg. Goldschmidts Bericht gibt Einblick in das Lagerleben: 
«Morgens und abends war Appel, alle mussten zur Stelle sein. […] Für die Ar-
beit wurden wir in Gruppen von je 30 bis 40 Mann eingeteilt. Um 7 Uhr mor-
gens mussten diese Gruppen das Lager unter der Leitung von Schweizern 
verlassen, um 5 Uhr nachmittags kamen sie zurück. Eine Gruppe war für die 
Arbeit in der Küche und den Innendienst eingeteilt. […] Eine Gruppe arbei-
tete bei den Bauern in der Landwirtschaft, eine andere arbeitete im Wald als 
Holzfäller. Eine Gruppe erledigte Befestigungsarbeiten […].»373

Ein besonders strenges Regime waltete über den Mitgliedern oder 
Weggenossen der Kommunistischen Partei, Gegnern des Franco-Regimes 
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oder Mitgliedern linksradikaler oder anarchistischer Gruppierungen, die 
im Verlauf der 1930er-Jahre ins Exil gegangen waren und von der Schweiz 
aus versuchten, das Geschehen in ihrer Heimat zu beeinflussen. Als Gefahr 
für die Sicherheit des Landes angesehen, sassen viele von ihnen Haftstrafen 
wegen verbotener politischer Aktivität ab und wurden in so genannten Spe-
ziallagern interniert, weit ab von anderen Flüchtlingen, politischen Sympa-
thisanten oder potenziellen Unterstützern. Seit 1941 existierte ein solches 
Lager in Malvaglia im unteren Bleniotal, wenig später in Gordola oberhalb 
des Lago Maggiore; schliesslich, als die schweizerischen Behörden nach 
dem italienischen Waffenstillstand ein Zusammengehen mit geflohenen ita-
lienischen Partisanen befürchteten, kam das Lager Bassecourt im franzö-
sischsprachigen Jura hinzu.374

Männer und Frauen. Die getrennte Unterbringung von Frauen und 
Männern hatte die Entstehung spezifisch männlicher beziehungsweise weib-
licher Soziabilitäten zur Folge. Im Lager Bassecourt beispielsweise waren 
rund fünfzig als linksextrem eingestufte Männer untergebracht. Hier bildete 
sich im Verlauf des Jahres 1943 eine kleine Gruppe des helvetischen Able-
gers der Bewegung Freies Deutschland, deren Mutterorganisation im selben 
Jahr in der Sowjetunion entstanden war. Wie Alix Heininger gezeigt hat, 
blieb der Frauenanteil in dieser kommunistischen Widerstandsorganisation 
in der Schweiz verschwindend klein – von der Führungsebene gar nicht zu 
sprechen –, und dies, obwohl die Kommunistische Partei, die ein egalitäres 
Geschlechterbild vertrat, für die Bewegung Freies Deutschland ein wichti-
ger Orientierungspunkt war.

Exil und Emigration bestätigten bürgerliche Rollenmuster von 
Männern und Frauen, eröffneten letzteren aber gerade darum mitunter 
Freiräume: Frauen setzten sich für die private Unterbringung ihrer inter-
nierten Ehemänner ein und liessen dabei ihre vermeintliche Hilflosigkeit 
als Frauen und Mütter spielen. Sie übernahmen Haushalts- und Betreu-
ungstätigkeiten in der Nachbarschaft und verbesserten damit die delikate 
Einkommenssituation von Paar und Familie. Sie wurden auch von den Be-
hörden anders behandelt. Das wird deutlich, wenn zum Beispiel die Frem-
denpolizei intellektuellen Frauen wie der Kinderbuchautorin Lisa Tetzner 
das Recht zugestand, Texte zu publizieren, als Dozentin für Sprecherzie-
hung zu arbeiten und auch hin und wieder als Rezitatorin aufzutreten, 
während die Bundesanwaltschaft ihren Lebenspartner Kurt Kläber – den 
proletarisch-revolutionären Schriftsteller, der 1927 der KPD beigetreten 
war – eng überwachte. Lisa Tetzner war es, die dem Paar, das sich von 1936 
an in der Schweiz aufhielt, den Lebensunterhalt sicherte. Kläber dagegen 
musste sich im Hintergrund halten. Er sorgte für den Haushalt und ein gu-
tes Verhältnis zu den Nachbarn und bestellte den kleinen Garten hinter 
ihrem Häuschen in Carona. Gerade weil man Kläbers politischen Aktivis-
mus ernst nahm und Tetzners literarische Tätigkeit als «belanglose» und 
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«oberflächliche» Kinderliteratur abtat, eröffneten sich Lisa Tetzner Hand-
lungsspielräume. Sie konnte sich frei im Land bewegen, einer lukrativen 
Arbeit nachgehen und eine Reihe ihrer später weltbekannten Kinderbü-
cher publizieren.375

Hilfe und Selbsthilfe

Überall, wo sich Migrantinnen und Migranten in der Schweiz unter schwie-
rigen Umständen aufhielten, entstanden solidarische Netzwerke. Sie lassen 
sich in drei Typen unterscheiden: migrantische Selbsthilfe, sich allmählich 
professionalisierende private Hilfsorganisationen sowie spontane Unter-
stützung aus der Bevölkerung.

Migrantische Selbsthilfe organisierte sich normalerweise entlang 
nationaler Zugehörigkeiten. Das «Cooperativo» in Zürich beispielsweise 
war seit seiner Eröffnung in den frühen 1900er-Jahren ein Treffpunkt für 
sozialdemokratische Emigranten aus Italien geworden und empfing auch 
links gesinnte Gäste aus aller Welt, darunter 1917 Lenin oder die Sozialistin 
und Feministin Angelica Balabanoff. Das «Cooperativo» beherbergte auch 
eine italienische Schule und die Redaktion linkssozialistischer Zeitungen. 
Politische Emigranten wie der Schriftsteller Ignazio Silone gingen in den 
Räumen an der Militärstrasse ein und aus. An mehreren Orten entstanden 
antifaschistische Colonie Libere Italiane, die Italienerinnen und Italiener 
in der Schweiz in ihren alltäglichen Problemen unterstützen und in ihren 
antifaschistischen Überzeugungen stärken wollten. 1943 führte man diese 
Gruppen unter dem Dach der Federazione delle Colonie Libere Italiane in 
Svizzera (FCLIS) zusammen. Eine andere politische Ausrichtung hatten die 
Case d’Italia in Zürich und Bern, die bis nach der Kapitulation Italiens un-
ter dem Einfluss der Propaganda des faschistischen Regimes standen.

Während des Zweiten Weltkriegs spielte das kulturelle Leben in 
den Zentren der kriegsbedingten Zuwanderung und in den Flüchtlings- 
und Arbeitslagern eine wichtige Rolle. Die Schweizer Behörden, besonders 
auch die Lagerleitungen, unterstützten derartige Formen der migranti-
schen Selbstorganisation, vorausgesetzt, sie blieben unpolitisch. Theater-
stücke, Musik, selbst organisierte Weiterbildung und der Austausch über 
Pläne und Projekte für die Zeit nach dem Krieg waren nicht nur für die 
in der Schweiz Gestrandeten enorm wichtig. Je absehbarer das Ende des 
Krieges und damit auch der Zeitpunkt der Weiterreise der Flüchtlinge wur-
den, desto mehr kamen Zukunftsentwürfe und praktische Handreichungen 
zur Vorbereitung der Ausreise den Interessen der schweizerischen Autori-
täten entgegen.

Beispielsweise konnte Ende Oktober 1944 die erste Ausgabe der 
Zeitschrift «Über die Grenzen» in einer Auflage von 5000 Exemplaren 
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erscheinen. Das Blatt sprach eine Palette von Themen und Bedürfnissen der 
Flüchtlinge an, von ästhetisch-künstlerischen Verarbeitungen von Flucht 
und Entwurzelung über pragmatische Ratschläge zur Organisation der Wei-
terreise bis hin zu Erörterungen der geistigen Situation in den Herkunfts-
ländern. Im Dezember 1945, als der Grossteil der Flüchtlinge die Schweiz 
wieder verlassen hatte und die meisten Lager aufgelöst worden waren, stellte 
das Redaktionskomitee dieses Selbsthilfeprojekt ein.

Zu den wirksamsten Unterstützern der Opfer von Krieg und Ver-
folgung zählten die zahlreichen und in der Forschung mittlerweile gut auf-
gearbeiteten Schweizer Hilfswerke. Zu unterscheiden ist dabei zwischen, 
erstens, den sozialdemokratischen Organisationen wie dem Arbeiterhilfs-
werk und der proletarischen Kinderhilfe; zweitens der Roten Hilfe, die 
1940 wie alle kommunistischen Organisationen und Parteien landesweit 
verboten wurde; drittens der jüdischen Flüchtlingshilfe und, viertens, den 
christlichen Verbänden beider grosser Konfessionen. Hinzu kamen kleine-
re spezifischere Organisationen wie das Hilfswerk deutscher Gelehrter, der 
schweizerische Zweig der Internationalen Frauenliga für Frieden und Frei-
heit, der Fürsorgedienst für Ausgewanderte und zahlreiche Hilfsstellen für 
Flüchtlingskinder. Die Arbeit dieser Hilfswerke, mit Ausnahme der Roten 
Hilfe, koordinierte ab 1936 die Schweizerische Zentralstelle für Flüchtlings-
hilfe (SZF). Wenngleich die SZF wenig Einfluss auf die Entscheidungen der 
Behörden hatte, konnte sie heimatlos gewordenen Menschen eine Anlauf-
stelle bieten und erste Not lindern.

Weniger noch als der organisierten Flüchtlingshilfe ist die Dar-
stellung in der Lage, der facettenreichen Hilfsbereitschaft Einzelner Rech-
nung zu tragen. Als ein Beispiel unter vielen anderen kann Paul Vogt an-
geführt werden. 29-jährig als Pfarrer im appenzellischen Walzenhausen 
angetreten, öffnete er nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten in 
Deutschland das unter seiner Ägide entstandene Sozialheim Sonneblick 
für Flüchtlinge des Regimes. Im Gästebuch des «Sonneblicks» finden sich 
zahlreiche Einträge von Gestrandeten, darunter auch Dankesworte von 
Fritz Salomon, der sich ab Sommer 1935 für ein halbes Jahr in dem Gäste-
haus in den Hügeln über dem Bodensee aufhielt: «Eine Stätte des Rastens» 
in «schwerer Zeit» habe ihm, «dem die leidige Politik des Dritten Reichs 
seine Heimat» nahm, das Heim bedeutet.376 Vogt koordinierte später die 
Freiplatzaktion, wurde zum Leiter des Schweizerischen Evangelischen 
Hilfswerks für die Bekennende Kirche in Deutschland und zu einer zentra-
len Figur der SZF.

Einige der Schweizer Flüchtlingshelfer – Frauen und Männer – 
sind in die Reihen der Gerechten unter den Völkern aufgenommen worden, 
ein Titel, den der Staat Israel seit 1953 jenen verleiht, die in der Zeit der nati-
onalsozialistischen Herrschaft Risiken und Gefahren eingegangen sind, um 
Jüdinnen und Juden vor dem sicheren Tod zu retten. Neben Paul Vogt zählt 
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Das evangelische Sozialheim 
Sonneblick in Walzenhausen, 
um 1939. Bereits ab 1933, nach 
dem Machtantritt der National-
sozialisten in Deutschland,  
fanden Flüchtlinge des Regi-
mes hier Unterkunft. Während 

des Zweiten Weltkriegs wurde 
das Heim zu einem eigentli-
chen Flüchtlingszentrum. Bis 
heute dient der «Sonneblick» 
als Gästehaus mit sozialer Ziel-
setzung.
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der St. Galler Polizeihauptmann Paul Grüninger dazu. An der Ostgrenze 
des Landes verhalf Grüninger in den Monaten nach dem Anschluss Öster-
reichs Hunderten von Flüchtlingen zur Einreise in die Schweiz, bevor er 1939 
denunziert und daraufhin seines Postens enthoben wurde. 1971 als Gerech-
ter unter den Völkern geehrt, starb er 1972 verarmt. Seine Rehabilitierung 
erfolgte erst 1995. Auch Carl Lutz, Schweizer Diplomat und Vizekonsul in 
Budapest, und seine Frau Gertrud Lutz-Fankhauser gehören zu den in der 
israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vaschem Geehrten.

Die Ära der Flüchtlinge: Vorgeschichte der Nachkriegszeit

Das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa läutete auch das Ende einer Ära 
der grossen Fluchtmigrationen, der so genannten ethnischen Entmischun-
gen und der Zwangsarbeit ein. Die Dimensionen von Flucht, Vertreibung 
und Verschleppung wurden erst jetzt richtig deutlich. Manche Historikerin-
nen und Historiker sprechen im Hinblick auf die Jahre 1914 bis 1945 denn 
auch von einem «neuen Dreissigjährigen Krieg» und machen damit auf die 
Einheit der Epoche aufmerksam. Bereits 1985 arbeitete der Holocaust-For-
scher Michael Marrus in seiner Pionierstudie «The Unwanted» erstmals in 
aller Deutlichkeit heraus, dass Flüchtlinge in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hundert zu einer Massenbewegung geworden waren.377

Der Schweiz war es im Zweiten Weltkrieg gelungen, ausserhalb der 
direkten militärischen Konfrontationen zu bleiben. Doch prägte die Ära 
der Flüchtlinge auch in der Alpenrepublik Politik und Alltagsleben. Die 
qualitativen Merkmale der Zuwanderung wie soziale Zusammensetzung, 
ethnisch-konfessionelle Zugehörigkeiten und politische Überzeugungen 
änderten sich. Sie dynamisierten, auch unter dem Druck der ausserordent-
lichen quantitativen Dimension, die Konzepte von Migration, Flucht und 
Asyl. Zudem traten neue Instanzen auf den Plan. Die Bundesebene in Ge-
stalt der Eidgenössischen Fremdenpolizei und der Bundesanwaltschaft ge-
wann an Einfluss gegenüber den Kantonen. Jenseits des behördlichen Han-
delns kamen neue Akteurinnen und Akteure ins Spiel. Die Flüchtlingshilfe 
professionalisierte sich zügig und baute ein nationales Netzwerk auf, das 
auch transnational eingebunden war.

Mit dem Läuten der Kirchenglocken am 8. Mai 1945 war allerdings 
die Ära der Flüchtlinge nicht schlagartig beendet. Millionen Menschen hat-
ten ihre Heimat verloren oder waren von ihr durch ein schier unüberwind-
liches Trümmerfeld getrennt. Das galt auch für viele Flüchtlinge, die den 
Krieg in der Schweiz überdauert hatten und deren Rückführung vielfältige 
Probleme bereitete. Im Schatten der Gewalt konstituierte sich angesichts der 
katastrophalen Ausgangssituation in Europa ein Migrationsregime, das star-
ke internationale Elemente enthielt. Die Schweizer Migrationsgeschichte 
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der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war zwar nicht durch Gewalt und 
Krieg allein geprägt, sondern auch durch den Aufstieg des Wohlfahrtsstaats 
und Arbeitsmarktbedingungen in der Hochkonjunktur. Die Zwangsmigra-
tionen in der Ära der Weltkriege waren aber doch das Prisma, durch das 
Migration von nun an international verhandelt werden sollte. Die Schweiz 
hatte ihre Migrations- und Flüchtlingspolitik unter diesen Vorzeichen neu 
auszurichten.
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Den unmittelbaren Nachkriegsjahren widmet kaum eine Überblicksdarstel-
lung zum europäischen Migrationsgeschehen im 20. Jahrhundert einen eige-
nen Abschnitt. Die Zeitspanne wird in der Regel entweder als Appendix der 
Epoche der Weltkriege behandelt oder dient einer Geschichte von Wande-
rungen und Wanderungspolitik im Kalten Krieg als Prolog. Anders der His-
toriker Peter Gatrell. In seinem Buch «The Making of the Modern Refugee» 
benutzt er das Bild des «Mahlstroms», um jene gigantischen Wanderungs-
bewegungen zu beschreiben, mit denen die vom Krieg erschütterten Gesell-
schaften inner- und ausserhalb Europas nach dem Ende der militärischen 
Auseinandersetzung konfrontiert waren.378 Es kam den Siegermächten zu, 
Soldaten und die zivilen Opfer von Verfolgung, Verschleppung, Vertreibung 
und Deportation in ihre Heimat zurückzubringen. Angesichts dieser Herku-
lesaufgabe zeichnete sich ein neues übernationales Paradigma des Umgangs 
mit Flüchtlingen ab. Flüchtlinge waren zu einem Problem geraten, das nach 
multilateralen Absprachen verlangte.

Der Glaube an die Kontrollierbarkeit und Steuerbarkeit von 
Migrationsströmen liessen eine Reihe von internationalen Vereinbarungen 
und Institutionen entstehen. Auch die Schweiz konnte sich dieser Annähe-
rung nationaler Migrationsregime unter internationalem Vorzeichen nicht 
entziehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg machte sich das Land auf die Suche 
nach einer flüchtlingspolitischen Neuorientierung. Die künftigen Leitlinien 
nahmen in der Auseinandersetzung mit der schärfer werdenden Kritik an 
der neutralen Haltung des Landes Gestalt an.

Flüchtlingsregime im Schatten der Gewalt

Allein die Situation der rund um den Globus versprengten europäischen Ju-
den stellte die Siegermächte vor eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Jene, 
die den Holocaust überlebt hatten, zogen daraus unterschiedliche Lehren 
in Bezug auf ihre künftige «Wahlheimat». Die Vorstellungen reichten von 
zionistischen Bestrebungen über vollkommene Assimilation in den Zu-
fluchtsländern bis zur Rückkehr ins Heimatland und zur Beteiligung am 
Wiederaufbau. Gleich welche Entscheidung die Menschen trafen: Verarmt, 
enteignet, entrechtet und entwurzelt, waren sie auf Hilfestellung angewie-
sen, zumal sich zeigen sollte, dass der allgegenwärtige Antisemitismus mit 
Kriegsende nicht einfach verschwunden war, Juden also, wohin sie kamen, 
mit Ablehnung rechnen mussten.

Das galt sogar, wenn es Überlebenden des Holocaust gelang, in 
ihre Heimat zurückzukehren. Ihrerseits in den prekären Verhältnissen der 
Kriegs- und Mangelwirtschaft lebend, hatten Nachbarn, Freunde und Be-
dürftige die Besitztümer und Wohnräume der zuvor Deportierten oder 
Geflohenen zwischen sich aufgeteilt und reagierten auf Rückforderungen 
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nicht eben erfreut. Keith Lowe zitiert einen ungarischen Witz über einen aus 
dem Konzentrationslager zurückgekehrten Juden, der einem befreundeten 
Christen begegnet und auf die Frage, wie es ihm gehe, antwortet: «Ich habe 
das KZ überlebt, aber ich besitze nichts mehr ausser den Kleidern, die du 
am Leib trägst.»379

Unzählige Menschen irrten in weiten Teilen Europas nach Kriegs-
ende durch zertrümmerte Städte und Dörfer, um Angehörige und einen 
Weg zurück in die alte Heimat zu finden. Angesichts mehrmaliger erzwun-
gener Deplatzierungen war für viele nicht einmal klar, wo die alte Heimat 
lag und was davon übrig geblieben war. Man geht allein von zehn bis zwölf 
Millionen überlebenden Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern aus, 
die rund zwanzig Nationalitäten angehörten und um die 35 verschiedene 
Sprachengruppen vertraten.380 Für solche und andere Personengruppen aus 
Non-Enemy-Staaten, die weit entfernt von ihrer Heimat mittellos und hilfe-
bedürftig waren, fanden die Alliierten noch vor Kriegsende einen Sammel-
begriff: Displaced Persons.381

In den letzten Kriegsjahren und unmittelbar danach zeichneten 
sich Formen einer multilateralen Verständigung und Zusammenarbeit ab. 
Auf Veranlassung des amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt und 
im weiteren Kontext der Vorbereitungen zur Gründung der Vereinten Nati-
onen wurde Ende 1943 die United Nations Relief and Rehabilitation Admi-
nistration (UNRRA) ins Leben gerufen. Von den Vereinigten Staaten, der 
Sowjetunion, Grossbritannien und China getragen und gestützt auf Hilfs
organisationen wie das IKRK oder das Jewish Joint Distribution Committee 
(JOINT), bewerkstelligte sie die erste Versorgung von Displaced Persons 
und, wo möglich, ihre Rückführung. Es wurde jedoch rasch deutlich, dass 
die Repatriierung in den Einflussbereich der Sowjetunion bei vielen Be-
troffenen auf Widerstände stiess und gegen ihren Willen hätte durchgesetzt 
werden müssen. 1947 löste die International Refugee Organization (IRO) 
die UNRRA ab. Die IRO beschäftigte sich mit den verbliebenen Displaced 
Persons, die nun in Drittländer überführt oder dort, wo sie waren, verstärkt 
integriert wurden. Auf der Ebene der 1946 offiziell gegründeten Vereinten 
Nationen gelang es, ein Aufnahmeprogramm zu verhandeln, an dem bis 1951 
über 700 000 Personen teilnahmen. Der grösste Teil siedelte nach Nord-
amerika und nach Australien über. Ende der 1940er-Jahre erklärte man die 
Mission für abgeschlossen.

Nach kontroversen Debatten entstand 1950 das mit begrenz-
ten Ressourcen und Kompetenzen ausgestattete und von vielen Ländern 
nur halbherzig – und von der Sowjetunion nicht – unterstützte Amt des 
UN-Hochkommissars für Flüchtlinge. Ihm kam die Aufgabe zu, auf eine, 
wie man hoffte, dauerhafte Lösung der Flüchtlingsfrage hinzuarbeiten. 
Das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) brachte die Gen-
fer Flüchtlingskonvention von 1951 auf den Weg, die 1954 in Kraft trat. Die 
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Flüchtlinge mit ihrem Gepäck 
im Freien, vor ihrer Weiterreise 
nach Australien, 25. Oktober 
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von der International Refugee 
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Displaced Persons Zwischen-

station. Bis 1951 wurden von-
seiten der IRO über 700 000 
Personen in Drittländer über-
führt, die meisten nach Nord-
amerika und Australien.
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Übereinkunft war zunächst darauf beschränkt, europäische Flüchtlinge im 
Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und seinen Nachfolgekonflik-
ten zu schützen.

Um den geänderten Bedingungen von Flüchtlingen weltweit ge-
recht zu werden, erweiterten die Mitgliedstaaten den Wirkungsbereich der 
Konvention mit dem Protokoll von 1967 zeitlich und geografisch. Insgesamt 
147 Staaten sind bisher der Genfer Flüchtlingskonvention oder dem Pro-
tokoll von 1967 beigetreten. Die Schweiz ratifizierte das Vertragswerk 1955. 
Damit bekannte sie sich zum universalistischen Humanitarismus westlicher 
Prägung, der den Umgang mit Verfolgten in Europa bis zum Fall des Eiser-
nen Vorhangs prägen sollte. Diese Positionierung war keineswegs selbstver-
ständlich für ein Land, das den Beitritt zu den Vereinten Nationen ablehnte 
und sich auch nach dem Krieg zur Neutralität bekannte. Wie kam es dazu?

Zum Umdenken aufgefordert

Die Schweizer Autoritäten hatten die Beschlüsse und Massnahmen der 
Alliierten im Umgang mit kriegsbedingten Migrationen, insbesondere 
Zwangsmigrationen, aufmerksam verfolgt. Die Frage, welche Bedingun-
gen Flüchtlinge bei ihrer Rückkehr oder Weiterreise an dem Ort vorfinden 
würden, der zum vorläufigen Endpunkt ihrer Odyssee werden sollte, war 
auch für das neutrale Land nicht nebensächlich. Der von Annektierung 
und militärischer Auseinandersetzung verschonte Binnenstaat hatte die 
Flüchtlinge in seiner Obhut über Jahre immer wieder genötigt, die «baldi-
ge Ausreise» vorzubereiten, auch noch zu einem Zeitpunkt, als dies wegen 
des Kriegs unmöglich geworden war. Als die Waffen ruhten, erhoffte man 
sich, dass ein grosser Teil dieser Menschen die Schweiz umgehend verlassen 
würde. 115 000 Schutzsuchende befanden sich im Mai 1945 im Land, davon 
gut die Hälfte Zivilflüchtlinge. Zusätzliche Grenzübertritte aus den kriegs-
gebeutelten Nachbarländern waren zu befürchten. Auch galt es zu überle-
gen, unter welchen Umständen die Schweiz denjenigen Flüchtlingen eine 
dauerhafte Bleibe anbieten würde, denen eine Weiterreise nicht zugemutet 
werden konnte.

Allerdings waren solche Erwägungen nicht der einzige Grund für 
die Aufmerksamkeit, mit der die Schweiz die alliierten Bemühungen ver-
folgte und bald auch auf ihre Weise flankierte. Die Alpenrepublik stand 
nach Kriegsende im Kreuzfeuer internationaler Kritik. Grund dafür waren 
die Handelsbeziehungen, die das Land während des gesamten Kriegs mit 
Nazideutschland unterhalten hatte, das Clearing-System und der Gold-
umschlag, durch die das international geächtete Deutschland sich Devisen 
hatte beschaffen können, die Transitfunktion, welche die Schweiz für die 
Achsenmächte gehabt hatte und die durch den Krieg hindurch weitgehend 
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Die isolierte Schweiz, Kari-
katur im «Nebelspalter», Okto-
ber 1945. Nach dem Ende  
des Zweiten Weltkriegs stand 
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nationaler Kritik. Die Neutralität 
der Schweiz, so die aussen
politische Devise des Bundes-
rats nach 1945, musste nun 
international wieder salonfähig 
gemacht werden.
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uneingeschränkt aufrechterhalten geblieben war, sowie nicht zuletzt die res-
triktive Flüchtlingspolitik, vor allem gegenüber Juden.

Bereits im Dezember 1944 hatte die Bundesversammlung den 
Neuenburger Max Petitpierre zum Bundesrat gewählt. Er übernahm Anfang 
1945 das Eidgenössische Politische Departement (EPD) und prägte über 
anderthalb Jahrzehnte die schweizerische Aussenpolitik. Seine Herausfor-
derung bestand darin, die Neutralität der Schweiz international wieder sa-
lonfähig zu machen und das Land aus seiner «politischen, moralischen und 
wirtschaftlichen Isolierung herauszuführen».382 Petitpierres Biograf Daniel 
Trachsler schildert die diplomatischen Anstrengungen zur Normalisierung 
der Beziehungen zum westlichen Nachbarn Frankreich und die dramati-
schen Umstände der Verhandlungen mit der Sowjetunion. Der Wiederauf-
nahme der schweizerisch-sowjetischen Beziehungen ging ein Tauziehen um 
die Rückkehr von in der Schweiz internierten Militärflüchtlingen voraus. 
Unter diesen befanden sich auch zwei von Moskau als Kriegsverbrecher an-
gesehene Russen, deren Auslieferung der Kreml am Ende durchsetzte.

Mit dem Washingtoner Abkommen wurde schliesslich im Mai 
1946 ein Ausgleich mit den westlichen Alliierten erreicht. Beziehungen zu 
Schweizer Firmen, die aufgrund ihrer Kontakte zu Deutschland im Laufe 
des Kriegs in den Vereinigten Staaten boykottiert worden waren, kamen wie-
der in Gang, die Blockade schweizerischer Guthaben in den USA fiel. Die 
Schweiz rückte aufgrund ihres unversehrten Produktionsapparats und der 
stabilen Währung zum begehrten Handelsplatz und Kapitalmarkt in einer 
sich langsam erholenden europäischen und weltweiten Wirtschaft auf. Po-
litisch und ökonomisch war das Land damit seiner Rehabilitierung näher-
gekommen. An der moralischen Hypothek ihrer Kooperationsbereitschaft 
mit Nazideutschland und ihrer restriktiven Flüchtlingspolitik im Zweiten 
Weltkrieg trug der Kleinstaat dagegen weiterhin schwer.

Neutralität und Solidarität

Das Bekenntnis zur Neutralität war in Regierungskreisen und in breiten 
Teilen der Bevölkerung nach dem Krieg unumstritten. Der Grundsatz der 
Nichteinmischung galt innenpolitisch als Garant der helvetischen Unab-
hängigkeit. Angesichts der Entstehung einer internationalen Nachkriegs-
ordnung schien es allerdings unumgänglich, die Maximen der Neutralitäts-
politik zu überdenken. Nicht Rückzug und Isolationismus sollten künftig 
die aussenpolitische Leitlinie der Schweiz bestimmen, sondern die Verbun-
denheit mit der internationalen Gemeinschaft. 

Die Neubestimmung hing eng mit der Entstehung der Vereinten 
Nationen und ihrem System der kollektiven Sicherheit zusammen. Nach 
kontroversen internen Debatten beschloss die Schweizer Regierung, sich der 
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UNO anzunähern. Erstrebenswert erschien eine Mitgliedschaft, bei der die 
Schweiz mit Verweis auf die Neutralität von militärischen Massnahmen der 
UN-Sicherheitspolitik ausgenommen worden wäre, auf der wirtschaftlichen 
und der technischen Ebene aber kooperierte. Verständnis für die helvetische 
Sonderposition versuchte man zu erzielen, indem man sich zur internati-
onalen Solidarität explizit bekannte und diese mit humanitärem Engage-
ment, einer aktiven Zusammenarbeit in technischen Angelegenheiten und 
mit der Gastgeberfunktion für internationale Organisationen und Zusam-
menkünfte verband. Die Überzeugungsarbeit fruchtete indes nicht bei den 
Architekten der Vereinten Nationen. «Neutrality is a word I cannot find in 
the Charter», liess der norwegische UNO-Generalsekretär Trygve Lie 1946 
verlauten.383 Die Schweiz verzichtete schliesslich auf ein Beitrittsgesuch.

Auch wenn der Kleinstaat mit diesem Kurs auf eine formale In-
tegration in wichtige internationale Organisationen der Nachkriegsära ver-
zichtete, näherte er sich den entstehenden Kooperationsstrukturen an und 
orientierte sich dabei zunehmend an den westlichen Siegermächten. 1948 er-
hielt die Schweiz Beobachterstatus in der UNO. Das Land engagierte sich in 
mehreren Unterorganisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
oder der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur (UNESCO) und, ab 1959, im Kinderhilfswerk UNICEF.

Anlässlich der Überarbeitung der Genfer Konventionen im Ap-
ril 1949 und nochmals von April bis Juli 1954, als die Indochinakrise nach 
internationalen Absprachen verlangte, wurde Genf zum Schauplatz welt-
politisch entscheidender diplomatischer Konferenzen, an denen sich hoch-
rangige Vertreter aus aller Welt begegneten. Die Rhonestadt profilierte 
sich – und damit die ganze Schweiz – als sicherheitspolitisch und logistisch 
kompetente Gastgeberin, während das Land auf inhaltlicher Ebene keinen 
substanziellen Beitrag leistete. Es definierte sich als Ort der Begegnung und 
seine politische Linie als «politique de détente et de coexistence pacifique 
permanente»,384 wie Bundesrat Max Petitpierre es wenige Monate nach der 
Indochinakonferenz formulierte.

Petitpierre schloss dabei an seine programmatische Rede vom 
7. Oktober 1947 an, in der er die aktiv praktizierte internationale Solidari-
tät zur neuen Legitimationsbasis der helvetischen Neutralität erklärt hat-
te.385 Zugleich verankerte er die Eidgenossenschaft im Multilateralismus der 
Nachkriegszeit. Die von Petitpierre verkündete Maxime wiederum hatte 
nicht nur Folgen für das Verhältnis zum Ausland, sondern auch für das Ver-
hältnis zu Kriegsopfern im In- und Ausland, die zu unterstützen die Schweiz 
sich nun anschickte. War Solidarität in der unmittelbaren Nachkriegszeit 
auf technische und finanzielle Hilfe für kriegsversehrte Länder in Europa, 
auf den europäischen Wiederaufbau und auf den Umgang mit Flüchtlingen 
bezogen worden, kamen bald logistischer Beistand für UNO-Mandate etwa 
im Nahen Osten oder am Kongo hinzu, wirtschaftliche Kooperationen und 
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schliesslich die Unterstützung von Ländern des globalen Südens. Eine Rei-
he von konkreten humanitären Massnahmen ging mit der Neuausrichtung 
der Neutralität einher, die auf den Umgang mit den kriegsfolgebedingten 
Migrationen in der Dekade nach 1945 einen erheblichen Einfluss hatten.

Flüchtlingspolitische Massnahmen

Die von den Alliierten vorbereitete politische Neuordnung Europas nach 
dem Zweiten Weltkrieg bezog die Nachkriegshilfe für Flüchtlinge mit ein. 
Nachdem die Bündniskräfte am 9. November 1943 mit 44 Staaten das Ab-
kommen über die UNRRA unterzeichnet hatten, war auch für den neutralen 
Kleinstaat der Zeitpunkt gekommen, über einen eigenen Beitrag nachzu-
denken. Die UNRRA direkt zu unterstützen, schien aus neutralitätspoliti-
schen Gründen zu diesem Zeitpunkt nicht opportun. Als zu gross erachtete 
man den Einfluss der Vereinigten Staaten, die finanziell, aber auch personell 
die Hauptlast der UNRRA trugen. Dennoch zollten die eidgenössischen 
Autoritäten der Hilfsaktion Anerkennung: «Les moyens mis en œuvre par 
l’UNRRA sont d’une ampleur qui n’a probablement jamais été atteinte au 
cours de son histoire», so Petitpierre im Dezember 1945.386

Einen unabhängigen, aber dennoch vergleichbaren Beitrag zu leis-
ten, war das Ziel der «Schweizer Spende an die Kriegsgeschädigten». Auf 
Veranlassung des Bundesrats schlossen sich im Februar 1944 unter diesem 
Dach unabhängige Hilfswerke zusammen, um bei humanitären Hilfeleis-
tungen zu kooperieren. Mit der Schweizer Spende setzte der Bund ein Sig-
nal auf diesem Terrain, dessen Koordination er zuvor privaten Organisatio-
nen überlassen hatte.

Die Schweizer Spende hatte einen humanitären Anspruch, war 
aber nicht ohne Eigennutz. Man erhoffte sich, durch Hilfe vor Ort einem 
Ansturm von verzweifelten und perspektivlosen Menschen in die vom Krieg 
verschonte Schweiz vorzubeugen. Auch war die Einrichtung der Schweizer 
Spende nicht ohne politisches Kalkül. Obwohl der Aktionsradius überwie-
gend im benachbarten Ausland lag, erhoffte man sich auch eine innenpoliti-
sche Wirkung. So hiess es in der von Bundesrat und Bundespräsident an das 
Volk gerichteten Broschüre «Unser Volk will danken» aus dem Jahre 1945: 
«Die Schweizer Spende an die Kriegsgeschädigten soll unserer Bevölkerung 
Gelegenheit bieten, die Gefühle der Nächstenliebe, die sie empfinden, zu 
bezeugen. Jeder Schweizer, ob jung oder alt, arm oder reich, soll die Mög-
lichkeit erhalten, an einem Werk teilzunehmen, durch das er gegenüber dem 
schwer geprüften Nächsten einer moralischen Verpflichtung nachkommt.»387

Der Schweizer Spende gelang es nur begrenzt, den gewünschten 
Rückhalt in der Bevölkerung zu finden. Es stellte sich heraus, dass das an-
fangs angenommene Spendenvolumen von hundert Franken pro Haushalt 
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«Schweizer-Spende! Schwei-
zer, spende!», doppelseitige 
Karikatur im «Nebelspalter», 
1945 (siehe auch Seite 282). 
Die mangelnde Bereitschaft 
der Bevölkerung, die «Schwei-
zer Spende» zu unterstützen,  
dokumentierte die Satire
zeitschrift mit Kommentaren 

einzelner gut betuchter Mit
bürger: «Mir chönd nöd üs ver-
barme, für anderi verarme.» 
Um auf Augenhöhe mit den 
Beitragsländern der internatio-
nalen Hilfsorganisation zu 
gelangen, steuerte schliesslich 
der Bund den fehlenden Be-
trag bei.
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zu optimistisch vorausgesagt worden war. Damit die Schweizer Spende den-
noch aussenpolitische Wirkung entfalten konnte, steuerte der Bund den Be-
trag bei, der notwendig war, um auf Augenhöhe zu den Beitragsländern der 
UNRRA zu gelangen.

Zugute kamen die Hilfeleistungen, die mit der Sammlung von ins-
gesamt rund 200 Millionen Franken ermöglicht wurden, Displaced Persons, 
Kindern und Opfern der Naziherrschaft in den unmittelbaren Nachbar-
ländern, darunter nach der Kapitulation auch Menschen in Deutschland. 
In «Unser Volk will danken» kommen erschütternde Schicksale zum Aus-
druck, etwa in folgender Passage: «Wir beschlossen, zu fliehen. Für mich 
aber war die Flucht besonders schwierig, da ich damals mein zweites Kind 
erwartete. Tagsüber versteckten wir uns in Wäldern und Getreidefeldern, 
verfolgt von Polizisten und Polizeihunden. Nachts wanderten wir abseits der 
Landstrassen, Dörfer und Städte, die alle von den fremden Truppen besetzt 
waren. Für uns war das Furchtbarste, dass wir auf der Flucht unser kleines 
Mädchen verloren und trotz allem Suchen und Nachfragen nicht mehr auf-
finden konnten.»388

Um Menschen zu helfen, die sich tausendfach in solchen oder 
ähnlichen Situationen befanden, war für die Schweizer Spende eine Zusam-
menarbeit mit der UNRRA logistisch unumgänglich. Zugleich trug die Zu-
sammenarbeit dazu bei, die humanitären Absichten des neutralen Landes 
hervorzuheben. Nachdem die Finanzierung der Schweizer Spende Bundes-
rat und Kammern mehrfach intensiv beschäftigt und immer wieder auf der 
Kippe gestanden hatte, setzte man im Juni 1948 den Endpunkt unter dieses 
Kapitel der Schweizer Nachkriegshilfe. Fortan lag die humanitäre Hilfe wie-
der ganz in den Händen privater Hilfsorganisationen, die allerdings, wie das 
Schweizerische Rote Kreuz, das Arbeiterhilfswerk und die Caritas, professi-
onell aufgestellt waren und weiterhin, nicht zuletzt unter dem Dach der neu 
gegründeten Schweizer Europahilfe, kooperierten.

Schliesslich trat die Schweiz nach längeren Aussprachen mit der 
IRO-Leitung, in denen es massgeblich um den finanziellen Beitrag der 
Schweiz ging, Ende März 1949 der IRO bei. Dabei gelang es den Spitzen-
beamten der verantwortlichen Abteilung, federführend Eduard de Haller 
und Hans Cramer, für die Schweiz unter den gegebenen Umständen äusserst 
günstige Bedingungen auszuhandeln. Unterstützung etwa, die die Eidgenos-
senschaft bereits zuvor an Flüchtlinge auf ihrem Territorium geleistet hatte 
und die unter die Kategorien der IRO fiel, konnte sie in Rechnung stellen. 
Auch behielten die helvetischen Behörden die Oberhand bei der Betreuung 
der Flüchtlinge im Land. Darüber hinaus konnte die Schweiz die Kosten 
der Repatriierung von Flüchtlingen von den Beitragszahlungen an die IRO 
abziehen.

Eine andere Form der Unterstützung galt Kindern aus kriegs-
versehrten Ländern. Die Schweiz leistete Hilfe vor Ort in Krisengebieten, 
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nahm Kinderspeisungen vor und verteilte Hilfsgüter. Bei der Organisati-
on von Erholungsaufenthalten in der Schweiz knüpfte man an Aktivitäten 
der Arbeiterkinderhilfe an. Diese hatte bereits in der Zwischenkriegszeit 
Emigrantenkinder und Kinder aus prekären Verhältnissen für mehrmona-
tige Aufenthalte in die Schweiz geholt. Die Zürcherin Regina Kägi-Fuchs-
mann und die in München geborene und in Bern aufgewachsene Nettie 
Sutro gehörten zu den emblematischen Trägerinnen dieser Netzwerke, da-
runter zentral das Schweizer Hilfswerk für Emigrantenkinder.389 Die Kin-
derhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes übernahm dabei koordinieren-
de Funktion und ermöglichte zwischen 1946 und 1949 mittels so genannter 
Kinderzüge knapp 30 000 deutschen Kindern einen Erholungsaufenthalt in  
der Schweiz.

Zahlen des Schweizerischen Roten Kreuzes lassen für den Zeit-
raum von November 1940 bis Ende 1956 auf insgesamt 180 000 Kinder 
schliessen, die aus verschiedenen kriegsversehrten Ländern in die Schweiz 
einreisten und für die sich rasch der Begriff «Schweizerkinder» einbürger-
te.390 Untergebracht wurden sie in Heimen oder Gastfamilien. «Ihre Ursu-
la», schrieben Krankenschwestern aus dem Kinderheim Miralago in Brissa-
go an die Mutter eines Schützlings in Dresden, «ist am Montag Abend nach 
langer Fahrt […] wohlbehalten bei uns eingetroffen. Sie ist hier mit 61 ande-
ren Kindern […]. Ursula gefällt es sehr gut bei uns, sie ist auch ganz glücklich 
über das gute Essen und die wunderschöne Gegend. […] Von Ursula soll ich 
viele Grüsse und Küsse schicken.»391

Viele Einzelschicksale offenbaren, dass solche Kurzaufenthalte 
Verbindungen zu Migrantinnen und Migranten schufen, die bereits seit Län-
gerem in der Schweiz lebten. Einer schweren Lungentuberkulose entron-
nen, reiste zum Beispiel Gerhard Girsensohn, 1934 in Soest nahe Dortmund 
geboren, als «Schweizerkind» im Herbst 1949 zur Erholung nach Wangen an 
der Aare. Sein Gastvater war ein Deutscher aus Ostpreussen, der als Pazifist 
im Ersten Weltkrieg Zuflucht in der Schweiz gefunden und dort geheiratet 
hatte. Auch der Pfarrer, mit dem der Heranwachsende im Nachbarort zu tun 
hatte, war deutscher Abstammung. Er schlug dem Knaben aus dem Ruhrge-
biet eine Brücke zur Schweizer Politik und Gesellschaft. 

Als «Land, in dem Milch und Honig fliessen», blieb die Alpen
republik damaligen «Schweizerkindern» im Gedächtnis. Dauerhaft beste-
hen blieben viele transnationale Kontakte, genährt von Briefen, Besuchen 
und späteren touristischen Aufenthalten. Es liegt nahe, dass das in dieser 
Zeit entstandene positive Schweizbild familiäre Dispositionen prägte, die 
sich bis in die nächste Generation hinein motivationsfördernd auf Migra-
tionsentscheidungen auswirkten. Zum Teil sind die Nachkommen von 
«Schweizerkindern» bis heute in der Schweizer Wirtschaft tätig.

Auch die Situation der Flüchtlinge im Land änderte sich in den 
frühen Nachkriegsjahren. Am 7. März 1947 wurde per Vollmachtenbeschluss 
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Plakate des Schweizerischen 
Arbeiterhilfswerks (SAH) am 
VPOD-Kongress in Bern, Mai 
1946. Die Ausstellung doku-
mentierte die bereits geleistete 
Unterstützung von Kriegs-
flüchtlingen in den umliegen-

den Ländern und im Inland,  
darunter: «9 300 Schweizer-
kinder in die Ferien aufge
nommen, d. h. 281 720 Ferien-
tage bei einer Totalauslage  
von Fr. 700 000».
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«einigen Flüchtlingsgruppen, vor allem Alten und Kranken, durch Gewäh-
rung des so genannten Dauerasyls das dauernde Verbleiben in der Schweiz 
ermöglicht».392 Um die 5000 lag die Zahl der Menschen, die in den Genuss 
dieser Regelung kamen, darunter einige der etwa 250 Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller, die aus politischen und rassischen Gründen Deutschland 
nach 1933 hatten verlassen müssen und in der Schweiz Zuflucht gesucht hat-
ten. Der Schweizerische Schriftstellerverein, den die fremdenpolizeilichen 
Behörden seit 1933 immer wieder zu Rate gezogen hatten, wenn es um die 
Genehmigung von Aufenthalt und Arbeitserlaubnis ausländischer Kollegen 
ging, zeigte sich nun milde gegenüber in erster Linie älteren Kollegen, die 
sich in der Schweiz über Jahre unter schwierigen Bedingungen über Wasser 
gehalten hatten. Der Journalist und Arbeiterdichter Julius Zerfass beispiels-
weise galt als «feinsinniger und bescheidener Schriftsteller und Lyriker […], 
dem eine Aufbesserung seiner sehr beschränkten ökonomischen Lebensbe-
dingungen durch gelegentliche Veröffentlichungen, die immer ein gewisses 
Niveau wahren, durchaus zu gönnen ist».393

Im März 1948 stimmte das Parlament einer Abänderung des Bun-
desgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) zu, 
die die Praxis des Umgangs mit Flüchtlingen liberalisierte. Artikel 23 sah die 
Aufnahme von Ausländern vor, die «aus politischen und anderen Gründen 
an Leib und Leben gefährdet sind». Ein eigentliches Asylgesetz wurde aller-
dings erst 1979 eingeführt, es trat zum 1. Januar 1981 in Kraft.

Im Kontext der im In- und Ausland formulierten Kritik an der 
Schweizer Flüchtlingspolitik in der nationalsozialistischen Ära wurde 
ausserdem ein Bericht erstellt, der bis heute grundlegend ist für die his-
torische Aufarbeitung dieser Jahre, der so genannte Ludwig-Bericht. Der 
Untersuchung vorausgegangen waren Ende März 1954 Enthüllungen des 
«Schweizerischen Beobachters» hinsichtlich der – wie man damals glaubte 
– proaktiven Rolle des Leiters der Polizeiabteilung des eidgenössischen Jus-
tiz- und Polizeidepartements, Heinrich Rothmund, bei der Erfindung des 
«Judenstempels» im Sommer und Herbst 1938. Halb, um Aufklärung zu brin-
gen, halb, um Schlimmeres zu vermeiden, gab das Parlament einen Bericht 
in Auftrag. Carl Ludwig, Jurist von Beruf und von 1948 bis 1959 Präsident der 
Schweizer Spende, sollte Licht in die Verwirrung um Verfügungen, Zahlen 
und Praktiken von Aufnahme sowie Aus- und Rückweisung von Flüchtlin-
gen in den «dunklen Jahren» bringen. Im Herbst 1955 lag der Bericht dem 
Bundesrat vor. Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Volks hielten 
ihn allerdings erst 1957 in den Händen – in einer kommentierten, über 400 
Seiten umfassenden Version. 1966 wurde der Bericht schliesslich auch der 
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Seine blosse Existenz offenbart 
den Druck, unter dem die Schweiz in den frühen Nachkriegsjahren stand, 
sowie das Bemühen um Rechtfertigung einer auf Verhinderung und Abwehr 
gerichteten Flüchtlingspolitik.
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Fast zeitgleich mit der Diskussion um die Ergebnisse des Ludwig-Berichts, 
im Oktober 1956, wurde die Schweiz Zeuge des Umsturzversuchs in Ungarn. 
Als Anfang November in blutigen Kämpfen deutlich wurde, dass der Volks-
aufstand gescheitert war, begann eine Massenflucht über Österreich in den 
Westen. Das eben entwickelte schweizerische Verständnis von Neutralität 
als Solidarität und humanitäre Sendung stand vor seiner ersten Bewäh-
rungsprobe.
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15	 «Freie Welt» 
im Kalten Krieg
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Das Migrationsgeschehen auf dem europäischen Kontinent war in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts von mehreren Prozessen geprägt. Dazu zähl-
te zunächst die Dekolonialisierung, die nicht nur die ehemaligen Kolonien, 
sondern auch das gesellschaftliche Gefüge der europäischen Kolonialnatio-
nen erschütterte. Die Zentren der nun auseinanderfallenden Imperien hat-
ten die Rückwanderungen von kolonialen politischen, wirtschaftlichen und 
militärischen Eliten sowie die Rückkehr von Siedlerinnen und Siedlern zu 
verkraften, die ihre Existenz angesichts der geänderten Machtverhältnisse 
in den entstehenden Nationalstaaten gefährdet sahen. Auch wanderten ehe-
mals Kolonialisierte in die europäischen Metropolen ein, für Bildungszwe-
cke, aus ökonomischem Druck oder aus Angst vor Drangsalierungen unter 
dem neuen Regime im Herkunftsland. In den vier Dekaden nach dem Zwei-
ten Weltkrieg strömten zwischen 5,4 und 6,8 Millionen Menschen in die eu-
ropäischen Mutterländer, darunter waren rund 4 Millionen Europäer.394

Für die Betroffenen, von denen viele kaum je den Fuss auf den 
europäischen Kontinent gesetzt hatten, war der Übergang nicht einfach. 
«Whiteness» stellte in der Kolonie eine andere Ressource dar als in der Me
tropole. Weiss zu sein, war unter dem Kolonialregime unmittelbar an Superi-
orität gekoppelt, während es in den Metropolitanregionen zwar Privilegiert-
heit bedeutete, aber keine Garantie gegen eine soziale Abwärtsbewegung 
bot. Elisabeth Buettner, die sich mit den Folgen der Dekolonialisierung für 
mehrere europäische Länder befasst hat, zitiert aus dem Tagebuch einer 
betagten Siedlerin in Mosambik, die Mitte der 1970er-Jahre beobachtete, 
wie Familien um sie herum nach der Unabhängigkeit des Landes zurück ins 
«Mutterland» Portugal gingen: «A cousin, to whom I was very close, left. 
Later, destitute in Lisbon, he killed his wife and then himself. They were 
good people. They were dead anyway, they only made it official.»395

Postkoloniale Schweiz

Von solchen Erfahrungen der Entwurzelung, des Statusverlusts und des 
biografischen Bruchs, die etwa die Gesellschaften Frankreichs, Grossbri-
tanniens oder der Niederlande vor grosse Herausforderungen stellten, war 
die Schweiz, die nie eigene Kolonien besessen hatte, nur am Rande betrof-
fen. Doch war auch sie politisch, wirtschaftlich und kulturell eng mit dem 
Kolonialsystem verstrickt. Sie hatte, wie Christof Dejung am Beispiel des 
Kolonialwarenhandels der Gebrüder Volkart aufgezeigt hat, von der Er-
schliessung von Absatzmärkten und dem Aufbau von Handelsbeziehungen 
profitiert. Das Vermögen manch eines Pioniers des modernen Liberalismus, 
Alfred Eschers etwa, fusste auf Sklavenhaltung, in seinem Fall auf einer Kaf-
feeplantage auf Kuba. In dem Mass, in dem die Schweiz nach dem Ende 
der Imperien «postkolonial» war, war sie auch eine Station der Rück- und 
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Umkehrmigrationen, welche die Kolonien des globalen Südens und Fernen 
Ostens mit den Zentren des europäischen Nordens verband. Auch in der Al-
penrepublik sollten Menschen aus den Weltregionen eintreffen, die in den 
Befreiungskämpfen und den daran anschliessenden blutigen Bürgerkriegen 
aufgerieben worden waren.

Die Dekolonialisierung erstreckte sich, grob gesehen, über die 
drei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, die mitunter als «Trente Glo-
rieuses» bezeichnet werden, weil die wirtschaftliche Entwicklung im glo-
balen Norden von einer nahezu ungebrochenen Hochkonjunktur gekenn-
zeichnet war. Eine mit der Beschleunigung der industriellen Produktion 
einhergehende Arbeitskräfteknappheit hatte binneneuropäische, später 
auch interkontinentale Süd-Nord-Arbeitsmigrationen zur Folge, die nach 
der Dekolonialisierung den zweiten wichtigen Faktor darstellen, der das 
Wanderungsverhalten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beeinfluss-
te. Wie nur wenige andere Konstellationen drückte drittens schliesslich der 
Kalte Krieg, um den es in diesem Kapitel geht, dem Migrationsgeschehen 
auf dem europäischen Kontinent seinen Stempel auf.

Die Prozesse waren miteinander verschränkt und schrieben sich 
zugleich in die längere Geschichte von (Zwangs-)Migrationen im 20. Jahr-
hundert ein. Bei der Suche nach einem besseren Leben spielten politische, 
ökonomische und kulturelle Motive eine Rolle, aber auch individuelle und 
generationelle Erfahrungen sowie Netzwerke. Menschen verliessen ihre 
Heimat, weil ihnen Diskriminierung und Verfolgung drohten und weil sie 
sich vom Leben in einem anderen Land ein besseres Auskommen und eine 
Perspektive versprachen. Ob dies eintraf, hing von vielen Faktoren ab: den 
Bedingungen der Aufnahmeländer, Verbindungen zu Bekannten und Ver-
wandten, Fluchtwegen, Hilfe und nicht zuletzt von Zufall und Gelegenheit.

Von Budapest in die Schweiz

Die Verflechtung kriegsbedingter familiärer Fluchtgeschichten mit denjeni-
gen des Kalten Krieges, das Nebeneinander unterschiedlicher Motivations-
lagen und schliesslich eine vom Glück begünstigte Konstellation im Moment 
der Flucht werden an der Biografie von Andreas Herczog nachvollziehbar. 
Geboren 1947 in Budapest, floh er mit seiner Mutter im November 1956 in die 
Schweiz. Sein Vater hatte 1944 die Deportation ungarischer Juden durch die 
deutsche Wehrmacht überlebt. Er war Anfang der 1950er-Jahre gestorben. 
Bereits der erste Verlobte der Mutter war dem Terror der antisemitischen 
und faschistischen Partei der Pfeilkreuzler zum Opfer gefallen. Unter ihrem 
Einfluss schlug sich Ungarn im Zweiten Weltkrieg auf die Seite der Achsen-
mächte, bis die Ostfront zusammenbrach und die Rote Armee das Land be-
setzte. Es blieb nach dem Zweiten Weltkrieg im Einflussbereich Moskaus.
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Aktion «Volkshilfe hilft Ungarn», 
1956. Nach dem Einmarsch  
der sowjetischen Truppen in 
Ungarn im November 1956  
bekundete die Schweizer Be-
völkerung enorme Solidarität 
mit den Aufständischen. Das 

Rote Kreuz erhielt 17 Millionen 
Franken an Spenden, insge-
samt wurden zwei Millionen 
Pakete mit Medikamenten und 
Nahrungsmitteln nach Ungarn 
verschickt.



29415

Als der Ungarische Aufstand im Herbst 1956 die ersten Opfer in der Zivilbe-
völkerung verzeichnete, entschied sich Herczogs Mutter zur Flucht. «Nie-
mand wusste», erinnert sich der heute im Zürcher Seefeld lebende Stadtpla-
ner und Politiker, «wie es politisch weitergehen würde. Meine Mutter hatte 
den Zweiten Weltkrieg erlebt. Verständlicherweise hatte sie genug davon. 
Vermutlich war sie der Ansicht, je nach Entwicklung der Situation fände 
sie für mich im Ausland die günstigeren Schul- und Ausbildungsmöglich-
keiten.»396 Im ungarisch-österreichischen Grenzgebiet begegnete die Grup-
pe einem russischen Panzer. Der Neunjährige grüsste. Die Mitreisenden 
schimpften, doch die Flucht per Pferdekutsche an die Grenze zu Österreich 
gelang. Schliesslich landete die Familie nicht wie geplant bei Verwandten in 
den Vereinigten Staaten, sondern in der Schweiz. Denn als man nach einem 
beschwerlichen Fussmarsch über die grüne Grenze in ein österreichisches 
Auffanglager gelangte, offenbarte sich, dass die Zuteilungen in die USA Zeit 
in Anspruch nehmen würden. Dagegen fragten «Rotkreuzangestellte bei ih-
rem Gang durch die Säle […], wer in die Schweiz wolle». Frau Herczog mel-
dete sich.

Als eines der ersten Länder hatte sich der Kleinstaat am 6. Novem-
ber 1956 bereit erklärt, Ungarnflüchtlinge aufzunehmen. «Während andere 
Länder noch über die Auslesebedingungen verhandeln», teilte ein hoher Be-
amter des schweizerischen Flüchtlingswesens dem Bundespräsidenten Mit-
te November mit, «trafen hier schon die ersten Transporte ein.» Die Schweiz 
nehme alle auf, «die kommen wollen», und habe «keine Auslesekriterien 
aufgestellt».397 Insgesamt registrierten die Behörden 13 803 Flüchtlinge aus 
Ungarn. Für etwa 5000 unter ihnen war die Schweiz lediglich ein Transit-
land. Knapp zwölf Prozent kehrten während der folgenden vier Jahre wieder 
nach Ungarn zurück.398 Die anderen liessen sich, wie die Familie Herczog, 
dauerhaft hier nieder.

Vom Alpenland im Kalten Krieg …

Als am 4. November 1956 russische Panzer auf Budapest Kurs nahmen, verur-
teilte die Schweizer Regierung die Repressionen und Verletzungen internatio-
naler Normen und Menschenrechte unmittelbar und forderte die beteiligten 
Konfliktparteien auf, «die sie trennenden Konflikte durch Verhandlungen 
beizulegen».399 Erstmals in einer Krisensituation des Ost-West-Konflikts be-
zog die Schweiz auf der internationalen Bühne Position und bot sich als Ver-
mittlerin an, wenn auch mit Blick auf die Friedensbildung erfolglos.

Auch flüchtlingspolitisch handelte es sich um eine Zäsur. Seit 
man überhaupt von einer eidgenössischen Ausländer- und Asylpolitik 
sprechen konnte, war eine derart vorbehaltlose Öffnung gegenüber zivilen 
Flüchtlingen nicht vorgekommen. Die Stellungnahme in Asylfragen war die 
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konsequente Umsetzung der neutralitätspolitischen Neupositionierung, 
welche die Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg vollzogen hatte. Sie ent-
sprach der Maxime von Solidarität und humanitärer Sendung und konkreti-
sierte diese zugleich in der Konstellation des Kalten Kriegs.

Angedeutet hatte sich die Entwicklung bereits in den ersten Nach-
kriegsjahren: Als die Vereinten Nationen 1947 die Internationale Flücht-
lingsorganisation (IRO) gründeten, waren die Spannungen, die fortan die 
Welt in eine östliche und eine westliche Hemisphäre aufteilen sollten, deut-
lich spürbar. Während die Sowjetunion den Beitritt ablehnte, legte die Sat-
zung der IRO fest, dass Dissidenten und Flüchtlinge aus kommunistischen 
Ländern Schutz und Hilfeleistung erhalten sollten. Die Schweiz schlug sich 
mit dem Beitritt zur IRO auf die Seite der Westmächte und betrat den Pfad 
der westlichen Integration, dem sie auch mit ihrem Beitrag zum Marshall-
plan folgte. Die flüchtlingspolitischen Entscheidungen der 1950er-Jahre und 
darüber hinaus waren damit präfiguriert: Die Alpenrepublik öffnete Flücht-
lingen aus dem Einflussbereich des Kommunismus im Namen der «freien 
Welt» ihre Tore. Neutral und doch dem Westen zugewandt, befand sich die 
Confoederatio Helvetica mitten im Kalten Krieg.

Der von westlichen Intellektuellen, Journalisten und politischen 
Strategen seit Ende der 1940er-Jahre popularisierte Ausdruck «Kalter 
Krieg» bezeichnet allgemein die weltpolitische Konfiguration von der Ver-
kündung der Truman-Doktrin bis zum Zerfall der Sowjetunion 1989/90. 
In einer folgenschweren Rede vor dem amerikanischen Kongress erklär-
te der amerikanische Präsident Harry S. Truman am 12. März 1947 die 
neue politische Leitlinie der USA. Demnach waren die Vereinigten Staa-
ten bereit, anderen «freien» Völkern auf deren Ersuchen hin militärische 
und wirtschaftliche Hilfe zukommen zu lassen, wobei kein Zweifel daran 
bestand, dass die Bedrohung vom Kommunismus ausging. 

Die Truman-Doktrin markierte den Beginn der Spannungen zwi-
schen Ost und West. In den folgenden Jahren entwickelten sich Bündnis-
systeme westlich und östlich des «Eisernen Vorhangs», ein Begriff, den der 
britische Premier Churchill bereits 1945 in einem Telegramm an Truman ge-
prägt hatte. Er habe sich «stets um die Freundschaft der Russen bemüht», 
doch beunruhige ihn der «überwältigende Einfluss» und «die Verkoppelung 
ihrer Macht mit der Besetzung und Kontrolle so ungeheurer und weiter Ge-
biete. […]. Ein eiserner Vorgang ist vor ihrer Front niedergegangen. Was da-
hinter vorgeht, wissen wir nicht.»400

Gegen die sowjetische Expansion in Ost- und Mitteleuropa und 
die von Moskau initiierten Staatsverträge, die den Einflussbereich des Kom-
munismus vergrössern sollten, setzten die Vereinigten Staaten ihre eigene 
Bündnispolitik, Wirtschaftshilfe und militärische Unterstützung antikom-
munistischer Kräfte. Das im Juni 1947 angekündigte European Recovery 
Program (ERP), auch Marshallplan genannt, sollte die Industrienationen 
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Westeuropas stärken und sie ideologisch, wirtschaftlich und politisch an 
die USA binden. Grossbritannien, Frankreich, die Beneluxstaaten, Itali-
en, Westdeutschland, Österreich, Griechenland und einige andere Länder 
nahmen die Wirtschaftshilfe in Anspruch. Die Schweiz, die ebenfalls das 
Abkommen über die europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit unter-
zeichnete, nahm keine Unterstützung in Anspruch. Sie profitierte aber von 
den entstehenden transatlantischen und binneneuropäischen Handelsbe-
ziehungen.

… zum Kalten Krieg im Alpenland

Der Kalte Krieg stellte eine Machtprobe zwischen den Supermächten dar. 
Sie wurde durch die gegenseitige Androhung eines nuklearen Schlags in 
Schach gehalten. Die Spannungen entluden sich jedoch in einer Reihe von 
Stellvertreterkriegen im Fernen Osten, darunter Korea und Vietnam, sowie 
im globalen Süden, insbesondere im Kongo. Für die Schweiz war aber nicht 
nur das aussenpolitische Bedrohungsszenario bedeutsam. Der «Feind» lau-
erte auch im Innern. Thomas Buomberger schildert in seiner Studie «Die 
Schweiz im Kalten Krieg» das Schicksal zahlreicher Frauen und Männer, 
die aufgrund ihres Interesses für die Sowjetunion und ihrer vermeintlichen 
«kommunistischen Gesinnung» die Grundlagen ihrer Existenz – Leumund, 
Beruf, freundschaftliche Bindungen – verloren. Ein regelrechtes Kesseltrei-
ben wurde gegen die Schriftstellerin, Frauen- und Friedensaktivistin Helene 
Fausch-Bossert veranstaltet, die 1953 eine Bildungsreise in die Sowjetunion 
unternommen hatte. Das Gleiche galt für den marxistischen Intellektuellen 
Konrad Farner, der für viele den Kommunismus verkörperte.

Ein vergleichbares Klima prägte die Haltung gegenüber Auslän-
dern. Das Begriffsarsenal der Geistigen Landesverteidigung existierte be-
reits in der Ära des Nationalsozialismus. Bis zum Ende des Zweiten Welt-
kriegs bedienten sich daraus jene, die die Schweiz gegen Frontismus und 
Faschismus verteidigen wollten, häufig mit recht unterschiedlichen Auffas-
sungen über das, was es zu verteidigen galt. In der Konstellation des Kalten 
Kriegs griff man wieder auf das Vokabular der Geistigen Landesverteidi-
gung zurück, das Begriffe wie «feindliche Ausländer» oder «fünfte Kolon-
ne» umfasste. Auf diese Weise konnte man Ängste schüren vor heimlichen 
subversiven Kräften, vielfach Migranten, die im Namen des Kommunismus, 
so wurde suggeriert, die Gesellschaft unterwanderten und einen gewaltsa-
men Umsturz vorbereiteten.

Die reaktivierte Geistige Landesverteidigung der 1950er- und 
1960er-Jahre verband die Skepsis gegenüber Fremden mit einem zutiefst 
antikommunistischen Ressentiment. Die Schweiz war in dieser Hinsicht 
nicht allein. In der McCarthy-Ära wurden in den Vereinigten Staaten 
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«Verdächtige» überwacht und diskriminiert, darunter deutsche Exilantin-
nen und Exilanten auf der Flucht vor dem Nationalsozialismus, die sich in 
den USA niedergelassen hatten. Unter den prominentesten waren Thomas 
und Heinrich Mann oder Bertolt Brecht. Aber auch die Regierungen eu-
ropäischer Länder bespitzelten In- und Ausländer auf der Grundlage von 
weitreichend ausgelegten Gesetzen «gegen staatsgefährdende Umtriebe». 
In der Schweiz umfasste die Kartei der politischen Polizei am Ende des 
Kalten Kriegs fast eine Million Fichen, Zeugnisse der staatlichen Über-
wachung von zahllosen Frauen und Männern, die man im Namen des 
«Staatsschutzes» des Kommunismus oder anderer «schädlicher» Aktivi-
täten bezichtigte.

Unter besonderem Verdacht der kommunistischen Unterwande-
rung standen italienische Arbeitsmigranten, Frauen und Männer, die bald 
nach dem Krieg ins Land geholt worden waren, um den Arbeitskräfteman-
gel in einer boomenden Konjunkturlage aufzufangen. Da die Kommunisti-
sche Partei in Italien traditionell hohe Gewinne verzeichnete, fürchteten die 
Schweizer Behörden, dass kommunistisches Gedankengut, Mobilisierungs-
strategien und Aktionsformen für den Arbeitskampf durch die Saisonniers 
eingeschleppt würden. Diverse Behörden- und Spitzelberichte belegen eine 
engmaschige Überwachung der italienischen Migrantenorganisationen 
und Strukturen der italienischen Kommunistischen Partei in der Schweiz. 
Deutlich wird an diesem Beispiel, wie sehr die Prozesse, die das europäische 
Migrationsgeschehen in den vier Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg 
bestimmten, miteinander verflochten waren. Wenn die italienischen Arbei-
ter in der Schweiz der kommunistischen Agitation verdächtigt wurden, wie 
ging man dann mit den Flüchtlingen aus dem Ostblock um, die im gleichen 
Zeitraum in mehreren Wellen in den Westen strömten?

Ost-West-Migrationen: Europa und die Schweiz

Ost-West-Migrationen zählen im Kontext des modernen Europa zu den 
bedeutendsten Bevölkerungsbewegungen. Während bis in die 1880er-Jah-
re zahllose Menschen den europäischen Kontinent Richtung Westen ver-
liessen, um sich in der Neuen Welt ein Leben aufzubauen, zogen wenig später 
angesichts von Industrialisierung und Arbeitskräftemangel in der Landwirt-
schaft Arbeiterinnen und Arbeiter aus dem Osten und auch aus dem Süden 
in die industrialisierten Regionen des Westens. Von Ost nach West führte an 
der Wende zum 20. Jahrhundert auch die Flucht Hunderttausender osteuro-
päischer Juden, die in ihrer Heimat Pogromen und Diskriminierungen aus-
gesetzt waren. Kaum eine der in den westlichen Metropolen entstandenen 
Diasporagemeinden überlebte allerdings die rassistischen «Säuberungen» 
der Nationalsozialisten; nur wenige Frauen und Männer konnten sich durch 
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transatlantische Migration retten. Das Exil aus Osteuropa im Kalten Krieg 
stellte vor diesem Hintergrund lediglich eine weitere Etappe der säkularen 
Ost-West-Bewegung dar.

Zahlenmässig überwogen die binneneuropäischen Ost-West-Mi
grationen der unmittelbaren Nachkriegsjahre (1945–1950) bei Weitem die 
der folgenden, durch den Kalten Krieg geprägten Dekaden. Geht man für 
die direkten Kriegsfolgemigrationen von etwa zwanzig Millionen Deplat-
zierungen aus, beläuft sich die Zahl der dokumentierten Migrationen aus 
der östlichen in die westliche Hemisphäre für den gesamten Zeitraum von 
1950 bis zum Zusammenbruch des Kommunismus auf etwas mehr als 14 Mil-
lionen. Nahezu drei Viertel dieser Migrationen gingen auf das Konto von 
ethnisch-religiösen oder familiären Zusammenführungen. Dazu zählen zum 
Beispiel Übersiedlungen aus der sowjetisch besetzten Zone beziehungsweise 
der DDR nach Westdeutschland, aber auch Repatriierungen der als «Aus-
siedler» bezeichneten deutschen Minderheiten in Polen, Rumänien oder in 
der Sowjetunion. Die Betroffenen der politischen Umwälzungen in Ungarn, 
der Tschechoslowakei und Polen bildeten in der Ära des Kalten Krieges der 
Jahre 1945 bis 1992 auf europäischer Ebene lediglich etwa zehn Prozent des 
gesamten Ost-West-Migrationsaufkommens.401

Dennoch hatten die Flüchtlinge aus den Ostblockstaaten interna-
tional grosses Gewicht. Mit der Ungarnkrise und der Aufnahme der Flücht-
linge wurden wichtige Schritte in Richtung eines internationalen Dialogs in 
Flüchtlingsfragen unternommen. Der moderne Flüchtling, so Peter Gatrell, 
wurde als Problem konstruiert, das durch internationales Handeln grund-
sätzlich lösbar war.402 Nach den Anfängen einer solchen internationalen 
Regulierung durch den Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg und nach 
der Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention 1951 stellten die Er-
eignisse in Ungarn die erste Herausforderung eines solchen internationalen 
Flüchtlingsregimes dar. Von der UN-Vollversammlung beauftragt, Nothilfe 
für Ungarn zu organisieren, sorgte der Hochkommissar der Vereinten Nati-
onen für schnelle und koordinierte Hilfe vor Ort. Die Hilfe reichte von der 
provisorischen Unterbringung bis zur Verteilung der Flüchtlinge. 35 Länder 
erklärten sich bereit, Flüchtlinge aus Ungarn aufzunehmen.

Die Schweiz engagierte sich im internationalen Vergleich erheb-
lich für Zufluchtsuchende aus der kommunistischen Welt. Nach einer Erhe-
bung der Vereinten Nationen hatte das Land während der Ungarnkrise bis 
April 1957 bereits 10 334 Flüchtlinge aufgenommen.403 Nachdem die tibeti-
sche Protestbewegung gegen die Annektierung durch das kommunistische 
China 1959 brutal niedergeschlagen worden war, erklärte sich die Schweiz 
bereit, Zufluchtsort für insgesamt 1700 Flüchtlinge zu sein. Sie beherberg-
te damit die grösste tibetische Exilkolonie Europas. Von den etwa 170 000 
Frauen und Männern, die nach der Niederlage des Prager Frühlings in den 
Westen flohen, kamen an die 12 000 in der Schweiz unter.
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Offene Arme und Missverständnisse

Die Aufnahme der ungarischen Flüchtlinge durch die schweizerische Regie-
rung sowie durch Behörden, Bevölkerung und Hilfsorganisationen ist von 
allen Flüchtlingswellen des Kalten Krieges am besten untersucht. Bereits 
der Ludwig-Bericht enthielt in seiner dem Parlament vorgelegten Fassung 
von 1957 einen ausführlichen Anhang, in dem die Aufnahmebedingungen 
der ungarischen Flüchtlinge skizziert wurden: «Die aufgenommenen unga-
rischen Flüchtlinge», hiess es dort, «können so lange in der Schweiz bleiben, 
als sie es wünschen, immer unter der Voraussetzung, dass sie sich korrekt 
verhalten. Es soll auf sie kein Druck ausgeübt werden, weder zur Weiterreise 
noch zur Heimkehr.»404

Rechtlich unterstanden die Zufluchtsuchenden den Bestimmun-
gen der UN-Flüchtlingskonvention, die eine Einzelfallprüfung für das 
Recht auf Asyl vorsah. De facto anerkannte die Schweiz die Flüchtlinge 
aber kollektiv und folgte dabei der Praxis anderer Unterzeichnerländer der 
Genfer Flüchtlingskonvention. Mit der grosszügigen Aufnahme wollte die 
Schweizer Regierung, das zeigt nicht zuletzt die Abhandlung des Themas 
im Rahmen des Ludwig-Berichts, dazu beitragen, einen Kontrapunkt zur 
Flüchtlingspolitik des Zweiten Weltkriegs zu setzen. Anders als damals ver-
suchten die Behörden auch nicht, die Kosten auf die Gruppe der Betroffe-
nen abzuwälzen.

So tief der Schock über den militärischen Aufmarsch in Ungarn 
im November 1956 in der Schweiz – wie auch im Rest der westlichen Welt – 
sass, so euphorisch war der Empfang der ersten Flüchtlinge. Solidarität be-
kundete die schweizerische Bevölkerung durch Demonstrationen, Spenden 
und die Gründung von Ungarnkomitees. An dem Tag, an dem sowjetische 
Panzer auf Budapest zurollten, beteten die Gläubigen für das ungarische 
Volk. Am 20. November 1956 ertönten in allen Kirchen des Landes die Glo-
cken. Für die Länder der «freien Welt» hatte die Öffnung für die Flüchtlinge 
des verhassten Kommunismus Priorität. Das galt besonders für die Alpen-
republik, in der der Antikommunismus als «Kitt» für eine verunsicherte 
Nachkriegsgesellschaft wirkte.

Elisabeth Kopp, 1984 zur ersten Frau im Schweizer Bundesrat ge-
wählt, erinnert sich an die Ungarnhilfe, die sie mit ihren Kommilitoninnen 
und Kommilitonen an der Universität Zürich organisierte. Sie deutet auch 
kulturelle Missverständnisse an, die sich trotz der vermeintlichen Nähe zu 
den «Freiheitskämpfern» unmittelbar einstellten: «Ich übernahm das Ko-
chen. Unvergessen bleibt mir die erste Mahlzeit, die ich zubereitete. Es wa-
ren Fischfilets an einer Weissweinsauce, ein Gericht, das mir zu Hause im-
mer viel Lob eintrug […], doch zu meiner grossen Enttäuschung liessen die 
Ungarn viel davon mit leicht angewiderter Miene stehen. […] Am nächsten 
Tag gab es Gulasch.»405
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Demonstration gegen den  
sowjetischen Einmarsch in Un-
garn, November 1956. Getra-
gen von einem parteiübergrei-
fenden Antikommunismus, 
identifizierte sich ein grosser 
Teil der Schweizer Bevölke-
rung mit den Ungarn. Auch die 

Schweizer Regierung ver-
schloss sich den Hilferufen aus 
Ungarn nicht. Bereits am  
6. November 1956 stellte der 
Bundesrat den Antrag, 2000 
ungarische Flüchtlinge aufzu-
nehmen.
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Für Andreas Herczog und seine Mutter war die Ankunft in einer Liestaler 
Kaserne eine glückliche Fügung. Frau Herczog fand Arbeit bei der Wäsche-
firma Hanro, während der Sohn spontan durch eine einheimische Familie 
betreut wurde, die sie dort zufällig kennengelernt hatten. «Dies sei ihr Bei-
trag», erklärte die Gastfamilie.406 Auch Andreas Herczog, dem sich damit 
gute Bedingungen für eine rasche Eingliederung in die neue Umgebung bo-
ten, schildert ein Gefühl der Befremdung, das die ungarischen Flüchtlinge 
– bei aller Dankbarkeit – ab und zu überkam. Er erinnert zum Beispiel, dass 
viele der Flüchtlinge in Panik gerieten, als zu einer festlichen Gelegenheit 
Feuerwerk und Schiessübungen veranstaltet wurden. «Einige glaubten, die 
Russen seien auch hier angelangt. Doch stellte sich heraus, dass es sich nur 
um eine Hochzeit handelte.»

Derartige auf kulturellen Differenzen beruhende Missverständnis-
se gab es viele. Gut gemeinte Spenden stellten sich als Kränkung heraus, 
wie der Topf Schweineschmalz, den eine Schweizer Hausfrau einer Ungarin 
brachte, weil sie glaubte, «Zigeuner» ässen nur Fett vom Schwein. Von den 
Migranten der Mangelwirtschaft lang gehegte und endlich erfüllte Konsum-
wünsche wie der Kauf eines kleinen Gebrauchtwagens erzeugten «böses 
Blut», weil der Chef mit dem Fahrrad zur Arbeit kam, während «so eine 
arme ungarische Flüchtling[sfrau], für die man noch sammeln musste», mit 
dem Auto vorfuhr.407

Günstiger Arbeitsmarkt und politischer Wille

Trotz solcher – für beide Seiten oft belastenden – Verständnisschwierigkei-
ten gelang die Integration der Ungarnflüchtlinge, ebenso wie die der Tsche-
chen und Slowaken Ende der 1960er-Jahre. Grund dafür war nicht zuletzt 
die Arbeitsmarktlage in der Zeit der Hochkonjunktur. So fanden die meis-
ten Ungarn innerhalb weniger Wochen eine Arbeitsstelle, gerade auch, weil 
sie überwiegend jung, männlich, weiss und über jeden Kommunismusver-
dacht erhaben waren, also den «idealen» Arbeitnehmer für eine westlich 
orientierte, florierende Industrienation darstellten. Der Bildungsgrad der 
Tschechen und Slowaken war zudem überdurchschnittlich hoch. Der Jah-
resbericht der Schweizer Caritas 1971 hielt fest: «Wenn man bedenkt, was die 
Berufsausbildung eines Facharbeiters oder Akademikers kostet, bedeutet 
die berufliche Qualifikation eines überwiegenden Teils der Flüchtlingsbe-
völkerung für das Asylland ein Kapital.»408

Jedoch zeigte sich auch, dass die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts 
mit den Qualifikationen und Aspirationen der Neuankömmlinge nicht im-
mer übereinstimmten. Dort, wo man Landarbeiter, Servicepersonal oder 
Hausangestellte suchte, konnte man mit Hochschulabgängern wenig an-
fangen, zumal, wenn ihre landessprachlichen Kenntnisse gering waren. Der 



30215

Schweizer Botschafter in Wien informierte die Fremdenpolizei in Bern Mit-
te September 1968, er habe beobachtet, wie ein österreichischer Helfer für 
einen tschechischen Flüchtling auf einem Visaformular zunächst «Dr. iur.» 
eingetragen, den Eintrag dann aber durch «Spengler» ersetzt und dazu be-
merkt habe, so könne der Tscheche besser in der Schweiz arbeiten.409

Die Aufnahme und Integration der Flüchtlinge aus dem Ostblock 
hing somit massgeblich vom politischen Willen ab, Teil einer internationa-
len, an westlichen Werten orientierten Solidargemeinschaft zu sein. Es war 
für die Schweiz in erster Linie eine Frage der aussenpolitischen Glaubwür-
digkeit, dem Aufruf des UNHCR zu folgen und die Menschen, die Ungarn 
angesichts der politischen Ereignisse überstürzt verliessen, als Flüchtlinge 
zu behandeln. Ähnliches galt später für Tschechen und Slowaken.

Erwägungen dieser Art standen auch hinter der Aufnahme von 
Flüchtlingen aus Tibet. Zehntausende des sechs Millionen Menschen zäh-
lenden zentralasiatischen Volkes waren nach dem unterdrückten Aufstand 
gegen die Besatzungspolitik der kommunistischen Regierung Chinas im 
Frühling 1958 dem Dalai Lama ins Exil gefolgt. Schweizer Hilfsorganisatio-
nen begannen sich für die in den umliegenden Ländern versprengten, unter 
prekären Bedingungen lebenden Menschen einzusetzen. Die Identifikati-
on mit dem kleinen Bergvolk, das sich gegen einen übermächtigen Gegner 
nicht wehren konnte, spielte hier zusätzlich eine Rolle. Die Schweizer Re-
gierung genehmigte ein Kontingent von Flüchtlingen und ermöglichte da-
mit unter anderem die Einrichtung eines tibetischen Hauses im Kinderdorf 
Pestalozzi in Trogen im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Die Solidarität mit Flüchtlingen kannte aber auch Grenzen. Die 
grosszügige Aufnahme von Tausenden Ungarinnen und Ungarn hielt noch 
an, als die Regierung 200 sephardischen Juden Asyl verweigerte, die in der 
Suez-Krise 1957 aus Ägypten kommend in der Schweiz Schutz suchten. Wie 
Patrick Kury und Daniel Gerson am Fall des Kaufmanns Moise Haroun 
aus Alexandria nachvollzogen haben, legte die Fremdenpolizei bei diesen 
Flüchtlingen Kriterien an, welche die Flüchtlingspolitik der 1930er- und 
1940er-Jahre gekennzeichnet hatten, das Argument der «Überfremdung» 
inbegriffen.410 Skeptisch zeigte man sich ebenfalls gegenüber Chilenen, die 
1973 nach dem Sturz Salvatore Allendes um Asyl baten. Erst der Druck der 
Zivilgesellschaft brachte die Regierung dazu, das Kontingent von den ge-
planten 200 auf schliesslich 1600 Personen zu erhöhen. Die schweizerische 
Flüchtlingspolitik in der Ära des Kalten Krieges stand zwar im Zeichen 
des Humanitarismus. Dieser verlief jedoch entlang der Grenzen des west-
lichen Antikommunismus und verlor – jedenfalls bis Mitte der 1950er-Jah-
re – die antijüdische Fixierung nicht, die seit der Zwischenkriegszeit do
minierte.



303 15

Tibeter auf dem Rütli am Vier-
waldstättersee, 1964. Am 
29. März 1963 hatte der Bun-
desrat die Aufnahme von  
tausend tibetischen Flüchtlin-
gen bewilligt, die nach der  
gewaltsamen Niederschlagung 
des Volksaufstands gegen  
die chinesische Unterdrückung 
1959 nach Indien und Nepal 
geflüchtet waren. Die tibeti-

sche Diaspora wuchs bis 1984 
auf 1700 Personen an. Die 
Identifikation der Schweizer 
mit dem «kleinen Bergvolk», 
das sich dem kommunistisch 
regierten China widersetzte, 
war gross, entsprechend herz-
lich gestaltete sich der Emp-
fang der Tibeter in der Schweiz.
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Existenz im Schatten des Bruchs

Ungarn, Tibeter, Tschechen, Slowaken, später auch Polen und vietnamesi-
sche Boat-People hoben sich von anderen Migrantinnen und Migranten ih-
rer Zeit durch die Tatsache ab, dass sie weder den Zeitpunkt noch die Dauer 
ihrer Abwesenheit vom Heimatland selbst bestimmen konnten. Als Exilan-
tinnen und Exilanten lebten sie eine Existenz im Schatten des Bruchs. Vie-
le blieben in der Schweiz. Zahlreiche Beispiele zeigen, dass sie ihrem Her-
kunftsland dennoch verbunden blieben.

Ganden Tethong zum Beispiel, Tochter der ersten Hauseltern und 
Erzieher im tibetischen Haus des Trogener Pestalozzidorfes, engagiert sich 
bis heute als Anwältin für die tibetische Exilgemeinde in der Schweiz. Sie 
amtete als Präsidentin und Vorstandsmitglied des Vereins Tibeter Jugend in 
Europa, trat der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft sowie 
dem Tibet Justice Center bei, in dem Juristen aus aller Welt sich für Tibet 
einsetzen. Ihr Bruder, ebenfalls in Trogen aufgewachsen, engagiert sich bei 
Greenpeace, den Grünen und für die weltweite tibetische Diaspora.

Andreas Herzcog verband seine beruflichen Aspirationen als 
Raum- und Verkehrsplaner mit einem politischen Engagement zunächst bei 
den Progressiven Organisationen der Schweiz (POCH), dann bei der Sozial-
demokratischen Partei (SP). Er verfolgte die Ereignisse in Ungarn nach dem 
Zusammenbruch des Sozialismus von fern und betonte seine Distanz zur 
alten Heimat. «Als Politiker mit Schweizer Wurzeln konnte ich nicht sagen, 
ich sei eidgenössischer Parlamentarier, aber eigentlich doch eher Ungar.» 
Dennoch: «Gefühlsmässig blieb der Bezug zu Ungarn, zur Sprache, Litera-
tur, Kultur und zu Budapest» stark.411

Thiêng Ly-Dinh, Ende der 1970er-Jahre aus Südvietnam geflohen, 
hielt sich und die Familie mit Aushilfsarbeiten über Wasser, bis sie Anfang 
1992 eine Anstellung beim Schweizerischen Roten Kreuz bekam. Dort be-
treute sie Flüchtlinge und kümmerte sich besonders um Menschen südost
asiatischer Herkunft. Berufsbegleitend studierte sie Sozialarbeit an der 
Fachhochschule. Ihre Kinder sprechen, obwohl in der Schweiz aufgewach-
sen und zur Schule gegangen, auch vietnamesisch.

Die Flüchtlinge der Nachkriegsjahrzehnte, dies machen die Bei-
spiele deutlich, bewegten sich und bewegen sich bis heute in transnatio-
nalen Räumen. Sie haben ihre Heimat nicht vollständig zurückgelassen, 
sondern kulturelle, ökonomische, politische und manchmal persönliche 
Bindungen aufrechterhalten. Entsprechend gestalteten sie ihr soziales Um-
feld und ihre beruflichen Aspirationen, ihre kulturellen Neigungen und re-
ligiösen Praktiken.

Für Thiêng Ly-Dinh stellte die doppelte Zugehörigkeit zu Her-
kunfts- und Ankunftsgesellschaft eine Ressource dar: «Ich bin heute gemäss 
meinen Papieren Schweizer Bürgerin. In Wirklichkeit bin ich weder ganz 
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Schweizerin noch ganz Vietnamesin. Ich entwickelte mich in beiden Kul-
turen ein Gutteil meines Lebens und fühle mich in beiden verwurzelt.»412 
Kirchenrätin der vietnamesischen Pfarrei in Bern zu sein und gleichzeitig 
im schweizerischen katholischen Kirchenchor zu singen, stellte für sie kei-
nen Widerspruch dar. Ihr gelang es auch, den Bruch in ihrer Biografie in 
Bildungskapital zu verwandeln. Ihre Diplomarbeit an der Fachhochschule 
in Aarau handelte von der Integration vietnamesischer Migrantinnen in der 
Schweiz. Beruflich und privat engagierte sie sich im Flüchtlings-, Jugend- 
und Bildungssektor und konnte dabei ihre interkulturelle Kompetenz gel-
tend machen.

Nicht allen Flüchtlingen der Ära des Kalten Kriegs gelang das. 
Die Geschichten der geglückten Integration sind besser dokumentiert als 
die des Scheiterns. So oder so, in ihrer «alltäglichen Lebenswelt»413 – und 
manche, wie der Stadtplaner Andreas Herczog, der die Hardstrasse in Zü-
rich mitgestaltete, auch darüber hinaus – haben diese Menschen das Land 
geprägt. Wie andere Schweizerinnen und Schweizer auch.





307 16

16	 «Trente  
Glorieuses»? 
Hochkonjunktur 
und Überfrem-
dungsängste



30816

Die Süd-Nord-Migrationen der Wirtschafts- 
wunderjahre �������������������������������������������������������������� 309
Man hat Arbeitskräfte gerufen … �������������������������������310
… und es kamen Menschen����������������������������������������� 316
Deutungen in Wissenschaft und Populärkultur ��������� 318
Überfremdungsängste������������������������������������������������ 320
Selbstorganisation������������������������������������������������������ 323
«Integration» als «Assimilation» ������������������������������ 325
«Trente Glorieuses»?�������������������������������������������������� 327



309 16

Der Begriff der «Trente Glorieuses» umschreibt eine für die Zeitgenossin-
nen und Zeitgenossen beispiellose konjunkturelle Entwicklung Westeuro-
pas nach dem Zweiten Weltkrieg und bis zur Weltwirtschaftskrise Mitte der 
1970er-Jahre. Das Wirtschaftswachstum zog eine Nachfrage nach Arbeits-
kräften nach sich, die in vielen Ländern durch Männer und Frauen aus dem 
Ausland gedeckt wurde. Der «Gastarbeiter» – prototypisch als junger, männ-
licher Südländer – geriet zum Politikum, zum Untersuchungsgegenstand der 
Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften, zum Objekt von Solidarisie-
rungs- und Ausgrenzungskampagnen, er wurde in der Populärkultur besun-
gen, beschrieben und im Film und auf der Bühne in Szene gesetzt.

Die Mobilität von Arbeitskräften in diesem Zeitraum lässt sich 
durch die günstige Wirtschaftskonjunktur allein nicht erklären. Arbeits-
migrationen folgten einerseits der Logik verflochtener und expandierender 
Märkte. Andererseits regulierten staatliche Rahmenbedingungen Arbeits-
migrationen wie nie zuvor. Diese waren von aussen- und innenpolitischen 
Interessen gelenkt, in die allmählich auch humanitäre und sozialpolitische 
Erwägungen einflossen. In dieser Hinsicht wich die Schweiz, deren Wirt-
schaft 1945 unter anderen Bedingungen gestartet war als die der kriegsver-
sehrten Nachbarländer, erstaunlich wenig von gesamteuropäischen Ent-
wicklungen ab.

Die Süd-Nord-Migrationen der Wirtschaftswunderjahre

Die Bevölkerung Westeuropas war in den meisten Ländern durch den Krieg 
stark dezimiert. Zudem verliessen auch nach dem Abflauen der kriegsbe-
dingten Um- und Rücksiedlungen viele Menschen Europa, sodass die Wan-
derungsbilanz erst in den 1960er-Jahren ausgeglichen war. Wurde Europa 
in der folgenden Dekade de facto zu einem Anziehungspunkt globaler 
Wanderungen, überwog in den Wirtschaftswunderjahren der 1950er- und 
1960er-Jahre die innereuropäische Migration. Auf etwa 15 Millionen wird 
der Umfang dieser Bewegungen für Anfang der 1970er-Jahre geschätzt.414

Einen starken Einfluss hatte auch der sich zuspitzende Ost-West-
Konflikt. Das europäische Arbeitskräftepotenzial für die boomenden Na-
tionalökonomien des Nordens und Westens reduzierte sich angesichts der 
Blockpolitik auf die Mittelmeerländer. Es entwickelte sich ein europäisches 
Wanderungssystem von Süd nach Nord. Frauen und Männer aus Italien, 
Portugal und Spanien, Griechenland und der Türkei migrierten nach Nord-
westeuropa, um dort für kürzere oder längere Zeit zu arbeiten. Während die 
ehemaligen Kolonialmächte, allen voran Grossbritannien, aber auch Belgi-
en, die Niederlande und Frankreich, den Arbeitskräftebedarf zum Teil aus 
den früheren Kolonien deckten, bezog die Schweiz das Gros der so genann-
ten Gastarbeiter aus Italien.
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Das politische Instrument der Gastarbeitermigration nach 1945 waren zwi-
schenstaatliche, bilaterale Anwerbevereinbarungen. In den Wirtschafts-
wunderjahren war diese Art von Staatsverträgen in ganz Europa sehr er-
folgreich. Sie kamen Steuerungs- und Kontrollinteressen der beteiligten 
Staaten entgegen. Die Ausgangsländer waren darauf bedacht, die struktu-
rellen Bedingungen einer Arbeitsemigration auf Zeit zu verbessern. Sie hat-
ten Interesse an starken Bindungen der Migranten zum Herkunftsland, um 
den Rückfluss von Ressourcen in Form von Geld und Bildung zu sichern. 
Die Empfängerländer zielten auf die Rekrutierung von Arbeitskräften mit 
befristeten Verträgen in Perioden der wirtschaftlichen Hausse. Sie konnten 
in Phasen der Stagnation wieder zurückgeschickt werden, um so den Ar-
beitsmarkt zu entlasten. 

Für die Empfängerländer war es daher entscheidend, die Kontrol-
le über die Anzahl, Qualifikation und Aufenthaltsdauer der ausländischen 
Arbeitnehmerschaft zu behalten. Deshalb unterschieden sie strikt zwischen 
einer gewünschten, aber befristeten ökonomischen und einer aus so genann-
ten Überfremdungsgründen als problematisch angesehenen politischen und 
sozialen Integration. Die Schweiz war hier paradigmatisch: Stand Ende 
des 19. Jahrhunderts – in der Ära der proletarischen Massenwanderungen 
– noch die Einbürgerung als Instrument gegen eine befürchtete «Überfrem-
dung» zur Debatte, verschärfte der Kleinstaat nach dem Zweiten Weltkrieg 
parallel zur Etablierung des Gastarbeitermodells die Kriterien für Nieder-
lassung und Einbürgerung.

Das Ende der Hochkonjunktur war für die europäische Migrati-
onsgeschichte ein Einschnitt. Die Ölkrise von 1973 führte weltweit zur Re-
zession, die von Massenentlassungen und steigender Arbeitslosigkeit beglei-
tet war. Als «Konjunkturpuffer» eingesetzt, betraf der Arbeitskräfteabbau 
die ausländischen Arbeitskräfte als Erste. Die Arbeitslosigkeit wurde in die 
Länder des europäischen Südens zurückexportiert. Ende der 1980er-Jahre 
verlor das skizzierte binneneuropäische Wanderungssystem vollends an Be-
deutung. Grund dafür waren das Ende des Kalten Krieges und die Öffnung 
nach Ost- und Mitteleuropa, mit der sich nicht nur neue Absatzmärkte für 
Waren, sondern auch neue Rekrutierungsfelder für billige Arbeitskräfte auf-
taten. Die globale Mobilität von Menschen, Waren und Wissen nahm zu, 
ebenfalls die Zahl der Flucht- und irregulären Migrationen aus verschiede-
nen Teilen der Welt.

Man hat Arbeitskräfte gerufen …

Die Vorhersagen zur Entwicklung der schweizerischen Nachkriegswirt-
schaft waren zunächst pessimistisch. Gestützt auf Berichte der Bundes-
behörden, besonders des Bundesamts für Industrie, Gewerbe und Arbeit 
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Italienische Arbeiterinnen bei 
der Einreise in Chiasso, um 
1950. Die Migros hatte bereits 
1946 alleinstehende junge 
Frauen aus Italien für eine Sai-
son angeworben. Im Juni 1948 
folgte angesichts des Arbeits-
kräftemangels das Abkommen 

mit Italien. Kernelement des 
sich etablierenden Gastarbei-
termodells war das Saisonnier-
statut, das ausländischen 
Arbeitskräften lediglich tem-
poräre Aufenthalte erlaubte.
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(BIGA), befürchtete der Bundesrat nach Kriegsende eine Wiederholung des 
Krisenszenarios, das sich am Ende des Ersten Weltkriegs abgespielt hatte. 
Doch erwiesen sich solche Befürchtungen als unbegründet. Unternehmen 
in den Leitsektoren der Wirtschaft sagten schon bald einen Arbeitskräfte-
mangel voraus. Denn die Schweiz hatte ihre industriellen Infrastrukturen 
nur langsam erneuert und automatisiert und war daher noch verhältnismäs-
sig lange auf viele Arbeitskräfte angewiesen, um das Produktionsniveau zu 
halten oder sogar zu steigern. Entschieden, im Inneren am bürgerlichen Fa-
milienmodell und der darin angelegten Arbeitsteilung zwischen Männern 
und Frauen nicht zu rütteln, begaben sich Politik und Wirtschaft auf die Su-
che nach geeigneten Arbeitskräften im Ausland. Als der Versuch scheiter-
te, entsprechende Abkommen mit den Besatzungsmächten im westlichen 
Deutschland und mit Österreich abzuschliessen, konzentrierten sich die Be-
mühungen der Schweiz auf Italien.

Innenpolitisch galt es zunächst, die gesetzlichen Grundlagen zur 
Regulierung der Anwesenheit von Ausländern anzupassen, in erster Li-
nie das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer 
(ANAG) von 1931. Es basierte auf der deutlichen Unterscheidung zwischen 
zwei Bewilligungskategorien, jener des befristeten Aufenthalts und jener der 
Niederlassung. Den Kantonen wurden angesichts des sich abzeichnenden 
Arbeitskräftemangels mit der Teilrevision des ANAG vom Oktober 1948 
Kompetenzen in der Erteilung von temporären Aufenthaltsgenehmigungen 
für ausländische Arbeitskräfte zugesprochen. Eine dauerhafte Niederlas-
sung sollte dagegen, so die gebetsmühlenartig wiederholte Formulierung, 
aus Überfremdungsgründen die Ausnahme bleiben. Für sie blieben die eid-
genössischen Behörden zuständig.

Unter den Bedingungen dieser Neuverteilung von Aufgaben zwi-
schen Bund und Kantonen bildete sich das so genannte Gastarbeitermodell 
heraus. Kernelement war das Saisonnierstatut, das Arbeiterinnen und Ar-
beiter aus dem Ausland zwang, nach Ablauf des Arbeitsvertrags – am Ende 
der Saison – wieder auszureisen. Das System erlaubte es, dem ausgetrock-
neten Arbeitsmarkt Temporärkräfte zuzuführen, ohne sich um einen dauer-
haften Verbleib dieser Menschen sorgen zu müssen.

Eine erste Konkretisierung erfuhr die Arbeitsmarkt- und Migra-
tionspolitik durch ein Abkommen mit Italien, das im Juni 1948 abgeschlos-
sen wurde, nachdem Schweizer Unternehmer bereits unmittelbar nach dem 
Krieg begonnen hatten, ungelernte Arbeitskräfte zu rekrutieren, zum Bei-
spiel im agrarisch geprägten Trentino. Hier startete die Migros 1946 eine An-
werbekampagne, die so genannte Trentiner Aktion. Alleinstehende junge 
Frauen sollten für eine Saison in der Schweiz als Dienstmädchen arbeiten 
und auf diese Weise die Schweizer Hausfrauen entlasten und gleichzeitig 
ihre eigenen Familien unterstützen. 1962 erfolgte ein Abkommen mit Spa-
nien, mit dem die Schweiz ihre Abhängigkeit von Italien verringern wollte, 



313 16

aus dem über längere Zeiträume mehr als die Hälfte der ausländischen Er-
werbstätigen in der Schweiz stammte. Mit der Zeit differenzierte sich die 
ausländische Community aus. Das zeigt ein Blick auf die Herkunftsstruk-
tur der niedergelassenen ausländischen Bevölkerung: Befanden sich 1950 in 
nennenswerter Anzahl nur Menschen aus Italien (49 Prozent), Deutschland 
(20 Prozent), Frankreich (10 Prozent) und Österreich im Land, stellten 1980 
Spanien (11 Prozent), die Türkei (4 Prozent) und Jugoslawien (6 Prozent) 
weitere Kontingente.415

Das auf temporäre Anwesenheit ausländischer Arbeitskräfte an-
gelegte Modell der Migrationsregulierung kam den Arbeitgebern zunächst 
entgegen. Sie hatten ein Interesse daran, ausländische Arbeitskräfte – Män-
ner wie Frauen – gezielt zu rekrutieren und nach den Bedingungen und Be-
dürfnissen des Schweizer Arbeitsmarkts zu beschäftigen. Das Unternehmen 
Tissot etwa passte die Zahl der ausländischen Beschäftigten von Jahr zu Jahr 
an die Bedürfnisstruktur der Branche an. Weiblichen Arbeitskräften kam 
punktuell eine enorme Bedeutung zu, etwa als es Mitte der 1950er-Jahre 
darum ging, nach der Einführung von halb automatischen Produktions
maschinen die qualifizierten Arbeiter durch billigere Hilfsarbeiterinnen zu 
ersetzen. Ebenso kurzfristig wurde auch entlassen, wenn die Produktions-
raten sanken. Viele Arbeitsmigrantinnen der Uhrenindustrie wechselten 
mehrfach den Arbeitgeber.

In den 1960er-Jahren erwies sich das auf kurzfristige Anwerbung 
und Rückkehr ausgelegte Rekrutierungssystem als nicht mehr zielführend. 
Die Unternehmen beklagten die Reibungsverluste, die dadurch entstan-
den, dass Saisonniers immer wieder neu mit den Gegebenheiten vor Ort 
und den betrieblichen Abläufen bekannt gemacht werden mussten. Auch 
verlor die Schweiz mit dem Aufschwung in den umliegenden Ländern als 
attraktiver Arbeitsmarkt an Bedeutung. Unter dem Druck der Entstehung 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der damit etablier-
ten Arbeitnehmerfreizügigkeit unterzeichnete die Schweiz 1964 ein revidier-
tes Anwerbeabkommen mit Italien. Jetzt verbesserten sich die Aufenthalts-
bedingungen von Arbeitsmigranten markant. Fortan war es möglich, nach 
mehreren aufeinanderfolgenden Jahren als Saisonarbeiter einen Status als 
Jahresaufenthalter zu erlangen. Nach fünfjähriger Anwesenheit als Jahres-
aufenthalter hatten Zuwanderer schliesslich Anrecht auf eine unbefristete 
Niederlassungsbewilligung. Eingeschlagen wurde damit eine Politik der Sta-
bilisierung des Arbeitsaufenthalts mit der Perspektive, Ausländerinnen und 
Ausländer längerfristig zu integrieren

Die quantitative Dimension der Immigrationen in der Hochkon-
junktur war enorm. Betrug der Ausländeranteil 1950 noch kaum mehr als 
6 Prozent der Wohnbevölkerung, stieg er 1960 bereits auf über 10 und 1970 
auf über 17 Prozent, bevor die Zahlen, bedingt durch die Weltwirtschafts-
krise und so genannte plafondierende Massnahmen, wieder sanken.416 Aus 
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Brief von Bundesrat Hans 
Schaffner an Max Holzer,  
Direktor des Bundesamtes für 
Industrie, Gewerbe und Arbeit, 
13. August 1964. Am 10. August 
1964 hatten Italien und die 

Schweiz das seit 1948 gelten-
de Vertragswerk durch ein 
neues Abkommen ersetzt, das 
die soziale Absicherung der 
ausländischen Arbeitskräfte in 
der Schweiz verbesserte und 
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dem Rotationsprinzip ein weit-
gehendes Ende setzte. Es  
sah auch den Familiennachzug 
unter bestimmten Bedingun-
gen vor. In der schweizerischen 
Öffentlichkeit war das Abkom-

men umstritten. Vollständiges 
Dokument: Diplomatische  
Dokumente der Schweiz,  
dodis.ch/30798.
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manchen Branchen waren die ausländischen Arbeitskräfte nicht wegzu-
denken. Im Baugewerbe etwa lag der Anteil 1960 bei fünfzig Prozent.417 Die 
Erwerbsquote der Migranten lag weit über derjenigen der Einheimischen, 
was unter den Bedingungen eines restriktiven Familiennachzugs nicht zu-
letzt mit der höheren Erwerbsquote ausländischer Frauen zusammenhing.418 
Frauen stellten in den ersten Jahren der Hochkonjunktur – entgegen dem 
männlich konnotierten Bild des Gastarbeiters – rund die Hälfte der auslän-
dischen Bevölkerung. Die relativ gut untersuchte italienische Arbeitsmigra-
tion zählte zu einem Drittel Frauen. Sie arbeiteten überwiegend in der Tex-
til-, Uhren- und Lederindustrie, in Pflege- und Reinigungsberufen sowie im 
Gastronomiebereich und in der Hotellerie.

… und es kamen Menschen

An der Frage der Geschlechter- und Familienbeziehungen unter den Be-
dingungen von Migration entzündeten sich auch Debatten über die Men-
schen(un)würdigkeit einer schweizerischen Migrationspolitik, die bis Mitte 
der 1960er-Jahre auf der kurzzeitigen Anwesenheit ständig wechselnder Ar-
beitskräfte aufbaute. Das Saisonnierstatut sah eine begrenzte Aufenthalts-
dauer für Arbeitsmigranten vor, die nach Ablauf einer in der Regel neun-
monatigen «Saison» wieder ausreisen mussten, ohne zu wissen, ob sie im 
kommenden Jahr wieder angestellt würden. Die ständige Auswechslung 
der Arbeitskräfte, auch «Rotationspolitik» genannt, sollte den temporären 
Charakter des Arbeitsaufenthalts in der Schweiz unterstreichen und verhin-
dern, dass die Migranten hier Wurzeln schlugen. 

Ex-Saisonnier Bruno Cannellotto, der 1957 als junger Mann aus 
einem Dorf in der Nähe von Triest in die Schweiz kam, berichtet in einem 
Interview über die periodisch wiederkehrende Rückkehr nach Italien. Er 
habe «immer alles eingepackt», als er abreiste. «Erst etwa drei Wochen 
vor der nächsten Saison hast du den neuen Vertrag bekommen. Und wenn 
nicht …»419 Die sozialen Kosten einer solchen Politik waren für die Betrof-
fenen hoch. Die meisten Arbeiter lebten in Barackendörfern, teilten sich 
winzige und überteuerte Unterkünfte mit anderen Gastarbeitern, immer in 
prekären hygienischen Verhältnissen und isoliert von der schweizerischen 
Gesellschaft. «Viele aus meiner Generation», so erzählt Cannellotto, «kön-
nen alles, was es auf dem Bau gibt, perfekt auf Deutsch benennen. Aber in 
der Apotheke, oder wenn sie ihre Kinder in die Schule begleiten mussten, 
fehlten ihnen die Worte.»

Für Saisonniers galt das Verbot des Familiennachzugs. Nichter-
werbstätige Ehefrauen sollten in der Heimat bleiben. Die oft monatelan-
ge Trennung war für beide Seiten qualvoll und konnte nur durch teure und 
strapaziöse Heimatbesuche hin und wieder aufgebrochen werden. Die 
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«Voglio restare con il mio 
Papà!», Filmstill aus «Lo stagio-
nale» von Alvaro Bizzarri, 1972. 
Die Szene, eine Demonstration 
für die Abschaffung des Sai-
sonnierstatuts, thematisiert die 
schwierige Situation, die das 

Verbot des Familiennachzugs 
für Saisonniers schuf. Die Zahl 
der damals illegal in der 
Schweiz lebenden Kinder wird 
auf 15 000 geschätzt.
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Schweizerischen Bundesbahnen liessen zu Weihnachten Sonderzüge über 
Mailand nach Süditalien rollen. In bestimmten Situationen war eine er-
werbsbedingte Trennung keine Option: Wenn man sich keine zweite Woh-
nung leisten konnte, wenn der zurückgebliebene Partner krank oder im 
Heimatdorf ausgegrenzt wurde, wenn beide eine Arbeit in der Fremde an-
nehmen mussten, wenn die Beziehung einer dauerhaften Trennung nicht 
standhielt. Was blieb, war der irreguläre Aufenthalt in der Schweiz.

Das Problem verschärfte sich, wenn Kinder im Spiel waren. Auf 
15 000 schätzte die italienische Soziologin Delia Castelnuovo Frigessi in ei-
ner 1977 veröffentlichten Studie die Zahl der illegal in der Schweiz leben-
den Kinder von Saisonniers.420 Dazu kamen zahllose auseinandergerissene 
Familien, deren Kinder bei Verwandten oder Bekannten aufwuchsen oder 
in italienischen Internaten in Grenznähe untergebracht wurden. Die quan-
titativen Dimensionen dieser auf Trennung oder Verstecken basierenden 
Existenzen lassen sich kaum präzise erfassen. Die psychischen und sozialen 
Folgen einer Kindheit in der Illegalität sind jedoch unbestreitbar.421 Sie wur-
den seit den 1970er-Jahren problematisiert. Franco Brusatis Spielfilm «Pane 
e cioccolata», der 1974 auf die Leinwand kam und an der Berlinale ausge-
zeichnet wurde, griff das Thema am Beispiel eines kleinen Jungen auf. Als 
Sohn einer griechischen Exilantin musste dieser tagsüber in der Wohnung 
bleiben und sich, sobald es an der Tür klingelte, im Schrank verstecken.

Italienische Beratungsstellen in der Schweiz machten sich zum 
Anwalt der so bezeichneten versteckten oder verbotenen Kinder. Auch ver-
schiedene karitative und Kinderschutzorganisationen und schliesslich das 
Schweizerische Komitee für UNICEF machten auf die Situation aufmerk-
sam. Gemeinsam mit Pro Juventute, Pro Familia und dem Kinderschutz-
bund gab man 1992 eine umfassende Broschüre zum Thema heraus.422 Gelöst 
wurde das Problem jedoch erst durch die Abschaffung des Saisonnierstatuts 
1999 im Rahmen der bilateralen Verträge.

Deutungen in Wissenschaft und Populärkultur

Die zeitgenössischen Gesellschaftswissenschaften boten Rationalisierun-
gen an, um die sich rasch verändernde Zusammensetzung der Bevölkerung, 
insbesondere in städtisch-industriellen Ballungszentren, zu beschreiben 
und zu erklären. Sie zirkulierten international und flossen in migrationspo-
litische Überlegungen ein. Eine der einflussreichsten Theorien der Zeit war 
das Push-and-Pull-Modell der Migration. Das Modell wurde herbeigezogen, 
um Migrationen aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht zu erklären. Der 
massgebliche Text, «A Theory of Migration», stammte von Everett S. Lee 
und erschien 1966 in der amerikanischen Fachzeitschrift «Demography».423 
Lee ging davon aus, dass der Mensch als Wirtschaftssubjekt bei jeder 
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Entscheidung rational auf Nutzenmaximierung aus sei. Das Migrationsge-
schehen wurde auf individuelle Optimierungsentscheidungen zurückge-
führt: Menschen, so die Annahme, migrieren, weil sie sich ein besseres Aus-
kommen erhoffen. Auch der Schweizer Ökonom und Migrationsforscher 
Thomas Straubhaar, der seit 1992 in Hamburg lehrte, vertrat einen Ansatz, 
der auf die rationale Entscheidung des Individuums abhob.424 Als Push-Fak-
toren der Migration galten Bedingungen im Herkunftsland wie Arbeits-
markt-, Sicherheits- und Bedrohungssituationen, Mangel an Lebensqualität 
und anderes mehr. Pull-Faktoren waren Bedingungen im Ankunftsland, die 
eine Verbesserung der Einkommens- und Lebenssituation versprachen. Aus 
der Makroperspektive der Ökonomen der Zeit stellte sich Migration als ein 
quasi-natürlicher Ausgleichsprozess dar, von dem die Abgangs- und Aufent-
haltsländer in jeweils anderer Weise profitierten.

International einflussreich waren auch Forschungen des amerika-
nischen Soziologen Paul Siu aus den 1950er-Jahren.425 Als Sohn chinesischer 
Einwanderer in die Vereinigten Staaten beschrieb Siu die soziale Realität 
seiner Familie und Herkunftsgemeinschaft und generierte daraus den Ty-
pus des «sojourner» (deutsch: Gastarbeiter). Der Wäschereibetrieb seines 
Vaters in Chicago, geführt von Chinesen in einem chinesischen Viertel und 
überwiegend benutzt von Chinesen, wurde in Sius Studie zum Paradigma 
einer nach innen homogenen und nach aussen isolierten Gastarbeiter-Le-
benswelt. Hier herrschte ein spezifisches Verhältnis zur Arbeit vor, in dem es 
darum ging, die Aufgaben möglichst gut und schnell zu erledigen, um rasch 
und erfolgreich nach Hause zurückkehren zu können. Der Gastarbeiter 
bleibt in Sius Darstellung isoliert und pflegt auch im Ankunftsland haupt-
sächlich Kontakte zu Landsleuten.

Nicht nur in das sozialwissenschaftliche Denken, sondern auch in 
die Populärkultur der Zeit floss der skizzierte Typus des Gastarbeiters ein. 
Im Schlager «Griechischer Wein» versetzt sich der 2014 im Thurgau verstor-
bene Sänger Udo Jürgens in einen griechischen Arbeitsmigranten. Das Lied 
wurde 1975 im deutschsprachigen Raum zur am häufigsten verkauften Sing-
le. Es legte dem Gastarbeiter die Worte in den Mund: «[…] und wenn ich 
dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim.» Der 
Song fährt fort: «Irgendwann geht er zurück / und das Ersparte genügt zu 
Hause für ein kleines Glück / und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier 
war.» Die Arbeiter Südeuropas, so die zugrunde liegende Vorstellung, waren 
«Gäste» auf Zeit. Ihr Referenzpunkt war die «alte» Heimat, den Einheimi-
schen blieben sie fremd.

Der jüdische Philosoph und Kommunikationswissenschaftler 
Vilém Flusser (1920–1991), der einen grossen Teil seines Lebens im Exil 
verbrachte, schrieb Anfang der 1970er-Jahre einen kleinen Text mit dem 
Titel «Vom Gast zum Gastarbeiter». Darin argumentiert er, dass die mo-
derne Gesellschaft den «Gast», der in traditionalen Gesellschaften das 
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Ungewöhnliche, Fremde, Überraschende, Gottesähnliche repräsentierte, 
zugunsten des «Gastarbeiters» abgeschafft habe. Flusser rückt den Gastar-
beiter in die Nähe des Sklaven. Zwar gehe er «den Vertrag frei ein und […] 
nach Ablauf des Vertrages ist er frei, mit seinen Ersparnissen heimzukeh-
ren».426 Aber der Vertrag verschweige, «dass die Wohnverhältnisse, durch 
Vorurteile begrenzt und durch Spekulationen hochgetrieben, einen grossen 
Teil des Lohnes verschlingen. Dass die Lebenskosten des Gastlandes ein 
Vielfaches dessen sind, was sich der Gast vorstellt; […] dass, selbst wenn un-
ter Aufopferung von einigen Lebensjahren doch etwas erspart wird, diese 
Ersparnis auf Kosten der Entfremdung des Zurückkehrenden in der Heimat 
erkauft» werde.

Auch in der Schweiz solidarisierten sich kritische Zeitgeister mit 
den «Gastarbeitern» und kritisierten ihre Aufenthaltsbedingungen. Max 
Frisch zum Beispiel eröffnete 1965 die Interviewsammlung «Siamo Italia-
ni» mit dem vielfach zitierten Satz «Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es 
kommen Menschen».427 Franz Hohler stellte in seinem Text «Feindesland» 
noch vor wenigen Jahren einen Zusammenhang zwischen den versteckten 
Kindern «des sonnigen Südens» und gegenwärtigen Tendenzen der Illega-
lisierung der Kinder von Flüchtlingen und Sans-Papiers her: «Was für ein 
Leben im Schatten / für die Kinder des sonnigen Südens. / Vergeblich / ver-
suchten sie zu verstehen / warum es sie gar nicht geben durfte. / … / Die 
nächsten verbotenen Kinder / sind schon unterwegs / oder sind bereits 
da / mit falschen Papieren / und richtigen Herzen.»428 Trotz dieser intellek-
tuellen Interventionen fürchteten sich viele Menschen vor den Folgen der 
Massenzuwanderung. Sie waren empfänglich für Argumente, die kulturel-
le «Überfremdung», Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, Überbevölkerung 
und ökologische Katastrophe anmahnten.

Überfremdungsängste

Überfremdungsängste waren in der Schweiz nicht neu. Sie erhielten aller-
dings in den Jahren der Hochkonjunktur neuen Aufwind angesichts der ra-
schen Zuwachsraten und der zunehmenden Diversität der ausländischen 
Bevölkerung, die im Vergleich zu den ehedem überwiegend deutschsprachi-
gen oder norditalienischen Zuwanderern nun erst recht fremd erschien. In 
gewerkschaftlichen Kreisen wuchs die Angst vor Lohndumping. Schweizer 
Patrioten warnten in fremdenfeindlichen Hetzkampagnen vor «kultureller 
Überfremdung», vor allem durch «Südländer», mit denen man pauschal 
korruptes und gewaltbereites Verhalten, sexuelle Eskapaden und Vettern-
wirtschaft assoziierte. Während die offizielle Regierungspolitik sich seit Mit-
te der 1960er-Jahre dem Druck der internationalen Entwicklungen und den 
Imperativen der Wirtschaft beugte und sich um eine dauerhafte Integration 
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Abstimmungsplakat für die  
so genannte Schwarzen-
bach-Initiative, 1970. Die Initia-
tive der Nationalen Aktion  
mit James Schwarzenbach als 
Protagonisten wollte die Aus-
länderquote auf zehn Prozent 
beschränken und hätte zur 
Ausweisung von Hunderttau-

senden Menschen geführt. Die 
Vorlage wurde 1970 mit 54 
Prozent Nein-Stimmen verwor-
fen. Das Wort «Überfremdung» 
blieb in den politischen Kampa-
gnen weiter präsent.
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der Ausländer bemühte, mahnten die Wortführer der Überfremdungsbewe-
gung die «Grenzen der Assimilationskraft der Schweiz» an und deuteten 
wirtschafts- und konjunkturpolitische Massnahmen im Lichte existenzieller 
identitärer Fragen.429

Zunehmend nutzten die Überfremdungsgegner politische Kanä-
le, um ihre Forderungen durchzusetzen.430 1961 gründete der Zürcher Fritz 
Meier in Winterthur die Nationale Aktion gegen die Überfremdung von 
Volk und Heimat (NA), 1963 folgte die Partei gegen die Überfremdung 
durch Südländer. Damit entstanden Kristallisationspunkte für Mobilisie-
rungskräfte von rechts, die gegen die Einwanderung Front machten. Euro-
paweit wurde die Schweiz zu einem «Vorreiter einer politisch organisierten 
Xenophobie».431 1967 gelang es James Schwarzenbach, Sohn einer Indus
triellenfamilie aus Zürich und vehementer Verfechter einer unabhängigen 
und eigenständigen Schweiz, in den Nationalrat gewählt zu werden. Er 
stiess die so genannte zweite Überfremdungsinitiative an – die erste, von 
den Zürcher Demokraten eingereichte, war im März 1968 zurückgezogen 
worden –, deren Abstimmungskampf im Frühjahr 1970 die Wählerschaft 
zutiefst polarisierte. Ein solches Klima ermöglichte auch handfeste rassisti-
sche Gewalt: Am 20. März 1970 wurde der italienische Dachdecker Alfredo 
Zardini in Zürich in einem Restaurant zu Tode geprügelt, keiner der Anwe-
senden kam ihm zu Hilfe. Der Täter war ein Aktivist der Bewegung gegen 
die «Überfremdung».432

Rechte Sammelbewegungen wie die NA, die Zürcher Demokra-
ten und die Republikanische Bewegung riefen zwischen 1965 und 1974 ins-
gesamt fünf Volksbegehren ins Leben, die eine radikale Reduzierung und 
Plafonierung der Zuwanderung, eine Beschneidung der Rechte von Aus-
ländern und einen Inländervorrang einforderten. Vier der Vorlagen kamen 
zur Abstimmung, alle wurden abgelehnt, manche allerdings nur knapp. Vor 
allem die Schwarzenbach-Initiative mobilisierte die Befürworter einer strik-
ten Zuwanderungsbegrenzung. Drei Viertel aller Stimmberechtigten – da-
mals wählten und stimmten die Frauen noch nicht mit – gingen am 7. Juni 
1970 an die Urne: eine Rekordbeteiligung, die auf einen emotional geführten 
Abstimmungskampf reagierte, an dem sich aufseiten der Gegner Gewerk-
schaften, Parteien, Kirchen und Medien beteiligten. Mit einer nicht eben 
komfortablen Mehrheit von 54 Prozent fiel die Vorlage durch.

Die Regierung reagierte jedoch bereits während der Kampagne auf 
die Forderungen der Überfremdungsbewegung. Im März 1970 beschloss sie 
eine generelle Begrenzung bei der erwerbsbedingten Neuzuwanderung.433 
1986 trat dann die «Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Auslän-
der» (BVO) in Kraft, die eine Globalplafonierung der Aufenthaltsbewilli-
gungen festlegte und dem Bund gegenüber den Kantonen und gegenüber 
den Arbeitgebern grössere Steuerungsmöglichkeiten an die Hand gab. Die 
interventionistische Arbeitsmarktpolitik ab den 1970er-Jahren, gemeinsam 
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mit der konjunkturellen Baisse in Zeiten der Ölkrise, hatte einen Abbau der 
ausländischen Arbeitskräfte zur Folge, der die «Ausländerfrage» vorüberge-
hend in den Hintergrund der Problemwahrnehmung rücken liess, bevor sie 
in den 1980er-Jahren in anderer Gestalt wiederauftauchte.434

Selbstorganisation

Die Lebensbedingungen von Migrantinnen und Migranten der Hochkon-
junktur waren schwierig, besonders für jene, die als Saisonniers kamen. Die 
Situation verbesserte sich nur allmählich und unter dem wachsenden Druck 
der Kritik im In- und Ausland. Die Betroffenen erduldeten die Diskriminie-
rungen nicht ohne Widerspruch. Migrantinnen und Migranten traten für 
ihre Interessen ein und bildeten Kollektive. Wie schon früher im 20. Jahr-
hundert geschah dies entlang nationaler Zugehörigkeiten. Migrantische 
Organisationen begannen sich aber auch untereinander zu vernetzen und 
bildeten Allianzen mit anderen gesellschaftlichen Gruppierungen, mit pro-
gressiven Teilen der Gewerkschaften etwa, mit Kinderschutzorganisationen 
und mit Selbsthilfeeinrichtungen der Neuen Frauenbewegung.

Die 1943 gegründete Federazione delle Colonie Libere Italiane in 
Svizzera (FCLIS) ermöglichte eine lockere Kooperation von Vereinen und 
Institutionen, die sich während des Kriegs politisch engagierten, nach dem 
Ende der faschistischen Ära dann aber verstärkt soziale und kulturelle Funk-
tionen für die italienische Migranten-Community übernahmen. Die FCLIS 
organisierte 1970 in Luzern gemeinsam mit dem linkskatholischen Bund 
christlicher Gastarbeitervereine einen Kongress, bei dem es unter anderem 
um die Rechte und die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Italienerinnen und Italiener in der Schweiz ging. Italienervereinigungen 
mit rund 100 000 Mitgliedern waren hier durch Delegierte vertreten.435

Zu einem Vermittlungsort kultureller und kulinarischer Italianità 
wurde die bis heute existierende Società Cooperativa di Zurigo, genannt 
Coopi, die in der Zeit des Faschismus ein Zentrum der politischen Emigra-
tion aus Italien gewesen war. Auch die Casa d’Italia di Berna, 1937 mit Un-
terstützung des faschistischen italienischen Staats gegründet, wurde nach 
dem Krieg zu einem Treffpunkt für italienische Arbeiterinnen und Arbeiter. 
Sie bot neben erschwinglichem Essen die Möglichkeit für Versammlungen, 
Sprachunterricht und Beratung. Schliesslich war auch die Katholische Kir-
che wichtig für Migrantinnen und Migranten, besonders aus den katholi-
schen Gegenden Südeuropas. Die Missione Cattolica Italiana war in vielen 
grösseren und kleineren Städten eine Anlaufstelle.

Sarah Baumann hat anhand der italienischen Zuwanderung in 
der Nachkriegszeit die Rolle von Frauen in migrantischen Organisatio-
nen untersucht. Baumann korrigiert dabei die verbreitete Vorstellung der 
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Sondernummer der «Emigrazi-
one italiana/Quaderni Emigra-
zione», 1970. Die Broschüre 
der Federazione delle Colonie 
Italiane in Svizzera (FCLIS) 
klärte auf: «Die Saisonniers – 
wer sie sind, wo sie arbeiten, 

wie sie leben». Zu diesem  
Zeitpunkt machten die Arbeits-
kräfte aus Italien in der 
Schweiz neunzig Prozent der 
Saisonniers aus.
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Gastarbeitermigration als einer Wanderung von jungen, ledigen Männern, 
und sie fordert zugleich das ebenso verbreitete Bild der Migrantin als der 
passiv mitreisenden und in erster Linie für die Familie zuständigen Ehefrau 
heraus. In der Schweizer Sektion der Unione Donne Italiane (UDI) enga-
gierten sich bereits seit 1945 Frauen für die «Interessen der Frau in der Ar-
beit, in der Gesellschaft und in der Familie».436

Nachdem die UDI, die der Kommunistischen Partei Italiens na-
hestand, durch äusseren Druck und innere Konflikte zerrieben worden 
war, wurde die FCLIS zum Kristallisationskern der gesellschaftspolitischen 
Aktivitäten von Arbeitsmigrantinnen. Konfrontiert mit der ausgesprochen 
prekären Situation der Rechtlosigkeit und materiellen Unsicherheit auslän-
discher Arbeitskräfte, die mit dem Rotationsmodell einherging, versuchten 
sie Gehör zu finden für die Probleme, auf die Männer und Frauen bei ih-
rer Ankunft in der Schweiz unweigerlich stiessen: die Frage des Familien-
nachzugs, das damit verbundene Problem der «verbotenen Kinder», den 
Wohnungsmarkt. Als sich in den 1960er-Jahren die Bedingungen für eine 
dauerhafte Niederlassung und den Nachzug der Familien verbesserten, kam 
es vielen migrantischen Organisationen zu, durch Beratung und Informati-
on zu vermitteln zwischen den Bedürfnissen der Neuankömmlinge und den 
Anpassungserwartungen der Ankunftsgesellschaft, die nun umso mehr ge-
stellt wurden.

Die Selbstorganisation von migrantischen Frauen bezog sich aber 
nicht nur auf Fragen, die mit ihrer Funktion als sorgende Hausfrauen, un-
terstützende Ehegattinnen und erziehende Mütter einhergingen. Hinzu ka-
men gesellschafts- und frauenpolitische Gesichtspunkte wie das Recht auf 
Bildung, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch den Ausbau des 
Betreuungsangebots für Kinder, Mutterschutz und Lohngleichheit. In die-
sen Punkten trafen sich die Anliegen der Migrantinnenorganisationen mit 
denen der Anfang der 1970er-Jahre entstandenen Neuen Frauenbewegung. 
Eine punktuelle Zusammenarbeit ergab sich, ohne dass die Interessen voll-
ständig in Einklang zu bringen waren. Innerhalb der Neuen Frauenbewegung 
blieben die spezifischen Anliegen von Migrantinnen lange marginal. Erst die 
theoretische Auseinandersetzung mit der Verschränkung unterschiedlicher 
Diskriminierungskategorien wie soziale Herkunft, Geschlecht und Ethnie 
(class, gender, race), unter dem Stichwort «Intersektionalität» diskutiert, 
eröffnete Feministinnen die Möglichkeit, die Interessen von Migrantinnen 
mit Gleichheitsforderungen von Frauen systematisch zu verknüpfen.

«Integration» als «Assimilation»

Migrantische Selbstorganisation stellte – und stellt bis heute – eine Her-
ausforderung für die schweizerische Gesellschaft dar. Die Organisationen 



32616

von Zuwanderern – Frauen und Männern – stärkten die migrantische Com-
munity, indem sie ihr Ressourcen zur Verfügung stellten: Räumlichkeiten, 
Wissen oder materielle Unterstützung. Sie boten Neuankömmlingen eine 
Anlaufstelle und banden sie in bestehende Netzwerke ein, die sich mit Stol-
persteinen der Migration befassten und entsprechende Angebote machten. 
Den Behörden kamen solche Problemlösungen entgegen. Gleichzeitig je-
doch warnten sie vor Tendenzen der ethnischen Segregierung. Eine durch 
gesetzliche Verfügungen vielerorts begünstigte Absonderung und Verdich-
tung bestimmter ethnischer Gruppierungen, die in den grossen Städten 
Nordamerikas in Gestalt von Little Italy oder China Town schon im ausge-
henden 19. Jahrhundert zum Stadtbild gehörte, war für die Migrationspoli-
tik der Schweiz zu keinem Zeitpunkt ein denkbares Modell.

Das schon in der ersten Jahrhunderthälfte diskutierte Konzept 
der Assimilation gewann in den 1960er-Jahren erneut an Bedeutung. Dies 
geschah zu dem Zeitpunkt, als sich mit der Abschaffung des Rotationssys-
tems endgültig die Erkenntnis durchgesetzt hatte, dass die ausländischen 
Arbeiterinnen und Arbeiter keine «Gäste auf Zeit» waren, sondern zu ei-
nem Teil der Schweizer Gesellschaft wurden.437 Der Vorsteher der Berner 
Fremdenpolizei, Marc Virot, veröffentlichte vor diesem Hintergrund 1968 
den viel gelesenen Leitfaden «Vom Anderssein zur Assimilation. Merkma-
le zur Beurteilung der Assimilationsreife der Ausländer». Der Leitfaden 
sollte den Zuwanderungsbehörden ermöglichen, zwischen «assimilations-
bejahenden» und «assimilationsverneinenden» Kriterien zu unterscheiden 
und Niederlassung und Einbürgerung davon abhängig zu machen. Gefragt 
wurde beispielsweise, ob «der Ausländer» die Lokalsprache benutze, Kon-
takt mit Schweizern habe oder das Klima vertrage. Negativ wurde vermerkt, 
wenn er «die Festtage in seiner Heimat verbringt», «vor allem heimatliche 
Ware kauft» oder wenn er «in seiner Heimat beerdigt zu werden» wünscht.438 
Damit erhielt das Konzept der Assimilation eine auf den Lebensstil und das 
Verhalten der Ausländer gerichtete Ausdeutung.439

Unter Assimilation sei, so hielt die vom Bund einberufene Stu-
dienkommission für das Problem der ausländischen Arbeitskräfte bereits 
1964 fest, die «allmähliche Annäherung und Angleichung der Träger ei-
ner fremden Kultur an die Kultur der ansässigen Bevölkerung» zu verste-
hen.440 Die neue Maxime der offiziellen Migrationspolitik hiess nun nicht 
mehr Nichtintegration durch Rotation, sondern «Assimilation derjenigen 
Ausländer, die sich seit längerem bei uns bewährt haben und auf die unsere 
Wirtschaft langfristig angewiesen ist».441 Hatte man jahrzehntelang auf eine 
Beschränkung der Aufenthaltsdauer der Ausländer zur Abwehr der «Über-
fremdung» gesetzt, schien nun für ausgewählte Gruppen – bei allgemein re-
duziertem Ausländerbestand – eine dauerhafte Eingliederung erwünscht. 
Allerdings sah sich der Bund zu diesem Zeitpunkt noch nicht als aktiver 
Träger einer so verstandenen Integrationspolitik. «Diese Aufgabe», so der 
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Bundesrat 1967, müsse «vielmehr – neben der Schule – auch der privaten In-
itiative zufallen.»442 Er setzte auf die Kommunen, Unternehmen, Kulturins-
titutionen, Presse, Vereine, auf nachbarschaftliche Bindungen und, wie an-
gedeutet, die Migrantenorganisationen.

Die Maxime der Integration als Assimilation wurde mit diesem 
Vorgehen gesellschaftlich breit verankert. Der Zürcher Professor Hans-Joa-
chim Hoffmann-Nowotny lieferte in seiner «Soziologie des Fremdarbeiter-
problems» Anfang der 1970er-Jahre zudem eine wissenschaftliche Unter-
mauerung für die Forderung nach einer kompletten Assimilation.443 Dieser 
Ansatz, der die Migrationssoziologie in der Schweiz nachhaltig beeinflusste 
und Eingang in die Politikberatung fand, war nicht ohne Kritiker. Anhänge-
rinnen und Anhänger eines migrationsbezogenen Multikulturalismus ver-
teidigten das Recht von Migranten auf ein autonomes Leben.

Die Auseinandersetzungen wurden in den 1990er-Jahren komple-
xer, als mit der Ankunft grösserer Menschengruppen von ausserhalb Euro-
pas auch die Zuwanderung an sich vielschichtiger wurde. Das Modell der 
kulturellen Distanz, das auf der Beurteilung von «Assimilationsfähigkeit» 
von Migranten beruhte, wurde durch das Konzept kultureller Diversität he-
rausgefordert. Es handelte sich nicht allein um eine akademische Debatte. 
Der Film «Der Schweizermacher» des Cineasten Rolf Lyssy, erfolgreichster 
Film der Schweizer Kinogeschichte überhaupt, griff bereits 1978 den Integ-
rationsimperativ seiner Zeit in satirisch-spielerischer Weise auf, etwa wenn 
eine Empfehlung der Einbürgerungsbeamten davon abhing, ob die Kandi-
datin an ihrem Küchenfenster Vorhänge angebracht hatte, ob die Zuberei-
tung eines Käsefondues gelang oder ob der Kleinwagen ordnungsgemäss 
geparkt wurde.

«Trente Glorieuses»?

Im Nachgang der Abstimmung über die Schwarzenbach-Initiative gab die 
Regierung einen Bericht über das «Überfremdungsproblem» in Auftrag. 
Noch im Jahr 1970 hatte er die Ernennung einer «Konsultativkommission 
zur Behandlung des Überfremdungsproblems» zur Folge. Die Kommission, 
die sich ab 1980 Eidgenössische Ausländerkommission (EKA) nannte und 
heute unter dem Namen Eidgenössische Migrationskommission (EKM) 
Bundesrat und Verwaltung in Migrationsfragen berät, setzte sich aus Ver-
tretern der Gewerkschaften, kirchlicher Gruppen, der Arbeitgeber, des 
Verbandes der Bürgergemeinden und der Neuen Helvetischen Gesellschaft 
(NHG) zusammen, bezog Migrantenorganisationen jedoch anfänglich 
nicht mit ein.

Aufgabe der Kommission war es, die Problempunkte der Anwe-
senheit von Ausländern zu benennen, zu analysieren und Empfehlungen für 
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eine Ausländerpolitik zu erarbeiten, die künftig humane und soziale Ge-
sichtspunkte miteinbeziehen sollte. Die Arbeit, in die auch Impulse aus der 
Zivilgesellschaft einflossen, mündete in einen Gesetzesentwurf, mit dem 
das ANAG im Sinne eines liberalen Ausländergesetzes revidiert werden soll-
te. Die Revision scheiterte allerdings nach einer von der Nationalen Aktion 
angeführten Gegenkampagne 1982 an der Urne. Erst 2005, 74 Jahre nach 
der Schaffung der gesetzlichen Grundlagen von 1931, erhielt die Schweiz ein 
neues Ausländergesetz, das 2008 in Kraft trat.

Aus der Sicht der beinahe ungebrochenen Hochkonjunktur wa-
ren die drei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg eine glorreiche Zeit. 
Die zahlenmässige Präsenz von ausländischen Arbeitskräften spiegelt die 
günstige Arbeitsmarktlage und den Arbeitskräftebedarf wider, der mit ei-
nem hohen Produktionsniveau einherging. Nimmt man aber die Frage von 
politischer und sozialer Teilhabe und gesellschaftlicher Anerkennung zum 
Massstab, relativiert sich das Bild einer stetigen und unumkehrbaren Auf-
wärtsentwicklung stark. Die Strategien der Abwehr von befürchteter «Über-
fremdung» wandelten sich zwar im Verlauf der Zeit und unterschieden sich 
von Akteur zu Akteur. Die Regulierung der Präsenz von Ausländerinnen und 
Ausländern erfolgte aber über den gesamten Zeitraum aus der Defensive.

Die Frage, inwieweit die Grundrechte, die die demokratische 
Schweiz ihren Bürgern einräumte – etwa das Recht auf Niederlassung oder 
Bildung – auch für Ausländer gültig sein sollten, beschäftigte nicht die 
Schweiz allein. Sie zielt auf ein generelles Problem moderner demokrati-
scher Gesellschaften, das der Aushandlung zwischen Partikular- und Uni-
versalinteressen. Für wen galten die Errungenschaften einer auf Freiheit und 
Gleichheit aufbauenden Gesellschaft? Sollten die Versprechen der Wohl-
standsgesellschaft auch für diejenigen gelten, die als Gastarbeiter am Auf-
bau von deren Infrastruktur massgeblich beteiligt waren? Dieser Gesichts-
punkt schien am Ende der Hochjunktur nicht weniger problembeladen 
als in früheren Phasen der Schweizer Migrationsgeschichte. Die aus dieser 
Sicht etwas weniger glorios erscheinende Ära des Wirtschaftswunders hin-
terliess den Jahren «nach dem Boom» kein Patentrezept.
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Viele Gewissheiten, die bis Mitte der 1970er-Jahre gegolten und den Um-
gang mit Migration in den westlichen Industriestaaten Europas bestimmt 
hatten, schwanden in den darauffolgenden Jahrzehnten: die Annahme ei-
nes wirtschaftlichen Dauerwachstums, die einigende Klammer des Anti-
kommunismus, der Glaube an die Steuerbarkeit von Migration. 1972 veröf-
fentlichte der Club of Rome den alarmierenden Bericht «Die Grenzen des 
Wachstums», der mit der These von der Begrenztheit lebenswichtiger Res-
sourcen weltweit die politische Klasse und die breite Öffentlichkeit erschüt-
terte. Die Ölkrise des folgenden Jahres und die globale Rezession trugen zur 
allgemeinen Verunsicherung bei.

Dann kamen die turbulenten Umbruchzeiten von 1989/90. Was 
viele nie für möglich gehalten hätten, geschah innerhalb weniger Monate: 
die Öffnung des Eisernen Vorhangs, die deutsch-deutsche Vereinigung, der 
Kollaps der Sowjetunion, die Auflösung des Warschauer Pakts. Arbeits- und 
andere Märkte expandierten, friedliche Revolutionen gingen in blutige Aus-
einandersetzungen über, Bruderkämpfe um nationale Identität, Territorien 
und natürliche Produktionsmittel entbrannten, nicht nur in den ehemaligen 
Satellitenstaaten der Sowjetunion, sondern auch – als spätes Erbe der ko-
lonialen Unterdrückung – in der südlichen Hemisphäre: auf dem afrikani-
schen Kontinent und in Lateinamerika.

Diese politischen Entwicklungen hatten weltweit einen enormen 
Einfluss auf das Wanderungsverhalten von Menschen und auf die Regula-
tionsanstrengungen von Staaten. Seit 1990 beschleunigte sich in den Hoch-
lohnländern USA, Kanada, Australien und in Europa die Zuwanderung aus 
ärmeren Gegenden der Welt, und dies trotz der politischen Anstrengungen 
vieler Regierungen, die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer zu reduzie-
ren. Der Ausländeranteil kletterte bis 2015 auf 12 Prozent in Frankreich, 15 
Prozent in Deutschland und 17 Prozent in Österreich. Aufgrund der spezifi-
schen Branchenausrichtung und der begrenzten territorialen Ausdehnung 
stieg der Anteil in Kleinststaaten wie der Schweiz (29 Prozent) und Luxem-
bourg (45 Prozent) noch stärker.444

Zudem änderte sich die Zusammensetzung der zugewanderten 
Bevölkerung. Die Entwicklung in der Schweiz veranschaulicht dies sehr 
deutlich: 1970 stammten hier noch über 90 Prozent der Ausländer aus den 
umliegenden Ländern (EWG/EFTA). Der Ausländerzuwachs ging seit 1975 
hauptsächlich auf das Konto europäischer Binnenwanderung. Im Jahr 2000 
dagegen betrug der Anteil der aus den Ländern der Europäischen Union 
stammenden Ausländer in der Schweiz noch 55 Prozent (vgl. Tabelle «Wich-
tigste Herkunftsländer der ausländischen Bevölkerung der Schweiz, 1880–
2010», Seite 220/221). Nun nahm die Zahl von Immigranten aus der «zweiten 
Welt», also aus den an der Schwelle zu Modernisierung und Industrialisie-
rung stehenden Ländern Südamerikas, Osteuropas und Asiens, stark zu. Ar-
beitsmigration aus Drittweltländern dagegen blieb, entgegen landläufigen 
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Befürchtungen, sekundär. Für die an Bildung und Einkommen Ärmsten 
der Armen war der Preis, in die Ferne zu ziehen, angesichts der geringen 
Erfolgschancen zu hoch. Anders gesagt, so zeigen aktuelle Daten zur welt-
weiten Migrationsentwicklung,445 nehmen tendenziell besser ausgebildete 
Menschen die Risiken einer Auswanderung auf sich, weil eine Verbesserung 
der Lebensbedingungen für sie wahrscheinlicher ist. Opfern politischer Ver-
folgung oder kriegerischer Auseinandersetzungen bleibt dagegen kaum die 
Wahl. Auch dies zeigt die Migrationsentwicklung seit den 1990er-Jahren 
eindrucksvoll.

Die Migrationsgeschichte der Schweiz seit Ende der 1970er-Jah-
re agierte in und reagierte auf die geschilderten globalen Zusammenhänge. 
Dabei rückte zunächst die Asylgewährung ins Zentrum der gesellschaftli-
chen Problemwahrnehmung und des politischen Reformwillens, während 
das Arbeitsmigrationsregime, wie es im Zeichen der Wirtschaftskrise mit 
Plafonierungen und Kontingenten etabliert worden war, sich erst Anfang 
der 2000er-Jahre wieder grundsätzlich wandelte.

Vom liberalen zum restriktiven Asylgesetz

Am 5. Oktober 1979 erhielt die Schweiz erstmals ein Asylgesetz. Als Flücht-
linge wurden darin «Ausländer» gefasst, «die in ihrem Heimatstaat oder 
im Land, wo sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali-
tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder be-
gründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden».446 Das 
Asylgesetz legte den Rechtsstatus der Flüchtlinge und die Grundlagen des 
Verfahrens fest. Nachdem die flüchtlingspolitische Praxis sich seit der Neu-
positionierung in den 1950er-Jahren auf das Bundesgesetz über Aufenthalt 
und Niederlassung der Ausländer bezogen hatte, lag nun ein Gesetzestext 
vor, der spezifisch den Umgang mit Zufluchtsuchenden regulierte, bei der 
Umsetzung den Kantonen allerdings Spielraum liess.

Das Regelwerk stiess bis weit in die asylpolitisch engagierte Zi-
vilgesellschaft hinein auf Akzeptanz, nicht zuletzt, weil es der Entschei-
dungshoheit des Bundesrats, die in den 1950er- und 1960er-Jahren kaum 
hinterfragt worden war, Grenzen setzte. Ausserdem bezeugte es den Willen 
des Gesetzgebers, am in der frühen Nachkriegszeit gefassten Grundsatz des 
humanitären Engagements der Schweiz festzuhalten. Das Asylgesetz, das 
am 1. Januar 1981 in Kraft trat, sah neben einer weitherzigen Definition des 
Flüchtlings auch die Familienvereinigung, das Botschaftsasyl und die Aus-
stellung einer Arbeitserlaubnis bereits für die Phase der Prüfung des Asyl-
antrags vor. Bezugspunkte waren die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 
sowie die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950, die 1974 in der 
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Anzahl Asylgesuche 1979–2014

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

1
9

7
9

	

1
9

8
0

	

1
9

8
1

	

1
9

8
2

	

1
9

8
3

	

1
9

8
4

	

1
9

8
5

	

1
9

8
6

	

1
9

8
7

	

1
9

8
8

	

1
9

8
9

	

1
9

9
0

	

1
9

9
1

	

1
9

9
2

	

1
9

9
3

	

1
9

9
4

	

1
9

9
5

	

1
9

9
6

	

1
9

9
7

	

1
9

9
8

	

1
9

9
9

	

2
0

0
0

	

2
0

0
1

	

2
0

0
2

	

2
0

0
3

	

2
0

0
4

	

2
0

0
5

	

2
0

0
6

	

2
0

0
7

	

2
0

0
8

	

2
0

0
9

	

2
0

1
0

	

2
0

1
1

	

2
0

1
2

	

2
0

1
3

	

2
0

1
4

Quelle: Staatssekretariat für Migration SEM, Asylstatistik, Übersichten: www.sem.admin.ch.



33417

Schweiz in Kraft trat. Die beiden Vertragswerke gingen zwar nicht explizit 
auf Asylgewährung ein, schrieben aber Hilfeleistung bei der Verletzung von 
Menschenrechten sowie ein Rückschiebeverbot völkerrechtlich vor.447

Das neue Asylgesetz war kaum in Kraft, als seine liberalen Grund-
lagen bereits infrage gestellt wurden. In rascher Folge erfolgten in den 
1980er- und 1990er-Jahren Teilrevisionen, die die Kriterien der Zuerken-
nung des Asylstatus und die rechtliche, soziale und materielle Situation von 
Asylsuchenden und anerkannten Flüchtlingen verschärften. Der Gesetz-
geber schränkte das Recht auf Arbeit ein und erklärte die Ausschaffungs-
haft für zulässig. Auch Zwangsmassnahmen gegen straffällige Asylsuchende 
wurden erlassen. 1990 beschloss die Schweiz als erstes Land Europas, auf 
Asylgesuche aus einem als sicher geltenden Land grundsätzlich nicht mehr 
einzugehen.

1998 kam es zur Totalrevision des Asylgesetzes. Im Zentrum stand 
die Verhinderung des «Asylmissbrauchs»; den Begriff hatten verschiede-
ne Kreise aus dem Umfeld der Schweizerischen Volkspartei (SVP) immer 
wieder ins Feld geführt, um weitere Restriktionen zu legitimieren. In der 
Referendumsabstimmung vom 13. Juni 1999 stimmte das Wahlvolk der re-
striktiven Neufassung des Gesetzes und den Missbrauchsbestimmungen 
mit überwältigender Mehrheit zu. Es befürwortete damit allerdings auch 
den die Situation von Frauen verbessernden Zusatz, dass «den frauenspe-
zifischen Fluchtgründen» Rechnung zu tragen sei.448 Weitere Teilrevisionen 
folgten ab den 2000er-Jahren. Sie beschleunigten das Asylverfahren, erhöh-
ten die Hürden beim Antrag auf Asyl und reduzierten die anerkannten Asyl-
gründe; das Widerspruchsrecht wurde beschränkt und die Kostenreduktion 
durchgesetzt. Verschärfende Massnahmen stehen bis heute immer wieder 
zur Debatte.

Die strengere Handhabung im Asylbereich war nicht aus der Luft 
gegriffen. Der Gesetzgeber reagierte damit auf steigende Gesuchszahlen 
seit den 1980er-Jahren. Wurden in den 1970er-Jahren selten mehr als 2000 
Asylgesuche im Jahr gestellt, waren es zehn Jahre später über 19 000. In den 
Nullerjahren überschritt die Anzahl erstmals 20 000, fiel aber in manchen 
Jahren auch wieder darunter.449 Global gesehen gab es keinen Zweifel: Die 
Zahl der Flüchtlinge nahm rasant zu. 65,6 Millionen Menschen waren ge-
mäss UNO-Flüchtlingshilfe 2017 weltweit auf der Flucht. Noch 2006 waren 
es weniger als die Hälfte.450 Die Schweiz war als Zufluchtsort gefordert.

Die immer restriktiver werdende Asylpolitik war ebenfalls eine Fol-
ge der Diversifizierung der Herkunftsländer der Flüchtlinge. Viele der Kri-
sengebiete, die Flüchtlinge hervorbrachten, lagen nun im globalen Süden, in 
Sri Lanka (Tamilen), im Libanon, in Pakistan und in den von Bürgerkriegen 
geschüttelten Ländern Afrikas. Umfasste die Liste der Asylherkunftsländer 
von 1979, als das Asylgesetz beschlossen wurde, 21 Länder, so waren es zwei 
Jahrzehnte später über 80. 2014 gab es über 190 völkerrechtlich anerkannte 
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Staaten auf der Welt. 123 dieser Staaten wurden als Asylherkunftsländer in 
der amtlichen Statistik angeführt, für 34 Länder verbuchte diese mehr als 
hundert Asylgesuche. Parallel zur Verschärfung des Asylrechts sanken die 
Anerkennungsquoten stetig. In der Zeit vor dem Asylgesetz lagen sie bei 
über 90 Prozent. 1983 hatte man den Wert bereits halbiert, 1984 wurde nur 
noch ein Gesuch von vieren positiv beschieden. Seitdem bewegten sich die 
Quoten im Bereich von 15 bis 20 Prozent.

Politisch getragen wurden die beschriebenen Verschärfungen 
im Asylbereich seit Mitte der 1980er-Jahre von neuen Akteuren am rech-
ten Rand des politischen Spektrums. Die SVP entdeckte den Kampf gegen 
«Scheinasylanten», «Asylmissbrauch» und «Ausländerkriminalität» für 
sich. Gestützt auf eine bereits von James Schwarzenbach erprobte und nun 
vom Industriellen Christoph Blocher durchgesetzte Strategie des «perma-
nenten Wahlkampfs»,451 erlebte sie in den 1990er-Jahren den Aufstieg von 
einer randständigen rechtskonservativen Bauernpartei zu einer rechtspopu-
listischen Kraft und zugleich zur wählerstärksten Partei des Landes.

«Die offene, die solidarische Schweiz»

Das Asylgesetz von 1979 entstand vor dem Hintergrund von Reibungsflä-
chen, die bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus Chile nach dem Militär-
putsch vom Herbst 1973 und aus dem kommunistischen Vietnam nach 1975 
zutage getreten waren. In beiden Fällen hatte es sich als Problem erwiesen, 
dass die Zuständigkeiten nicht verbindlich geregelt waren, etwa beim Zu-
sammenspiel von Bund und Kantonen. Zudem hatte die beharrliche Weige-
rung des Bundesrats, ein grösseres Kontingent von Flüchtlingen aus Chile 
aufzunehmen, die Zivilgesellschaft mobilisiert wie selten zuvor.

Das Jahr 1973 bildete den Ausgangspunkt einer Vernetzung, die 
sich in den 1980er- und 1990er-Jahren als Bewegung der Solidarität mit 
Flüchtlingen etablierte. Die Bewegung formulierte einen deutlich wahrge-
nommenen Kontrapunkt zur Politik der Abschottung; aus ihr gingen bis 
heute aktive Akteure im Bereich der humanitären Hilfe und Flüchtlings-
beratung hervor. Zur dem Selbstverständnis nach «offenen, solidarischen 
Schweiz»452 zählten national koordinierte Organisationen, aber auch lokale 
Anlaufstellen, zum Beispiel der CaBi Antirassismus Treff St. Gallen.453 

Den Auftakt bildeten Gruppierungen, die im Herbst 1973 im Tessin 
und nördlich der Alpen entstanden waren, öffentlich zur Solidarität mit den 
chilenischen Flüchtlingen aufriefen und die Engherzigkeit der Regierung 
anprangerten. Die Schweizer Presse berichtete laufend und legte die Di-
mensionen des Rechtsverlusts und die kriminellen und gewaltsamen Metho-
den der Putschisten offen. Grosse Solidaritätskundgebungen fanden in Paris 
und Rom statt, eine Reihe von Demonstrationen in der Bundesrepublik und 
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in Grossbritannien. «Unsere Regierung hat ihre Mitschuld bewiesen, indem 
sie die Zahl der aufzunehmenden Flüchtlinge aus Chile auf lächerliche 200 
beschränkte», kritisierte das Komitee zur Unterstützung des chilenischen 
Widerstands auf einem Flugblatt.454 Als «beschämend klein» bezeichne-
te die Redaktion der religiös-sozialistischen Zeitschrift «Neue Wege» das 
Kontingent für Flüchtlinge aus Chile.

Für den Empfang der 200 Kontingentflüchtlinge stellten sich tra-
ditionelle Trägerorganisationen der humanitären Hilfe zur Verfügung, wie 
die bereits 1936 gegründete Zentralstelle für Flüchtlingshilfe (SZF), christ-
lich-karitative Organisationen sowie das Rote Kreuz. Darüber hinaus aber 
engagierten sich auch Teile der Bevölkerung im Umfeld von Kirchengemein-
den, gewerkschaftlichen und ausser- und innerparlamentarischen politi-
schen Organisationen, im alternativen und künstlerisch-intellektuellen Mi-
lieu. Die Freiplatzaktion für Chileflüchtlinge entstand mit Lokalkomitees 
in der gesamten Schweiz. Zweieinhalbtausend Angebote für Unterkünfte 
gingen ein.455 Man begann, über die Südgrenze der Schweiz klandestine Ein-
reisen zu organisieren. Der Bundesrat sah seine Autorität unterwandert. Im 
Februar 1974 verhängte er die Visumspflicht für Chileninnen und Chilenen, 
eine Massnahme, die kritische Geister an die Einführung des so genannten 
Judenstempels im Jahre 1938 gemahnte. Demonstrationen und Petitionen 
wurden organisiert. Bis Ende 1975 konnten 288 chilenische Flüchtlinge in 
der Schweiz einen Antrag auf Asyl stellen. Insgesamt gingen in den Jahren 
1973 bis 1990, der Zeit von Pinochets Militärdiktatur, über 5812 Asylgesuche 
ein, knapp 1500 wurden positiv beschieden.

In der Auseinandersetzung zwischen Behörden und Zivilgesell-
schaft um die Flüchtlinge aus Chile waren viele Faktoren im Spiel: die von 
der Regierung vermutete politisch-ideologische Ausrichtung der Flüchtlin-
ge – sie waren keine Opfer der kommunistischen Herrschaft, sondern einer 
von den USA unterstützten Militärdiktatur; die nahende Abstimmung über 
das Volksbegehren «gegen die Überfremdung und Überbevölkerung», die 
im Herbst 1974 anstand; und schliesslich auch die nichteuropäische Her-
kunft der Flüchtlinge, die in den Aktennotizen wiederholt als «Fremde», 
«Leute aus fernen Staaten» oder «fremden Ländern» bezeichnet wurden.

Mitte der 1980er-Jahre kam es zu einer Revitalisierung der im 
Rahmen der Chileaktion geknüpften Kontakte zwischen engagierten Ein-
zelpersonen, informellen Netzwerken und Hilfskomitees. Die Dynamik ent-
stand im Zusammenhang mit den geplanten Revisionen des Asylgesetzes so-
wie mit dem Vorhaben der Behörden, bestimmten Flüchtlingsgruppen den 
Asylstatus wieder zu entziehen und sie in ihre Herkunftsländer auszufliegen. 
Anni Lanz, eine Schlüsselfigur der Bewegung und Mitgründerin von Solida-
rité sans frontières, berichtet in der Jubiläumsschrift der Organisation von 
einer Atmosphäre des Aufruhrs und der Solidarität im Herbst 1986: gegen die 
harte offizielle Linie in der Asylpolitik und mit den Flüchtlingen, die sich vor 
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Demonstration für chilenische 
Flüchtlinge beim Volkshaus  
Zürich, 18. Juni 1983. Im Unter-
schied zur Praxis gegenüber 
ungarischen und tibetischen 
Flüchtlingen war die Schweizer 
Regierung bei der Aufnahme 

von Oppositionellen der  
Militärdiktatur Pinochets sehr 
zurückhaltend. Erst der Druck 
der Zivilgesellschaft brachte 
die Regierung dazu, das  
Kontingent von 200 Personen 
zu erhöhen.
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immer neue Hürden bei der Gewährung von Asyl und bei der Eingliederung 
in die Gesellschaft gestellt sahen. Die Gemeindesäle waren gefüllt, landes-
weit wurden Patenschaftsgruppen gegründet, die Kirchen öffneten sich für 
Flüchtlinge, Menschen leisteten spontan – und illegal – Hilfe für unterge-
tauchte Flüchtlinge. Intellektuelle und Experten meldeten sich zu Wort, 
darunter auch Max Frisch und Alfred A. Häsler, dessen Buch «Das Boot ist 
voll» 1968 die Debatte über die Flüchtlingspolitik der Schweiz im Zweiten 
Weltkrieg ins Rollen gebracht hatte. «Wer wie ich die damalige Aufbruchs-
stimmung der Asylbewegung miterlebte, weiss auch von der bestärkenden 
Überzeugung, dass wir mit vereinten Kräften etwas bewirken könnten. […] 
Es herrschte […] das beflügelnde Gefühl, wir könnten Berge versetzen.»456 

Die Asylbewegung war gesellschaftlich breit verankert. Dazu tru-
gen auch kirchliche Trägergruppen bei. Bereits 1981 hatte die Genfer Paroisse 
des Eaux-Vives Kurden Kirchenasyl gewährt. Im Zeichen des Referendums-
kampfs gegen die Verschärfung des Asylgesetzes rückten die Gruppierungen 
näher zusammen: die Asylbrücke Zug, Coordination génévoise pour le droit 
d’asile, die Aktion für abgewiesene Asylsuchende (AAA), das Europäische 
Komitee zur Unterstützung der Flüchtlinge und Gastarbeiter, Sektionen 
der Liga für Menschenrechte, die Freiplatzaktion Zürich, die Bewegung 
für eine offene, demokratische und solidarische Schweiz (BODS) und viele 
mehr. Ab Herbst 1986 fanden die lokalen Initiativen in der Asylkoordina
tion Schweiz (AKS) eine nationale Anlaufstelle. Im Jahr 2000 entstand aus 
dem Zusammenschluss von BODS und AKS die Vereinigung Solidarité sans 
frontières, die sich bis heute als unabhängige Koordinations- und Kontakt-
stelle für Migrantenorganisationen versteht. 

Wie in anderen sozialen Bewegungen, so setzte auch in der Asylbe-
wegung eine Ausdifferenzierung und Professionalisierung ein. Herausforde-
rungen gab es genug, von der Begleitung und Beratung von Asylsuchenden 
und anerkannten Flüchtlingen über die Referendumskampagne für das An-
tirassismusgesetz und diverse Revisionen des Asylgesetzes bis zu Solidari-
tätsaktionen mit Sans-Papiers. Politisch im engeren Sinne war die Asylbe-
wegung nur in wenigen Fällen erfolgreich: etwa beim Antirassismusgesetz 
(1995), der Ablehnung der Volksinitiative «gegen illegale Einwanderung» 
(1996) und der kürzlich erfolgten Legalisierung von Sans-Papiers im Kan-
ton Genf. Aus der migrationspolitischen Landschaft der Schweiz ist sie den-
noch heute nicht mehr wegzudenken.

Die Schweiz im Zeichen der europäischen Integration

Die Entwicklungen im Asylbereich geschahen nicht im luftleeren Raum. 
Parallel dazu veränderten sich die politischen und ökonomischen Struktu-
ren Europas nachhaltig. Zwischen dem Anspruch auf Souveränität und dem 
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Wissen um die Notwendigkeit, sich zu integrieren, galt es für die Schweiz, 
ihr Verhältnis zum Ausland neu auszurichten. Migrationsfragen spielten da-
bei eine zentrale Rolle.

Die Verhandlungen, die 1993 mit dem Maastricht-Vertrag die Eu-
ropäische Union (EU) konstituieren sollten, waren schon in vollem Gang, 
als in der Schweiz eine Abstimmung zur Debatte stand, die bis heute in der 
Erinnerung vieler als Moment des Aufwachens und des Zweifelns gilt: die 
Abstimmung über den Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR). 50,3 Prozent der Stimmberechtigten und 16 von 23 Ständen 
legten am 6. Dezember 1992 ein Nein in die Urne. Die Regierung war bla-
miert, sie hatte bereits ein Beitrittsgesuch in Brüssel gestellt, die Zustimmung 
des Souveräns schien nur eine Formsache. Doch der SVP und der Aktion 
für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS) gelang es mit einer an 
den Nationalstolz und den Mythos des starken, unabhängigen Alpenlandes 
appellierenden Kampagne, die Stimmung in der Bevölkerung zu kippen.457

In den folgenden Jahren begab sich die Politik auf den Weg der bi-
lateralen Verhandlungen. 1999 erzielte man mit sieben sektorialen Abkom-
men zwischen der Schweiz und der EU einen Durchbruch. Sie traten 2002 
als so genannte Bilaterale I in Kraft. Neben Kooperationen auf sozialem, 
wirtschaftlichem und technischem Gebiet sahen sie vor, die in den EU-Staa-
ten gültige Personenfreizügigkeit auf die Schweiz auszudehnen. Damit 
wandelte sich das seit dem Ende der Hochkonjunktur etablierte Schweizer 
Arbeitsmigrationsregime grundsätzlich. Inländervorrang, Quotierungen in 
verschiedenen Branchen und Plafonierungen fielen sukzessive. 

Mit den Bilateralen II, 2005 vom Volk bestätigt, wurde die Schweiz 
Teil des Schengen-Raums. Das Schengener Abkommen vereinfachte die 
Mobilität innerhalb Europas durch die Aufhebung systematischer Grenz-
kontrollen, verstärkte die Kontrolle an den Aussengrenzen und verlagerte 
dabei die nationalstaatliche Kompetenz auf die Ebene der EU. Regulär aus 
Ländern einzuwandern, die nicht zur EU oder zum Schengen-Raum gehö-
ren, war nun fast nicht mehr möglich. Zugleich unterlag die Schweiz jetzt 
den Bestimmungen von Dublin, die europaweit klare Zuständigkeiten und 
Verfahrensweisen im Bereich des Asylwesens definierten. Was mit dem Asyl-
gesetz von 1979 angestrebt worden war, nämlich eine klare Aufgaben- und 
Kompetenzzuweisung zwischen Bund und Kantonen, wurde nun um die eu-
ropäische Ebene erweitert. Bei den künftigen Revisionen des Asylgesetzes 
war die Schweiz zwar nach wie vor souverän, unabhängig von den europäi-
schen Entwicklungen war sie dagegen nicht mehr.

Wie sich die Personenfreizügigkeit und die weltpolitischen Verän-
derungen nach dem Fall der Berliner Mauer auf die Lebenswege von Men-
schen auswirkten, zeigt der Fall eines thüringischen Bergmanns. Thomas 
S. wuchs in einer Bergarbeiterfamilie auf und war in den DDR-Jahren als 
Fachkraft für Bergbautechnologie bei der Wismut AG beschäftigt. Nach der 
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Wende verlor er seinen Arbeitsplatz und stand von heute auf morgen auf der 
Strasse. Im Jahr 2000, ein Jahr nach dem offiziellen Baubeginn des Gott-
hardbasistunnels, heuerte der Tunnelbauer bei einem Unternehmen an, das 
am Ausbau der Alpentransversale beteiligt war. Zwischen Thüringen und 
der NEAT-Baustelle lagen acht Stunden Fahrt. In den zweitägigen Pausen 
zwischen Früh- und Spätschicht lohnte es nicht, nach Hause zu fahren. Die-
ser Unterschied zwischen Tunnel- und Bergbau veränderte das Familienle-
ben von Grund auf: «Man ist relativ weit weg von zu Hause. Das war früher 
nicht der Fall, das war im Bergbau eben nicht der Fall. Da war der Schacht, 
und da bin ich dreissig Kilometer hingefahren – jeden Tag, auch keine Wo-
chenendarbeit. Das ist erst jetzt.»458 

Solche Formen der Pendelmigration in die Schweiz wurden in den 
2000er-Jahren für viele Menschen zur Normalität. Die Lebenssituation ver-
langte von ihnen, dass sie ihr soziales Netz über Ländergrenzen hinweg an 
mehreren Orten aufspannten. Ganz in die Schweiz überzusiedeln, konnten 
sich nicht alle vorstellen. «Ich finde die Schweiz positiv», so der Thürin-
ger, dessen Frau und Kind im Eigenheim in der Nähe von Gera geblieben 
sind, «aber hier meinen Lebensabend verbring ich nicht!» Unter den Bedin-
gungen von befristeten Verträgen, Arbeitsdruck und ständig wechselnden 
Standorten war an eine Eingliederung in die Schweizer Gesellschaft für den 
Tunnelbauer nicht zu denken. «Arbeit, und wenn die Arbeit zu Ende ist, 
geht’s nur noch nach Hause. So lange wie möglich wird hier gearbeitet. Und 
dann geht’s wieder nach Hause.» Acht Stunden Fahrt, vierzig Stunden da-
heim, acht Stunden Fahrt, einmal im Jahr Urlaub mit der Familie – mehr gab 
ein solches Arbeitsverhältnis nicht her.

Globalisierung der Arbeitskraft

Die geopolitischen Umwälzungen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs dy-
namisierten auf globaler Ebene die Wege und Frequenzen der Migration. Im 
Schengen-Raum konnte man seit den 1990er-Jahren passlos die Staatsgren-
zen überqueren. Nach den Osterweiterungen 2004, 2007 und 2013 umfasste 
die EU 28 Mitgliedstaaten. Dazu kamen technische Entwicklungen im Be-
reich von Kommunikation und Transport. Noch nie war Reisen für so vie-
le Menschen so einfach und so erschwinglich. 1991 führte Ryanair das Mo-
dell der Low-Cost-Flüge in Europa ein. Die Sparte boomte. War Migration 
schon in früheren Zeiten nicht ausschliesslich eine One-Way-Bewegung, so 
gehörten Pendelmigrationen nach dem Ende des Kalten Krieges zum Le-
bensalltag vieler Menschen, sowohl aus dem europäischen Osten als auch 
aus dem globalen Süden. 

In der Migrationssoziologie begann man in dieser Zeit von zirku-
lärer oder Transmigration zu sprechen, einer, wie der Schweizer Migrations-
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soziologe Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny 1999 anlässlich des Luzerner 
Symposiums «Das Fremde in der Schweiz» formulierte, «anscheinend zu-
nehmenden Zirkulation von Migranten sowohl zwischen Einwanderungsge-
sellschaften als auch im Sinne eines verstärkten Pendelns zwischen Aus- und 
Einwanderungsländern».459 Ob solche Formen der Migration gänzlich neu 
waren oder ob sie schon frühere Wellen der Ein- und Auswanderung geprägt 
hatten, beschäftigte die soziologische und die historische Zunft in den fol-
genden Jahren stark. An der quantitativen Zunahme von auf Pendelmigrati-
on basierenden Lebenssituationen zweifelte jedoch niemand, ebenso wenig 
wie an den zwiespältigen Folgen für die Betroffenen. Sie traten die Reise 
aus freien Stücken an, aber doch unter den Bedingungen grosser Perspektiv
losigkeit im Herkunftsland und schwieriger Verhältnisse im Ankunftsland. 
Der Bereich der so genannten Care-Arbeit ist dafür exemplarisch.

«Care» – im Englischen «Sorge» und «Fürsorge» – steht für haus-
haltsorientierte reproduktive Tätigkeiten wie Waschen oder Kochen, für die 
Pflege abhängiger Menschen und für emotionale Zuwendung. Die Frage, 
wer diese Care-Arbeit in den reichen Industriegesellschaften des globalen 
Nordens übernehmen sollte, stellte sich mit der gesteigerten qualifizierten 
Erwerbstätigkeit von Frauen, mit der gestiegenen Lebenserwartung und mit 
der fortschreitenden Rationalisierung staatlicher Versorgungssysteme vehe-
ment. Das Pflegepotenzial der Familien stiess an Grenzen. In immer mehr 
Haushalten übernahmen Haushaltsfremde diese Tätigkeiten, und der Trend 
hält an. Das Caritas-Positionspapier zur Care-Migration in der Schweiz dis-
kutiert für das Jahr 2013 die Zahl von 30 000 Care-Arbeitenden, fast aus-
schliesslich Frauen, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass zahllose informelle 
Arbeitsverhältnisse eine präzise Schätzung kaum erlauben.460

Care-Arbeiterinnen spielen in der hiesigen Ökonomie seit Jahren 
eine bedeutende Rolle. Trotzdem geraten jene, die von ausserhalb Europas 
stammen, aus Thailand oder Mexiko zum Beispiel, früher oder später in 
eine Situation der Rechtlosigkeit. Auch Migrantinnen aus den neu zur EU 
gehörenden Staaten wie Polen, Litauen oder der Slowakei finden sich in 
prekären Verhältnissen wieder, als «Live-ins» etwa, die über Monate Tag 
und Nacht bei einer betreuungsbedürftigen Person leben, bevor sie für eini-
ge Zeit zu ihrer Familie zurückkehren und die dort anfallende Betreuungs-
arbeit verrichten.

Claire Z. liess sich im Rahmen einer 2012 erschienenen Studie 
zur Care-Arbeit im Kanton Zürich interviewen. Die Brasilianerin kam mit 
einem Touristenvisum 13 Jahre zuvor in die Schweiz und lebt irregulär im 
Land, seit die Aufenthaltsfrist abgelaufen ist. Ihre Familie zu verlassen, war 
eine bewusste Entscheidung. Gefallen war sie aber unter dem Druck exis-
tenzieller Fragen: «Mit der Zeit habe ich gesehen, dass es keine Zukunft gab 
für mich in Brasilien. So dachte ich: Na ja, ich kann ja versuchen eine besse-
re Zukunft zu haben. Deshalb bin ich hier. […] Also es ist eine Entscheidung, 
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aber nicht nur, weil wir es so wollten. Man verlässt doch nicht einfach so 
Familie und Heimatland, nur weil man hier schwarzarbeiten will.»461 

Die zum Zeitpunkt des Interviews 38-Jährige war vor ihrer Migra-
tion Kunsthandwerkerin und hatte eine Sekundarschule abgeschlossen. Vie-
le Care-Arbeiterinnen verfügen sogar über einen Fachhochschul- oder Uni-
versitätsabschluss in ihrem Land.462 Mit der Tätigkeit in der Schweiz haben 
diese Qualifikationen wenig zu tun: «Egal, ob ich das mag oder nicht, ich 
muss putzen. Und das ist ja so eine Arbeit, die ich in Brasilien nicht gemacht 
habe, aber hier muss ich es tun.» Es sei ein «harter Job». «Wenn jemand 
hierherkommt mit einem Uni-Diplom in der Hand, aber keine Bewilligung 
hat, wird sie auch nur einen solchen Job finden. Das ist alles, was wir tun 
können.»

Global unterwegs ist in solchen Pflegearrangements nicht nur die 
Care-Migrantin selbst. Die Ethnisierung des privaten Pflegebereichs zieht 
die Entstehung weltweiter Betreuungsketten nach sich.463 Während Frauen 
aus ärmeren Ländern die Versorgung von Bedürftigen in den reichen Staa-
ten des globalen Nordens übernehmen, werden ihre eigenen Kinder oder 
betreuungsbedürftigen Eltern von noch schlechter gestellten Familienange-
hörigen oder Haushaltsfremden versorgt, die wiederum ihre Kinder fremd-
betreuen lassen. Pendelmigrationen über den ganzen Erdball hinweg sind 
die Folge solcher Betreuungsarrangements, die in der Schweiz einen deregu-
lierten, vergeschlechtlichten und ethnisierten Arbeitsmarkt entstehen las-
sen. Aus dem Arbeitsmarktsegment der Pflege und Betreuung sind Migran-
tinnen heute nicht mehr wegzudenken.

Fördern und Fordern: Neue Wege in der Integrationspolitik

Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise der 1990er-Jahre lag die Arbeits-
losenquote der Schweizer Arbeitnehmenden bei unter vier Prozent, wäh-
rend sie in der niedergelassenen ausländischen Erwerbsbevölkerung über 
zehn Prozent betrug.464 Vor diesem Hintergrund wurde deutlicher denn je, 
dass eine Politik der Integration wenig zielführend war, solange sie allein als 
Assimilationsanstrengung der Ausländer oder als reine Arbeitsmarktinte
gration aufgefasst wurde. Entsprechend gewann das Thema Integration, 
nun verstanden als Teil einer Gesellschaftspolitik, um die Jahrtausendwen-
de an Gewicht.

Wie Esteban Piñeiro in einer «Genealogie der schweizerischen 
Ausländerintegration» herausgearbeitet hat, erfolgte die Steuerung der aus-
ländischen Bevölkerung um die Wende zum 21. Jahrhundert «nicht mehr im 
Namen der Überfremdung, sondern im Zeichen des Zusammenlebens der 
einheimischen und der fremden Bevölkerung».465 Im Zuge der Neuverhand-
lung des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer 
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wurde die Auffassung politisch salonfähig, dass die erfolgreiche Integration 
von Ausländerinnen und Ausländern nicht allein von deren Assimilations-
leistung abhängen, sondern zur «staatspolitischen Aufgabe»466 werden solle. 
Das revidierte Gesetz, 1998 vom Parlament beschlossen, erhielt einen Inte
grationsartikel, der vorsah, dass der Bund Massnahmen zur «sozialen In-
tegration von Ausländern» finanziell förderte, wenn auch in der Regel nur, 
«wenn sich die Kantone, Gemeinden oder Dritte angemessen an den Kos-
ten beteiligen».467

Das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 
das 2005 vom Parlament verabschiedet wurde und am 1. Januar 2008 in Kraft 
trat, formulierte das neue Integrationsverständnis als beidseitigen Prozess 
von ausländischer Bevölkerung und Aufnahmegesellschaft. Artikel 4 hält pro-
minent fest: «(1) Ziel der Integration ist das Zusammenleben der einheimi-
schen und ausländischen Wohnbevölkerung auf der Grundlage der Bundes-
verfassung und gegenseitiger Achtung und Toleranz. […]. (3) Die Integration 
setzt sowohl den entsprechenden Willen der Ausländerinnen und Ausländer 
als auch die Offenheit der schweizerischen Bevölkerung voraus.»468 Das so 
genannte Basler Integrationsmodell war für die neue Richtung vorbildlich. 
Ende der 1990er-Jahre von der Ethnologin Rebekka Ehret entwickelt, stand 
es unter dem Grundsatz «Fördern und Fordern – vom ersten Tag an, verbind-
lich». Es verwandelte einen auf die Defizite von Ausländern gerichteten An-
satz zu einem, der ihre Potenziale förderte. Das Modell wurde vom Integrati-
onsbeauftragten des Kantons Basel-Stadt in vielfältigen Projekten umgesetzt 
und seitdem mehrfach angepasst und weiterentwickelt.469

Auch die Einbürgerungspolitik folgte auf Bundesebene dem Trend, 
Assimilation durch Integration, verstanden als «Teilhabe an den Strukturen 
der Aufnahmegesellschaft», zu ersetzen. Assimilation wurde im revidierten 
Bundesgesetz über den Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts von 
1990 nicht mehr zur Voraussetzung für die Einbürgerung erklärt. Man kön-
ne, so der Bundesrat im Vorfeld der Gesetzesänderung, vom Einbürgerungs-
kandidaten nicht verlangen, «dass er seine bisherige Identität ablegt und ‹in 
eine andere Haut schlüpft›».470

Später Triumph der Überfremdungsgegner

Die neueren Entwicklungen behagten nicht jedem. Die ehedem aufgesplit-
terte radikale Rechte wurde im Sammelbecken einer von Christoph Blocher 
geleiteten SVP zu einem starken politischen Faktor. Seit 1995 vereinte sie in 
nationalen Wahlen konstant mehr als ein Fünftel der Wählerstimmen auf 
sich, mit einem Höhepunkt im Jahr 2007, wo sie 29 Prozent der Stimmen 
gewann. Die Partei besetzte das Thema Asyl- und Ausländerpolitik erfolg-
reich. Die eidgenössische Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten», 
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lanciert von der SVP und der Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU), 
wurde 2009 gegen die Empfehlung des Bundesrats, der übrigen grossen 
Parteien sowie der Vertreterinnen und Vertreter von kirchlichen, Migran
ten- und Menschenrechtsorganisationen mit 57,5 Prozent Ja-Stimmen an-
genommen. Der Ausgang der Kampagne liess die Schweiz in der interna
tionalen Gemeinschaft als Einzelfall dastehen. Juristische Kreise zogen die 
völkerrechtliche Legitimität des Minarettverbots in Zweifel.

Wenn der Ausgang der Minarett-Initiative für viele einen Schock 
bedeutete, die sich ausländerpolitisch auf den Weg der Integration begeben 
hatten, so löste der Ausgang der so genannten Masseneinwanderungsinitia-
tive im Februar 2014 ein politisches Erdbeben aus: 50,3 Prozent der Stimm-
berechtigten – bei einer Stimmbeteiligung von 56 Prozent – sprachen sich 
für eine Beschränkung der Zuwanderung aus. Das Ergebnis stellte die integ-
rationspolitische Linie der Bundes- und vieler Kantonsregierungen infrage, 
aber vielmehr noch den europapolitischen Kurs der Eidgenossenschaft. Die 
Einschränkung von Zuwanderung durch Quotierung und Kontingente war 
mit der Personenfreizügigkeit, die mit der Europäischen Union vereinbart 
worden war, nicht kompatibel. Sie gefährdete damit das komplexe Vertrags-
werk der Bilateralen. Damit wäre das Verhältnis zu Europa nachhaltig gestört 
worden und der für die schweizerische Wirtschaft vitale Zustrom von hoch 
qualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland abgerissen. 59 Prozent der in 
der Schweiz beschäftigten hoch qualifizierten Migrantinnen und Migranten 
stammten in den Jahren 2003 bis 2009 aus dem EU-/EFTA-Raum.471

Den Spielraum des Kleinstaats galt es im Rahmen der Verhand-
lungen über die Umsetzung der Initiative auszuloten. Mit dem so genannten 
«Inländervorrang light» einigten sich die beiden Parlamentskammern auf 
ein Umsetzungsgesetz zur Verfassungsänderung, das nicht gegen die Perso-
nenfreizügigkeit mit EU-/EFTA-Ländern verstiess. Aus europapolitischer 
Perspektive war die Kuh damit vorerst vom Eis. Innenpolitisch dagegen wur-
de die Diskussion im Zeichen der Frage nach nationaler Selbstbestimmung 
weitergeführt. Es ging um nicht weniger als um die Frage nach der «Gel-
tungskraft der Menschenrechte und um die Deutungshoheit über Rolle und 
Selbstverständnis eines Nationalstaates»472 in einer Zeit, in der weder die 
Europäisierung noch die Globalisierung umkehrbar, die Spielregeln ihrer 
Umsetzung aber ebenso verhandelbar wie diskussionswürdig waren.
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Aus der Perspektive von Migrationen stellt sich die Lage der Schweiz zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts als Puzzlespiel dar, dessen einzelne Teile nicht recht 
zusammenpassen wollen. Das Bewusstsein, aus der historischen Konstellati-
on des Kolonialismus und der Weltkriege begünstigt hervorgegangen zu sein, 
prägte das Selbstverständnis als relativ offenes Flucht- und Asylland in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mit der humanitären und solidarischen 
Haltung gegenüber Opfern – insbesondere kommunistischer – Verfolgung 
und Unterdrückung wuchs allerdings auch das Unbehagen gegenüber Lan-
desfremden. Das galt vor allem dann, wenn es um die Regulierung ihrer dau-
erhaften Anwesenheit ging und die Frage sich stellte, mit welchen Pflichten, 
aber auch mit welchen Rechten ihre Anwesenheit verknüpft sein sollte.

Tendenziell verschärften sich im letzten Drittel des 20. Jahrhun-
derts die Zugangs- und Aufenthaltsbedingungen für Ausländerinnen und 
Ausländer, von der bislang seit anderthalb Dekaden anhaltenden inner
europäischen Personenfreizügigkeit abgesehen. Davon unbeeindruckt stei-
gen die Zahl der Zuwanderer – Männer wie Frauen – und die Diversität ihrer 
Herkunftsländer weiterhin. Nach Zahlen aus dem Jahr 2016 hat jede dritte 
hier niedergelassene Person ausländische Wurzeln. Von knapp 7 Millionen 
Erwachsenen in der Schweiz sind knapp 4,4 Millionen ohne Migrationshin-
tergrund.473 Diese Entwicklungen befinden sich augenblicklich im Zentrum 
der gesellschaftlichen Problemwahrnehmung. Lösungsvorschläge werden 
auf unterschiedlichen Ebenen verhandelt und reichen von der Abschottung 
bis zur totalen Öffnung der Grenzen.

Die mit der vorliegenden Studie eingeschlagene historische Per
spektive vermag es, die akuten Probleme der Zuwanderung in eine Reihe von 
ähnlichen Konstellationen zu stellen, die für die Entstehung und die Ent-
wicklung der Schweiz prägend waren. Es wird offensichtlich, dass Migration, 
so sehr sie immer wieder als störend für das Selbstbild homogener Gemein-
schaften empfunden wird, konstitutiv für die Schweizer Geschichte war. 
Letzteres gilt, so zeigen die Ausführungen im ersten Teil dieses Buchs, auch 
für die Migrationsgeschichte der Vormoderne. Von der letzten Eiszeit bis 
ins Frühmittelalter haben Wanderungsbewegungen die Besiedelung und die 
kulturelle Prägung des schweizerischen Raums bestimmt. Die Eingliederung 
ins Römische Reich eröffnete diesem Raum den Zugang zur Urbanität, zur 
lateinischen Schriftkultur und zum Christentum. Migrationsbewegungen 
legten aber auch auf lange Sicht das Fundament für die Multikulturalität und 
Mehrsprachigkeit der Schweiz. Seit dem 19. Jahrhundert gelten diese als he-
rausragendes Kennzeichen der Schweizer Nationalität, die Angehörige ver-
schiedener Sprach- und Kulturgemeinschaften zu einer politischen Nation 
jenseits des Ethno-, Sprach- und Kulturnationalismus zu integrieren vermag.

«Was ist Migrationsgeschichte?», fragen Christiane Harzig und 
Dirk Hoerder in ihrer Einführung zum Thema.474 Titel und Buch zeigen auf, 
dass sich die Migrationsgeschichte inzwischen zu einem internationalen 
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Forschungsfeld entwickelt hat. Ferner zeigt sich, dass über die Erkenntnisin-
teressen, Methoden und ersten Meilensteine der Erforschung von Migration 
bereits so viel Konsens herrscht, dass es gelingt, zentrale Punkte in konden-
sierter Form als State of the Art darzustellen. Trotz dieser Syntheseleistung 
offenbaren Autorin und Autoren jedoch, dass das Feld und die behandelten 
Fragen ausgesprochen vielfältig und komplex sind.

Migrationsgeschichte ist durch einen Gegenstandsbereich defi-
niert. Es handelt sich um die Geschichte des Umgangs mit Menschen, die 
Grenzen überschreiten. Dieser Gegenstand fordert aber zugleich eine spezifi-
sche Untersuchungsperspektive ein, die Verknüpfungen jenseits spezifischer 
Räume – seien es Nationalstaaten, regionale oder auch lokale Einheiten – 
und über deren Grenzen hinweg in den Mittelpunkt rückt. Insofern ist auch 
eine Migrationsgeschichte der Schweiz immer schon eine Verflechtungsge-
schichte. Eine der Grundprämissen der Verflechtungsgeschichte lautet, dass 
bestimmte Ereignisse und Entwicklungen in regionalen, nationalen oder im-
perialen Räumen sich nicht internalistisch, also von innen heraus, erklären 
lassen. Betrachtet man, wie hier geschehen, die Geschichte der Schweiz aus 
der Perspektive von Migrationen, wird deutlich, wie grundsätzlich zentrale 
gesellschaftliche Bereiche wie Arbeitsmarkt, Bildung, Demografie, Urbani-
sierung und die Herausbildung politischer Strukturen durch Bewegungen 
von Menschen bestimmt waren, die Räume und Grenzen transzendierten, 
welche sie zugleich zu wichtigen Bezugspunkten machten.

Die eingangs vorgeschlagene allgemeine Definition von Migration 
als längerfristig angelegte Verlagerung des Lebensmittelpunkts ist für eine 
ganze Reihe von möglichen Untersuchungsfeldern anschlussfähig, die von 
den Akteurinnen und Akteuren der Migration und Migrationsregulierung 
über Transferprozesse bis hin zu einer breiten Kontextualisierung reichen. 
Für die vorliegende Schweizer Geschichte von Migrationen haben Autorin 
und Autoren sich entschieden, von den Hauptprotagonisten auszugehen: 
Frauen und Männern, die sich auf den Weg gemacht haben, um anderswo 
wirtschaftliche und kulturelle Chancen wahrzunehmen, um Perspektiv
losigkeit, Verfolgung und Unterdrückung hinter sich zu lassen, um ein ande-
res und, wie sie hofften, besseres Leben zu beginnen. Der heute so eindrück-
lich durch mediale Bilder verstärkten Wahrnehmung von Migrationen als 
«Strömen», «Wellen» oder «Fluten» stellt das Buch Geschichten von Indi-
viduen, Gruppen oder Gegenden an die Seite, von Passagen, Kontaktzonen, 
Wanderungsmotiven und der Erfahrung von Integration, selbst dort, wo sie 
verhindert werden soll.

Je weiter der Blick zurückgeht, desto rarer allerdings werden die 
Zeugnisse, die solche Wanderungen detailliert nachvollziehbar machen. 
Migrationen haben selten Eingang in die Erinnerungskulturen moderner eu-
ropäischer Gesellschaften gefunden. Eine Ausnahme stellt die militärische 
Arbeitsmigration dar, die die Historiker seit dem 18. Jahrhundert vor allem 
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aus einer militär- und kriegsgeschichtlichen Perspektive fasziniert und die 
immer neue Geschichten von männlicher Tapferkeit, militärischem Helden-
tum und getreuer Pflichterfüllung hervorgebracht hat. Obwohl die militäri-
sche Arbeitsmigration die Verhältnisse in der Eidgenossenschaft stark präg-
te und die Fremden Dienste – so gesehen – alles andere als fremde Dienste 
waren, blieben die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlich-unter-
nehmerischen Aspekte des Solddienstes lange ausgeblendet. Spuren hin-
terliessen aber nicht nur die militärischen Migrationen, sondern auch zivile 
Migrationen, die dem Raum der heutigen Schweiz ihre Gestalt gegeben ha-
ben: Orte und ihre Namen, Sprache und Schrift, religiöse Überzeugungen 
und Praktiken, Erzählungen, Ursprungsmythen und vieles mehr. Welche Be-
obachtungen sind am Ende einer um Migrationen kreisenden Zeitreise, die 
bei der Eiszeit einsetzt und in der Gegenwart endet, festzuhalten?

Erstens hat Migration eine Geschichte, die weiter zurückreicht als 
bis in die Zeit der Industrialisierung. Das Bild einer «sesshaften» Vormoder-
ne gegenüber einem mobilen industriellen Zeitalter wird hier anschaulich 
widerlegt. Die verzerrte Wahrnehmung von Mobilität und Migration in den 
Gesellschaften der Vormoderne hat wesentlich mit der einseitigen Eigen-
wahrnehmung der Moderne selbst zu tun, die sich Merkmale wie Dynamik, 
Beschleunigung und Mobilität zuschreibt. In dieser modernisierungstheo-
retischen Sicht gilt das 19. Jahrhundert als Epoche, in der sich die Mobili-
tätsmuster grundlegend verändert haben (Mobility Transition Theory). Die 
Entstehung der Fabrikindustrie, die Mechanisierung der Produktion und 
der Ausbau der Eisenbahn hätten eine spektakuläre quantitative Zunahme 
der geografischen Mobilität in Europa zur Folge gehabt. Weil diese Auffas-
sung einen engen, kausalen Zusammenhang zwischen Industrialisierung, 
Dynamisierung der Mobilität und Modernisierung herstellte, erschienen 
die Gesellschaften der vorindustriellen Epoche vergleichsweise statisch, 
sesshaft und immobil. Diese schiefe Vorstellung wurde nicht zuletzt auch 
durch die so genannte Ständelehre des Mittelalters gestützt, die als ideale 
Selbstbeschreibung die drei Stände Klerus, Adel und dritten Stand mit je-
weils spezifischen Funktionen und Rollenzuschreibungen in eine ständische 
Gesellschaft einfügte, die ihrem Ideal zufolge als eine von Gott gestiftete, 
stabile und harmonische Ordnung gedacht war. Räumliche und mehr noch 
soziale Mobilität waren in diesem Modell unerwünschte Fremdkörper und 
Störfaktoren.

Im Anschluss an die jüngere historische Migrationsforschung 
streicht die vorliegende Darstellung dagegen heraus, dass schon die frühen 
Besiedlungen des Raums der heutigen Schweiz das Ergebnis von Wanderun-
gen waren. Das mit Stadtgründungen und Landesausbau im Hoch- und Spät-
mittelalter einhergehende Wanderungsverhalten sowie die sich allmählich 
entfaltenden Migrationsmuster im Kontext ziviler oder militärischer Karri-
eren rücken in den Blick, sobald man eine flexible Definition von Migration 
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zugrunde legt, die auch das – mitunter zeitlich befristete – Überschreiten 
kleinerer geografischer Räume einzubeziehen vermag: Land-Stadt-Migra-
tionen etwa, saisonale Migrationen, Heirats- und Erbfolgemigrationen, das 
Söldnerwesen, Wanderungen infolge von Missernten und solche, mit denen 
Frauen und Männer auf die Anziehungskraft der protoindustriellen Manu
fakturen reagierten. Weder die Vorstellung zivilisatorischen Fortschritts 
durch Sesshaftigkeit noch die einer Mobilitätsrevolution durch das mo-
derne Transport- und Kommunikationswesen des 19. oder gar des späten 
20. Jahrhunderts lassen sich halten. Migrationen stellen keinen punktuellen 
Unterbruch der «normalen» Ordnung dar, sondern sie sind eine historische 
Normalität und Konstante der älteren und neueren Schweizer Geschichte.

Zweitens war die Schweiz zu allen Zeiten beteiligt an bedeutsa-
men europäischen und globalen Wanderungssystemen. Über Migrationen 
war die Schweiz beziehungsweise der Raum, in dem sie entstanden ist, mit 
dem Rest der Welt aufs Engste verflochten. Sie war in der vor- und frühge-
schichtlichen Zeit einbezogen in die von Ostafrika ausgehende Migration 
des Homo sapiens in alle Weltregionen. Sie war Ziel und Ausgangspunkt 
von Siedlungsmigrationen in der Ära der ersten Agrarrevolution, in der 
die gegenseitige Bedingtheit von Sesshaftigkeit und Migration zutage trat. 
Migrationen begleiteten die Entstehung komplexer Vielvölkerreiche wie des 
Römischen Reichs, in das der schweizerische Raum einbezogen war. Die 
Durchsetzung der christlichen Vorherrschaft in Europa brachte, häufig in 
Gestalt religiöser Verfolgungen, Migrationen hervor, die auch den Raum der 
heutigen Schweiz betrafen. Aus diesem Raum stammten seit dem 16. Jahr-
hundert Kaufleute und Händler als Träger der europäischen Expansion 
nach Übersee, während Orte wie Zürich, Bern, Genf oder Basel im gleichen 
Zeitraum zum Anziehungspunkt binneneuropäischer Arbeitswanderungen 
und alpine Täler zum Siedlungsraum etwa der Walser wurden.

Seit etwa 1815 expandierte dann auf europäischer Ebene das trans
atlantische Wanderungssystem, mit dem verarmte Angehörige der Unter-
schichten nach Übersee gelangten, um dort die Chancen und Risiken des 
Neuanfangs herauszufordern. Mit dem Bau der Eisenbahn und der Entwick-
lung der Dampfschifffahrt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren 
die Voraussetzungen für eine massenhafte Auswanderung über weite Distan-
zen geschaffen. Die Dienstleistungen professioneller Auswanderungsagen-
turen und technische Errungenschaften im Bereich der Kommunikation er-
leichterten den Schritt zur Auswanderung zusätzlich. Auch innereuropäisch 
war der Binnenstaat im 19. Jahrhundert aus migrationsgeschichtlicher Per-
spektive zentral. Die grossen Infrastrukturbauten des Verkehrs- und Trans-
portwesens zogen im 19. Jahrhundert Arbeitskräfte aus ganz Europa an. 
Zusätzlich sorgte die industrielle Massenproduktion für eine transnationale 
Mobilisierung von Arbeitskräften. Schliesslich war das Land seit Mitte der 
1950er-Jahre einbezogen in ein Süd-Nord-System von Arbeitsmigrationen 
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aus dem Mittelmeerraum. Über solche Wanderungssysteme – konstant 
«bewanderte» und durch steten Informationsfluss geprägte Verbindungen 
zwischen Regionen – war das Gebiet der heutigen Schweiz mit entfernten 
geografischen Räumen dauerhaft und strukturiert verbunden.

Drittens waren die Migrationsregime, die den Umgang mit Wan-
derungen massgeblich bestimmt haben, durch Kontinuitäten und Wandel 
geprägt. Konstanz lässt sich bei den Motiven, Normen und Prinzipien der 
Regulation von Migration feststellen. Über lange Phasen der Geschichte 
der alten und neuen Eidgenossenschaft überwogen Migrationsregime, die 
von Nützlichkeitserwägungen gesteuert waren. Die Kommunen in der al-
ten Schweiz praktizierten kein freiheitlich-liberales Migrationsregime. Dies 
unterscheidet sie von den Niederlanden und Venedig, den beiden anderen 
grossen Republiken der Vormoderne. Als dynamische, urbanisierte Wirt-
schaftsstandorte legten diese der Zuwanderung nur geringe Hindernisse in 
den Weg und nahmen nicht nur Angehörige anderer christlicher Konfessio-
nen, sondern auch Juden und bisweilen Muslime auf. Demgegenüber mach-
ten Orte und Gemeinden der alten Schweiz ihre Bereitschaft zur Integra
tion von Zuzüglerinnen und Zuzüglern stets von zu erwartenden Gewinnen 
(durch Steuereinnahmen, Gewerbe oder Fachwissen) oder Verlusten (durch 
Unterstützungspflicht gegenüber Verarmten, Konkurrenz auf dem lokalen 
Arbeitsmarkt und bei der Nutzung der kommunalen Ressourcen) abhän-
gig. «Kollektivegoistisches»475 Nützlichkeitsdenken integrierte nicht nur 
den nützlichen Fremden und hielt die «bouches inutiles» von der Gemeinde 
fern, sondern schloss auch Untertanen aus, die aufgrund ihrer Armut, va-
gierenden Lebensweise oder ihres religiösen Nonkonformismus als schäd-
lich betrachtet wurden.476 Solche Abwägungen liegen auch in der modernen 
Schweiz und bis in die Gegenwart Vorstellungen von «guter» und «schlech-
ter» Zuwanderung zugrunde.

Weniger Beständigkeit weisen die für die rechtliche Normierung 
von Migration zuständigen Instanzen im Verlauf der hier betrachteten Jahr-
hunderte auf. Bevor die Eidgenossenschaft zu einem Nationalstaat mit einer 
klaren Grenze zwischen Inland und Ausland wurde, waren Migrationsfragen 
lokal engmaschig reguliert. Im Hochmittelalter wurden die Städte zu wich-
tigen Anziehungspunkten für Migrantinnen und Migranten. Diese sicherten 
das demografische Überleben der Städte und deckten den Bedarf an Fach-
kräften, sodass die Städte in der Regel Interesse hatten, den Zuzug im Rah-
men lokaler Bedürfnisse generös zu handhaben. Migrations- und die damit 
verbundenen Einbürgerungsfragen waren im 19. Jahrhundert zentral für die 
Herausbildung bundesstaatlicher Autorität und Kompetenz und nach 1848 
Gegenstand eines steten Tauziehens zwischen Bund und Kantonen.

Vor diesem Hintergrund lassen sich für die moderne Schweiz Pe
rioden verschiedener Migrationsregime unterscheiden. Nach der Grün
dung des Bundesstaats blieben die Kantone zunächst souverän bei der 
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Regulierung von Ab- und Zuwanderung. Auf Bundesebene war man bis 
in die 1870er-Jahre in erster Linie mit der rechtlichen Gleichstellung der 
Schweizer beschäftigt und konzentrierte sich auf die Binnenmigration. Erst 
die Bundesverfassung von 1874 und das entsprechende Bundesgesetz von 
1876 schafften eine gesetzliche Grundlage, die Schweizerinnen und Schwei-
zern die Niederlassungsfreiheit innerhalb der Landesgrenzen grundsätzlich 
einräumte. Auch kam dem Bund erst 1874 das Recht zu, Auswärtigen die 
Staatsbürgerschaft zuzuerkennen. Insofern lässt sich für die Zeit von der 
Bundesstaatsgründung bis in die 1870er-Jahre von einer Phase kantonaler 
Migrationsregime sprechen. In den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts 
setzte sich eine liberale Laissez-faire-Haltung in Bezug auf Reise- und Nie-
derlassungsfreiheit durch, die auch die europäischen Grossreiche kenn-
zeichnete. Sie war stets von kritischen Stimmen begleitet, die auf die Kosten 
und Gefahren der Entwicklung hinwiesen und einschränkende Massnah-
men forderten.

Der Erste Weltkrieg war eine offensichtliche Zäsur für die Migra-
tionsgeschichte. Er leitete eine restriktive Ausländerpolitik ein, die erst mit 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs enden sollte. Mit der Einrichtung der 
Eidgenössischen Fremdenpolizei 1917 verschoben sich die Kompetenzen 
in Migrationsfragen weiter in Richtung Bundesbehörden. Auf die Ära der 
Weltkriege folgte eine Periode der Neuorientierung, in der übernationa-
len Akteuren, besonders in Gestalt der UNO und ihren Unterorganisatio-
nen, eine wachsende Bedeutung zukam. Die Genfer Flüchtlingskonvention 
von 1951 setzte neue, international anerkannte Massstäbe im Umgang mit 
Flüchtlingen. Die Schweiz konnte sich, obwohl sie auf dem neutralen Stand-
punkt beharrte, diesen Entwicklungen nicht verwehren. Zunehmend war sie 
bei der Regulierung von Migration mit einer europäischen und einer inter-
nationalen Ebene verflochten. Die Neuorientierung mündete in eine Phase 
der selektiven Liberalisierung der Zuwanderungspolitik, die die Jahre der 
Hochkonjunktur und des Kalten Krieges prägen sollte. Mit dem Asylgesetz 
von 1981 wurde die humanitäre Tradition der Schweiz verrechtlicht, aber 
anschliessend gleich wieder herausgefordert. Auf die Globalisierung von 
Arbeitsmärkten und Fluchtmigrationen an der Jahrtausendwende reagierte 
die Schweiz mit einem Mix aus repressiven und offenen Massnahmen. Das 
aktuelle Regime unterscheidet sich in zentralen Aspekten vom repressiven 
Regime in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zu nennen sind hier insbe-
sondere die nach dem Zweiten Weltkrieg etablierten völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen und die seit 2002 geltende binneneuropäische Personenfreizü-
gigkeit. Die Schweiz blieb in der Gestaltung ihres Migrationsregimes zwar 
eigenständig, unabhängig von den europäischen und globalen Entwicklun-
gen war sie aber nicht.

Viertens kann man nicht deutlich genug akzentuieren, dass die 
Schweiz nicht immer das prosperierende und durch Wohlstand und soziale 
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Sicherungssysteme geprägte attraktive Zuwanderungsland war, als das sie 
heute gilt. Armen- und erbrechtliche Regelungen, klimatische und ökono-
mische Gegebenheiten drängten Menschen immer wieder dazu, den Raum 
der heutigen Schweiz zu verlassen, um in der Fremde ein Auskommen und 
eine Perspektive zu finden. Man braucht nur an die Kaminfegerbuben aus 
den verarmten Tessiner Tälern zu denken, denen die deutsche Exilantin Lisa 
Tetzner und ihr Lebenspartner Kurt Kläber mit dem Jugendroman «Die 
schwarzen Brüder» 1940 ein Denkmal setzten. Schweizerinnen und Schwei-
zer sind auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts aus verschiedensten Gründen 
unterwegs, sei es aufgrund von Arbeits-, Bildungs- und Karrieremigratio-
nen, sei es – häufig im fortgeschrittenen Alter –, weil Pflegeleistungen im 
Ausland bezahlbarer sind als in der Schweiz.

Auch andersherum gilt: Ohne die Investitionen – in Bildung, Ka-
pital, Einfallsreichtum und soziale Bindungen – von Zugewanderten wären 
viele Entwicklungen, die das Land zu einem der wohlhabendsten Länder 
der Welt gemacht haben, kaum denkbar. Selbst als «urschweizerisch» ange-
sehene Produkte und Praktiken – etwa das von Norwegern erfundene und 
von Engländern in den Schweizer Alpen forcierte Skifahren – entpuppen 
sich bei genauerem Hinsehen als Resultat der Verflochtenheit der Schweiz 
mit der Welt. Ovomaltine, die heute wie kein anderes Lebensmittel für die 
typisch schweizerische Mischung aus Ausdauer, Wohlbefinden und Genuss 
steht, wurde von einem aus Rheinhessen stammenden Chemiker bezie-
hungsweise seinem in Bern aufwachsenden Sohn, Albert Wander, erfunden. 
Es wurde zum Schweizer Nationalgetränk.

Fünftens erweist sich die in der klassischen Migrationsgeschichte 
lange vorherrschende – und inzwischen mehrfach revidierte – Konzeptuali-
sierung von Migration als One-Way-Bewegung von A nach B in Gestalt von 
Ein- oder Auswanderung als unzureichend, um die vielfältigen Wanderun-
gen im Schweizer Raum zu fassen. Diese an der Massenauswanderung des 
19. Jahrhunderts geformte Vorstellung wird den Migrationsverhältnissen 
in der vorindustriellen Gesellschaft nicht gerecht. Sie verstellt den Blick 
auf die Vielfalt und die Verbreitung der befristeten Wanderungen im Spät-
mittelalter und in der frühen Neuzeit, allem voran im Bereich der zivilen 
und militärischen Karriere- und Arbeitsmigration. Für gewisse Gegenden 
und Wirtschaftssektoren waren Wanderungen geradezu ein strukturbil-
dender Faktor. Das galt für die transatlantische Seefahrt, die qualifizier-
tes Personal benötigte, und für Regionen mit einer hoch spezialisierten, 
arbeitsintensiven Landwirtschaft, die nicht hinreichend auf Kleinbauern 
und Angehörige der unterbäuerlichen Schicht zurückgreifen konnten. Sie 
bewältigten saisonale Arbeitsspitzen, beispielsweise Ernten, nur mit Hil-
fe von zuwandernden Landarbeitern. Der Kleinhandel ausserhalb der fest 
etablierten Märkte basierte zu einem erheblichen Teil auf Hausierern. Ade-
lige, der Klerus, Bürger und Bauern waren auf zugewanderte Mägde und 
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Knechte angewiesen, die die zeitaufwendigen und anstrengenden Arbeiten 
auf dem Hof und im Haushalt erledigten. Arbeits- und Karrieremigratio-
nen waren gerade in den alpinen Gebieten zentral und besonders stark in 
generationenübergreifende Muster und Traditionen überregionaler Migra-
tion eingebunden. Die Migrantinnen und Migranten waren dabei, so wird 
heute entgegen älteren Auffassungen argumentiert, durchaus eigenständige 
Akteure, die ihre unternehmerischen Interessen in weitverzweigten Migra-
tionsräumen zur Geltung brachten.477 Schliesslich war auch die Kriegsfüh-
rung der grossen Kriegsherren vor der Errichtung von nationalen Volksar-
meen ohne den Zulauf von Reisläufern und Söldnern als bezahlte Krieger 
auf Zeit undenkbar.

Die Vorstellung von Migration als einmaliger Verlagerung des Le-
bensmittelpunktes lässt sich aber auch mit vielen im 19., 20. und 21. Jahrhun-
dert vorherrschenden Migrationsmustern nur bedingt in Einklang bringen. 
Binnen-, Mehrfach-, Pendel- und Rückkehrmigrationen mit ihren je spezi-
fischen Erfahrungswelten kennzeichnen die migrantische Praxis bis in die 
Gegenwart.478 Nicht erst im Zeitalter von Easyjet, Skype und Instagram hat 
Migration plurilokale Lebensformen begründet. Menschen bewahren und 
gestalten familiäre und nachbarschaftliche Kontakte in der alten Heimat 
und in den Ankunftsgesellschaften. Sie sind an mehreren Orten zu Hause, 
was sie ebenso wie ihre nicht wandernden Familienangehörigen mit der He-
rausforderung konfrontiert, die räumliche Aufspaltung ihrer Lebens- und 
Berufswelten kommunikativ und organisatorisch zu bewältigen.479

Sechstens bleiben geschlechtsspezifische Aspekte von Migration 
nach wie vor unterbeleuchtet. Das gilt umso mehr, je weiter man in der 
Geschichte zurückgeht. Für die Karriere- und Arbeitsmigrationen der Vor-
moderne gilt, dass sie vielfach eine Angelegenheit von Männern waren, die 
als gefragte Spezialisten ihre Expertise und ihr Innovationspotenzial in der 
Ferne einzusetzen wussten. Männer verfügten in der ständischen Gesell-
schaft über wesentlich mehr Möglichkeiten zu einer eigenständigen Arbeit 
und beruflichen Tätigkeit als Frauen. Allerdings werden dabei zwei Aspek-
te übersehen. Zum einen kam Frauen im System der temporären Arbeits-
migration eine zentrale Funktion zu, wenn sie während der Abwesenheit 
der Männer die Haus- und Familienökonomie führten und damit in einer 
geschlechterspezifischen Rollenteilung massgeblich zur Subsistenz der Fa-
milie beitrugen. Zum anderen gab es auch immer wieder Frauen, die, sei 
es durch Eheschliessung, sei es, um die Geschäfte ihrer verstorbenen Ehe-
partner selbstständig weiterzuführen, weite Distanzen zurücklegten und 
ihren Lebensmittelpunkt mehrfach verlagerten. Eine solch herausragende 
Persönlichkeit war die jüdische Händlerin Glückel von Hameln (1645–1724). 
Als junge Witwe führte die Hamburgerin das Familiengeschäft weiter, das 
sie durch ganz Mitteleuropa reisen liess. Gegen Ende ihres Lebens ehelichte 
sie einen Bankier aus Metz und starb schliesslich auch dort, nicht ohne ihre 
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über mehr als zwanzig Jahre geführten Memoiren zu hinterlassen480 – ein 
seltener Glücksfall historischer Überlieferung.

Schlechter dokumentiert, aber nicht weniger bedeutend war die 
Funktion, die Frauen in den verschiedenen Phasen der Siedlungswande-
rung in und aus dem Raum der Schweiz zukam. Sie rückte spätestens gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts aus dem Blick, als die bürgerliche Welt die Vor-
stellung einer strikten Trennung weiblicher (Privatheit) und männlicher 
(Öffentlichkeit) Verantwortungsbereiche allmählich zur gesellschaftlichen 
Norm machte. Die Leistungen der Frauen im so genannt privaten Bereich 
gingen nicht mehr in die Rentabilitätsrechnungen der Haushalte ein und 
gerieten darum gerade für den Zeitraum, in dem männliche Arbeits- und 
Karrieremigrationen breiter durch Quellen belegt sind, aus dem Blick.481 In 
der Migrationsgeschichte des 19. Jahrhunderts haben Migrantinnen dann 
doch ihren Platz gefunden, als Arbeiterinnen, Studentinnen oder auch 
politische Exilantinnen. Wenig später setzte die als «Welschlandjahr» be- 
kannte weibliche Binnenmigration «auf Zeit» ein, der grosse Bedeutung für 
die nationale Kohäsion zugewiesen wurde, auch wenn vermutlich gerade 
der Welschlandaufenthalt religiöse, kulturelle und soziale Unterschiede in-
nerhalb der Schweiz besonders sicht- und spürbar machte. Für die zweite 
Hälfte des 20. Jahrhunderts beziffert die Migrationsgeschichte den Anteil 
von Frauen an den Arbeitsmigranten auf mitunter mehr als die Hälfte – und 
widerspricht so dem Bild des männlichen, alleinstehenden Gastarbeiters. 
Nahezu alle ausländischen Personen, die gegenwärtig Care-Arbeiten in 
Schweizer Haushalten erledigen, sind Frauen. Der historischen Migrations
forschung wird der Stoff, aus dem Geschichte gemacht ist, noch lange nicht 
ausgehen.

Siebtens zieht sich die Rede über die so genannte «Überfremdung» 
durch das gesamte 20. Jahrhundert und hat auch im ausländerpolitischen 
Diskurs des 21. Jahrhunderts an Prägekraft kaum eingebüsst, auch wenn der 
Begriff selbst eher gemieden wird. Der Kampf gegen «Überfremdung» hat 
vielfältige Gestalt angenommen: Bewegungen, Parteien, Initiativen, Kam-
pagnen, behördliche und legislative Massnahmen und vieles mehr. In der 
historischen Migrationsforschung hat sich ein eigenes Subfeld herauskris-
tallisiert, das man als «Überfremdungsforschung» bezeichnen könnte. Sie 
hat sich bisher im Wesentlichen mit zwei Momenten der Schweizer Migra-
tionsgeschichte befasst, die auch im vorliegenden Buch hervorgehoben 
wurden: der Genese der so genannten Überfremdungsfrage an der Wende 
zum 20. Jahrhundert, als der Zürcher Armensekretär Carl Alfred Schmid 
das Thema in seiner Broschüre zur «Schicksalsfrage der Nation» erklärte, 
sowie den xenophoben Kampagnen selbst ernannter Überfremdungsgeg-
ner in den ausgehenden 1960er-Jahren und in den nachfolgenden Dekaden. 
Analysen grösserer Zeiträume vermögen zudem, Kontinuitäten von Deu-
tungs- und Argumentationsmustern im Umgang mit Migration auch über 
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einzelne Migrationsregime hinaus aufzuzeigen. Dazu gehören antijüdische 
Ressentiments, die bereits die Einbürgerungspolitik der spätmittelalterli-
chen Städte kennzeichneten und erneut von den 1880er-Jahren an bis Ende 
der 1950er-Jahre die behördlichen Reaktionen auf Flüchtlinge prägten. 
Wenn es, wie hier plausibel gemacht wurde, stimmt, dass «niemand schon 
immer da war» und dass Einwanderung wie auch Abwanderung zu den his-
torischen Grunderfahrungen gehört, die Menschen im Schweizer Raum 
stets aufs Neue gemacht haben: Was kann eine Migrationsgeschichte einer 
Migrationsgegenwart auf den Weg geben?

Zum einen die Erkenntnis, dass sämtliche Formen von Migrati-
on die schweizerische Geschichte mitgeprägt haben und dass Gesellschaft 
und Politik gelernt haben, Migration zu nutzen und mit entsprechenden 
Herausforderungen umzugehen. Es ist angesichts der zunehmenden nicht 
nur ökonomischen, sondern auch politischen Verflechtung der Welt wenig 
wahrscheinlich, dass souveräne Einzelstaaten allein dauerhaft praktikab-
le und zielführende Lösungen für die anstehenden globalen Probleme fin-
den werden. Das gilt in besonderer Weise für die Flüchtlingsproblematik. 
Die Vergangenheit führt gelungene Versuche internationaler Absprache 
bei Flüchtlingskatastrophen vor Augen – zum Beispiel die Einrichtung des 
«Nansen-Passes» durch ein Gremium des Völkerbunds in der Zwischen-
kriegszeit, aber auch die Genfer Indochinakonferenzen von 1979 und 1989. 
Es gab aber auch misslungene Versuche, zum Beispiel die Konferenz von 
Evian 1938. Es ist zu erwarten, dass das Wissen um Dynamiken, Positions-
bezüge, Ergebnisse und Wirkungen solcher historischer Schlüsselmomente 
das Potenzial und die Fallstricke einer Flüchtlingspolitik auf internationaler 
Ebene fundierter ans Licht bringen als eine rein am Tagesgeschehen und am 
Stimmungsbarometer der jeweiligen Wählerschaft orientierte Politik einzel-
ner Nationalstaaten.

Zum anderen wurde an mehreren Stellen des Buchs herausgear-
beitet, dass das Kosten-Nutzen-Kalkül für die Regulierung von Migration in 
der Schweizer Geschichte eine überragende Rolle spielte. Es spricht nichts 
dagegen, moralischen Nutzen mit in die Rechnung einzubeziehen. Die Dis-
kussionen, die zur flüchtlingspolitischen Neuorientierung der Eidgenossen-
schaft in den 1950er-Jahren geführt haben, zeigen, dass es sich als durchaus 
lohnenswert erweisen kann, humanitäre Verantwortung und Solidarität in 
Zusammenhang mit Fragen der ökonomischen und politischen Integration 
in eine internationale Wertegemeinschaft zu denken, mit der man sich iden-
tifiziert und von der man auch profitiert. Mitsprache aber bei der Definition 
der Werte und Spielregeln, die diese Gemeinschaft ausmachen, setzt die Be-
reitschaft voraus, auch die Risiken zu tragen. Über diese Bereitschaft wird 
sich die Eidgenossenschaft auch künftig Gedanken machen müssen.

Schliesslich macht der Blick auf mehrere Jahrhunderte Migrati-
onsgeschichte deutlich, dass Multikulturalität im Raum der Schweiz Rea-
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lität war, lange bevor das Stichwort Gegner und Befürworter auf den Plan 
brachte. Die über hundert Jahre alte Rede über die Schwierigkeiten der In-
tegration und die Angst vor «Überfremdung» sind zwar als individuell emp-
fundene Zumutungen nachvollziehbar, vor dem Hintergrund kollektiver Er-
fahrungen auf der Ebene der «longue durée» aber unverhältnismässig. So ist 
etwa Ostjuden oder Süditalienern in der Vergangenheit vorgehalten worden, 
sie seien aufgrund ihrer Herkunft per se nichtassimilierbar, wogegen heute 
ihre Integration als besonders erfolgreich gesehen wird. Eine Nation, die 
derart auf der Integration verschiedener Kulturgemeinschaften basiert, dass 
sie Mehrsprachigkeit und Kulturkontakt zu ihrer Raison d’Être und zu ei-
nem konstitutiven Element ihrer Identitätsvorstellung erklärt hat, sollte den 
Herausforderungen der Migrationsgesellschaft relativ selbstbewusst und ge-
lassen entgegensehen.
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Verwendete  
Abkürzungen

AAA: Aktion für abgewiesene 
Asylsuchende

AKS: Asylkoordination Schweiz
ANAG: Bundesgesetz über Auf-

enthalt und Niederlassung 
der Ausländer

Aspo: Asylpolitik
AuG: Bundesgesetz über die 

Ausländerinnen und Aus-
länder 

AUNS: Aktion für eine un-
abhängige und neutrale 
Schweiz

BAR: Schweizerisches Bundes-
archiv, Bern

BfS: Bundesamt für Statistik
BIGA: Bundesamt für Indus

trie, Gewerbe und Arbeit
BODS: Bewegung für eine 

offene, demokratische und 
solidarische Schweiz

DLA: Deutsches Literaturar-
chiv, Marbach

EDA: Eidgenössisches De-
partement für Auswärtige 
Angelegenheiten

EDU: Eidgenössisch-Demokra-
tische Union

EFTA: European Free Trade 
Association (Europäische 
Freihandelsassoziation)

EJPD: Eidgenössisches Justiz- 
und Polizeidepartement 
(bis 1979 Justiz- und Poli-
zeidepartement)

EKA: Eidgenössische Auslän-
derkommission

EKM: Eidgenössische Migrati-
onskommission

EPD: Eidgenössisches Politi-
sches Departement

ERP: European Recovery Pro-
gram (auch Marshallplan)

EU: Europäische Union
EWG: Europäische Wirtschafts-

gemeinschaft
EWR: Europäischer Wirt-

schaftsraum
FCLIS: Federazione delle 

Colonie Libere Italiane in 
Svizzera

IKRK: Internationales Komitee 
vom Roten Kreuz

IRO: International Refugee 
Organization

JOINT: Joint Distribution 
Committee

NA: Nationale Aktion gegen 
Überfremdung von Volk 
und Heimat

NHG: Neue Helvetische Ge-
sellschaft

POCH: Progressive Organisati-
onen der Schweiz

SLA: Schweizerisches 
Literaturarchiv

SP: Sozialdemokratische Partei
SSV: Schweizerischer Schrift-

stellerverein
SVP: Schweizerische Volks-

partei
SZF: Schweizerische Zentral-

stelle für Flüchtlingshilfe
UDI: Unione Donne Italiane
UEK: Unabhängige Exper-

tenkommission Schweiz 
– Zweiter Weltkrieg

UNESCO: United Nations 
Educational, Scientific and 
Cultural Organization (Or-

ganisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur)

UNHCR: United Nations 
High Commissioner for 
Refugees (Hochkommissar 
der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge)

UNICEF: United Nations 
Children’s Fund (Kinder-
hilfswerk der Vereinten 
Nationen)

UNO: United Nations Organi-
zation (Organisation der 
Vereinten Nationen)

UNRRA: United Nations Relief 
and Rehabilitation Admi
nistration

WHO: World Health Organiza-
tion (Weltgesundheitsor-
ganisation)
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